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Vorwort

Die zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist das Thema Kinder-
schutz. Dieser bezieht rechtlich uneingeschränkt alle Kinder und Jugendli-
chen mit ein und muss daher inklusiv ausgestaltet sein. Gleichzeitig ist fest-
zustellen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowie deren 
persönliches und institutionelles Umfeld bislang nur unzureichend Adres-
sat*innen im Bereich Kinderschutz sind.

Das erstaunt umso mehr, da unterschiedliche Forschungsergebnisse darauf 
hinweisen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sogar ein sig-
nifikant erhöhtes Risiko haben, alle Formen von Gewalt (körperliche, psy-
chische, sexualisierte und strukturelle Gewalt sowie Formen von Vernach-
lässigung) zu erleben. Zudem zeigen verschiedene Studien, dass Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung ein erhöhtes Risiko haben, sexuellen Miss-
brauch zu erleben. Jede zweite bis vierte Frau mit Behinderung erlebt vor 
ihrem 16. Lebensjahr sexuelle Gewalt durch Kinder, Jugendliche und/oder 
Erwachsene.1

Gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung – eine vernachlässigte Gruppe im 
Kinderschutz braucht gezielt Aufmerksamkeit
Seit Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Juni 
2021 verlangt §8a im Kontext einer Kindeswohlgefährdung von der Kin-
derschutzfachkraft, dass diese über Kenntnisse zu den „spezifischen Schutz-
bedürfnissen“ von jungen Menschen mit Behinderung verfügt. Auch wenn 
die „spezifischen Schutzbedürfnisse“ nicht näher benannt werden, geht da-
mit die Etablierung einer Kultur des Hinsehens einher. Diese schließt das 
Wissen über behinderungsspezifische Sozialisations- und Alltagsaspekte, die 
der erhöhten Gewaltbetroffenheit zugrunde liegen, sowie die Fähigkeit, die-
se zu erkennen, einzuschätzen und Handlungsoptionen aufzuzeigen, ein. Es 
können z. B. notwendige medizinische Untersuchungen sowie pflegerische 
Handlungen dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen erfahren, dass sie vermeintlich nicht selbst über ihren Körper bestim-
men dürfen, sondern Fremdbestimmung zur Normalität ihres Alltags gehört. 

1 Vgl. Wissink 2015; BMFSFJ 2014; BzgA 2013; Kvam 2000; Sullivan/Knutson 2000.
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Hinzu kommt, dass vielen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
Wissen über ihren Körper, ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung so-
wie sexuelle Aufklärung oft nur unzureichend vermittelt werden. Diese spe-
zifischen Sozialisationsaspekte stehen wiederum der Entwicklung eines wert-
schätzenden Umgangs mit dem eigenen Körper und der Entwicklung eines 
positiven Selbstwertgefühls im Weg. 

Darüber hinaus bereiten Abhängigkeiten, Sonderwelten, geschlossene Sys-
teme sowie fehlende Barrierefreiheit in all ihren Facetten einen Boden, der 
nicht nur Gewalt begünstigt, sondern Prävention, Hilfe und Schutz häufig 
im Wege steht.

Fehlende Barrierefreiheit steht Gewaltschutz  
im Weg

Inklusiver Kinderschutz bedarf erweiterter personeller Ressourcen sowie des 
Ausbaus spezifischer Kompetenzen hinsichtlich der heterogenen Lebensrea-
litäten und Teilhabebedarfe behinderter Kinder und Jugendlicher, wie z. B. 
einfache Sprache, aufsuchende Angebote,Gebärdensprache, technische Kom-
munikationshilfen etc.

Zentrale Aspekte, um gewaltbegünstigenden Faktoren frühzeitig zu begeg-
nen, sind neben der Sensibilisierung für den Themenbereich Gewalt-/Schutz, 
Aufklärung und Enttabuisierung von Sexualität sowie Partizipation, also das 
Recht auf Mitbestimmung. Wesentlich ist dabei die Umsetzung von Barrie-
refreiheit in all ihren Facetten. Die Anpassung von Hilfsangeboten an die je-
weiligen individuellen Teilhabebedarfe sowie die übergreifende Zusammen-
arbeit unterschiedlicher Rechtskreis- und Unterstützungssysteme sind dabei 
elementar. 

Spätestens seit Inkrafttreten des KJSG ist die Kinder- und Jugendhilfe u. a. 
gefordert, insbesondere strukturelle Lücken nach und nach abzubauen, da-
mit inklusiver Kinderschutz umgesetzt werden kann.

Das beinhaltet u. a. passgenaue Präventionsangebote von Anfang an, die den 
Selbstwert und das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen nachhal-
tig stärken und zur Sensibilisierung und Aufklärung des persönlichen und 
institutionellen Umfelds beitragen. Prävention muss in Einrichtungsstruktu-
ren durch aktive Schutzkonzepte verankert sein, um für eine Kultur des Hin-
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sehens und Handelns – ganz im Sinne eines inklusiven Kinderschutzes – zu 
sensibilisieren.

Sowohl Präventions- als auch Interventionsangebote müssen dabei berück-
sichtigen, dass es sich bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen um 
eine heterogene Gruppe handelt, die unterschiedliche Facetten von Barriere-
freiheit zur Teilhabe und Chancengleichheit auch im Kontext Gewaltschutz 
benötigen.

Die Verantwortung für die Umsetzung eines umfassenden Kinderschutzes, 
der sowohl adäquate Präventions- als auch Interventionsmaßnahmen berück-
sichtigt, liegt dabei in den Zuständigkeitsbereichen Erwachsener, sozialer Ins-
titutionen sowie der Politik.

Derzeit ist für viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sowohl die 
Suche als auch die Inanspruchnahme von passenden Hilfe- und Unterstüt-
zungsangeboten bei Gewalt aufgrund fehlender oder mangelhafter Barriere-
freiheit erheblich erschwert.

In einer inklusiven Gesellschaft, in der jedes Kind und jede*r Jugendliche 
das Recht auf ein gewaltfreies Leben hat, ist es zwingend notwendig, dass alle 
Kinder und Jugendlichen passende Unterstützung und adäquaten Schutz bei 
Gewalt erhalten. Kinder und Jugendliche mit Behinderung haben keine be-
sonderen Bedürfnisse, auch nicht in punkto Kinderschutz. Sie haben identi-
sche Bedürfnisse und identische Rechte auf ein gewaltfreies Leben so wie alle 
Kinder und Jugendlichen.

Maya Goltermann 
Leitung Fachstelle Gewaltschutz bei Behinderung – Mädchen sicher inklusiv; 
Mädchenhaus Bielefeld e. V.
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Einleitung

Daniel Kieslinger, Carolyn Hollweg, Judith Owsianowski

Kinderschutz – inklusiv gedacht!

Alle jungen Menschen haben das Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen in 
sicheren Lebensräumen – sowohl innerhalb ihrer Familie als auch in den sie 
umgebenden institutionellen Gefügen.

Doch obwohl die zahlreichen Gesetze im Bereich des Kinderschutzes (vgl. 
Kinderschutzgesetz, SGB VIII, Grundgesetz, UN-Kinderrechtskonvention, 
UN-Behindertenrechtskonvention) grundsätzlich für alle Kinder und Ju-
gendlichen gelten, geraten gerade solche jungen Menschen immer wieder aus 
dem Blick, deren Exklusions- und Marginalisierungsrisiken vor dem Hin-
tergrund familiärer Belastungsfaktoren, sozioökonomischer Randstellungen, 
Migrationserfahrungen, genderbezogener Diskriminierungen oder behinde-
rungsbedingter Barrieren erhöht sind. So finden sich diversitätssensible Aus-
einandersetzungen, Konzepte zur Zusammenarbeit mit Dolmetschenden, zu 
einem gendergerechten Kinderschutz oder zu den spezifischen Schutzbedürf-
nissen junger Menschen mit Behinderung kaum hinreichend in pädagogi-
schen Diskursen verankert. Dies ändert sich auch gut zwei Jahre nach In-
krafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) nur langsam 
und schlägt sich bisher kaum in den Fort- und Weiterbildungen von Kinder-
schutzfachkräften wieder. Darüber hinaus fehlen in den einschlägigen bun-
desamtlichen Statistiken und empirischen Forschungsgrundlagen entspre-
chende Daten. 

Seit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes im Juni 2021 
ist die Kinder- und Jugendhilfe explizit gefordert, diese Leerstellen in der Pra-
xis zu füllen, und zwar durch einen inklusiv ausgerichteten Kinderschutz. 
Dabei braucht es insbesondere alters- und bedarfsgerechte, gendersensible 
Beratungs- und Zufluchtsorte mit inklusiven Schutzkonzepten für junge 
Menschen mit und ohne Behinderungen (vgl. Goltermann 2022) sowie ein 
gut ausgebildetes Netzwerk an sensibilisierten Fachkräften.
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In Bezug auf die fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen führt der Gesetzgeber in diesem Zusammenhang an, 
dass es fortan den spezifischen Schutzbedürfnissen junger Menschen mit Be-
hinderung Rechnung zu tragen gilt (§ 8b Abs. 3 SGB VIII). Nach § 8a Ab-
satz 4 Satz 2 SGB VIII sind daher auch gemeinsam zwischen öffentlichen 
und freien Jugendhilfeträgern Vereinbarungen dazu zu treffen, welche Krite-
rien für die Qualifikation der insoweit erfahrenen beratend hinzuzuziehen-
den Fachkraft gelten, um den Schutzbedürfnissen aller Kinder gerecht wer-
den zu können.

Diese Ergänzung ist eine sowohl rechtlich als auch fachlich gesehen unab-
dingbare Notwendigkeit, um junge Menschen mit Beeinträchtigungen end-
lich stärker in die Diskussionen über den Kinderschutz in Deutschland ein-
zubeziehen. Denn obwohl Untersuchungen (für eine Übersicht einschlägiger 
Studien im deutschsprachigen Raum siehe Eberhardt/Naasner 2020) darauf 
hinweisen, dass junge Menschen mit Behinderungen ein deutlich erhöhtes 
Risiko aufweisen, vernachlässigt, körperlich misshandelt oder sexuell miss-
braucht zu werden, handelt es sich dabei noch immer um ein vielfach unbe-
achtetes Thema (vgl. Bange 2020). Für das fachliche Handeln ergeben sich 
daraus weitreichende Fragen:  
�	Was genau ist das Spezifische an den Schutzbedürfnissen junger Menschen 

mit Behinderung?
�	Welche Anforderungen stellt ein inklusiver Kinderschutz an die bestehen-

den Verfahren, Strukturen und Konzepte in den Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe?

�	Was lässt sich dabei aus den Erfahrungen der Eingliederungshilfe lernen?
�	Und welche Konsequenzen können daraus letztlich für die Kinderschutz-

praxis abgeleitet werden?

Die vorliegende Publikation soll erste Antwortversuche geben, Sensibilisie-
rung schaffen und Perspektiven aufzeigen, wie sich dem Thema aus multipro-
fessionellen Perspektiven gewidmet werden kann. Viele der Autorinnen und 
Autoren dieser Ausgabe sind auf unterschiedliche Art und Weise an dem Mo-
dellprojekt „Inklusion jetzt!“ beteiligt, häufig als Vertreter*innen eines Mo-
dellstandortes (Doris Wanken, Claudia Völcker, Edwin Benner und Ulrike 
Haas) oder haben an einem der Praxisworkshops im Rahmen des Modell-
projektes mitgewirkt (Julia Huber, Johannes Hartl, Patrick Werth, Michael 
Evers, Carolin Blasi). Ziel ist es, die unterschiedlichen Perspektiven auf eine 
inklusive Leistungserbringung in den Hilfen zur Erziehung zu bündeln, den 
fachlichen Diskurs an die bestehende Praxis rückzubinden und damit nicht 
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nur die am Modellprojekt beteiligten Fachkräfte, sondern auch darüber hi-
naus Akteur*innen der Kinder- und Jugendhilfe in der Weiterentwicklung 
inklusiver Hilfen zu stärken. Durch die interdisziplinär zusammengesetzten 
Beiträge sollen insbesondere die verschiedenen Blickwinkel aus der Einglie-
derungshilfe, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe fürein-
ander fruchtbar gemacht werden.

1 Kinderschutz inklusiv gedacht – 
Anforderungen und Fragen gelingender Praxis

Nach vielen Jahren der Reformbemühungen hat der Gesetzgeber mit dem 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wesentliche Leitplanken für die Umset-
zung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe etabliert. Die Schwerpunkte 
der Reform lagen auf der Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes, der 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtun-
gen der Erziehungshilfe, den Hilfen aus einer Hand für Kinder und Jugendli-
che mit und ohne Beeinträchtigungen, auf mehr Prävention vor Ort und auf 
mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien.

Als eine besondere Stellschraube sind die Änderungen im Kinderschutz da-
bei eng mit den anderen Schwerpunkten verknüpft. So wird der Kinder-
schutz zunächst einmal flankiert von den Bereichen der Einrichtungsaufsicht 
nach §§ 45 ff. SGB VIII und dem § 37b SGB VIII, der auf die Sicherung der 
Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Familienpflege eingeht.

Daneben umfassen die Bestimmungen eine multidisziplinäre Gefährdungs-
einschätzung, die insoweit erfahrene Fachkraft in § 8a und § 8b SGB VIII 
und die Rückmeldepflicht in § 4 Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG).

Im Rahmen der Diskussion zum § 4 KKG, der die Beratung und Übermitt-
lung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 
regelt, muss zukünftig gemeinsam mit den Jugendämtern und Landesjugend-
ämtern definiert werden, wann eine dringende Gefahr für das Wohl des jun-
gen Menschen das Tätigwerden des Jugendamtes erfordert. Zudem gilt es, 
die Rückmeldepflicht gegenüber den anzeigenden Berufsgruppen so auszuge-
stalten, dass dadurch eine Vernetzung entsteht, die tatsächlich dem Wohl des 
jungen Menschen dienlich und sensibel für die Bewahrung seiner Rechte ist.
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Mit Blick auf die insoweit erfahrene Fachkraft zeigt der fachliche Austausch 
zwischen öffentlichen und freien Trägern, dass es notwendig ist, die fachli-
che Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen ge-
meinsam mit den überörtlichen Trägern in ihrer Beratungsfunktion zustän-
diger Leistungsträger weiterzudenken. Die Entwicklung und Anwendung 
fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zur Stär-
kung von Beteiligungsverfahren junger Menschen sollte daher verknüpft wer-
den mit den Gesichtspunkten des § 45 SGB VIII (Erlaubnis für den Betrieb einer 
Einrichtung) und dem Begriff der Zuverlässigkeit, mit der Entwicklung, Anwen-
dung und Überprüfung eines institutionellen Schutzkonzeptes, mit geeigneten 
Verfahren der Selbstvertretung und nicht zuletzt mit den Mitwirkungs- und Mel-
depflichten nach den §§ 46 (Prüfung vor Ort und nach Aktenlage) sowie § 47 
SGB VIII. Erst wenn wir diese komplexen Regelungsbereiche miteinander in Be-
zug setzen, wird es möglich, das Wohl und die Beteiligung junger Menschen 
zum Ausgangspunkt all der damit einhergehenden strukturellen Erfordernisse 
zu machen. § 46 SGB VIII führt beispielsweise aus, dass die Beschäftigten und 
die Kinder und Jugendlichen für Gespräche mit den zuständigen Behörden zur 
Verfügung stehen sollen, wenn das Einverständnis der Personensorgeberechtig-
ten eingeholt und den jungen Menschen die Hinzuziehung einer von ihnen ge-
nannten Vertrauensperson ermöglicht wurde. Hier gilt es in Zusammenhang mit 
dem § 8b SGB VIII zu konkretisieren, wie diese Gespräche in der Praxis im Sin-
ne der jungen Menschen ausgestaltet werden können (ebd.). Darüber hinaus wer-
den auch die Rahmenbedingungen der Inobhutnahme im Sinne einer inklusi-
ven Kinderschutzpraxis um eine wichtige Stellschraube ergänzt (§ 42 SGB VIII). 
So hat das Jugendamt zukünftig dafür Sorge zu tragen, dass diese Maßnahme in 
einer für die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten verständlichen, nach-
vollziehbaren und wahrnehmbaren Form erfolgt. 

Dieser Passus der Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Wahrnehmbar-
keit findet sich zudem sowohl im Rahmen der Hilfeplanung als auch in den 
Regelungen zu den Hilfen für junge Volljährige wieder (§§ 36, 41 SGB VIII) 
und bildet demnach eine wesentliche Grundlage des KJSG. Er führt die 
sprachliche Barrierefreiheit als einen Maßstab pädagogischen Handelns ein 
und macht die individuellen Voraussetzungen der Adressat*innen einmal 
mehr zum Ausgangspunkt der formalen Gestaltung pädagogischer Interak-
tionen – so auch im Rahmen des Kinderschutzes. Die Verantwortung da-
für, dass Botschaften, Informationen und Handlungsweisen auch tatsächlich 
bei den Leistungsempfänger*innen ankommen können, obliegt damit ein-
deutig den pädagogischen Fachkräften und bildet die Basis professionellen 
Handelns. Das heißt auch, dass die Fachkräfte bei Bedarf eine geeignete Dol-
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metsch-Leistung zur Verfügung stellen müssen. Gerade in der Zusammen-
arbeit mit Dolmetschenden fehlt es bislang allerdings an regelhaften Verfah-
ren und Qualitätsstandards, die für die Kinder- und Jugendhilfe erst noch 
entwickelt werden müssen (vgl. Hollweg 2021). 

Liegt der Fokus auf den institutionellen Rahmenbedingungen, so findet sich 
insbesondere in den betriebserlaubnispflichtigen Faktoren der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe eine relevante Ergänzung. In § 45 SGB VIII wird 
die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Konzepten zum Schutz 
vor Gewalt zum notwendigen Bestandteil für die Betriebserlaubnis. Bislang 
stehen institutionelle Schutzkonzepte vor allem deshalb in der Kritik, weil 
sie einerseits vielerorts als einmalig verschriftlichte Checkliste zum Verhal-
ten in Gefährdungssituationen den Weg in eine Akte hinein und nicht wie-
der hinausgefunden haben und andererseits erst dann ansetzen, wenn diese 
Gefährdungssituationen bereits entstanden sind. Damit Schutzkonzepte also 
nachhaltig dazu beitragen, pädagogische Organisationen zu sicheren Orten 
zu machen, sollten sie als bewusst gestaltete (und stetig zu bearbeitende) Or-
ganisationsentwicklungsprozesse mit den jungen Menschen gemeinsam ver-
standen werden. Somit setzen sich Schutzkonzepte aus den drei Bausteinen 
Prävention, Intervention und Aufarbeitung zusammen. Den Rahmen dieser 
drei Bausteine bildet eine gemeinsame Kultur der Achtsamkeit (vgl. Rusack/
Schröer 2020). Nur mit dieser Kultur wird es möglich, alltägliche Grenzver-
letzungen wahrzunehmen und zu bearbeiten. Wann eine Grenze überschrit-
ten wird, lässt sich allerdings kaum für alle jungen Menschen gleich beantwor-
ten, es braucht also eine beteiligungsorientierte Verständigung darüber. Der 
Index für Inklusion in der Kommune bietet in diesem Zusammenhang hilf-
reiche Ansatzpunkte – er fragt z. B. danach, ob alle Beteiligten wissen, wie sie 
sich verhalten sollten, wenn sie im Alltag Zeug*innen von Ausgrenzung oder 
Diskriminierung werden, und ob sie auch nach diesem Wissen handeln (vgl. 
Montagstiftung 2015). Für die beteiligungsorientierte Entwicklung inklusiver 
Schutzprozesse ist daher besonders Folgendes in den Blick zu nehmen:

Von welchen Gewaltbegriffen wir ausgehen und inwiefern 
sie ggf. zu erweitern sind. 
Junge Menschen mit und ohne Behinderung erfahren sowohl körperliche 
als auch psychische Gewalt, sowohl sexualisierte als auch strukturelle Gewalt 
und Vernachlässigung. Insbesondere unterschiedliche Formen psychischer 
und struktureller Gewalt geraten im Kontext fachlicher Diskussionen jedoch 
häufig aus dem Blick, wenngleich sie den Schutzrechten junger Menschen 
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zweifelsohne entgegenstehen. Im Rahmen psychischer Gewalt bedarf es einer 
systematischen Auseinandersetzung mit Armuts- und Rassismuserfahrungen 
sowie behinderungsbezogenen Diskriminierungen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Sie gehen eng einher mit strukturellen Gewaltformen, darunter 
institutionellen Regelungen, die die Selbstbestimmung und Barrierefreiheit 
junger Menschen einschränken und damit jegliche Formen von Gewalt be-
günstigen (vgl. Goltermann 2022).

Von welchen Zielgruppen wir ausgehen und inwiefern sie 
ggf. zu erweitern sind. 
Um den Schutzbedürfnissen junger Menschen mit Behinderungen Rech-
nung zu tragen, kann es z. B. notwendig sein, dass entsprechende Schutzver-
einbarungen nicht nur in den Einrichtung selbst, sondern auch mit koope-
rierenden Dienstleistenden wie etwa ambulanten Pflege- oder Fahrdiensten 
getroffen werden. Die notwendigen Kooperationen im Kinderschutz schlie-
ßen damit also alle Akteur*innen ein, die am institutionellen Gefüge des 
Aufwachsens junger Menschen beteiligt sind: etwa von den Fachkräften im 
Bereich der Ganztagsschulen bis hin zu dem einrichtungsinternen Gebäude-
service. Diese Art von Schutzkonzepten können nicht zuletzt auch fehlende 
Sensibilisierungsprozesse im Sozialraum anstoßen.

Welche personellen und strukturellen Weiterentwick-
lungen es dafür braucht. 
Zum einen wird deutlich, dass Fachkräfte für die unterschiedlichen Bedürf-
nisse der jungen Menschen adäquat geschult sein müssen. Ebenso braucht es 
Verantwortliche in der Organisation, die die Evaluation der Schutzprozesse 
sicherstellen. Zum anderen machen die vorangehenden Auseinandersetzun-
gen darauf aufmerksam, dass inklusive Schutzprozesse nur dann im Sinne 
der Adressat*innen ausgestaltet werden können, wenn sie nicht an der Tür-
schwelle der jeweiligen Jugendhilfeeinrichtung aufhören. Anstelle einer Ver-
inselung von Schutzkonzepten sollten daher Rahmenmodelle entwickelt wer-
den, die alle sozialräumlichen Akteur*innen miteinbeziehen.

Solcherart sozialräumliche Schutzkonzepte können nicht nur die im KJSG 
geforderte ombudschaftliche Infrastruktur voranbringen. Mehr noch lassen 
sich inklusive Schutzprozesse dadurch als eine infrastrukturelle Aufgabe der 
Kinder- und Jugendhilfe verstehen und mit der Förderung der Selbstvertre-
tungen (§ 4 SGB VIII) sowie der Qualitätsentwicklung in der Kinder- und 
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Jugendhilfe (§ 79 SGB VIII) zusammenbringen. Es braucht also letztlich 
eine multiprofessionelle kommunale Verantwortungsgemeinschaft, um die 
Verwirklichung der Rechte junger Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe 
gewährleisten zu können (vgl. Rusack/Schröer o. J.).

2 Zur Strukturierung des vorliegenden Bandes

Um den benannten Anforderungen und Fragen gelingender Kinderschutz-
praxis systematisch näher zu kommen, gliedert sich das Fachbuch in vier auf-
einanderfolgende thematische Einheiten: Von der Diskussion der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen über multiperspektivische pädagogische Zugänge 
und organisationale Strategien bis hin zu konkreten Ansätzen ihrer prakti-
schen Umsetzung.

2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Wie die vorangehenden Ausführungen zeigen, wird die Kinderschutzpra-
xis in Deutschland durch verschiedene gesetzliche Bestimmungen normiert. 
Kommt nun der Anspruch ihrer inklusiven Ausgestaltung hinzu, werden da-
für verschiedene Regelungsbereiche relevant, die es systematisch miteinander 
in Bezug zu setzen gilt. In unterschiedlichen Beiträgen gehen daher die Au-
tor*innen auf die unterschiedlichen rechtlichen Rahmungen eines inklusiv 
ausgerichteten Kinderschutzes ein. Die meisten Beiträge beziehen rechtliche 
Grundlagen mit ein. Hervorzuheben sind Julia Huber, welche  Begrifflich-
keiten klärt und den Anspruch auf einen umfassenden inklusiven Kinder-
schutz insbesondere aus der UN-Kinderrechtskonvention ableitet sowie Pat-
rick Werth, der die Neuregelungen durch das KJSG aufzeigt und diese in die 
Praxis der „Insofern erfahrenen Fachkräfte“ stellt. 

2.2 Pädagogische Zugänge
Ein inklusiver Kinderschutz setzt zunächst einmal da an, wo die individuel-
len Bedürfnisse junger Menschen mit und ohne Behinderungen bislang zu 
wenig Aufmerksamkeit erfahren. Die Beiträge von Annette Mund, und Birgit 
Maschke fokussieren daher die blinden Flecken im System der Kinder- und 
Jugendhilfe und zeigen auf, unter welchen pädagogischen Zugängen sie be-
arbeitet werden können, um den Schutzbedürfnissen junger Menschen und 
Familien mit Beeinträchtigungen und ihrer Familien systematisch Rechnung 
zu tragen. Birgit Herz fasst in ihrem Beitrag Risikokonstellationen und Ta-
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buzonen Inhalte im Kontext von Kinderschutz und Behinderung zusammen 
und leitet daraus Professionalisierungsanforderungen für die Kinder- und Ju-
gendhilfe ab. Welche Konsequenzen sich daraus für die Bausteine der Präven-
tion, Intervention und Gefährdungseinschätzung ziehen lassen, zeigen mit 
unterschiedlichen Ansätzen Tobias Bernasconi, Franziska Hofmann und Bet-
tina Sänger wie auch Patrick Werth und Carolin Blasi in ihren Beiträgen auf.

2.3 Organisationale Strategien
Die notwendige Weiterentwicklung pädagogischer Zugänge kann nur dann 
für eine inklusive Kinderschutzpraxis nutzbar gemacht werden, wenn sie 
letztlich auch in organisationale Strategien überführt wird. Die Beiträge 
von Julia Huber, Petra Straubinger, Doris Wanken und Jens Hudemann set-
zen daher an den notwendigen Voraussetzungen zur Implementierung von 
Schutzkonzepten auf institutioneller Ebene an und verfolgen dabei verschie-
dene Schwerpunkte: von institutionellen Beteiligungsmöglichkeiten bis hin 
zum Umgang mit Sexualität im Kontext von Autismus-Spektrum-Störun-
gen. Den Umgang mit und die besondere Herausforderung des Einbezugs 
von Eltern diskutiert Michaela Berghaus in ihrem Artikel und schlägt damit 
die Brücke zur Notwendigkeit einer partizipativen, transparenten und betei-
ligungsorientierten Kinder- und Jugendhilfe.

2.4 Vom Konzept zur Praxis
Wie inklusive Schutzkonzepte letztlich als gelebte Praxis in stationären Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe wirken können, machen die Beiträ-
ge von Bernd Eberhardt und Anne Naasner, Claudia Völcker, Michael Evers, 
Ulrike Haas und Edwin Benner wie auch Susanne Richter deutlich. Die Au-
torinnen und Autoren berichten von ihren praktischen Erfahrungen inklu-
siv ausgerichteter Kinderschutzkontexte und zeigen Herausforderungen und 
Gelingensbedingungen aus dem pädagogischen Alltag auf.

Insbesondere in der aktuell angespannten Situation, die sich aufgrund des 
Mangels an Fachkräften und dem damit gefährdeten Aufrechterhalten des 
Kinderschutzauftrages der Kinder- und Jugendhilfe weiter zu verschärfen 
droht, bedarf es umso mehr Anstrengungen, den Kinderschutz inklusiv aus-
zugestalten.



21

Daniel Kieslinger, Carolyn Hollweg, Judith Owsianowski

Literatur
Bange, D. (2020): Kinder mit Behinderungen und Kinderschutz – Ein ver-

nachlässigtes Thema. In: Forum Erziehungshilfen, Vol. 3/2020, S. 178–184.
Eberhardt, B./Naasner, A. (2020): Schutz vor sexualisierter Gewalt in Einrich-

tungen für Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen. Ein Handbuch 
für die Praxis. Zugriff am 14.09.2022. Online unter: www.dgfpi.de/files/
was-wirtun/best/BeSt%20Handbuch.pdf 

Goltermann, M. (2022): Gewalt an Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rung in Leichter Sprache. 

Hollweg, C. (2021): Hilfeplanung dolmetschen, vermitteln, übersetzen. Eine 
empirische Untersuchung über Herausforderungen gedolmetschter Hilfe-
plangespräche. Weinheim.

Montagstiftung Jugend und Gesellschaft (2015): Inklusion vor Ort. Der Kom-
munale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch. Berlin: Eigenverlag des 
Deutschen Vereins für private und öffentliche Fürsorge e. V.

Rusack, T./Schröer, W. (2020): Thematische Einführung: Was meinen wir mit 
Schutzkonzepten für junge Menschen mit Fluchterfahrungen? In: Kampert, 
M./Rusack, T./Schröer, W./Wolff, M. (Hg.): Lehrbuch Schutzkonzepte und 
Diversität in Organisationen gestalten. Fokus: Junge Menschen mit Flucht-
erfahrungen. Weinheim/Basel, S. 26–40.

Rusack, T./Schröer, W. (o. J.): Kinder- und Jugendrechte im Sozialraum – 
Chancen und Herausforderungen. Online: www.hamburg.de/content-
blob/15710722/0ca6c8d78c40ce77e99c5e80cb6b227a/data/vortrag- 
schutzkonzepte-unihildesheim.pdf (Abruf 14.09.2022).

https://www.dgfpi.de/files/was-wirtun/
https://www.dgfpi.de/files/was-wirtun/


TEIL 1 

Rechtliche Rahmen-
bedingungen und 
Forschung



23

Sexuelle Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche mit und ohne 
Behinderung – Einblicke zu 
Schutz- und Risikofaktoren mit 
Blick auf stationäre Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe 

Johann Hartl

Zusammenfassung

Im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes wird neben einer inklusi-
ven Anpassung der Konzepte stationärer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
die Umsetzung inklusiver Schutzkonzepte gefordert. Mangels in der Breite ver-
fügbarer Praxisbeispiele und in weiten Teilen noch fehlender Forschung ist wenig 
bekannt zu Anforderungen an und Gelingensbedingungen inklusiver Schutzkon-
zepte. Im vorliegenden Beitrag werden in diesem Zusammenhang bedenkenswerte 
Forschungsbefunde zu Größenordnungen, Gefährdungslagen und Risikofaktoren 
mit Blick auf die Betroffenheit von sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendli-
chen mit und ohne Behinderungen allgemein sowie mit Blick auf stationäre Ein-
richtungen berichtet. Die berichteten Ergebnisse legen nahe, dem Thema Schutz 
vor (sexueller) Gewalt in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen ver-
stärkt Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

Einleitung

Mit der Reform des SGB VIII und der damit auf den Weg gebrachten in-
klusiven Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe besteht für stationäre Ein-
richtungen u. a. die Verpflichtung zur Umsetzung inklusiver Gewaltschutz-
konzepte für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen (§ 45 
Abs. 2 S. 2 Nr. 4 SGB VIII). Dabei stellt sich schnell die Frage, ob und wenn 
ja welche Besonderheiten inklusive Schutzkonzepte gegenüber dem bisheri-
gen Kenntnisstand zu allgemeinen Schutzkonzepten aufweisen.
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Im Verlauf der zurückliegenden Jahre sind vielfältige Erkenntnisse zum in-
stitutionellen Schutz von Kindern und Jugendlichen gegen sexuelle Gewalt 
entstanden. Auf Basis umfangreicher Forschungsarbeiten zu Häufigkeiten, 
Entstehung und Bedingungen des Aufklärens sexueller Gewalt in pädagogi-
schen Institutionen liegen zwischenzeitlich valide Befunde zur Frage vor, wie 
ein wirkungsvoller Schutz von Kindern und Jugendlichen in pädagogischen 
Einrichtungen gelingen kann.

Mit Blick auf inklusive Fragestellungen kann jedoch festgestellt werden, dass 
junge Menschen mit Behinderungen in diesen Diskussionen nur eine mar-
ginale Rolle gespielt haben und Fragestellungen zu Besonderheiten tatsäch-
lich inklusiver Gruppenstrukturen bislang so gut wie keine Beachtung finden 
konnten. Studien zu Themen der Prävalenz, Dynamiken oder Einflussfak-
toren auf das Vorkommen sexueller Gewalt und Viktimisierung in inklusi-
ven Settings stationärer Einrichtungssettings sind nach wie vor so gut wie gar 
nicht verfügbar. Entsprechend steht eine Prüfung der Frage aus, inwieweit 
sich vorliegende Erkenntnisse auch auf institutionelle Zusammenhänge an-
wenden lassen, in denen entweder junge Menschen mit Behinderungen oder 
sowohl Kinder und Jugendliche mit als auch ohne Behinderungen unterge-
bracht sind.

Um nun vor diesem noch wenig zufriedenstellenden Hintergrund dennoch 
ein Bild zu Größenordnungen und Gefährdungslagen bei Kindern und Ju-
gendlichen mit und ohne Behinderungen und insbesondere mit Blick auf 
stationäre Wohngruppen zeichnen zu können, wird in diesem Beitrag ver-
sucht, sich der Thematik über folgendes Vorgehen zu nähern: Zunächst wird 
ein knapper Überblick über einschlägige Forschungsergebnisse zu Prävalenz, 
Risiken und Schutzfaktoren bei jungen Menschen mit und ohne Behinde-
rungen berichtet, bevor dann anschließend spezifische Befunde hierzu mit 
Blick auf stationäre Wohnformen entlang der analytischen Unterscheidung 
zwischen jungen Menschen mit und ohne beschriebene Beeinträchtigungen 
berichtet werden.

Häufigkeiten und Risiken sexueller 
Viktimisierung bei Kindern und Jugendlichen

Wenn es um die Gefährdung von Jugendlichen durch sexuelle Gewalt und se-
xualisierte Übergriffe geht, gilt das Jugendalter als eine besonders vulnerable 
Lebensphase (vgl. Averdijk et al. 2011). Zusammenfassend kann dazu auf Ba-
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sis mehrerer groß angelegter auch im deutschsprachigen Raum durchgeführ-
ter Studien von relevanten Anteilen in der Bevölkerung berichtet werden, die 
sexualisierte Übergriffe in Kindheit oder Jugend erlebt haben. Die berichte-
ten Anteile schwanken je nach Bezugszeitraum und Methodik etwas, jedoch 
wird in der Forschungsliteratur davon ausgegangen, dass etwa 5 % bis 15 % 
der in diesen Studien befragten Erwachsenen sexuelle Gewalt in deren Kind-
heit oder Jugend erlebt haben (Kindler et al. 2022; Jud et al. 2016). Nach 
Geschlecht differenziert betrachtet, ergeben sich signifikante Unterschiede, 
vorliegende Befunde weisen durchgängig für Mädchen höhere Anteile an se-
xueller Viktimisierung aus (vgl. Finkelhor 1994; Witt et al. 2019). 

Optimus-Studie 
(Averdijk et al. 2011)

Alter: 7–15 Jahre; 
Lebenszeitprävalenz

Speak! 
(Maschke et al. 2017)

Alter: 14–16 Jahre; 
Lebenszeitprävalenz

BZgA
(Erkens et al. 2021)
Alter: 14–25 Jahre; 

verg. 3 Jahre

Schülerwissen 
(Hofherr et al. 2018); 
Alter: 14–16 Jahre; 

verg. 3 Jahre

männlich, mit 
Körperkontakt 8 % 5 % 5 % 5 %

weiblich, mit 
Körperkontakt 22 % 30 % 18 % 15 %

männlich, ohne 
Körperkontakt 20 % 26 % 33 % 50 %

weiblich, ohne 
Körperkontakt 40 % 41 % 38 % 64 %

Gesamt 23 % 26 % 24 % 34 %

Tabelle 1: Vergleichende Darstellung berichteter sexueller Viktimisierung nach Ge-
schlecht und Erhebungsart

Zudem beschränken sich berichtete Gewalterfahrungen meist nicht auf ein-
malige Übergriffe. Ein hoher Anteil an Kinder und Jugendlichen hat mehr-
fach sexuelle und weitere Formen von Gewalt erfahren (vgl. Finkelhor et al. 
2011; Averdijk et al. 2011).

Neben Alter und Geschlecht finden sich in der einschlägigen Forschungslite-
ratur weitere Merkmale, die mit einem erhöhten Risiko für das Erleben von 
sexueller Gewalt in Verbindung gebracht werden. In einer Übersichtsarbeit 
(vgl. Kindler et al. 2019) werden in dieser Hinsicht v. a. Kinder und Jugend-
liche genannt, die außerfamiliär, also u. a. in der stationären Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie anderen Formen stationärer Unterbringung ohne Eltern bzw. 
nahen Bezugspersonen untergebracht sind. Dazu gehören auch familiale Set-
tings mit nicht verwandten Erwachsenen (Stief-/Pflegefamilien). Kinder und 
Jugendliche, „die in ihren Selbstschutz- und Mitteilungsfähigkeiten über das 
Alterstypische hinausgehend eingeschränkt sind“ (vgl. ebd., S. 7), also etwa 
bezogen auf Handlungs- und Emotionsregulation, Realitäts- und Gefahren-
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wahrnehmung, Sinneswahrnehmungen oder Kommunikation zählen ebenso 
zu den in der Literatur nachgewiesenen Risikogruppen wie Kinder und Ju-
gendliche, deren Eltern bzw. nahe Bezugspersonen in ihren eigenen Schutz-
fähigkeiten beeinträchtigt sind. Damit gemeint sind etwa Eltern und nahe 
Bezugspersonen, die eigene schwerwiegende Gewalt- oder Missbrauchserfah-
rungen oder eine Suchtproblematik aufweisen.

Häufigkeiten und Risiken sexueller 
Viktimisierung bei jungen Menschen mit 
Behinderung
Für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen wird allgemein, aber auch 
spezifisch für verschiedene Formen von Behinderung ein deutlich erhöhtes 
Viktimisierungsrisiko im Vergleich zur Altersgruppe ohne benannte Behin-
derungen berichtet ( vgl. Kendall-Tackett et al. 2005; Jones et al. 2012; Corr 
et al. 2017; Merrick 2017; Mailhot Amborski et al. 2022; Cazalis et al. 2022).

Eine retrospektive Studie berichtet von 20 % (zum Befragungszeitpunkt in 
eigenem Haushalt lebend) und 31 % (zum Befragungszeitpunkt in Einrich-
tungen lebend) an erwachsenen Menschen mit Behinderung, die von sexuel-
ler Gewalt in ihrer Kindheit oder Jugend betroffen waren (vgl. Puchert et al. 
2013; Jungnitz et al. 2013).

Daten aus einer Studie, in der Kinder und Jugendliche an Förderschulen in 
Hessen direkt befragt wurden, zeigen auf Basis einer Stichprobe von 264 Ju-
gendlichen im Alter ab 14 Jahren, dass 30 % der Befragten sexuelle Gewalt 
mit Körperkontakt erlebt haben, davon weibliche Befragte zu 45 %, männ-
liche Befragte zu 19 %. Ähnliche Befunde zeigen sich hier mit Blick auf er-
lebte, nicht-körperliche Formen sexueller Gewalt (vgl. Maschke et al. 2018; 
Kindler et al. 2022).

In verschiedenen weiteren internationalen Studien werden ähnliche Befunde 
berichtet. Junge Menschen mit Behinderungen erleben demnach Vernachläs-
sigung wie auch emotionale, körperliche oder sexuelle Gewalt knapp drei bis 
über vier Mal häufiger im Vergleich zu anderen Jugendlichen ohne Behinde-
rungen in der jeweils gleichen Altersgruppe ( vgl. Sullivan et al. 2000; Jones 
et al. 2012; Bange 2020; Daigneault et al. 2023).

Zwei aussagekräftige Forschungsarbeiten aus Dänemark differenzieren im 
Rahmen einer prospektiven Kohortenstudie unter Einbezug der Altersgrup-
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pe von sieben bis achtzehn Jahren nach Arten von Beeinträchtigungen (vgl. 
Christoffersen 2019, 2022).

Demnach ist das Risiko für das Erleben von sexueller Gewalt bei jungen Men-
schen mit kognitiven Beeinträchtigungen, ADHS und Autismus-Spektrum-
Störungen im Verhältnis zu Gleichaltrigen ohne Beeinträchtigung knapp 
viermal so hoch. Für Menschen mit Lese-Rechtschreibschwächen, Epilepsie 
und Beeinträchtigungen im Bereich Sprache (Stottern) und Sehen wird das 
Risiko, sexuelle Gewalt zu erleben, im Verhältnis zur Vergleichsgruppe als 
doppelt so hoch und für Menschen mit Beeinträchtigungen in den Bereichen 
Hören und Motorik eineinhalbmal so hoch beschrieben (vgl. Christoffersen 
2022). Ähnlich wird ein erhöhter Zusammenhang zwischen sexueller Vikti-
misierung und v. a. kognitiven, verhaltens- und kommunikationsbezogenen 
Beeinträchtigungen beschrieben (vgl. Kaufman et al. 2016).

In der bereits genannten Studie von Christofferson (2022) zeigt sich zudem, 
dass Geschlecht und Art der Viktimisierung bei Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung nicht immer in gleicher Weise zusammenhängen. Das Ri-
siko, körperliche Gewalt zu erleben, ist bei Jungen etwa doppelt so hoch wie 
bei Mädchen. Umgekehrt erweist sich das Risiko sexueller Viktimisierung für 
Mädchen um das knapp Neunfache erhöht, verglichen mit Jungen der glei-
chen Altersgruppe (vgl. Christofferson 2022, S. 2022).

Trotz einiger offenen Fragen in der empirischen Befundlage zu diesem The-
menkomplex wird in der Forschung übereinstimmend und sehr deutlich ein 
stark erhöhtes Viktimisierungsrisiko bei Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderungen nachgewiesen. Es fehlt jedoch an Studien, die empirisch belast-
bare Aussagen zu Risikofaktoren in Verbindung mit der berichteten deutlich 
erhöhten Vulnerabilität von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
treffen. Bereits genannte dänische Studien von Christofferson (2019 und 
2022) berichten diesbezüglich ähnlich zu bereits angeführten möglichen 
Zusammenhängen auf familialer Ebene von relevanten erhöhten Risiken in 
Verbindung mit Langzeitarbeitslosigkeit, sehr junger Elternschaft, dauerhaf-
te außerfamiliärer Unterbringung des Kindes, Trennung der Eltern, Partner-
schaftsgewalt sowie Substanzmissbrauch bei einem Elternteil. Vergleichbare 
Studien sind jedoch international wie auch für den deutschsprachigen Raum 
nur spärlich verfügbar.
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Vulnerabilitäten und Viktimisierung bei 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen der 
Kinder und Jugendhilfe
In den vergangenen Jahren gab es eine ganze Reihe empirischer Forschungs-
befunde, die sich mit der Frage nach Häufigkeiten, Risikostrukturen und 
Schutzerfordernissen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe beschäftigt haben. Zusammenfassend wird Heimerziehung auf Grund-
lage international und in Deutschland verfügbarer Daten ein „hohes Gefähr-
dungsrisiko für grenzverletzendes Verhalten, für körperliche und sexualisierte 
Gewalt“ (Bange 2018, S. 93) zugewiesen. In der Kombination individueller 
Risiken wie etwa traumatisierende Vorbelastungen in der Lebensgeschich-
te und einer erhöhten Prävalenz psychischer Probleme mit Faktoren, die 
aus einer mangelnden Anpassung der organisationalen Strukturen von sta-
tionären Jugendhilfeeinrichtungen an die Bedarfe und Bedürfnisse der dort 
lebenden Kinder und Jugendlichen resultieren, erhöhe sich das Risiko für 
Kindeswohlgefährdungen und Reviktimisierung gegenüber dieser besonders 
vulnerablen Gruppe junger Menschen (vgl. ebd., S. 94 ff.).

Eine Forschungsübersicht aus den Niederlanden zeigt diesbezüglich zunächst 
Unterschiede zwischen der Verteilung von Risikofaktoren und Arten außer-
häuslicher Unterbringungsformen auf (vgl. Leloux-Opmeer et al. 2016). Im 
Vergleich zwischen der Unterbringung bei Pflegeeltern (foster care), familien-
ähnliche Wohnformen (family-style group care) und Heimerziehung (resi-
dential care) zeigen sich neben einem stark erhöhten Maß an Vorbelastungen 
bei außerfamiliär untergebrachten Jugendlichen zudem eine ausgesprochene 
Variabilität dieser Risikofaktoren zwischen diesen Unterbringungsarten. Ins-
gesamt betrachtet liegt ein Schwerpunkt an Vorbelastungen bei Kindern und 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Auf-
fällig hoch erscheinen etwa die Anteile an Jugendlichen mit Bezug zu ver-
haltensbezogenen Problemen, Vernachlässigungs- und Viktimisierungserfah-
rungen sowie einer höheren Zahl an vorheriger Unterbringung im Vergleich 
zu den anderen beiden Unterbringungsarten (vgl. Westlake et al. 2023).

Bezogen auf die Häufigkeit erlebter sexualisierter Gewalt belegen Studien seit 
Längerem eine erhöhte Vorbelastung bei Kindern und Jugendlichen insbe-
sondere in stationären Jugendhilfeeinrichtungen. Auf Basis von Daten aus 
einer Befragung von Fachkräften in Dänemark zeigt sich ein um das knapp 
Fünffache erhöhte Risiko für erlebte sexualisierte Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen in stationären Wohngruppen gegenüber der Gesamtbevölke-
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rung (vgl. Euser et al. 2013). Dies trifft ebenso im Vergleich zur Wohnform 
der Pflegefamilie zu, hier zeigt sich ebenfalls ein auffallend höheres Risiko für 
im Heim lebende Kinder und Jugendliche. Während für Kinder und Jugend-
liche in Pflegefamilien ein doppelt so hohes Viktimisierungsrisiko gegen-
über der Gesamtbevölkerung berichtet wird, steigt dieses Risikoverhältnis auf 
das Neunfache bei Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen 
gegenüber derselben Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung in dieser Studie 
an (vgl. ebd., S. 225 f.). Eine Besonderheit in genannter Studie besteht darin, 
dass zudem Jugendliche direkt befragt wurden. Wenngleich die Ergebnisse in 
der Grundaussage erhalten bleiben, zeigt die direkte Befragung Jugendlicher 
deutlich höhere Anteile erlebter sexueller und anderer Formen von Gewalt 
mit (vgl. ebd., S. 227 f.). Befragungen, die lediglich Bezugspersonen („Senti-
nels“) einbeziehen, führen damit zu einer teils deutlichen Unterschätzung der 
Anteile betroffener Jugendlicher.

Für Deutschland können zwei Studien der vergangenen Jahre genannt wer-
den, die auf Basis von Befragungsdaten Jugendlicher in Wohngruppen statio-
närer Einrichtungen der Jugendhilfe hilfreiche Einblicke geben können. In 
einer Befragung von 322 Jugendlichen im Alter ab 15 Jahren in stationären 
Einrichtungen und Internaten berichten Jugendliche insgesamt zu zwei Drit-
teln von erlebten sexuellen Übergriffen, davon über die Hälfte von Übergrif-
fen ohne und über ein Drittel mit erzwungenem Geschlechtsverkehr. Erst-
malig sexuelle Übergriffe in der stationären Einrichtung erlebten gesamt ein 
Fünftel der befragten Jugendlichen, davon waren 16 % von sexuellen Über-
griffen ohne und 5 % von sexueller Gewalt mit erzwungenem Geschlechts-
verkehr betroffen (vgl. Allroggen et al. 2017). In einer weiteren Befragung 
von 264 Jugendlichen im Alter ab 12 Jahren in stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe stand die Frage nach Übergriffen im Vordergrund, 
die sie während der Zeit der Unterbringung in einer Wohngruppe erlebt hat-
ten. Auch in dieser Studie zeigte sich ein erheblicher Anteil Jugendlicher, die 
von sexuellen Gewalterfahrungen für diesen Zeitraum berichten (vgl. Derr et 
al. 2017, S. 14).

Eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang bezieht sich auf die Perso-
nengruppen, die als Täter in Erscheinung getreten sind. Wenngleich insge-
samt erwachsene männliche Täter im Vordergrund der Aufmerksamkeit ste-
hen, verweisen Studien auf die Notwendigkeit, Peers stärker mit in den Blick 
zu nehmen. Neben Erwachsenen aus dem sozialen Nahraum, also Familien-
angehörige oder Fachkräfte in stationären Einrichtungen, machen gerade in 
stationären Einrichtungen andere Jugendliche einen Hauptanteil derer aus, 
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von denen sexuell aggressives Verhalten ausgeht (vgl. Derr et al. 2017). In-
dividuelle Risikofaktoren für das Ausagieren einer solchen Verhaltensweisen 
werden meist im Zusammenhang mit Delinquenz begünstigenden Merkma-
len beschrieben. Neben einer positiven Haltung zu delinquentem Verhalten, 
schwach ausgeprägten sozialer Einbindung bzw. Einbindung in delinquente 
soziale Gruppen oder Schulabbrüche/-verweis kommen individuelle Belas-
tungsfaktoren wie konflikthafte Familienbeziehungen oder erhebliche Vor-
belastungen durch eigene erlebte sexuelle Viktimisierung, eigenes Gewalt-
erleben, negativ verstärkende role-models sowie auf intellektueller Ebene 
liegende Beeinträchtigungen als Faktoren infrage, die mit Blick auf sexuell 
aggressives Verhalten diskutiert werden (vgl. Allroggen et al. 2018; Mazzo-
ne et al. 2018).

Viktimisierung und Vulnerabilität Jugendlicher 
mit Behinderung in stationären Einrichtungen

Nur wenige Studien beschäftigen sich bislang mit der Frage von Viktimisie-
rung und individuellen Risiken von Kindern bzw. Jugendlichen mit Behin-
derungen, die in stationären Einrichtungen leben. Eine Studie aus Deutsch-
land etwa geht dieser Frage auf Einrichtungsebene nach. Demnach berichten 
etwa zwei Drittel der befragten stationären Einrichtungen der Behinderten-
hilfe von internen Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefährdungen, eine im Ver-
gleich zu stationären Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung etwa doppelt 
so hohen Anzahl an Einrichtungen. In ebenfalls knapp zwei Drittel der be-
fragten stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe, in denen Kinder-
schutzfälle aufgetreten sind, handelt es sich um Fälle, die hier als sexuelle 
Grenzverletzungen bezeichnet wurden. In einem Drittel der berichteten Fälle 
handelt es sich dabei um körperliche Misshandlung, in einem Viertel der Fäl-
le um sexuellen Missbrauch (vgl. Ebner 2018).

In einer niederländischen Studie wird der Frage nach den Charakteristika 
von aktenkundigen Fällen sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
mit und ohne kognitiven Beeinträchtigungen in stationären Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe nachgegangen (vgl. Wissink et al. 2018). Darin 
zeigen sich grundsätzlich ähnliche Risikozusammenhänge und Vulnerabilitä-
ten wie bereits weiter oben beschrieben wurden, dies jedoch in teils deutlich 
erhöhtem Ausmaß und insbesondere bezogen auf Jugendliche mit kognitiven 
Beeinträchtigungen sowie Geschlecht als Differenzmerkmal. In über vier von 
fünf in dieser Studie dokumentierten Fälle von sexueller Gewalt sind Kinder 



31

Johann Hartl

bzw. Jugendliche mit kognitiven Beeinträchtigungen betroffen, davon zwei 
Drittel der Jugendlichen im Alter zwischen 12 Jahren und 17 Jahren und in 
knapp drei Viertel der Fälle sind dies Mädchen (vgl. ebd., S. 157 ff.).

Eine spanische Studie auf Basis einer regionalen Vollerhebung mit Jugend-
lichen mit und ohne Behinderung in stationären Einrichtungen beschreibt 
zusammenfassend Elemente besonderer Schutzbedarfe (vgl. Sainero et al. 
2013). Bezogen auf Jugendliche mit Behinderungen in stationären Einrich-
tungen zeigen die Befunde durchweg eine auffälligere Ballung von Risikofak-
toren und Belastungen im Vergleich zu anderen Jugendlichen. Dies zeigt sich 
u. a. in erhöhten Viktimisierungsraten und familialen (Vor-)Belastungserfah-
rungen, im Zusammenhang mit vermehrt nachweisbaren Auffälligkeiten im 
Sozialverhalten sowie infolge von Belastungen durch problematische Grup-
pendynamiken wie Bullying. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
in stationären Einrichtungen erscheinen demnach als Gruppe junger Men-
schen, bei denen sich neben kognitiven, emotionalen und verhaltensbezoge-
nen auch gesundheitliche Probleme bündeln und die in dieser Hinsicht kom-
plexe Bedürfnislagen aufweisen (vgl. ebd.).

Wenige verfügbare Studien, die auch die Frage der Täterschaft im Zusam-
menhang mit stationären Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen erfasst haben, deuten auf niedrigere Anteile von Mitarbei-
tenden als Täterinnen bzw. Täter bezogen auf Vorfälle sexueller Gewalt hin. 
Mit knapp über der Hälfte der sexuellen Übergriffe erscheinen überwiegend 
andere Jugendliche aus derselben Einrichtung ursächlich. Nichtsdestotrotz 
erscheinen die berichteten Anteile für Mitarbeitende mit etwa 10 % alar-
mierend hoch (vgl. Wissink et al. 2018, S. 159), zumal sexuelle Gewalt, die 
von dieser Personengruppe ausgeht, überwiegend aus wiederholt begangenen 
Übergriffen besteht (vgl. ebd., S. 158).

Institutionelle Risiko- und Schutzfaktoren in 
stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe
Eng verbunden mit der Frage nach Ausmaß und Häufigkeit sexualisierter 
Übergriffe gegen Kinder und Jugendliche ist die Frage nach institutionellen 
Risiko- und Schutzfaktoren. Mit Blick auf organisationale Charakteristika, 
die Gewalt, Bullying und sexualisierte Übergriffe begünstigen bzw. verhin-
dern können, wurden in den vergangenen Jahren international Befunde zu-
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sammengetragen, nicht zuletzt auch bedingt durch das Bekanntwerden und 
der beginnenden Aufarbeitung umfangreicher Missbrauchsgeschehen in so-
wohl säkularen als auch kirchlichen Institutionen weltweit (vgl. Andresen 
2023).

In einer häufig zitierten Forschungsübersicht aus den Niederlanden wurden 
mehrere Faktoren identifiziert, die als Ansatzpunkte für Schutz, jedoch bei 
mangelnder organisationaler Berücksichtigung als Risiko für Vorkommnisse 
sexualisierter und anderer Formen von Gewalt in Betracht kommen. Unter-
schieden werden dabei mehrere Ebenen wie etwa Organisationskultur, Grup-
penklima, fachlich-pädagogischer Umgangs mit den Themenfeldern Sexuali-
tät und Gender sowie den organisationalen Fähigkeiten zu Intervention und 
Aufarbeitung (vgl. Timmerman et al. 2014). Mit Bezug auf institutionelle 
Merkmale werden z. B. Leitungs- und Führungsstil, die Art der Ausprägung 
von Hierarchien oder die interne Fehlerkultur angeführt. Mit Blick auf die 
Wohngruppe gilt der Blick auf die Peers als kritisch, das soziale Miteinander 
bedürfe besonderer fachlicher Aufmerksamkeit und pädagogischer Konzep-
te. Vor allem bei hochbelasteten Gruppen wird die pädagogische Begleitung 
der Gruppe als bedeutsamer Aspekt beschrieben (vgl. Melkman 2015). Fra-
gen der professionellen Nähe und Distanz erscheinen zudem als relevante As-
pekte auf dieser Ebene, welche einer einrichtungs- und teaminternen kriti-
schen Reflexion bedürfen. Jugendtypische Lern- und Entwicklungsprozesse 
im Zusammenhang mit sexueller Identitätsfindung und Beziehungsverhal-
ten bedürfen zudem konstruktiver fachlicher Unterstützung und Begleitung 
im Rahmen eines offenen, transparenten Umgangs mit den hier verknüpften 
vielfältigen sensiblen Themen.

Als Risikofaktoren werden daher u. a. Sexismus, Homophobie, geschlech-
terstereotypisierendes Verhalten, Bagatellisierung von Bullying, verbale und 
körperliche Übergriffe, Unsicherheit und Tabuisierung von sexualitätsbezo-
genen Themen durch Fachkräfte oder mangelnde Sexualaufklärung bei Ju-
gendlichen benannt (vgl. Timmerman et al. 2014). Vor dem Hintergrund 
erhöhter Viktimisierungserfahrungen bei Kindern und Jugendlichen bereits 
im Vorfeld ihrer Aufnahme in stationären Einrichtungen und den Befunden 
einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für Reviktimisierung (vgl. Helfferich et al. 
2019) sowie auch eigene Täterschaft erscheinen genannte Merkmale, wie sie 
ähnlich in einem Review zu Erkenntnissen aus den Aufarbeitungsberichten 
berichtet werden (vgl. Pöter et al. 2018), als hilfreich, gerade auch im Hin-
blick auf Schutzkonzepte oder Prävention.
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Im Rahmen einer umfangreichen Analyse von Quer- und Längsschnittdaten 
zu Angaben von Leitungs- und Fachkräften sowie Jugendlichen aus stationä-
ren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bestätigt und erweitert Derr 
(2021) die berichteten Befunde. Zu zentralen Einflussgrößen, die das Risi-
ko für Jugendliche deutlich erhöhen, zählen demnach u. a. eine mangeln-
de Fehlerkultur in der Einrichtung, nachgewiesen anhand der Bereitschaft 
der Fachkräfte, wahrgenommenes Fehlverhalten von anderen Fachkräften 
oder Vorgesetzten anzusprechen (vgl. ebd., S. 230.). Zudem bestätigen die-
se Analysen den Zusammenhang zwischen repressivem Verhalten von Mit-
arbeitenden wie etwa kontrollierendem Verhalten, Fremdbestimmung o. Ä. 
und erhöhtem Viktimisierungsrisiko für Jugendliche. Ebenso nachweisen 
ließ sich in dieser Studie der Zusammenhang zwischen Achtung der Persön-
lichkeitsrechte der Jugendlichen etwa in Form des Respekts der Privatsphäre 
und einer Verringerung des Viktimisierungsrisikos durch Mitarbeitende (vgl. 
ebd., S. 231).

Aspekte, die auf Beteiligung der Jugendlichen abzielen, etwa die Mitge-
staltung des Kontakts zu den Eltern, Maßnahmen der Beteiligung und Be-
schwerde wie z. B. die Mitsprache bei Gruppenregeln und Freizeitaktivitä-
ten zeigen in dieser Forschungsarbeit einen positiven Effekt für den Schutz 
vor Übergriffen sowohl durch Mitarbeitende als auch durch andere Jugend-
liche (vgl. ebd., S. 235, 230). Bezogen auf das Thema Beteiligung sind ins-
besondere die alltagsnahen, gruppenbezogenen Merkmale hervorhebenswert. 
Eher formalere Aspekte wie gewählte Interessensvertretungen, Verfügbarkeit 
eines Kummerkastens oder externe Beschwerdestellen zeigen für sich je ein-
zeln betrachtet geringere Effekte. In der Summe jedoch erweist sich die An-
zahl der in der Einrichtung verfügbaren Möglichkeiten der Beteiligung und 
Beschwerde, ob eher formell oder alltagsnah, als entscheidender Schutzfaktor 
gegen Übergriffe v. a. durch Mitarbeitende (vgl. ebd., S. 235).

Strukturelle Merkmale, die auf Bedürfnisorientierung und Wohlbefinden ab-
zielen, scheinen ebenfalls als förderliche Faktoren zum Schutz vor Viktimisie-
rung sowohl durch Mitarbeitende als auch durch Peers eine Rolle zu spielen. 
Schutzrelevant erscheint demnach eine positive Wahrnehmung von Faktoren 
wie der räumlich-geographischen Umgebung und des Gebäudes selbst, der 
Atmosphäre in der Gruppe sowie der Einrichtung durch Jugendliche, der 
Unterstützung Jugendlicher durch Mitarbeitende allgemein, aber ebenso der 
von Jugendlichen antizipierten Unterstützung durch Mitarbeitende im Falle 
erlebter Viktimisierung (vgl. ebd., S. 233).
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Risiko- und Schutzfaktoren für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen in stationären 
Wohneinrichtungen
Zur Frage der Risiko- und Schutzfaktoren in stationären Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gibt es insgesamt äußerst wenig 
aktuelle empirische Literatur. Verfügbare deutschsprachige Studien zu Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderungen beziehen sich entweder auf an-
dere Settings (Schule) und ausgewählte Arten von Beeinträchtigungen wie 
z. B. im Bereich Hören (vgl. Avemarie et al. 2021) oder berichten auf Basis 
retrospektiver Daten zu Gewalterfahrungen in Kindheit und  Jugend oder zu 
Gewalterfahrungen im Erwachsenenleben unter anderem im Werkstättenbe-
reich oder im stationären Wohnen (vgl. Schröttle et al. 2021; Schröttle 2013; 
Puchert et al. 2013).

In der Zusammenschau der verfügbaren Hinweise zu Risiko- und Schutz-
faktoren gewinnt man den Eindruck einer gewissen Überschneidung der re-
levanten Faktoren zu den bereits benannten Merkmalen. Besonderer Beach-
tung bedürfen in dieser Hinsicht Themen wie Abhängigkeiten etwa bei der 
Körperpflege, Machtasymmetrien zwischen Fachkräften und Kindern/Ju-
gendlichen, mangelnde Vertrauensbeziehungen, fehlende Möglichkeiten und 
Voraussetzungen von Partizipation und Beschwerde. Ein wenig ausgeprägtes 
Einschätzungsvermögen und Wissen zu Fragen der Nähe und Distanz, Bar-
rieren in der Verständigung, eine pädagogische Praxis mit Fokus auf Kon-
trolle, Unterordnung, Fremdbestimmung und wenig Selbstbestimmung über 
alltägliche Dinge werden als weitere Risikomerkmale beschrieben, ebenso wie 
ein Mangel an Sexualaufklärung, Tabuisierung von Sexualität, Stigmatisie-
rung bzw. Ableismus, soziale Isolation sowie insgesamt fehlende Schutzkon-
zepte (vgl. Merrick 2017; Kaufman et al. 2016).

Disclosure von sexueller Gewalt als Schlüssel-
element zum Schutz von Kindern und Jugend-
lichen nach erlebter sexueller Viktimisierung

Disclosure bei Kindern und Jugendlichen
Vor dem Hintergrund des besonderen Schutzauftrags, der pädagogischen 
Fachkräften in Einrichtungen gegenüber Kindern und Jugendlichen zu-
kommt, werden Disclosureprozessen besondere Bedeutung zugewiesen. 
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Disclosure beschreibt dabei einen mehrschichtigen Prozess, in dem sich ent-
weder von sexueller Gewalt Betroffene an Dritte wenden oder in dem ein 
akuter oder auch bereits zurückliegender Vorfall von sexueller Gewalt be-
kannt wird und damit zur Initiierung von Schutz- und Hilfeprozessen für Be-
troffene bzw. zu einer Verhinderung weiteren Missbrauchs führt.

In der Forschung wird übereinstimmend davon ausgegangen, dass sich nur 
ein geringer Prozentsatz betroffener Kinder und Jugendlicher jemandem an-
vertraut. Die entsprechenden Anteile variieren bei Mädchen in einer Größen-
ordnung von circa 30 % bei sexuellem Missbrauch mit Körperkontakt, bei 
Jungen zwischen 37 % und 58 %. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass 
zwischen 55 % und 69 % der von sexueller Gewalt Betroffenen als Kinder 
bzw. Jugendliche niemanden ins Vertrauen gezogen haben (vgl. z. B. Priebe et 
al. 2008; McElvaney 2015). Diese Befunde decken sich in etwa mit Befun-
den für stationäre Settings (vgl. Derr et al. 2017; Rau et al. 2016).

Zudem wenden sich viele Betroffene, die im Kindes- oder Jugendalter sexuel-
le Gewalt erfahren haben, erst im Erwachsenenalter an andere Personen (vgl. 
Kvam 2000; Paine et al. 2002; Alaggia 2004; Alaggia 2010; Fehler-Cabral et 
al. 2013; Pinchover et al. 2014).

Besondere Relevanz für potenzielle Präventions- und Interventionsstrategien 
in pädagogischen Settings wird der Frage beigemessen, an welche Personen-
gruppen sich Kinder und Jugendliche wenden, wenn sie von ihren Miss-
brauchserfahrungen erzählen. Als wichtigste Bezugspersonen für Disclosure 
nach erlebter sexueller Gewalt erscheinen generell wie auch im stationären 
Heimkontext andere Jugendliche zu sein. Zu weiteren wichtigen Ansprech-
personen für Kinder und Jugendliche nach erlebter sexueller Gewalt zäh-
len neben Familienangehörigen im stationären Setting auch Mitarbeitende, 
wenngleich mit deutlichem Abstand zur Relevanz anderer Jugendlicher (vgl. 
Derr et al. 2017; Averdijk et al. 2011).

Für stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe stellt sich damit 
die Frage nach relevanten Disclosure-Barrieren für Kinder und Jugendliche. 
Eine Rolle scheinen nach vorliegenden Studien mit Kindern Unsicherheiten 
im Hinblick darauf zu spielen, inwieweit Fachkräfte auf mitgeteilte Übergrif-
fe tatsächlich unterstützend reagieren. Diesbezüglich konnte gezeigt werden, 
dass in einem Umfeld, in dem Themen zu Sexualitätsentwicklung, damit ver-
bundene Bedürfnisse nach Nähe, aber auch Grenzen sowie sexuelle Übergrif-
fe angesprochen und ernst genommen werden, Kinder und Jugendliche Ge-
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walterfahrungen auch eher mitteilen als in einem pädagogischen Umfeld, das 
durch einen eher vermeidenden und tabuisierenden Umgang mit den The-
men Sexualität und Gewalt gekennzeichnet ist (vgl. Finkelhor 2009; Derr 
2021; Hartl et al. 2020).

Disclosure bei Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen
Disclosure sexueller Gewalt erscheint vor diesem Hintergrund als komplexer 
und dynamischer Prozess, bei dem das Zusammentreffen mehrerer Faktoren 
bzw. deren wechselseitiges Zusammenwirken dazu beitragen, ob, wann und 
mit welchem Verlauf sexuelle Gewalt aufgedeckt wird. Es erscheint plausi-
bel, dass diese in der Forschung diskutierten Zusammenhänge schwerwiegen-
de Disclosure-Barrieren für von sexueller Gewalt betroffene junge Menschen 
mit Behinderungen darstellen. Wenngleich jüngere Forschungsliteratur dazu 
insgesamt fehlt, berichtet eine ältere Studie aus Norwegen von einem hohen 
Anteil sexueller Gewalt bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, 
der nicht erkannt wird (vgl. Kvam 2000). Als plausible Gründe hinsichtlich 
der festgestellten niedrigen Erkennungsraten werden u. a. Kommunikations-
barrieren und alternative Zuschreibungen von auch non-verbalen Zeichen 
oder Verhaltensauffälligkeiten durch Dritte benannt, etwa wenn Anzeichen 
einer Traumatisierung bzw. seelischen Belastung im Zusammenhang mit 
einer Beeinträchtigung gedeutet und von der Möglichkeit einer Viktimisie-
rung abstrahiert wird. Eine Rolle scheinen zudem stark erhöhten Anteile ba-
gatellisierender Zuschreibungen zu spielen, selbst für den Fall, dass engere 
Bezugspersonen über den Missbrauch informiert sind. Auf Ebene der Sor-
geberechtigten oder anderer erwachsener Ansprechpersonen werden Vorbe-
halte gegenüber dem formalen Hilfesystem, möglicherweise hier verstärkt 
aufgrund von Erfahrungen der Zurückweisung im allgemeinen Hilfe- und 
Unterstützungssystem, angeführt (vgl. Kvam 2000). Zudem wird in diesem 
Zusammenhang die Annahme diskutiert, dass sich bei bekannt werden von 
Vorfällen sexueller Gewalt gegenüber jungen Menschen mit Behinderungen 
bereits bestehende Unsicherheiten mit Blick auf ableistische oder stereotype 
Vorannahmen zum Thema „Behinderung“ bei erwachsenen Bezugspersonen 
verstärken könnten. Forschungsbefunde zu diesem Aspekt weisen jedoch da-
rauf hin, dass es keine plausiblen Gründe für die Annahme gibt, Aussagen 
viktimisierter Kinder bzw. Jugendlicher mit Behinderungen grundsätzlich in-
frage zu stellen, sofern überschaubare Anforderungen an die Gestaltung der 
Rahmensituation zur Verdachtsabklärung berücksichtigt werden (vgl. (Ce-
derborg et al. 2008; Wissink et al. 2015; Johnson et al. 2022).



37

Johann Hartl

Fazit

Das Ziel des vorliegenden Beitrags bestand darin, einen Einblick in den em-
pirischen Kenntnisstand zu Häufigkeiten des Auftretens sexueller Gewalt 
und zu damit verbundenen Gefährdungslagen bei Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderungen allgemein wie auch mit Blick auf stationäre 
Einrichtungen zu geben. Grundlage der Ausführungen waren überwiegend 
internationale Studien, was v. a. mit einer lediglich punktuell verfügbaren Li-
teratur zu Kinderschutz-Themen zu tun hat, die auch Kinder und Jugend-
liche mit Behinderungen systematisch einbezieht und in den Blick nimmt.

Trotz aller Einschränkungen deuten die verfügbaren Befunde bemerkenswert 
übereinstimmend in eine sehr ähnliche inhaltliche Richtung. Für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen wird ein vielfach höheres Risiko berichtet, 
gravierende Kindeswohlgefährdungen zu erleben. Prozesse, die Hilfen und 
Unterstützung ermöglichen könnten, erscheinen für diese Kinder und Ju-
gendlichen aus vielfältigen und empirisch noch nicht gut erfassten Gründen 
erschwert und voraussetzungsreicher, als dies für junge Menschen ohne Be-
hinderung angenommen wird.

Zugleich muss einer binären Gegenüberstellung von Kindern und Jugend-
lichen mit und ohne Behinderungen dabei insgesamt mit Vorsicht begegnet 
werden. Viktimisierungsraten bei Kindern und Jugendlichen wie auch Bar-
rieren beim Zugang zu Hilfen sind insgesamt sehr hoch, verteilen sich jedoch 
allem Anschein nach nicht gleichmäßig über alle Gruppen von Jugendlichen. 
Hier bedarf es weiterführender differenzierter Analysen.

Abschließend zeigt sich die weiterhin bestehende Dringlichkeit, Kinder-
schutz als zentrales Thema in all seinen Facetten und in allen gesellschaft-
lichen Bereichen ernst zu nehmen. Mit Blick auf jene Institutionen, deren 
zentrale gesetzliche Aufgabe im Schutz und der Förderung junger Menschen 
besteht, wird vor dem Hintergrund eines noch unbekannten Terrains inklu-
siver Kinder- und Jugendhilfe bereits jetzt deutlich, dass im organisationalen 
und pädagogischen Alltag etablierten, gängigen Qualitätskriterien entspre-
chenden Schutzkonzepten mehr noch als aktuell bereits zentrale Bedeutung 
zukommt.
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Inklusiver Kinderschutz und  
inklusive Kindeswohlorientierung
Birgit Maschke

In dem folgenden Beitrag werde ich Sie auf eine Praxisforschungsreise mitneh-
men, die 2020 begann. Meine Annahmen sind: Wir (in der Jugendhilfe) wissen 
zu wenig. Und: Die (Kinderschutz-)Arbeit mit beeinträchtigten Kindern und 
Jugendlichen erfordert mehr Neugier für das Thema und das Verstehen von Zu-
sammenhängen. Hier sind wir vermutlich erst am Anfang des Verstehens – ich in 
jedem Fall.

Anhand von zwei Hypothesen begann ich meine Forschungsreise und habe hilf-
reiche Ideen und neue Fragen für hilfreiche Hilfen in der Kinderschutzarbeit ge-
funden.

1 Wie ich zu dem Thema kam

Als junger Mensch, zu Beginn meines Berufslebens, vertraute sich mir ein 
Junge an, der von seinem Onkel sexuell missbraucht wurde. Damals arbeite-
te ich als Erzieherin in einer staatlichen Internatsschule für sprachbehinder-
te Kinder und Jugendliche. Meine erfahrenen Kolleg*innen um mich herum 
wussten genauso wenig wie ich, was nun zu tun sei. Dieses Gefühl der Hilflo-
sigkeit war seitdem mein Motor, mich für die Arbeit mit von Gewalt betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen zu qualifizieren. Nach Studium der Sozialpä-
dagogik in Hamburg begann ich meine Berufslaufbahn im Feld Kinderschutz 
beim Verein Zornrot, einer parteilichen Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt 
an Mädchen und Jungen. Nach mehreren Jahren Beratungsarbeit fühlte ich 
mich wieder hilflos, wenn die Klient*innen im Beratungszimmer davon er-
zählten, was ihnen Unsägliches in den Jugendämtern widerfuhr. Daher habe 
ich mich gezielt in ein System hinein beworben, das die öffentliche Verant-
wortung für die Bearbeitung solcher Fälle trägt. Seit 2002 arbeite ich beim 
Jugendamt im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein.

In der Fachstelle Kinderschutz bin ich – inzwischen zusammen mit zwei 
Kolleginnen – zuständig für die unabhängige Fachberatung im Kontext des 
§ 8a/b SGBVIII, für die Durchführung und Organisation von Fortbildungen 
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und Vernetzungstreffen sowie – zusammen mit vielen anderen Fachkräften – 
für die Qualitätsentwicklung in der Kinderschutzarbeit in unserer Region. 
Seit ich ins Wendland gezogen bin, habe ich meine Stunden beim öffentli-
chen Träger reduziert und arbeite freiberuflich in der Qualitätsentwicklung 
im Kinderschutz und als Supervisorin.

Als mich die Anfrage der DGSF (Deutsche Gesellschaft für systemische The-
rapie und Familientherapie) erreichte, ob ich im Dialogforum „Bund trifft 
kommunale Praxis“ im März 2021 einen Input zum Thema „Inklusiver Kin-
derschutz“ geben könnte, habe ich zunächst gezögert. Auch wenn ich seit 
über 30 Jahren im Kinderschutz arbeite, sind mir in dieser Zeit und in über 
1.300 Kinderschutzfällen, in denen ich beratend beteiligt war, nur sehr weni-
ge Fälle begegnet, in welchen die Kinder, um die sich gesorgt wurde, eine kör-
perliche oder geistige Beeinträchtigung hatten. Seit vielen Jahren schon hatte 
mich das immer mal wieder gewundert, aber nicht dazu geführt, der Ursache 
auf den Grund zu gehen. Dies war meine Motivation, den Auftrag anzuneh-
men und danach zu forschen.

2 Wie inklusiv ist der Kinderschutz?

Zunächst habe ich eine subjektive Standortbeschreibung zu dieser Frage vor-
genommen. Die erste Antwort darauf war meine Position, dass alle Gesetze 
im Kinderschutzbereich auch für alle Kinder und Jugendlichen gelten. Inklu-
siv sein – so wie ich es verstehe – heißt ja: die Vielfalt managen, keine Beson-
derheit hervorheben, gleiche Ressourcen für alle ermöglichen. So betrachtet 
ist die Kinderschutzarbeit schon immer inklusiv – oder?

Wenn ich mir die praktische Anwendung dieser Gesetze betrachte, kommen 
mir jedoch Zweifel:
�	Kinder und Jugendliche mit emotional-sozialen Beeinträchtigungen bil-

den eine Kerngruppe im Fokus der Kinderschutzarbeit. Kinder mit kör-
perlichen oder geistigen Beeinträchtigungen im Fokus tauchen in Kinder-
schutzfachberatungen sehr selten auf.

�	Beeinträchtigung wird in der Bundesstatistik zum Kinderschutz nicht er-
fasst.

�	Die Vermittlung von spezifischen Kompetenzen im Feld „Menschen mit 
Beeinträchtigungen“ waren bisher keine standardisierten Inhalte in den 
Weiterbildungen zur „Insoweit erfahrenen Fachkraft Kinderschutz“ im 
Kontext des § 8a/b SGB VIII. Dies wird sich anlässlich des neuen Kin-
der- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) nun ändern.
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Zwei Hypothesen ließen sich für mich daraus ableiten:
Hypothese 1: Das ist ein Zeichen dafür, dass der Kinderschutz inklusive ist, 
es wird nicht unterschieden zwischen Kindern mit und ohne Beeinträchti-
gungen

Hypothese 2: Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die Gewalt 
durch Bezugspersonen erleben, sind ein Dunkelfeld im Kinderschutz.

Im fachlichen Diskurs der Kinderschutzarbeit steht außer Frage, dass die Ge-
fahr, Gewalt zu erleben, für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen 
erheblich höher ist. Für diese fachliche Logik braucht es keine Studie.

Dies sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) hierfür nachvollziehbare 
Gründe:
�	Sie können leichter betrogen und manipuliert werden,
�	Grenzverletzungen gehören für sie (notwendigerweise?) häufiger zum  

Alltag,
�	die Abhängigkeit zur Umwelt ist erhöht,
�	die Alltagserfahrung ist: andere wissen, was für mich gut ist,
�	Selbstwirksamkeitserfahrungen sind seltener,
�	die Chance, ein eher negatives Körper- und Selbstbild zu haben, ist  

größer,
�	Artikulationsmöglichkeiten sind eingeschränkt,
�	insgesamt ist der Machtunterschied zu Menschen ohne Beeinträchtigun-

gen deutlich erhöht.

Trotzdem tauchen Kinder und Jugendliche mit körperlichen und geistigen 
Beeinträchtigungen in der Kinderschutzfachberatung kaum auf – warum?

Auch hierzu einige Hypothesen:
(1) Fragen des Kinderschutzes werden in den Einrichtungen der Eingliede-

rungs- und Behindertenhilfe eher nicht erkannt oder bearbeitet.
(2) Fragen des Kinderschutzes werden in den Einrichtungen der Eingliede-

rungs- und Behindertenhilfe eher mit den eigenen Mitteln beantwortet.
(3) Bei der Überleitung zur öffentlichen Jugendhilfe gehen Fälle verloren 

(ungenaue Überleitung, fehlende Resonanz).
(4) Fälle werden in der öffentlichen Jugendhilfe schnell abgearbeitet, es gibt 

keinen Bedarf für eine Fachberatung, da sich auf die Expertise der Ein-
gliederungshilfe verlassen wird.
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2.1 Interviews mit Menschen, die sich damit auskennen
Ich wollte mehr zu dem Thema wissen, eine eigene Haltung entwickeln, bes-
ser verstehen, mich selbst kompetent machen zum Thema „Inklusiver Kinder-
schutz“. Hierfür habe ich die Methode telefonischer Interviews gewählt. Ich 
telefonierte mit sechs Fachkräften und einer Mutter, die alle über spezifische 
Erfahrungen und Kompetenzen zum Thema Inklusion verfügen und stellte 
dabei wenige standardisierte Fragen, die viel Raum für Antworten ließen. An 
dieser Stelle nochmals einen lieben Dank an meine Interviewpartner*innen! 
Die Telefonate haben mich z. T. tief berührt und mich fachlich in jedem Fall 
weitergebracht als jedes Fachbuch, was ich dazu hätte lesen können. Ich tei-
le gerne mit Ihnen, was zusammenfassend die wichtigsten Erkenntnisse für 
mich waren:

2.2 (Inklusiver) Kinderschutz fängt im Alltag an
Es ist absolut nicht neu und immer wieder wichtig, um es in den Fokus zu 
rücken: (Inklusiver) Kinderschutz fängt im Alltag an, in der unmittelbaren 
Lebenswelt und mit den Lebensbedingungen, in denen Kinder und Jugendli-
che aufwachsen. Die täglichen Bedingungen für Wohnen, Bildung, Gesund-
heit, Kultur, Freizeit und Teilhabemöglichkeiten sind die Stellschrauben, mit 
denen wir am ehesten ein inklusives gesundes Aufwachsen aller Kinder und 
Jugendlichen erreichen können. Dies schmälert nicht die Notwendigkeit, 
sich in jedem Einzelfall zu engagieren. Sind die alltägliche Lebenswelt und 
die Infrastruktur der Jugend- und Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendli-
che und Eltern komfortabel gestaltet, erübrigt sich aber vermutlich eine Viel-
zahl notwendiger Einzelfallhilfen und Einzelfallinterventionen auf der Spitze 
des Eisberges.

Kinderschutz Krisen-
interven�on

Inobhutnahme,
Schutzvereinbarungen,

JGH, Anträge FG

Begleitung und Hilfe
mit Hilfeplanverfahren

ambulante,
teilsta�onäre,

sta�onäre Hilfen

Beratung, Entlastung, Unterstützung
Erziehungsberatung, Frühe Hilfen, 

Jugendsozialarbeit, Pauschalfinanzierung

Jugendhilfe – Infrastruktur
Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Familienbildung,

gesicherte offene Angebote

Lebenswelt und Lebensbedingungen
Wohnen, Arbeit, Schule, Gesundheit, soziales Umfeld, Teilhabemöglichkeiten, 
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3 Strukturelle Gefährdung von Kindern mit 
Beeinträchtigungen
Gut Gemeintes ist nicht unbedingt ein Erfolg. Da, wo wir nicht bereit sind, 
zu experimentieren, entsteht institutionelle Gewalt. Kinder mit Beeinträch-
tigungen erleben täglich, dass ihretwegen etwas anders gemacht wird oder sie 
im Klassenverband unbequem sind. Sie werden separiert aufgrund von Angst 
und Überforderung. Ist sozialer Ausschluss eine Kindeswohlgefährdung?

An vielen Orten entstehen gefährdende Dynamiken und Muster im Umgang 
mit Kindern, die nicht in das Raster passen. Das kann zum „blanken Horror“ 
für manche Kinder werden, z. B., wenn sie gezwungen werden zu bestimmten 
Zeiten auf die Toilette zu gehen. Die betroffenen Kinder sprengen den Grup-
penrahmen oder werden in ihrer Not kataton. Häufig können sie nicht ohne 
Unterstützung für sich sprechen.

Ebenso entsteht i. d. R. ein hoher Anpassungsdruck bei den Eltern, nicht sel-
ten haben auch sie Mobbingerfahrungen. Es entstehen Gewaltspiralen durch 
Überforderung, denn die Kinder bringen den Druck aus der Schule mit nach 
Hause.

Auch im weiteren Lebensverlauf ist es jungen Erwachsenen kaum möglich, 
als Teil der großen Gemeinschaft zu leben. Es gibt nur wenig Möglichkeiten, 
aus einer Behindertenwerkstatt herauszukommen, obwohl es für einen Groß-
teil, der dort Arbeitenden die Chance gäbe, woanders auf dem Arbeitsmarkt 
Sinnvolles zu tun, z. B. bei der Post zu arbeiten.

3.1 Schublade „Behinderung und Defizitorientierung“
Entweder du bist in dieser Schublade, oder du bist Teil der Gesellschaft. Nur 
zu sagen: „Kommt doch, ihr könnt doch einfach mit dabei sein!“ funktioniert 
nicht. Dafür ist der Graben zu tief, sind die Möglichkeiten zu unterschied-
lich, soweit sind wir noch nicht. Die starren Grenzen zwischen Lernbehinde-
rung und geistiger Behinderung werden den individuellen Entwicklungsver-
läufen von Kindern nicht gerecht.

Diagnostik und Hilfezuweisung sind (noch) klassisch defizitorientiert: be-
vor du eine Förderung erhältst, muss erst ein Defizit diagnostiziert sein. Erste 
neue Diagnosetools soll es geben.
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3.2 Gräben zwischen den Systemen
Die für den Kinderschutz zuständigen Menschen sind weit weg von den 
Fachkräften als Expert*innen für Kinder mit Beeinträchtigungen. Strukturell 
ist ein Austausch bisher nicht vorgesehen – verschiedene gesetzliche Grundla-
gen, verschiedene Haushalte, verschiedene Häuser oder Flure behindern dies. 
Tatsächlich passiert der Austausch eher selten. Die künstliche Trennung in 
Jugendhilfe und Eingliederungshilfe verbunden mit der Frage, wer hat in die-
sem Fall die richtige Hilfe, ist im Sinne betroffener Familien wenig hilfreich. 
Zum Glück hat das neue KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz vom 
Juni 2021) hier eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Bis zum Jahr 
2028 wird es viel Austausch zwischen den Systemen geben und die Weichen 
für eine inklusive Jugendhilfe werden gestellt werden. Werden wir dann die 
Versäulung überwinden und Hilfen flexibel einrichten für Kinder, so, wie 
sie gerade gebraucht werden? Oder werden wir die Hilfsangebote wenigstens 
durchlässiger machen, mehr voneinander wissen über die Hilfeoptionen für 
Kinder, welche an einer Hirnerkrankung leiden, eine körperliche Beeinträch-
tigung oder eine emotional-soziale Beeinträchtigung haben?

3.3 Einseitige Bewertung von Leistung
Es gibt zielgleichen und zieldifferenzierten Unterricht, in beiden Fällen ist der 
Maßstab eine definierte Norm. Es muss etwas Bestimmtes erreicht werden, 
wenn er oder sie den Abschluss erreichen will. Die Realität in den Klassen ist 
derzeit: alle in der Klasse machen dasselbe und drei machen etwas anderes. 
Das ist weit weg von inklusivem Unterricht.

Immer noch leisten wir uns in Deutschland ein dreigliedriges Schulsystem 
und bestärken darin immer wieder die Meinung, dass nur auf Gymnasien 
wirklich etwas gelernt würde.

3.4 Schnelle Schreibtischlösungen
Der Gedanke, dass Kinder inklusiv beschult werden sollen, ist nicht neu. 
Am Beispiel der Schulbegleitungen wird deutlich, dass hier mit heißer Na-
del gestrickt wurde. Eine individuelle Schulbegleitung für Kinder mit Beein-
trächtigungen im sozial-emotionalen Bereich ist das Gegenteil von inklusiver 
Arbeit. Selten habe ich in der breiten Fachöffentlichkeit eine solche einheit-
liche Ablehnung der Maßnahme in dieser Form gefunden. Schulische Fach-
kräfte sowie Fachkräfte aus Jugendhilfe und Eingliederungshilfe sind sich ei-
nig darin, dass die individuelle Schulbegleitung, so wie sie derzeit angeboten 
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wird, eher keinen positiven zum Teil sogar negativen Effekt hat. Inklusiv ist 
sie sicher nicht. Eine vernünftige Besetzung zur Unterstützung aller Schü-
ler*innen mit besonderen Bedarfen, mit oder ohne Diagnostik, wäre dazu 
notwendig.

Ein zweites Beispiel aus dem Bereich der Kindertageseinrichtungen: Gut 
ist, dass nun ein Rechtsanspruch auf Förderungen und Teilhabe ebenso wie 
auf einen Kindergartenplatz besteht. Gleichzeitig gibt es bestimmte Aufla-
gen, welche diese Umsetzung nahezu unmöglich machen. Die Folge davon 
ist, dass Kinder mit besonderen Bedarfen nur ungern aufgenommen werden 
oder sogar aus Kindertagesstätten herausgemobbt werden, da sie zu unbe-
quem oder nicht tragbar sind. Betreuungskräfte in Kindertageseinrichtungen 
sind schon jetzt maximal belastet. Inklusive pädagogische Arbeit erfordert 
einen vernünftigen Betreuungsschlüssel.

4 Ressourcen – was läuft gut?

Als glühende Anhängerin systemischer Grundüberzeugungen habe ich in 
meinen Interviews auch einen Blick auf die Ressourcen geworfen. Diese wur-
den beispielsweise im Gespräch benannt:

„Kinder mit Beeinträchtigungen haben eine Lobby, da gibt es viele Gelder, 
zum Beispiel alle zwei Jahre Gelder für einen veränderten speziellen Lern-
stuhl.“
„Es gibt deutlich mehr Kooperation mit den Regelschulen, mehr Schüler/-in-
nen mit Beeinträchtigungen machen den ersten Schulabschluss.“

Sicher fallen Ihnen noch weitere Beispiele ein. Gleichzeitig muss unser Fazit 
sein: Wir sind weit davon entfernt eine Schule oder eine Jugendhilfe oder ein 
Kinderschutzsystem für alle zu sein!

5 Hilfreiche Ideen …  
Wenn wir es ernst meinen mit der Inklusion

5.1 Diversität
Hilfreich wäre eine Entwicklung hin zur Bedarfsorientierung und weg von 
der Defizitorientierung. In Kanada beispielsweise ist jede/r ein Einzelfall und 
es wird geschaut, was braucht dieser kleine Mensch spezifisch, um sich als Teil 
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des Ganzen zu fühlen und sich im Rahmen ihrer und seiner Möglichkeiten 
entwickeln zu können? Wir brauchen einen Blick und eine Haltung, die viel-
fältige Kompetenzen wertschätzt.

5.2 Systemische Entwicklungsförderung
Insgesamt wäre es hilfreich, würden wir uns darin schulen, jede Form von Be-
wertung durch eine systemische Brille zu sehen. Jedes System demütig und 
mehrdimensional anzuschauen. Wir sollten uns von der Idee verabschieden, 
dass alle das Gleiche Lernen, sondern vielmehr durchlässiger denken. Jede/r 
hat mal eine Krise und braucht Hilfe.

Nicht in „Entweder/Oder“- oder „Ganz oder gar nicht“-Kategorien denken, 
nicht in diese oder jede Schublade, keine Rück- oder Hochstufung, sondern 
Durchlässigkeit.

Wofür ist es wichtig zu wissen, ob jemand autistisch ist oder nicht? Lassen wir 
die Menschen so, wie sie sind.

5.3 Alternative Kommunikation und Beteiligung
Wir sollten lernen und uns darin üben, in Institutionen und Familien alter-
nativ zu kommunizieren, auch die Menschen, die wenig sprechen, können 
wir sprechen lassen. Wir müssen uns auf die Menschen zubewegen und krea-
tive Formen der Kommunikation ausprobieren, Rücksicht nehmen darauf, 
was möglich ist.

Bei der Entwicklung von Konzepten, wie Sie in den kommenden Jahren über-
all in der Jugend- und Eingliederungshilfe umgesetzt werden, müssen wir die 
betroffenen Menschen selbst einbeziehen, diejenigen die es geschafft haben, 
sich nach außen zu wenden, haben ganz bestimmt sehr hilfreiche Ideen.

5.4 Expertisen zusammenbringen
Es braucht Menschen, die sich auskennen, die Brücken herstellen können 
zwischen den verschiedenen Systemen. Wir brauchen Übersetzer*innen, die 
die Botschaften von Kindern mit Beeinträchtigungen verstehen können. Die 
Entwicklungsverläufe von Kindern mit Beeinträchtigungen sind nicht so flie-
ßend, wie es ein Beispiel zur Autonomieentwicklung zeigt: ein geistig Behin-
derter, der stolz seine Ausscheidungen zeigt, tut dies nicht unbedingt, um zu 
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provozieren, sondern es entspricht dem Entwicklungsstand eines Zweijähri-
gen und dessen Autonomiestreben. Wir müssen in den verschiedenen Syste-
men navigieren lernen.

5.5 Zeitliche Ressourcen in der Regelversorgung
Die Entwicklung von Kindern läuft nicht linear. Die Klassifizierung von Hil-
fen nach Index, Kess-Faktor oder Förderdiagnostik wird dieser Tatsache nicht 
gerecht. Wir brauchen Hilfekonzepte, die es möglich machen, die Ressour-
cen so auszuschütten, wie sie gerade gebraucht werden.

Außerdem braucht es eine gesetzlich verbriefte Zeit, um sich miteinander 
auszutauschen und individuelles Lernen zu organisieren. Wenn eine Lehr-
kraft in den verschiedenen Lernstufen denken soll, dann braucht sie Zeit da-
für. Ebenso geht es Sozialarbeiter*innen, die die Perspektive eines Kindes in 
einem zu bewertenden Kinderschutzfall berücksichtigen möchten.

Nur mehr Zeit reicht allerdings nicht, es braucht den Willen, diese viel-
schichtige Perspektive einnehmen zu wollen und die Bereitschaft, mich in die 
Personen hineinzuversetzen.

5.6 Schützen und Stärken
Im inklusiven Kinderschutz geht es nicht nur um den Gewaltaspekt, es geht 
um Machtsensibilität. Kinderschutz muss auch für Kinder und Jugendli-
che mit Beeinträchtigungen gute präventive Konzepte entwickeln. Die sie-
ben klassischen Präventionsthemen sind gegebenenfalls eine Überforderung. 
Hilfreich ist es, einen Raum für Erfahrungen zu geben und zu lernen, sich 
selbst wahrzunehmen: welche Gefühle gibt es eigentlich?

6 Fazit: Impulse für die Praxis und Fragen

Für mein Fazit erinnere ich mich an ein schönes Schaubild von Christian 
Schrapper, das in den Weiterbildungen im Themenfeld Kinderschutz regel-
mäßig eingesetzt wird. Es beschreibt die verschiedenen Schutzringe, die es 
braucht, um einem Kind in unserer Gesellschaft ein sicheres Aufwachsen zu 
ermöglichen. Ich habe es um einige Punkte ergänzt, die mir wichtig erschei-
nen, wenn wir den Fokus auf einen inklusionssensiblen Kinderschutz richten.
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DAS „GEBORENE“ KIND
(In Anlehnung an Schrapper, 2009)

achtsam, entlastend, ergänzend

Gesellscha�,
Öffentlichkeit,
Poli�k

Eltern und
ihre Netze

Profil für Unterstützung,
Hilfe und Schutz Kind

Diversität
Bedarfsorien�erung

Solidarität

Systemische Entwicklungsförderung
mehr alterna�ve Kommunika�on
Exper�sen zusammen bringen
Experimen�eren

Gesundheitsamt
Frühe Hilfen
Jugendamt
Freie Träger der Jugendhilfe
Kindertagesstä�en
Schulen
Ärzte
Eingliederungshilfe
Frühförderstellen
Einrichtungen der Behindertenhilfe

Seit ich mich im Jahr 2020 auf die Forschungsreise gemacht habe, um mir 
das „neue“ Thema „Inklusiver Kinderschutz“ zu erschließen, sind nun zwei 
Jahre vergangen. Der für mich größte Erfolg ist es, keine Berührungsängs-
te mit dem Thema mehr zu empfinden. Ich weiß jetzt, dass ich mir für die 
Arbeit in Einzelfällen Unterstützung holen kann. Ich habe meine Netzwerke 
um Fachkräfte erweitert, mit denen ich Qualitätsentwicklung auch mit dem 
Fokus auf alle Formen von Beeinträchtigungen weiterentwickeln kann. Ein 
erstes sechsstündiges Fortbildungsmodul ist entstanden.

Außerdem bin ich sprachsensibler geworden und spreche heute konsequent 
von inklusionssensiblem Kinderschutz. Für noch treffender halte ich es, von 
inklusionssensiblem Kindeswohl zu sprechen und damit deutlich zu machen, 
dass die alltäglichen Rahmenbedingungen genauso gemeint sind wie der 
Schutz im Einzelfall. Ich denke dabei an alle Formen von Begabungen und 
Beeinträchtigungen und dass es darum geht, jedem Kind selbstverständlich 
eine Teilhabe zu ermöglichen.

Sicher werden sich Alltagspraktiker*innen und Wissenschaftler*innen in den 
kommenden Jahren noch häufig der Frage zuwenden, was ein inklusionssen-
sibler Kinderschutz bedeutet. Wir haben jetzt alle die Chance, diese Wort-
hülse mit Leben zu füllen.

Vielleicht haben Sie Lust auf eine kleine Übung – allein oder im Team – und 
beantworten für sich die Frage, was inklusionssensibler Kinderschutz für Sie 
bedeutet.
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Für mich bedeutet inklusionssensibler Kinderschutz heute, Solidargemein-
schaften zu kreieren, in denen Kinder und Jugendliche Schutzräume vorfin-
den, die Teilhabe und Entwicklung ermöglichen. Mir ist klar geworden, dass 
wir diesbezüglich als Gesellschaft und in der Jugendhilfe noch einen langen 
Weg vor uns haben, den es sich zu gehen lohnt!

Kinderschutz ist unteilbar. Alle jungen Menschen sollen – unabhängig von 
ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Beeinträch-
tigung – in ihren Familien und in unseren Einrichtungen sicher sein.

Erste Schritte zu einem inklusionssensiblen Kinderschutz
Wie bei allen Themen gibt es auch hier keine Rezepte, aber konkrete 
Ideen, deren Sammlung ich hiermit beginne:
1. Autobiografien von Menschen lesen, die ihr Leben mit einer Beein-

trächtigung beschreiben
2. Themenpat*innen für das Thema Beeinträchtigungen im Jugendamt 

einrichten
3. Fachkräfte aus der Eingliederungshilfe regelmäßig ins Team einladen
4. In jeder Hilfeplanung, in welcher ein Kind eine Beeinträchtigung hat, 

nach alternativen Kommunikationsmöglichkeiten forschen, um die 
Perspektive des Kindes zu verstehen und richtungsweisend zu berück-
sichtigen

5. Im Einzelfall und fallübergreifend die Expertise der Sonderpäda-
gog*innen nutzen: Wo in meinem Umfeld befinden sich die in diesem 
Bereich hilfreichen Kooperationspartner*innen?

6. Eine „Bedienungsanleitung“ für jeden und jede schreiben (lassen): Das 
mag ich besonders, das mag ich gar nicht, das brauche ich, um mich 
wohlzufühlen

7. Eine neue Liste mit hilfreichen Zugangsdaten in meiner Region anle-
gen: Wo hole ich mir die Expertise, die ich ggf. brauche?
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Weitere Anregungen und strittige Fragen 
für die Praxis

Ergänzung vorhandener Formate für die 
Sicherheitseinschätzung in Kinderschutzfällen
Notwendig ist (sofern noch nicht vorhanden) eine Kategorie einzuführen, 
welche unseren Blick bei der Einschätzung im Einzelfall darauf lenkt, wel-
che besonderen Bedarfe das Kind ggf. hat, welche Hinweise oder Diagnosen 
es im Bereich körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderungen gibt, wie 
diese ggf. die Fähigkeit des Kindes sich mitzuteilen beeinflussen und auf das 
ganze Familiensystem wirken. Wir können dadurch unser Fallverstehen und 
Hypothesenvielfalt erweitern. Hierfür sollte es in jedem Einschätzungsbogen 
mindestens eine offene Frage mit viel Platz für die Antwort geben.

Frage: Kann es hier ein „Zuviel des Guten“ geben, wenn viele einzelne (neue) 
Fragen gelesen und beantwortet werden sollen? Könnte dies dazu führen, 
dass Einschätzungsbögen zu lang, zu unübersichtlich, nicht hilfreich für die 
Praxis sind?

Spezifizierung der Fachberatung im Kinderschutz 
(InsoFa Beratung im Kontext SGB VIII § 8b)
Notwendig ist, dass in allen Fortbildungen zum Kinderschutz, der Bereich 
der Behinderungen bewusst mitgedacht wird. Jede Form der Gewalt gegen 
Kinder kann auch Kinder mit Behinderungen betreffen: Sie sind besonders 
vulnerabel für Gewalt und Machtmissbrauch und haben es schwerer, sich in 
Kontakt zu bringen. Familiensysteme, in denen behinderte Menschen leben, 
sind allein dadurch ungewöhnlichen Belastungen ausgesetzt, welche bei der 
Hilfe- und Interventionsplanung besondere Berücksichtigung finden müs-
sen. Der Gesetzgeber fordert im KJSG § 8a Abs. 4 S. 2 und § 8b SGB VIII 
(3) bei der fachlichen Beratung … den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung zu tragen …

Frage: Braucht es Insoweit erfahrene Fachkräfte im Kinderschutz, die sich 
auf den Bereich der Eingliederungshilfe spezialisiert haben? Ist gerade das 
nicht wieder exklusiv? Ist es nicht besser, wenn alle Fachkräfte Grundkennt-
nisse in dem Thema haben und ein gutes Netzwerk, welches einzelfallbe-
zogen eingebunden werden kann und dann das spezifische Wissen hat, das 
für den Einzelfall gebraucht wird? Ist es überhaupt möglich, eine InsoFa für 



57

Birgit Maschke

alle Felder der Behinderung zu schulen? Braucht es nicht immer spezifische 
Fachkompetenz im individuellen Fall?

Inklusionssensible institutionelle Schutzkonzepte
Alle Einrichtungen der Jugendhilfe sind aufgefordert, den pädagogischen All-
tag so zu gestalten, dass alle Kinder so gut wie möglich vor Gewalt durch 
Fachkräfte geschützt sind und sich Hilfe suchen, wenn dies nicht gelingt. 
Selbstverständlich gelten alle unsere diesbezüglichen Bemühungen (Konzepte 
für den Umgang mit Verdachtsfällen, Präventionsbemühungen, wie z. B. Be-
schwerdeverfahren, Partizipationsbemühungen, Machtsensibilität und Acht-
samkeit) für alle Kinder, die wir in unseren Einrichtungen begleiten. Da sich 
Menschen mit Behinderungen aus verschiedenen Gründen häufig eher noch 
am Rande unserer Gesellschaft erleben und wir ihnen eine gleichberechtigte 
Teilhabe durch unsere gesellschaftlichen Strukturen derzeit noch eher einge-
schränkt ermöglichen, ist es sicher sinnvoll, den Blick bei der Entwicklung 
aller Konzepte auch spezifisch auf Bedarfe dieser Zielgruppe zu richten.

Frage: Wie speziell und wie normal darf es sein? Wenn es besondere Maß-
nahmen gibt, dann ist dies ja wieder exklusiv? Gleichzeitig gibt es die spezi-
fischen Bedarfe, die wir auch beantworten müssen, wenn die Teilhabe mög-
lich sein soll. (Antwort: Vermutlich so spezifisch, wie nötig und so normal, 
wie möglich.)

Der Elefant in der Mitte
Die meisten Fachkräfte befürworten vermutlich die inklusiven Bemühungen 
und die neuen Gesetze, die deutlich machen, dass dies politischer Wille in 
unserem Land ist.

Frage: Versuchen wir im Arbeitsalltag etwas, das eigentlich unmöglich ist, 
weil die gesamtgesellschaftlichen Strukturen nicht den notwenigen Rahmen 
dafür bieten? Schließen sich Neoliberalismus und Inklusion nicht aus? Scha-
den wir behinderten Kindern ggf. mehr, als wir ihnen nutzen, wenn wir ver-
suchen, sie zu integrieren, uns die erforderlichen Ressourcen hierfür aber 
auch im Alltag nicht zur Verfügung stehen? Wäre das dann eine Form von 
Gewalt gegen Kinder durch gesellschaftliche Prozesse?
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Sind dies Wahrheiten, die zu wenig ausgesprochen werden und bei uns zu dif-
fusen Gefühlen führen von Hoffnungslosigkeit, Überforderung oder Wider-
stand? Und wenn es diesen Elefanten in der Mitte gibt – wie groß ist er dann?

Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie weitere konkrete Anregungen haben, da-
mit die Sammlung guter Ideen wächst und weitergegeben werden kann.
Ich wünsche allen viel Spaß und Neugier beim Entdecken dieses bunten 
Arbeitsfeldes!
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Schutzkonzepte durch die Nutzung 
von Maßnahmen der Unterstützten 
Kommunikation (UK)
Tobias Bernasconi

Im Zentrum der Versorgung und Unterstützung von Menschen mit Unterstützter 
Kommunikation steht die Ermöglichung von Teilhabe. Gleichsam wird im Ent-
wurf des Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen deutlich gemacht, 
dass „Partizipation von Kindern und Jugendlichen und ihren Eltern […] ein 
grundlegendes Gestaltungsprinzip der Kinder- und Jugendhilfe [ist]. Zur Stär-
kung der Rechte von jungen Menschen und ihren Eltern gilt es, ihre Befähigung 
zur Partizipation zu verbessern und Möglichkeiten ihrer Beteiligung zu erwei-
tern“ (Deutscher Bundestag 2021, S. 3). Entsprechend dieses Auftrags kann ge-
fragt werden, was Teilhabe meint, wie (mehr) Teilhabe umgesetzt werden kann 
und wie dies bei Kindern und Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Gründen 
keine verbale Sprache nutzen, unterstützt werden kann. Ausgehend von einem 
skizzierten weiten Teilhabeverständnis werden in diesem Beitrag Methoden und 
Materialen der Unterstützten Kommunikation (UK) vorgestellt und Möglichkei-
ten des Einsatzes beschrieben.

1 Teilhabe – begriffliche Annäherung

Teilhabe verhandelt als begriffliches Konzept die Zugehörigkeit von Men-
schen zu bestimmten (sozialen) Systemen. Die Verwirklichung von Teilhabe 
von Menschen an der Gesellschaft ist dabei aktuelles Ziel politischer Bemü-
hungen. Grundlage ist u. a. Artikel 1 des Grundgesetzes, der jedem Men-
schen in Deutschland ein menschenwürdiges Existenzminimum zusichert 
und in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) dieses 
in unterschiedlichen Bereichen ausdifferenziert. Teilhabe wird in Deutsch-
land z. T. synonym zu Partizipation genutzt, z. T. aber auch bewusst begriff-
lich davon abgegrenzt (vgl. zum Überblick Schwab 2016; Bernasconi 2022; 
Bartelheimer et al. 2022).
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Als Begriff lässt sich Teilhabe aufschlüsseln in ‚Teil‘ und ‚haben‘, was derart 
verstanden werden kann, dass Menschen an etwas größerem Ganzen teil-
haben, sie also Teil einer Gemeinschaft, eines Systems oder einer Situation 
sind. Teilhabe bedeutet dann, an etwas teilzunehmen. Und dieses ‚teilneh-
men‘ gliedert sich begrifflich wiederum auf in ‚dabei sein‘, ‚sich beteiligen‘ 
und auch ‚sich zugehörig fühlen‘. Entsprechend der Wortbedeutung ist Teil-
habe begrifflich und inhaltlich als ein interpersonales, intersektionales Kons-
trukt unterschiedlich zu denken:
1. Als Dabeisein, also der Möglichkeit, in Situationen anwesend zu sein und 

adressiert zu werden.
2. Als Mitgestalten im Sinne des Einbringens von eigenen Kompetenzen und 

Fähigkeiten.
3. Und schließlich auf einer emotionalen Ebene, als sich zugehörig fühlen.

Alle drei Aspekte haben ihre für sich stehende Relevanz; gemeinsam ergeben 
sie ein umfassendes Bild von Teilhabe. Insbesondere der Aspekt des Zugehö-
rigkeitsgefühls ist dabei auch zentraler Aspekt in der UN-Behindertenrechts-
konvention, die in Artikel 3 als Anliegen und Ziel der Konvention die „vol-
le und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft“ und die „Einbeziehung in die 
Gesellschaft“ (BGBL 2008, S. 1424) formuliert. Es geht demnach bei Teil-
habe über das Dabeisein hinaus, wenn Mitbestimmung, sich ernstgenom-
men fühlen und das Einbringen von eigenen Perspektiven gedacht sind und 
die an einer Situation beteiligten Personen sich gleichsam auch eingebunden 
fühlen. Dies entspricht auch dem international anerkannten Modell der ICF 
(vgl. WHO 2001), welches in viele Bereiche der deutschen Rechtsprechung 
Eingang gefunden hat. Hier wird Behinderung ebenfalls nicht primär als per-
sonale Eigenschaft einer Person im Sinne einer Schädigung gesehen, sondern 
primär als Einschränkung der Teilhabe, die sich aus den Wechselwirkungen 
zwischen Person, Umwelt und Aktivität ergeben.

Um die Teilhabe im Sinne von Beteiligung und Mitbestimmung zu bewer-
ten, kann auf ein von Wright et al. (2010) im Kontext der Gesundheitsförde-
rung beschriebenes Modell verwiesen werden, welches neun Stufen von Par-
tizipation beschreibt. Wright et al. gehen dabei davon aus, dass Partizipation 
Entscheidungsmacht bedeutet, dass sich die Kompetenz für Entscheidungen 
dabei sukzessive entwickelt. Umso weitreichender dann die Entscheidungs-
macht einer Person ist, desto größer sind auch ihre Möglichkeiten zur Parti-
zipation bzw. Teilhabe. Teilhabe ist damit jedoch kein finaler Zustand, der ir-
gendwann erreicht wird, sondern ein situativer Entwicklungsprozess. Wright 
et al. beschreiben neun Stufen unterschiedlicher gradueller Arten von Teilha-
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be: (1) Nicht-Partizipation im Sinne der physischen Teilnahme oder lediglich 
gegebener Informationen, (2) Vorstufen von Teilhabe wie das Recht, Ent-
scheidungsprozesse zu kommentieren oder Meinungen einzubringen, ohne 
dass diese eine Entscheidungsrelevanz haben und (3) Partizipation im Sinne 
einer aktiven Beteiligung an individuellen und gesellschaftlichen Entschei-
dungsprozessen. Das Modell endet nach oben hin offen mit der neunten Stu-
fe der Selbstorganisation, die nochmals über Teilhabe im Sinne von Mitbe-
stimmung hinausgeht.

1.   Instrumentalisierung

2.   Anweisung

3.   Information

4.   Anhörung

5.   Einbeziehung

6.   Mitbestimmung

7.   Teilweise Entscheidungskompetenz

8. Entscheidungsmacht

9.   Selbstorganisation

Nicht-Partizipation

Vorstufen der 
Partizipation

Partizipation

Geht über 
Partizipation hinaus

Abbildung 1: Stufenmodell der Partizipation (Wright et al. 2010, eigene Darstellung)

Auch hier finden sich demnach die genannten unterschiedlichen Aspekte 
und Ebenen von Teilhabe wieder. Teilhabe ist damit die grundlegende Fra-
ge nach Handlungsspielräumen, Abhängigkeiten und Wahlmöglichkeiten im 
Lebensumfeld einer Person und besitzt demnach immer zwei Perspektiven 
– eine subjektive und eine umwelt- bzw. systembezogene (vgl. Bernasconi 
2022). Bartelheimer et al. (2022) verdeutlichen in diesem Zusammenhang, 
dass für ein umfassendes Teilhabeverständnis „im Sinne von Befähigung und 
Eröffnung neuer Wahlmöglichkeiten“ (S. 18) nicht nur die Teilhabemöglich-
keiten mit Blick auf die entsprechenden Aktivitäten und deren Beeinflussung 
durch die Umwelt in den Blick genommen werden müssen, sondern viel-
mehr „die Person und ihre Vorstellungen von einem guten Leben“ (ebd.).

Dafür sind jedoch gelingende und als sinnvoll erlebte Möglichkeiten zur 
Kommunikation und Interaktion zentral. Kleinert (2020) beschreibt hier, 
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dass mit zunehmender Beeinträchtigung der Kommunikation die Exklu-
sionsrisiken für Menschen ansteigen. Das heißt, fehlende Kommunikations-
möglichkeiten beeinflussen die Teilhabemöglichkeiten in negativer Hinsicht, 
und Teilhabe an sozialen Situationen wird durch gelingende Kommunikation 
erst ermöglicht und verbessert. Oder anders gesagt: Teilhabe braucht Kom-
munikation – Kommunikation ermöglicht Teilhabe.

2 Unterstützte Kommunikation

Für Menschen, die sich nur unzureichend mittels Lautsprache ausdrücken 
können, existiert das Fachgebiet der Unterstützten Kommunikation (UK). 
Die in Deutschland genutzte Begrifflichkeit ist dabei der deutschsprachige 
Begriff für den englischen Terminus Augmentative and Alternative Commu-
nication (AAC). Dieser Begriff macht das Anliegen und Ziel des Fachgebietes 
deutlich: Eine Alternative oder Ergänzung für die Kommunikation zur Ver-
fügung zu stellen, wenn konventionelle Kommunikation über Lautsprache 
nicht möglich ist. Fehlende oder nicht ausreichende Lautsprache kann dabei 
ganz unterschiedliche Gründe haben: Sie kann ihre Ursache schädigungsbe-
dingt haben, z. B. bei körperlicher oder geistiger Behinderung; sie kann er-
worben oder angeboren sein; sie kann aufgrund von wenig sprachlichen In-
puts in der Familiensprache etwa bei Migrationshintergrund existieren und 
schließlich auch aufgrund fehlender kommunikativer Erfahrungen, Trauma-
tisierungen oder isolierenden Bedingungen entstehen.

In Deutschland hat sich UK zwar im Kontext der Förderschulen mit den För-
derschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung sowie geistige 
Entwicklung etabliert und ausdifferenziert (vgl. Braun 2020), die Anzahl der 
Personen, die potenziell von UK profitieren, ist jedoch in den vergangenen 
Jahren immer weiter angewachsen.

Von Tetzchner/Martinsen (2000, 79 ff.) unterscheiden drei potenzielle Ziel-
gruppen für UK:
1.  Menschen, für die UK ein Ausdrucksmittel darstellt, also Personen mit 

einem guten Sprachverständnis, das durch Hilfsmittel eingesetzt werden 
kann.

2. Menschen, für die UK eine Unterstützung beim Lautspracherwerb dar-
stellt bzw. für die bestehende, aber schwer verständliche oder (noch) nicht 
komplett entwickelte Lautsprache ergänzt werden kann.
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3. Menschen, für die UK eine Ersatzsprache darstellt, d. h., bei denen trotz 
Möglichkeiten zur Produktion von Lautsprache diese nicht der bevorzug-
te Weg der Kommunikation ist und UK hier eine Alternative zur Kom-
munikation darstellt.

Die Zielgruppenbeschreibung verdeutlicht das breite Spektrum der Perso-
nen, die auf UK angewiesen sein können, sie macht aber auch deutlich, dass 
in der praktischen Umsetzung unterschiedliche Wege und Modalitäten ge-
nutzt werden müssen, um dem Grundbedürfnis nach Kommunikation Rech-
nung zu tragen. UK richtet sich also nicht ausschließlich an Menschen mit 
Behinderungen, die keine verbale Sprache entwickeln, sondern versteht sich 
als übergreifendes Konzept für alle Menschen, die Schwierigkeiten in der 
Kommunikation und Interaktion, im Verstehen und im Verstandenwerden 
haben.

Unabhängig von der Ursache gilt entsprechend für alle unterstützt kommu-
nizierenden Menschen, dass sie befähigt werden sollen, eine effektive Kom-
munikation in verschiedenen Settings umzusetzen, die mit einer Verbesse-
rung von Autonomie, Partizipation und sozialer Integration einhergeht (vgl. 
Nußbeck 2016).

Es geht in der UK entsprechend nicht primär darum, dass Kinder und Ju-
gendliche (besser) die Lautsprache sprechen lernen, sondern um eine Verbes-
serung der Interaktionsmöglichkeiten mit Blick auf die gesamte kommunika-
tive Situation eines Menschen. Da kommunikative Prozesse jedoch immer als 
interpersonale Situationen angesehen werden müssen – d. h., sie realisieren 
sich zwischen und durch Menschen – bewegen sich auch Teilhabemöglich-
keiten immer in einem Spannungsfeld zwischen den individuellen Möglich-
keiten einer Person und den Strukturen der Gesellschaft bzw. des jeweiligen 
Systems (vgl. Bernasconi/Terfloth 2020).

Die Frage, ob eine Person dabei als kompetenter Gesprächspartner wahr-
genommen wird, ist damit nicht lediglich über personale Kompetenzen zu 
beantworten. Bereits 1989 entwickelt Light (1989, S. 138) ein Modell der 
kommunikativen Kompetenz, welches heute international anerkannt und 
verbreitet ist. Kompetente Kommunikation wird dabei von Light als gelin-
gende Alltagskommunikation beschrieben, d. h., wenn Menschen ihre Kom-
munikationsform(en) adäquat und entsprechend den Erfordernissen der je-
weiligen Situation sowie der beteiligten Gesprächspartner*innen verwenden 
können. 2003 führt Light weiter aus, dass der Erwerb kommunikativer Kom-
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petenz auf Seiten des Umfelds zudem von einer Reihe an Förderfaktoren und 
Barrieren abhängig ist (z. B. Einstellungen, Wissen und Können, Vorhanden-
sein adäquater Hilfen und Wortschätze) und aufseiten der unterstützt kom-
munizierenden Person von verschiedenen psychosozialen Faktoren wie Moti-
vation, Einstellung, Selbstvertrauen und Resilienz.

Indem Light als Förderziel gelingende Alltagskommunikation formuliert, 
wird grundsätzlich ein erweiterter Blick eingenommen, welcher nicht „nur“ 
die konkrete Kommunikationssituation bzw. nur den Austausch von Inhal-
ten zwischen zwei Personen in den Blick nimmt, sondern immer auch die 
Rahmenbedingungen. Ausgehend von der Zielsetzung gelingender Alltags-
kommunikation stellt Light vier Fähigkeitsbereiche vor, welche die kommu-
nikative Kompetenz genauer umschreiben (s. Abb. 1):

Strategische 
Fähigkeiten

Linguistische 
Fähigkeiten

Operationale 
Fähigkeiten

Soziale 
Fähigkeiten

 

Abbildung 2: Das Modell der kommunikativen Kompetenz  
(Light 1989, eigene Darstellung)

 Linguistische Fähigkeiten beinhalten lexikalische und grammatikalisch-syn-
taktische Fähigkeiten zur Kombination von Wörtern/Gebärden, um Ge-
sprächsbeiträge realisieren zu können.
Operationale Fähigkeiten meinen z. B., Wörter auf der Kommunikationshilfe 
zu finden und Kommunikationshilfe ansteuern zu können, um kommunika-
tive Absichten zu realisieren.
Soziale Fähigkeiten ermöglichen es, sich je nach sozialer Situation und Ge-
sprächspartner*in adäquat am Gespräch beteiligen und an die Gesprächs-
partner*innen anpassen zu können.
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Strategische Fähigkeiten zielen schließlich auf beispielsweise die kreative Nut-
zung vorhandenen Wissens, um fehlende Wörter zu umschreiben oder auch 
das sprachliche Anpassen an Umweltbedingungen.
Das Modell der kommunikativen Kompetenz bildet eine Grundlage, auf der 
beschrieben werden kann, welche Fähigkeitsbereiche berücksichtigt werden 
müssen, um Personen mit Bedarf an UK dabei zu unterstützen, dass sie sich 
zu kompetenten Gesprächspartner*innen im Alltag entwickeln können.

Neben der Analyse der unterschiedlichen Fähigkeiten werden dann unter-
schiedliche Medien und Methoden der UK eingesetzt.

3 Methoden und Medien der UK

Zur Einteilung des breiten Spektrums an Modalitäten und Medien der UK 
existieren verschiedene Systematiken. Eine wiederkehrend beschriebene Sys-
tematik unterscheidet körpereigene und körperferne Verfahren (vgl. auch 
Sachse/Bernasconi 2024).

Körpereigene (unaided) Verfahren bezeichnen Kommunikationsmöglich-
keiten, bei denen zum einen in einem weit gefassten Kommunikationsbe-
griff jedwede Informationsvermittlung als kommunikativer Akt verstanden 
wird. ‚Basale‘ Kommunikationsformen haben ihren Ausgangspunkt häufig 
an der Körperlichkeit einer Person. Dabei geht es zunächst darum, sich wahr-
genommen zu fühlen, Selbstwirksamkeit zu erleben und Eindeutigkeit in 
der Kommunikation herzustellen. Hier existieren unterschiedliche Konzepte 
wie beispielsweise die Basale Stimulation (Fröhlich 2015) oder das aus dem 
englischen Sprachraum stammende Konzept der ‚intensive interaction‘ (vgl. 
Grans-Wermers et al. 2021; Hewett 2012).

Zu den körpereigenen Kommunikationsformen gehören ferner Handzei-
chen, Gesten und Gebärden. Während Gesten bereits früh in der Entwick-
lung von Kindern genutzt werden, oftmals aber idiosynkratisch sind, d. h., 
durch ihren individuellen Sinngehalt nicht übergreifend verständlich, stel-
len Gebärden symbolische Darstellungen von Wörtern oder Satzteilen dar. 
Innerhalb der UK wird zwischen unterschiedlichen Gebärdensystemen dif-
ferenziert, die sich v. a. hinsichtlich des Grades ihrer Komplexität, der anvi-
sierten Zielgruppen sowie ihrer Voraussetzungen beim Einsatz unterscheiden 
(vgl. Lüke/Vock 2019). Eher einfache Gebärdensysteme gebärden beispiels-
weise lediglich Schlüsselworte parallel zur Lautsprache, während die Deut-
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sche Gebärdensprache (DGS) mit eigener Syntax und Grammatik, die seit 
2002 anerkannte Muttersprache der gehörlosen Menschen in Deutschland 
darstellt. Vorteile von Gebärden sind ihre visuelle Wahrnehmbarkeit, die 
Möglichkeit, die Ausführung leicht zu korrigieren und dass sie weniger flüch-
tig als Lautsprache sind. Demgegenüber stehen motorische Anforderungen, 
welche z. T. für Menschen mit Körperbehinderungen eine Hürde darstellen 
können, aufgrund ihres teilweise abstrakten Gehalts, der erst erlernt werden 
muss, sowie des Umstands, dass den Gebärden mächtige Kommunikations-
partner*innen benötigt wird, um verstanden zu werden.

Externe Hilfen (aided) bezeichnen alle Medien der UK, welche nicht direkt 
mit dem Körper umgesetzt werden. Hier wird häufig noch die Unterschei-
dung in elektronische und nicht-elektronische Hilfen getroffen.

Nicht-elektronische Hilfen funktionieren ohne Batterie oder Strom. Dazu 
gehören zum einen greifbare Symbole, z. B. verkleinerte Darstellungen von 
Objekten oder reale Objekte, die als Zeichen für einen Realgegenstand oder 
eine Situation verwendet werden. Diese ‚Ankündigungszeichen‘ oder ‚An-
kündigungsobjekte‘ sind ebenfalls bereits auf einer sehr frühen Stufe der 
kommunikativen Entwicklung einsetzbar. Greifbare Symbole sind zudem 
besonders geeignet für Sehbehinderte oder blinde Personen. Den umfang-
reichsten Teil der nicht-elektronischen externen Hilfen stellen grafische Sym-
bole bzw. Symbolsysteme dar. Das Spektrum an Möglichkeiten, die hier ge-
geben werden, ist sehr breit und reicht von einfachen Bebilderungen bis hin 
zu komplexen wortschatzstrukturierenden Medien mit umfangreichen Sym-
bolsammlungen. Die Symbole können z. B. auf Kärtchen oder in kleinen 
Mappen angeordnet werden, wobei Zeichnungen, Piktogramme oder auch 
abstrakte Symbole eingesetzt werden können.

Externe elektronische Hilfen bezeichnen unterschiedliche Geräte, mit denen 
Nachrichten und Kommunikationsinhalte abgespielt und ausgetauscht wer-
den können. Das Spektrum reicht hier von einfachen Tastern, welche mit 
Verbalsprache besprochen werden und die dann von den UK-Personen ab-
gespielt werden können, bis hin zu komplexen elektronischen Hilfen (sog. 
Talker bzw. PC-Systeme mit Sprachausgabe) mit einem umfänglichen Vo-
kabular und vielfältigen syntaktischen und grammatikalischen Funktionen.

Einfache Hilfen können dabei über synthetische Sprache verfügen oder sie 
werden besprochen und wieder abgespielt. Insbesondere im Bereich der elek-
tronischen Hilfen hat es in den vergangenen Jahren viele Entwicklungen ge-
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geben, welche das Spektrum der elektronischen Hilfen maßgeblich erwei-
tert und verbreitert haben. Auch tablet-gestützte Kommunikationshilfen, die 
z. B. auf iPad-Basis funktionieren und bei denen über eine App Wortschatz-
strukturierung, Ansteuerung und Sprachausgabe realisiert werden, haben in 
den vergangenen Jahren eine immer größere Verbreitung gefunden. Elekt-
ronische Hilfen bieten damit vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation 
und zur Individualisierung der Kommunikationshilfen. Eine strukturieren-
de und systematisierende Übersicht findet sich zum z. B. bei  Boenisch et al. 
(2020).

Grundsätzlich gilt in der UK, dass nicht lediglich eine Kommunikationsform 
für eine Person ausgewählt wird, sondern ein individuelles Kommunikations-
system ausgearbeitet werden sollte. Dieses „multimodale“ System kann dabei 
verschiedene Kommunikationsformen umfassen und so für unterschiedliche 
Situationen jeweils passende Kommunikationsformen und -modalitäten zur 
Verfügung stellen.

Da aber selbst komplexe Kommunikationshilfen nicht das ganze denkbare 
und notwendige Vokabular abbilden, sind Menschen, die unterstützt kom-
munizieren, in hohem Maße von dem ihnen zur Verfügung gestellten Vo-
kabular abhängig. Bei der Auswahl und für den erfolgreichen Einsatz einer 
Kommunikationshilfe ist entsprechend die Vokabularauswahl entscheidend. 
In den vergangenen Jahren haben dabei umfangreiche Studien zum sog. 
Kernvokabular (vgl. Boenisch 2009; 2014) zu einem Paradigmenwechsel in 
der Sprachförderung mit UK geführt. Das Kernvokabular bezeichnet die 200 
bis 300 am häufigsten verwendeten Wörter einer Sprache und macht dabei 
80 Prozent der Alltagssprache aus. Es wird unabhängig von der individuel-
len Lebenssituation und vom Thema hochfrequent und flexibel eingesetzt. 
Das Kernvokabular besteht im Schwerpunkt aus Pronomen, Hilfsverben, 
Adverbien, Präpositionen, Artikeln und Konjunktionen und wird nur durch 
einzelne Nomen, Verben und Adjektive ergänzt. Das Randvokabular bildet 
den Rest des Wortschatzes einer Person und ermöglicht eine themenspezifi-
sche Kommunikation. Das Kernvokabular ist aber nicht nur aufgrund seiner 
häufigen Nutzung so relevant, sondern auch, „weil man z. B. mit Substanti-
ven zwar etwas benennen oder einfordern, aber kaum verschiedene Kommu-
nikationsfunktionen ausdrücken kann (z. B. verhandeln, begründen, etwas 
bestätigen)“ (Boenisch/Sachse 2020, S. 111). Entsprechend sollten die Er-
kenntnisse der vorliegenden Studien bei der Erstellung und Bereitstellung 
von Kommunikationshilfen immer berücksichtigt werden.
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4 Beteiligung stärken durch Unterstützte 
Kommunikation
In Situationen, in denen Kinder und Jugendliche sich zur eigenen Situa-
tion äußern können, ist die Sprache, in der kommuniziert wird, entschei-
dend für das Verständnis, aber auch die Möglichkeiten zur Beteiligung. 
Dies setzt neben einer offenen und wertschätzenden Grundhaltung auch 
die Nutzung einer inhaltlich angepassten Sprache voraus. Dabei kann sich 
an Konzepten wie der Leichten oder Einfachen Sprache orientiert werden. 
Für Personen, die darüber hinaus keine Lautsprache verwenden können, 
sind effektive und nutzbare Kommunikationssysteme notwendig. Bei Kin-
dern und Jugendlichen ohne Verbalsprache können dabei grundsätzlich die 
aufgezeigten Medien der UK genutzt werden. Oftmals reicht jedoch nicht 
allein die Bereitstellung eines Kommunikationshilfsmittels aus, sondern es 
benötigt spezifische methodische Verfahren, um das Äußern der eigenen 
Meinung, die Beteiligung bei bedeutsamen Themen oder auch die Reflexion 
über die eigene Situation zu ermöglichen. Entsprechend geht es nicht nur 
um die Bereitstellung einer Kommunikationshilfe, sondern immer auch 
um eine fachlich versierte Begleitung beim Erlernen des Einsatzes der 
entsprechenden Hilfsmittel. Die Orientierung am oben dargestellten Modell 
der kommunikativen Kompetenz kann hier dabei helfen, Schwierigkeiten zu 
erkennen, die v. a. die kompetente Nutzung von Kommunikationshilfen im 
Alltag beeinflussen.

Entsprechend ist das „Einbezogensein“ in Entscheidungs- und beurteilen-
de Situationen damit immer im Spannungsfeld zwischen den individuel-
len Möglichkeiten einer Person und den die Situation bedingenden Fakto-
ren zu sehen. Dazu gehört z. B. die Haltung aller Beteiligten, Inhalte von 
Gesprächen, Möglichkeiten zur individuellen Kommunikation, das Zutrau-
en einer eigenen Meinung, die Wertschätzung anderer Sichtweisen sowie die 
Anerkennung unterschiedlicher, ggf. unbekannter Kommunikationsformen. 
Beteiligung zielt dabei nicht nur auf das ‚Dabeisein‘, sondern auf die aktive 
Mitbestimmung im individuellen Lebensumfeld.

In Kontexten, in denen die eigene Meinung aufgegriffen und Beteiligung 
unterstützt werden soll, können sich ggf. auch widersprechende Perspekti-
ven und Meinungen der Beteiligten finden. Sind dann Personen beteiligt, 
die eine differente, eventuell noch unbekannte oder nur in Teilen beherrsch-
te Kommunikationsform oder -hilfe nutzen, so kann hier eine systematische 
und moderierende Gesprächsführung durch eine neutrale Person wichtig 
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sein. Dies ermöglicht eine zielorientierte und verbindliche Absprache von 
Inhalten und Vorgehensweisen, bei der gleichsam die Perspektive unterstützt 
kommunizierender Personen angemessen berücksichtigt werden kann (Lüke/
Vock 2019).

Unterstützte Kommunikation bietet eine Möglichkeit dafür, das Teilha-
be- und Mitbestimmungsrecht von Kindern und Jugendlichen auch bei 
fehlender oder nicht verständlicher Lautsprache zu unterstützen und somit 
Partizipation und Beteiligung zu ermöglichen. Dabei ist es ratsam, bei der 
Auswahl der Medien und Modalitäten eine professionelle Beratungsstelle für 
UK aufzusuchen und so individuell sinnvolle und funktionale Kommunika-
tionssysteme beziehungsweise Hilfsmittel zu erhalten.
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von Kindern und Jugendlichen mit 
Beeinträchtigungen im Kontext der 
Qualifikation zur Insofern erfahrenen 
Fachkraft – Anregungen für die 
Ausbildung

Patrick Werth

Im Zuge der Reform des Kinder- und Jugendhilferechts durch das „Gesetz zur 
Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen“ – Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz (KJSG) – soll das Hilfe- und Leistungssystem für Kinder und Ju-
gendliche in mehreren Stufen bis zum 01.01.2028 inklusiv ausgestaltet werden. 
Zudem wird der Gewaltschutz von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchti-
gungen auch durch die Reform des Bundesteilhabegesetzes (BTGH) stärker betont.

Die Notwendigkeit einer inklusiven Ausgestaltung der Jugendhilfe ergibt sich aus 
der bisherigen rechtlichen Unterscheidung zwischen Kindern, Jugendlichen und 
Eltern mit und ohne Behinderungen, bemessen am sog. Leistungstatbestand. Hier 
wird (noch) zwischen sog. ‚behinderungsbedingten‘ und ‚erziehungsbedingten‘ Be-
darfen unterschieden. Zugespitzt könnte also formuliert werden, dass, trotz der 
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2009, 
in Teilen stigmatisierend und leistungsrechtlich verengt, zwischen Kindern und 
Jugendlichen und ‚Behinderten‘ unterschieden wird.

Für den Kinderschutz ist diese Unterscheidung insofern relevant, als dass sie auf 
Anforderungen an Kinderschutzfachkräfte bzgl. notwenigen Fachwissens auf 
der einen und Herausforderungen bei der Erarbeitung individueller Hilfen zur 
Unterstützung auf der anderen Seite verweist (sog. ‚Verschiebebahnhöfe‘ bei Zu-
ständigkeit und Leistungen).

Der folgende Beitrag kann sicherlich nicht dem Anspruch genügen oder ihn gar 
erheben, ein umfassendes, wissenschaftlich fundiertes Qualifikationsprofil für In-
sofern erfahrene Fachkräfte (IEF) mit Blick auf die sog. „spezifischen Schutz-
bedürfnisse“ von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen gem. § 8b 
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Abs. 3 SGB VIII vorzulegen. Dennoch stellt er den Versuch dar einige Orientie-
rungspunkte im komplexen Themenfeld zu geben, die als Anstoß für den weiteren 
Diskurs in Theorie und Praxis dienen sollen.

1 Inklusiver Kinderschutz im Kontext des 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes

Die Sicherstellung des Kindeswohls ist zentraler Auftrag des Sozialstaats und 
ein von Völkerrechtskonventionen immer wieder festgelegter Anspruch (so in 
der UN-BRK und der UN-Kinderrechtskonvention). Exemplarisch für die 
Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Qualifikation von IEF im 
Kinderschutz, abseits der eher abstrakten Forderungen im § 8b SGB VIII, 
können Zwischenergebnisse der Studie „Konstruktionsfehler im Kinder-
schutz“ (Obermayer/Wiemert 2021) herangezogen werden.

Obermayer und Wiemert (vgl. 2021, S. 47 f.) kommen im Rahmen einer 
Untersuchung zur Beanspruchung von Beratung durch IEF zum Ergebnis, 
dass grade im Bereich der Gesundheits- und Rehabilitationsdienste nur selten 
Beratung durch IEF in Anspruch genommen wird.

Auch wenn es sich um Zwischenergebnisse handelt und auf einen entspre-
chend vorsichtigen Umgang mit diesen hingewiesen wird (vgl. a. a. O., S. 45; 
49), ist auffällig, dass gerade im Bereich der medizinischen und Rehabilita-
tionsdienste zum Erhebungszeitpunkt von befragten IEF angegeben wird, 
bisher keine Beratungsanfragen erhalten zu haben (93,2 %). Wenngleich 
eine Interpretation der Gründe dafür pauschal nicht möglich ist, zeigt die 
Untersuchung dennoch auf, dass der benannte Bereich, in dessen Hilfs- und 
Dienstleistungsbereich sich Menschen mit Beeinträchtigungen häufig bewe-
gen, unter der Perspektive ‚inklusiver Kinderschutz‘ genauer betrachtet wer-
den sollte.

In der Praxis scheint ‚inklusiver Kinderschutz‘ als Themenkomplex unter-
schiedlich wahrgenommen zu werden. Dabei reicht die Spanne von guter 
Vorbereitung und bereits erfolgter Umsetzung von Schutzkonzepten und Be-
ratungsprozessen bis hin zu Verunsicherungen bei Fachkräften mit Blick auf 
das eigene oder ein spezifisch notwendiges Fachwissen.

Die Bedeutung von Sicherheit in Verbindung mit spezifischem Fachwissen 
bestätigte sich bereits im Begleitprozess des KJSG: Befragungen von Jugend-
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ämtern zeigen, dass Fachkräfte sich grundsätzlich sicherer im Umgang mit 
den ‚spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Be-
hinderungen‘ fühlen, wenn ihnen ein ausreichendes Budget für Fort- und 
Weiterbildungen zur Verfügung steht (vgl. Kepert 2023, S. 76). Die Not-
wendigkeit zur Fortbildung und Sensibilisierung von Fachkräften für Kin-
der, Jugendliche und Eltern mit Behinderungen betont auch das Institut für 
Menschenrechte mit Blick auf die Ausgestaltung einer (bisher exkludieren-
den) Kinder- und Jugendhilfe (vgl. Institut für Menschenrechte 2023, S. 18).

Die Qualifikation zur IEF ist deutschlandweit unterschiedlich und themati-
sche Schwerpunkte werden je nach Schulungsangebot anders gesetzt. Verbin-
dend sollte jedoch mit Blick auf Qualifikations- und Fortbildungsangebote 
eine Grundhaltung sein, die Eltern (mit Beeinträchtigungen) sowie Kinder 
und Jugendliche mit Beeinträchtigungen wertschätzend betrachtet. Dazu er-
folgt zunächst eine kurze Einordnung des Inklusionsverständnisses bezüg-
lich seiner ethischnormativen Bedeutung für die Praxis im Kinderschutz. An-
schließend wird auf Gefährdungsrisiken und einen differenzierten Blick auf 
die Begriffe ‚Behinderung‘ und ‚Beeinträchtigung‘ eingegangen, die fälschli-
cherweise oft synonym verstanden werden.

2 Persönliche und fachliche Haltungen im 
Kinderschutz

Gemäß Artikel 8 Abs. 1 Buchstabe a UN-BRK wird von den Vertragsstaaten 
gefordert „in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Fa-
milien, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und 
die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern“. Der Verweis auf die 
Haltungsfragen der UN-BRK ist zentral für die Beratung in Prozessen der 
Gefährdungseinschätzung. Fachliche Fragen an den Kinderschutz erfordern 
zunächst eine inhaltliche Differenzierung in Bezug auf den Begriff ‚Inklusion‘ 
und dessen konkreter Auslegung im Kinderschutz.1

In der wissenschaftlichen Debatte wird der Inklusionsdiskurs sehr breit, hete-
rogen, kontrovers und teils widersprüchlich geführt und in der Praxis unter-

1 Eine Einordnung und Differenzierung sind nicht nur im Kinderschutz notwendig, sondern auch für 
inklusive Kinder- und Jugendhilfe generell erforderlich. An dieser Stelle kann jedoch nicht ausführlich 
auf den Diskurs eingegangen werden. Eine gute Übersicht über die Breite des Diskurses geben die vor-
herigen Bände der Reihe „Beiträge zur Inklusion in den Erziehungshilfen“.
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schiedlich ausgelegt.2 Er reicht von breiten Fassungen, die sich auf den Aspekt 
der Diversität konzentrieren (Geschlechterrollen, Migration, Minderheiten), 
bis hin zu einem engeren Begriff, der sich auf Fragen des Einbezogen-Seins 
und der sozialen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen bezieht (vgl. 
Hopmann 2021, S. 26–28).

Mit Blick auf die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen mit Beein-
trächtigung ist bei aller Heterogenität und der Breite des Diskurses darauf 
hinzuweisen, dass der Inklusionsbegriff häufig mit der Kategorie Behinde-
rung und deren Unterscheidung von Nicht-Behinderung verknüpft ist, wo-
durch er ein Stigmatisierungspotenzial mit sich bringt (vgl. Hopmann 2021, 
S. 27). Zur Vermeidung von Stigmatisierung oder gar einer Verstärkung von 
Exklusionsprozessen wird dementsprechend für den Kinderschutz folgen-
de Grundthese und Forderung formuliert: Kinder und Jugendliche und El-
tern mit Behinderungen sind Kinder, Jugendliche und Eltern (und nichts 
anderes!). Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen haben dieselben 
Grundbedürfnisse wie andere Kinder und Jugendliche ohne Beeinträchti-
gung auch. Im spezifischen müssen dann Gefährdungsrisiken betrachtet wer-
den, die sich aufgrund einer erhöhten Vulnerabilität der Personengruppe er-
geben können (s. u.).

Von diesen Annahmen ausgehend kommt es auf eine spezifische Haltung 
der Fachkräfte an, die Kinder und Jugendliche sowie Eltern mit Behinderun-
gen vor dem Hintergrund ihres Person-Seins betrachtet und nicht Diagnosen 
oder Beeinträchtigungen in den Vordergrund rückt, wenngleich bestimm-
te Risiken erhöht sind, die u. a. mit Aspekten von medizinischen Diagnosen 
und deren Behandlung oder der damit einhergehenden Pflege in Zusammen-
hang stehen. In Anlehnung an Gröschke lassen sich folgende ethisch-norma-
tive Kriterien benennen, an denen sich die Haltung der IEF im Kinderschutz 
orientieren muss (Gröschke 1997, S. 103):
�	„Mündigkeit trotz aller Funktionseinschränkungen“  Kinder und Ju-

gendliche mit Beeinträchtigung werden als mündige Personen betrachtet, 
die ihren Willen bekunden können und einen Anspruch auf Selbstbestim-
mung haben, auch wenn es spezifischer Unterstützung bedarf oder sie auf 
basale Kommunikationsformen zurückgreifen.

�	„Zumutung von Bildsamkeit trotz schwerster Schädigungen“ Auch bei 
komplexen und schweren Beeinträchtigungen haben Kinder und Jugend-

2 Hierzu exemplarisch und ausführlich Hopmann 2021 im ersten Band der Reihe.
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liche einen Anspruch auf eine anregende Umwelt, mit der sie sich lernend 
und aktiv auseinandersetzen können.

�	„Unbedingtes Lebensrecht“ also auch das Recht auf „Pflege, Erziehung 
und Bildung“ Lebensrecht ist deutlich umfassender als eine rein vita-
le, pflegerische oder medizinisch-therapeutische oder erzieherische Si-
cherung. Bildung und Erziehung müssen als emanzipatorische und be-
fähigende Prozesse verstanden werden, auf die Kinder und Jugendliche 
ungeachtet von Beeinträchtigungen einen Anspruch haben und in denen 
sie unhinterfragt unterstützt werden.

Miller und Brown verdeutlichen die Relevanz von positiven und ressourcen-
orientierten Haltungen gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen für de-
ren Schutz:

„Während alle Kinder gefährdet sind, Opfer von Gewalt zu werden, sind be-
hinderte Kinder aufgrund von Stigmatisierung, traditionellen Vorstellungen 
über Behinderungen und Ignoranz einem erheblich erhöhten Risiko ausge-
setzt“ (Miller/Brown 2014, zit. n. Bange 2019, S. 11).

Darstellungen von Menschen mit Behinderungen als ‚anders‘, ein abwerten-
der Sprachgebrauch (Behinderung als Schimpfwort), aber auch undifferen-
zierte Annahmen und mögliche Vorurteile auf gesellschaftlicher Ebene und 
auch in Unterstützungssystemen (z. B. durch ableistischen Sprachgebrauch 
oder die Reduktion einer Person auf den Umstand ‚Behinderung‘) müssen 
als erste Hinweise auf Gefährdungsrisiken verstanden. Im Folgenden werden 
diese Risiken genauer dargestellt und erste Anforderungen in der Gefähr-
dungseinschätzung formuliert.

3 Gefährdungsrisiken von Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen

Grundsätzlich sind die Gefährdungsrisiken von Kindern und Jugendlichen 
mit Beeinträchtigungen denen von Kindern und Jugendlichen ohne Beein-
trächtigungen ebenso gleich wie deren Grundbedürfnisse: In der einschlä-
gigen Fachliteratur werden, in je unterschiedlicher Ausprägung, physische, 
emotionale und sexuelle Gewalt benannt sowie verschiedene Formen der Ver-
nachlässigung vitaler und emotionaler Bedürfnisse.

Neben Vernachlässigung und Formen physischer, emotionaler und psychi-
scher Gewalt haben Menschen mit Behinderungen ein erhöhtes Risiko von 
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struktureller und institutioneller Gewalt betroffen zu sein (vgl. Institut für 
Menschenrechte 2023, S. 26). Kinder und Jugendliche bewegen sich häufig 
von Geburt an in Sondersystemen und begegnen deutlich häufiger Macht-
gefällen. Die Studienlage zu Gefährdungsrisiken von Kindern und Jugend-
lichen mit Beeinträchtigungen ist relativ gering. Explizite Studien zu den 
konkreten Gefährdungsrisiken der Personengruppe liegen zum jetzigen Zeit-
punkt aus dem deutschsprachigen Raum nicht vor.

Eine aktuelle Metaanalyse geht für Kinder und Jugendliche mit Beeinträch-
tigungen im Vergleich zu denjenigen ohne Beeinträchtigung von einem dop-
pelt so hohen Risiko aus, Opfer von Gewalt oder Vernachlässigung zu werden 
(vgl. Fang et al. 2022, S. 15 f.). Sie zeigt ebenfalls, dass ein erhöhtes Risiko im 
Bereich des Mobbings unter Gleichaltrigen vorzuliegen scheint. Gleichwohl 
muss darauf hingewiesen werden, dass es sich bei der Studie um eine Meta-
studie handelt (so auch eine ältere Studie von Jones et al. 2012), die berück-
sichtigten Designs und Daten also sehr heterogen sind und die empirische 
Aussagekraft somit nur bedingt vorhanden ist. Zudem wird der Begriff „Be-
hinderung“ unterschiedlich theoretisch begründet bzw. bestimmt. An dieser 
Stelle kann nur der Hinweis erfolgen, dass die Entwicklung konkreter For-
schungsdesigns in Deutschland gefördert und gestärkt werden sollte. Den-
noch verdeutlicht die aktuelle Studienlage die Erhöhung der Gefährdungsri-
siken von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen und begründet 
eine stärkere Auseinandersetzung damit im Kinderschutz.

3.1 Diagnose-Kausalitäts-Annahmen als 
Gefährdungsrisiko
Zur differenzierten Einschätzung und Beratung von Gefährdungsrisiken be-
darf es auf Ebene der Fachkräfte zunächst einer sensibilisierten und präzi-
sen Sprache: So kommt es immer noch vor, dass eine medizinische Diagno-
se (z. B. Autismus) als ‚Behinderung‘ bezeichnet wird. Dadurch entstehen 
sprachlich und auch rechtlich problematische Analogien und Unterscheidun-
gen, die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen verkürzt oder verengt 
auf medizinische Diagnosen hin betrachten.

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 
haben sich die Vereinten Nationen zu einem menschenrechtlich orientier-
ten Verständnis von Behinderung bekannt, welches in Deutschland in § 2 
SGB IX seinen Niederschlag gefunden hat und defizitär-medizinische Sicht-
weisen (zumindest in Teilen) ablösen will. Der Begriff orientiert sich am Mo-
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dell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation. Die ICF erweitert 
klassifikatorisch die „Internationale Klassifikation von Krankheit und ver-
wandter gesundheitsbezogener Probleme (ICD)“ um mögliche Barrieren in 
der haltungsbezogenen und materiellen Umwelt einer Person. Eine negative 
Wechselwirkung sozialer und umweltbezogener Faktoren mit gesundheitli-
chen Faktoren stellen in dem Klassifikationsmodell eine Behinderung dar. 
Trotz berechtigter Kritik an der ICF als medizinischem Klassifikationsmo-
dell, bietet die Philosophie hinter dem bio-psycho-sozialen

Modell von Behinderung pädagogisch eine Perspektive an, die den Men-
schen als Person mit seinen Wünschen, Lebensweisen und Vorstellungen von 
sich selbst in Wechselwirkung mit einer materiellen und haltungsbezogenen 
Umwelt betrachtet und Behinderung nicht eindimensional als medizinisches 
Problem der Person verortet. Ferner ermöglicht die Differenzierung von be-
hindernden Faktoren das Aufdecken möglicher ‚blinder Flecken‘ (s. u.).

Wird im Kinderschutz von Behinderungen und Beeinträchtigungen gespro-
chen wird, müssen mit Blick auf Kinder und Jugendliche mit Beeinträchti-
gungen zunächst drei Ebenen unterschieden werden:

1. Medizinische Diagnosen bilden die leistungsrechtliche Voraussetzung zur 
Beantragung von Leistungen aus dem Bereich des Rehabilitationsrechts, zu 
dem auch Leistungen der Eingliederungshilfe gehören. Bis zum Abschluss 
des Umsetzungsprozesses des BTHG dienen medizinische Diagnosen zur 
Feststellung der sog. Wesentlichkeit einer Behinderung, wie sie in der (stig-
matisierenden, fachlich und politisch längst überholten) Eingliederungs-
hilfeverordnung (EinglhV) definiert sind. In der Praxis resultiert daraus die 
Annahme unterschiedlicher ‚Behinderungsformen‘: als körperliche, geisti-
ge, seelische oder bei Abgrenzungsunklarheit sog. mehrfacher Behinderung. 
Medizinische können Diagnosen wie genetische Veränderungen (z. B. Tri-
somie 21, Fragile X, Angelman etc.) Intelligenzminderung, chronische 
oder psychische Erkrankungen und weitere sein. Die medizinische Dia-
gnose entspricht dabei aber nicht einer Behinderung, weder im pädagogi-
schen noch im gesetzlichen Zusammenhang mit den Definitionen in § 2 
SGB IX oder § 7 SGB VIII.

2. Mögliche Beeinträchtigungen, die mit der medizinischen Diagnose ein-
hergehen: Unter Beeinträchtigungen werden Auswirkungen der medi-
zinischen Diagnosen auf Ebene des Körpers verstanden, die aber höchst 
unterschiedlich ausfallen können und im Einzelfall zu betrachten sind. So 
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muss z. B. mit einer Trisomie 21 nicht zwangsläufig eine Minderung der 
Intelligenz einhergehen oder die Diagnose verweist auf ein breites Spek-
trum möglicherweise beeinträchtigender Faktoren, wie beispielsweise im 
Fall einer Autismusdiagnose.

3. Behinderung versteht sich im rechtlichen Sinne als Resultat einer kom-
plexen Wechselwirkung von persönlichen und Umweltfaktoren, die zu 
einer Beeinträchtigung der Teilhabe führen. Hier ist impliziert, dass Teil-
habe oder deren Beeinträchtigung individuell unterschiedlich sein kann. 
Das ist vor dem Hintergrund möglicher Beeinträchtigungen und diesbe-
züglichen Barrieren in spezifischen Lebensbereichen auf der einen Seite und 
den persönlichen und spezifischen Teilhabewünschen auf der anderen Seite 
zu sehen. Anders gesagt: Was Person A als Beeinträchtigung der eigenen 
Teilhabe in ihrem Lebenskontext versteht, muss Person B nicht gleicher-
maßen verstehen.

Die oben skizzierte Differenzierung ermöglicht einer IEF eine breitere Be-
trachtung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchti-
gungen und verkürzt den Blick nicht auf vermeintliche medizinische Kausa-
litäten. Bereits vor mehr als zehn Jahren wies Irblich auf die Komplexität und 
die Gefahren der Fehlinterpretation von Verhaltensweisen und Diagnosen 
im Kontext der Traumatherapie bei Menschen mit kognitiven Beeinträch-
tigungen hin (vgl. Irblich 2012, S. 43–45). Die IEF benötigt daher einen 
mehrdimensionalen und komplexen Blick auf das Zusammenwirken von 
Diagnosen, psychosozialen und emotionalen Reaktionen und Verhaltens-
weisen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Aneignung eines fachli-
chen Grundwissens und die interdisziplinäre fachliche Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Akteuren des Rehabilitations- und Gesundheitssystems in 
Kooperationsnetzwerken.

Nicht zuletzt können durch die kritische Betrachtung von Diagnose, gezeig-
tem Verhalten und Umgangsweisen des Umfelds von Kindern und Jugend-
lichen mit Beeinträchtigungen mögliche Täterstrategien, wie beispielsweise 
die Relativierung von Äußerungen eines Kindes oder Jugendlichen über Ge-
walt mit Verweis auf eine kognitive Beeinträchtigung oder die Vernachlässi-
gung durch mangelnde Anregungen, soziale Isolation oder Verweigerung von 
gewünschter Selbstbestimmung von Kindern und Jugendlichen bei der sub-
jektiven Lebensgestaltung (er/sie hat doch eine Behinderung, das kann ihm/
ihr doch nicht zugemutet werden) aufdecken: erklären gestellte Diagnosen 
wirklich das Erzählte oder Behauptete, die gezeigten oder beschriebenen Ver-
haltensweisen? Begründen sie tatsächlich die von Eltern, Sorgeberechtigten 
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oder Bezugspersonen als notwendig betrachteten oder unterlassenen Hand-
lungsweisen?

3.2 Teilhabemangel und Teilhabeverweigerung als 
Gefährdungsrisiko
Das Bedürfnis nach Teilhabe, nach bedingungsloser und unhinterfragter so-
zialer Zugehörigkeit, muss als menschliches Grundbedürfnis betrachtet wer-
den.3 Teilhabe wird zudem rechtlich durch Völkerrechtskonventionen und 
Sozialrecht zugesichert. Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen wer-
den häufig vordergründig und verkürzt als Menschen betrachtet, die der Sor-
ge und Hilfe bedürfen (vgl. Rohrmann 2022, S .  43). Dadurch können 
im Kinderschutz ‚blinde Flecken‘ entstehen, wenn z. B. die Pflege sicherge-
stellt ist oder medizinisch-therapeutische Maßnahmen und Untersuchungen 
im Sinne gestellter Diagnosen umgesetzt werden, die Person des Kindes oder 
Jugendlichen selbst aber im Komplex der Dienstleistungs- und Versorgungs-
strukturen hinter medizinischen Diagnosen ‚verschwindet‘.

In der aktuellen wissenschaftlichen Debatte meint Teilhabe ein umfängliches, 
individuelles und mehrdimensionales Modell, das auf Handlungsmöglichkei-
ten und die Befähigung (Capability) bzw. Selbstermächtigung zum Handeln 
(Empowerment) im Raum zwischen Individuum und Gesellschaft verweist 
(vgl. Bartelheimer et al. 2020, S. 30–37). Komprimiert lassen sich somit zwei 
Ebenen von Teilhabe unterscheiden, die im inklusiven Kinderschutz relevant 
sind:
1. Rechtlich und gesetzlich zugesicherte Ansprüche und Unterstützungsleis-

tungen, die eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Diese 
finden sich im Wesentlichen im SGB IX und anderen Teilen des sozialen 
Hilfs- und Leistungsrechts wieder.

2. Teilhabe als Begriff des sozialen Miteinanders, des Zusammenlebens und 
der Haltung gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen. Hier geht es 
um Fragen des sozialen Miteinanders im Raum und in verschiedenen Be-
ziehungen innerhalb einer Gemeinschaft. Dies sind die „eher informellen, 
sozialen Spielarten [von Teilhabe; Anm. d. V.]“ (Dederich 2018, S. 163).

3 Den Entwurf eines die Kinder- und Jugendhilfe sehr bereichernden und im Diskurs anschlussfähigen, 
anthropologischen Theoriemodells hat Dederich (2018) vorgelegt, dessen Potenziale für die Konzeptu-
alisierung teilhabeorientierter Hilfen in einer inklusiven Jugendhilfe aus Sicht des Autors umfänglich 
genutzt werden sollten.
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Die Verweigerung von Teilhabe als sozialem und menschlichem Grundbe-
dürfnis (ungeachtet von möglichen Beeinträchtigungen eines Kindes oder 
eines/einer Jugendlichen) stellt ein Gefährdungsrisiko dar: Der Mensch ist 
ein soziales Wesen, welches sich in Beziehungen zu und mit anderen Men-
schen entwickelt bzw. wichtige Entwicklungsaufgaben meistern und ein posi-
tives Selbstkonzept ausbilden kann (vgl. ausführlich Jungbauer 2017). Sozia-
ler Ausschluss und Ablehnung, die Spiegelung von Unzulänglichkeit und die 
möglicherweise damit einhergehende Verweigerung von Selbstwirksamkeits-
erfahrungen in Verbindung mit den erhöhten Gefahren sozialer Exklusion 
gefährdet Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen nochmals deut-
licher. Eltern, Sorgeberechtigte und Bezugspersonen müssen den informellen 
sozialen Einbezug ermöglichen und dieses vor dem Hintergrund der subjek-
tiven (Lebens- und Daseins) Vorstellungen, Wünschen, Interessen, Hoffnun-
gen und Träumen der Kinder- und Jugendlichen selbst, in denen für sie rele-
vanten Lebensbereichen.

Für die IEF kann zur Betrachtung informeller Aspekte sozialer Teilhabe das 
bio-psycho-soziale Modell der ICF hilfreich sein, nicht als bloßes Klassifika-
tionsmodell4, sondern als pädagogisches Denkmodell in komplexen Lebenslagen 
(vgl. Werth 2022, S. 3 f.).

Es kann unterstützen, Zusammenhänge zwischen persönlichen Lebensvor-
stellungen und beeinträchtigenden oder förderlich-unterstützenden Einflüs-
sen der sozialen Umwelt zu identifizieren. Nicht zuletzt kann hierdurch auch 
die Rolle, das Verhalten von Eltern, Sorgeberechtigen oder Bezugspersonen 
gegenüber dem Kind/der/des Jugendlichen und deren Haltung (als befähi-
gend oder blockierend), aber auch die Interaktion in und mit bestimmten so-
zialen Systemen als förderlich oder hinderlich für Handlungsmöglichkeiten 
beschrieben werden. So können auch in komplexen Lebenslagen Ressourcen 
oder Risiken für Teilhabe beschrieben identifiziert werden.

Eltern und Sorgeberechtigte können und müssen auch auf Dienstleistungen 
oder Hilfen zurückgreifen können, wenn keine ausreichenden eigenen Res-
sourcen zur Verfügung stehen. Damit wird auf die zweite, die formal-recht-
liche Ebene von Teilhabe verwiesen.

4 Zum ausführlichen Aufbau und zur Kritik des Modells siehe u. a. Klein 2021 sowie Hopmann 2021, 
S. 24 f.
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Formelle Leistungen zur Unterstützung der Teilhabe von Kindern und Ju-
gendlichen mit Beeinträchtigungen sowie deren rechtliche Grundlagen zu 
Inhalt, Zielsetzung, Umfang und notwendigen Voraussetzungen müssen IEF 
bekannt sein und dementsprechend im Rahmen von Qualifikationsprogram-
men vermittelt werden. Nur dann kann eine Abwägung erfolgen, ob not-
wendige oder förderliche Hilfen und Dienstleistungen zur Teilhabe auch in 
Anspruch genommen werden oder bei Inanspruchnahme eine Gefährdung 
abwenden können.

Auf der Seite der rechtlichen Verankerung von Teilhabe benötigen IEF daher 
ein Grundwissen über die Leistungen des Rehabilitationsrechts, insbesondere 
der Eingliederungshilfe, ihrer Aufgaben (§ 90 SGB IX) und ihrem konkreten 
Leistungsspektrum.

4 Orientierungsfragen für Beratungsprozesse 
mit Blick auf das Wohl von Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen
Die folgenden Orientierungsfragen resümieren den bisher dargestellten Ge-
dankengang und sollen in der Praxis der Gefährdungsberatung bzw. Risiko-
einschätzung durch IEF als Orientierung dienen. Sie fokussieren dabei das 
Kindeswohl von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen und gehen im 
Spezifischen auf eventuell relevante Faktoren zur Entsprechung desselben 
unter der Perspektive von Behinderung ein.

1. Welche Vorstellungen hat das Kind von seiner subjektiven Lebensgestaltung? 
Kinder und Jugendliche haben Vorstellungen von ihrem Leben, der Ge-
staltung von Freizeit, Freundschaft, Eltern-Kind-Beziehungen, Partner-
schaft und weiteren Themen der persönlichen Zukunft. Dabei ist vorder-
gründig unerheblich, ob aufgrund von möglichen Beeinträchtigungen 
spezifische Unterstützungs- oder Assistenzleistungen erforderlich sind.

2. Werden diese Vorstellungen im Kontext der kindlichen Lebenswelt 
von Personensorgeberechtigten getragen und unterstützt?   
Personensorgeberechtigte müssen somit in der Lage sein oder ggf. unter-
stützend in die Lage versetzt werden, die Vorstellungen des Kindes der/des 
Jugendlichen über seine Lebensgestaltung altersgemäß und wertschätzend 
zu tragen. Ferner müssen sie in der Lage sein die Wünsche und Bedürfnis-
se anzuerkennen und wertzuschätzen oder dabei durch individuelle Hilfs-
arrangements unterstützt werden.
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3. Werden Leistungen zur Unterstützung/Beratungsangebote zur Teilha-
be des Kindes beantragt/angenommen?     
Da Kinder und Jugendliche selbst formell keine Leistungen zur Teilhabe 
beantragen können, müssen dies Personensorgeberechtigte übernehmen. 
Hierzu ist erforderlich, dass sie bei Hinweisen auf mögliche Beeinträchti-
gungen (z. B. durch Ärzt*innen, Psycholog*innen oder auch andere Fach-
kräfte u. a. gem. § 33 SGB IX) einer diagnostischen Abklärung nachkom-
men, sich mit Blick auf Bedarfe des Kindes/der/des Jugendlichen beraten 
lassen (z. B. durch eine Beratungsstelle gem. § 32 SGB IX oder andere), 
diese Beratungsangebote annehmen und Hilfen oder Leistungen beantra-
gen.

4. Wird die soziale Teilhabe durch Beziehungs- und Interaktionsgestaltung des 
Kindes sichergestellt?       
Soziale Teilhabe geht weit über formale und sozialstaatliche Hilfe hinaus 
(s. o.). Sie umfasst den aktiven Einbezug minderjähriger in das Familien-
leben, die Unterstützung beim Wunsch nach Partnerschaft und Sexuali-
tät, die Einbindung in und den Kontakt zu Freundeskreisen, die Förde-
rung von Hobbys und auch das kulturelle Leben im Sozialraum. Eltern 
und Bezugspersonen bejahen idealerweise die Bedürfnisse des Kindes/der/
des Jugendlichen mit Blick auf die o. g. Aspekte im Rahmen des Entwick-
lungsstands. Sie beraten, unterstützen und sichern mögliche Wünsche des 
informellen sozialen Eingebundenseins unter Berücksichtigung möglicher 
Beeinträchtigungen und im Blick auf den eigenen Erziehungs- oder Bil-
dungsauftrag.

5. Sind den Bedürfnissen und der Entwicklung des Kindes entsprechende Hilfs-
mittel beantragt und werden sie auch im Alltag genutzt?   
Die bloße Verfügbarkeit von Hilfsmitteln oder der Nachweis ihrer Bean-
tragung ist Kindern und Jugendlichen nur dann von Nutzen, wenn diese 
Hilfsmittel auch im Alltag integriert und genutzt werden. So ist es wenig 
hilfreich über eine technische Kommunikationshilfe zu verfügen, wenn 
diese im Alltag nicht, nur bedingt oder nur in bestimmten Situationen 
(z. B. in der Schule) eingesetzt wird. Bei Hilfsmitteln aller Art muss immer 
wieder geprüft werden, ob sie der Entwicklung des Kindes entsprechen 
oder neue bzw. veränderte Hilfsmittel zum Einsatz kommen müssten. Zu-
dem muss eine pädagogische Vermittlung der Nutzung von Hilfsmitteln 
in dialogischer Form gegeben sein: Was ermöglichen dir die Hilfsmittel 
und warum sind sie in deiner spezifischen Lebenssituation hilfreich?

6. Welche Haltung haben Eltern, Personensorgeberechtigte oder andere Bezugs-
personen gegenüber der Behinderung des Kindes?    
Kinder und Jugendliche haben das Recht auf unhinterfragte Wertschät-
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zung, egal in welchem Lebensbereich. Eine ablehnende Betrachtung 
von Kindern und Jugendlichen bzgl. möglicher Beeinträchtigungen 
oder damit einhergehender Behinderung durch die o. g. Personen muss 
als Risikofaktor verstanden werden.     
Die o. g. Personen nutzen Diagnosen nicht als ‚Universalerklärungen‘ für 
das Unterlassen von Unterstützung, verminderte Interaktion oder den Aus-
schluss von Aktivitäten, sondern schaffen eine Balance und suchen geeignete 
Erziehungswege unter Berücksichtigung möglicher Beeinträchtigungen.  
Dabei ist aber zu beachten, dass es auch nicht zur ‚Überförderung‘ kommt 
oder Wünsche des ‚Wegförderns‘ oder ‚Heilens‘ in den Vordergrund rü-
cken, deren Ausdruck in einem Übermaß an pädagogisch-therapeutischen 
Maßnahmen auftritt, die den Alltag dominieren. Oder um es in den Wor-
ten des Heilpädagogen Paul Moor zu sagen: die o. g. Personen handeln 
zum Wohl des Kindes nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende.

7. Welches Unterstützungsnetzwerk steht Eltern/Personensorgeberechtig-
ten zur Verfügung?       
Der Alltag der Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen unterschei-
det sich deutlich von jenem der Eltern von Kindern ohne Beeinträchti-
gungen. Sie können durch die Auseinandersetzung mit Antragsverfahren, 
möglichen intensiveren Pflegebedarfen, der Koordination verschiedener 
Hilfs- und Leistungssystem, der Öffnung des intimen familiären Lebens-
bereichs für Fachkräfte unterschiedlichster Art und weitere Aspekte (vgl. 
hierzu ausführlich BMAS 2022) deutlich belasteter sein. IEF benötigen 
hier eine besondere, wertschätzende Sensibilisierung im Umgang mit den 
Eltern/Familien. Private und professionelle Unterstützungsnetzwerke stel-
len einen wichtigen Faktor für die Alltagsbewältigung dar. Mit Blick auf 
das Kindeswohl ist zu beachten, ob die Balance zwischen Belastung und 
Ressourcen (vgl. hierzu ausführlich Heckmann 2004; Eckert 2012; Sa-
rimski 2021) gelingt und ob ggf. professionelle, familiäre oder andere 
private Ressourcen zur Unterstützung der Erziehung und/oder der Ent-
lastung des Familiensystems bzw. der Teilhabe des Kindes aktiviert oder 
verfügbar gemacht werden müssen.

5 Abschließende Bemerkungen und Ausblick

Wenngleich hier nur ein kurzer Problemaufriss erfolgen konnte, so lassen sich 
für die Ausbildung zur Insofern erfahrenen Kinderschutzfachkraft mit Blick 
auf das Kindeswohl unter der Berücksichtigung „spezifischer Schutzbedürf-
nisse“ folgende Aussagen treffen: Die Basis für inklusiven Kinderschutz bildet 
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eine wertschätzende und ressourcenorienterte Haltung, die die IEF gegen-
über Eltern (mit und ohne Beeinträchtigung) und Kindern und Jugendlichen 
mit Beeinträchtigungen einnimmt.

Es braucht einen differenzierten Blick der IEF auf das komplexe Zusammen-
spiel von medizinischen Diagnosen, Beeinträchtigungen und den Teilha-
be- und Entwicklungsmöglichkeiten. Dies erfordert eine Ausweitung der Ko-
operation mit anderen Disziplinen wie der Heilpädagogik, der Psychologie, 
der Sozialpädagogik, den Rechtswissenschaften und der Medizin, um auf spe-
zifisches Fachwissen in der Gefährdungseinschätzung zurückgreifen zu kön-
nen. Zudem bedarf es eines Grundwissens im Leistungsrecht der Eingliede-
rungshilfe und flankierenden Bereichen des Rehabilitationsrechts, welches in 
der Ausbildung vermittelt werden muss.

Teilhabe und Beziehungen verwirklichen sich immer über und innerhalb 
von Kommunikation, auch bei komplexer Beeinträchtigung. Hierzu benö-
tigt die IEF ein Grundlagenwissen über die Kommunikationsentwicklung 
und Konzepte Unterstützter Kommunikation (die sich nicht in technischen 
Hilfsmitteln erschöpfen) und die Bedeutung von Kommunikation bzw. deren 
Barrieren für die Partizipation von Kindern, Jugendlichen und Eltern mit 
Beeinträchtigungen in Prozessen der Gefährdungseinschätzung oder der Ent-
wicklung individueller Schutzkonzepte zur Sicherung des Kindeswohls. Zu-
dem werden Instrumente zur Gefährdungseinschätzung entwickelt und re-
flektiert werden müssen.5 Dies umfasst auch eine spezifische Schulung im 
Umgang mit den Instrumenten. Abschließend bleibt an dieser Stelle nur 
noch zu sagen, dass Qualitätsstandards für die Qualifikation zur IEF interdis-
ziplinär gestaltet werden müssen und Forschungsprogramme zum inklusiven 
Kinderschutz entwickelt und ausgebaut werden müssen.

5 Exemplarisch kann hier auf die Kindeswohlmatrix von Radewagen hingewiesen werden, die bereits 
in der Praxis der Gefährdungseinschätzung verwendet wird, Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Beeinträchtigungen berücksichtigt und in spezifischen Schulungen für Fachkräfte im (inklusiven) 
Kinderschutz eingesetzt wird: www.wissenhochn.de/de/themen/auswahl-und-uebersicht/einzelansicht/
arbeit-im-kinderschutz-vertrauen-schaffen-sicherheit-bieten

http://www.wissenhochn.de/de/themen/auswahl-und-uebersicht/einzelansicht/arbeit-im-kinderschutz-ver-
http://www.wissenhochn.de/de/themen/auswahl-und-uebersicht/einzelansicht/arbeit-im-kinderschutz-ver-
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Behinderung und Beeinträchtigung 
Betroffenen
Annette Mund

Die Kinder- und Jugendhilfe ist ein bewährtes Konglomerat von Einzelhilfen, 
die alle das Interesse und Wohlergehen des Kindes in den Mittelpunkt ihrer Be-
trachtungen stellen. Bei allen Maßnahmen wird überlegt, ob diese dem Kind zu-
träglich sind, vom Kind Schaden abgewehrt und kindliches Leid abgemildert 
werden kann. Gleichzeitig ist die Kinder- und Jugendhilfe gebunden an die Vor-
gaben des Leistungsrechts. Patientenvertretungen, wie beispielsweise das Kinder-
netzwerk mit seinen Mitgliedsorganisationen, teilen den Blick der Kinder- und 
Jugendhilfe, da auch sie das Beste für das betroffene Kind wollen. Aber sie haben 
einen anderen Fokus – sie sehen die im Kind manifestierte Beeinträchtigung oder 
Behinderung und deren Auswirkungen auf das gesamte Familienleben, auf das 
Kind, seine Eltern und Geschwister, seine weitere Familie. Sie sehen die Bedarfe 
der betroffenen Kinder; sie sehen Teilhabegefahren, Inklusionsprobleme und Be-
ziehungsgefährdungen.

1 Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Patientenvertretungen im Vergleich

Die Kinder- und Jugendhilfe sowie Patientenvertretungen meinen Ähnli-
ches, sprechen aber in unterschiedlichen Sprachen darüber. In der Sprache 
der Kinder- und Jugendhilfe wird gefördert, werden Entwicklungen unter-
stützt, wird beraten, erfolgen Leistungen zur Erziehung und Interventionen 
in Zeiten von Krisen. In der Sprache der Patientenvertretungen hingegen 
wird gelebt und überlegt, wie Beeinträchtigung und tagtägliches Leben zu-
sammengeführt werden können, wird erfasst, wie individuelles, familiäres 
Einzel-Familien-Leben an das institutionelle, medizinisch-therapeutische an-
gepasst werden kann. Kinder- und Jugendhilfe versucht, in familiären Kri-
senzeiten durch von außen kommende Hilfen die Situation punktuell zu ent-
spannen, während die Patientenvertretung von einer permanenten familiären 
Krisenzeit ausgeht und versucht, breit angelegte Hilfen zu geben.
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Damit die Kinder- und Jugendhilfe effizient arbeiten kann, muss sie Hand-
lungsnormen entwickeln, Leitfäden, was wie und in welchem Umfang zu tun 
ist, um dem jeweiligen von Wohlgefährdung betroffenen Kind in seiner spe-
zifischen Situation helfen zu können. Gleichzeitig muss sie im Blick behalten, 
ob die von ihr gewährten Hilfen finanzierbar und umsetzbar sind. Es wird 
darauf geachtet, welche Wohlgefährdung in einem spezifischen Fall vorliegt, 
und auch, wie der spezifische Fall gelagert ist. Die familiäre Situation wird 
unter einem finanziellen Aspekt, unter dem Aspekt der Bildungsnähe bzw. 
Bildungsbenachteiligung, unter dem Aspekt eines vorhandenen oder fehlen-
den Gesundheitsbewusstseins bewertet und erst dann wird entschieden, was 
zu tun ist. Es wird versucht, so viele Aspekte wie möglich bei der Bewertung 
eines „Falls“ – denn das ist der jeweils spezifische Kindeswohlgefährdungs-
grund – zu berücksichtigen und daraufhin einen Entschluss zu einer folgen-
den Handlung zu fassen, angepasst an das ihr zugedachte Leistungsprofil.

Patientenvertretungen sehen die Probleme von einer anderen Seite. Es ist 
schwierig, von einem Faktum ausgehend zu beurteilen, ob im jeweiligen Fall 
eine Kindeswohlgefährdung vorliegt oder nicht – auch wenn man die oben 
beschriebenen Aspekte miteinbezieht. Die Frage, ob es dem Wohl eines un-
ruhigen, im Autismusspektrum lebenden Kindes mit einer Asperger-Diagno-
se dienlich ist, eine Schulbegleitung zu organisieren, weil in letzter Zeit sein 
Verhalten deutlich „seltsamer“ wurde und es sich mehr und mehr zurückge-
zogen hat, kann man vonseiten der Kinder- und Jugendhilfe aus sicherlich 
bejahen, v. a. wenn bekannt ist, dass die Mutter des Kindes mehr und mehr 
in einer Depression gefangen ist. Patientenvertreter*innen werden in der Ge-
währung einer Schulbegleitung evtl. auch den richtigen Weg sehen, gleich-
zeitig aber vermerken sie, dass dem Kind nicht dauerhaft geholfen werden 
kann, wenn sich die familiäre Situation nicht stabilisiert, indem die Mutter 
aus ihrer Depression herausfindet. Eine Patientenvertretung wird versuchen, 
die Gesamtsituation im Blick zu behalten und die Familie als Gesamtsystem 
zu stabilisieren.

Ein weiteres „Übersetzungsproblem“ zwischen der Sprache der Kinder- und Ju-
gendhilfe und der Patientenvertretung liegt im Feld der Diagnosen. Eine Diag-
nose ist „die bewertende Zusammenfassung der Symptome und Befunde eines Pa-
tienten, die in der Feststellung und Benennung der zugrundeliegenden Krankheit 
gipfelt. Dabei fließen auch Normalbefunde ein“.1 Aus einem anderen Blick-

1 www.google.com/search?q=Diagnose+definition&rlz=1C1CHBF_deDE953DE953&oq=Diagnose+de-
finiti on&aqs=chrome..69i57j0i512l2j0i22i30l7.16570j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Abruf 
20.08.2022).
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winkel aus gesehen kann man auch sagen, dass eine Diagnose ein Label ist, 
ein „Etikett, das auf ein Produkt oder dessen Verpackung aufgeklebt wird“.2 Erst 
einmal ist eine Diagnose „nur“ eine Bezeichnung eines bestimmten medizi-
nischen Sachverhaltes. Kinder- und Jugendhilfe benötigt Diagnosen, um ent-
scheiden zu können, welche Hilfen den Kindern, Jugendlichen und Familien 
ggf. zugestanden werden können. Zunächst müssen die Kinder, Jugendlichen 
und Familien „gelabelt“ werden, um sodann über Maßnahmen zu entschei-
den, die diesem Label entgegenwirken können. Praktisch bedeutet das, dass 
bei einem Kind, einem/einer Jugendlichen, einer Familie eine diagnostizierte 
und damit attestierte Störung in Bezug auf das „Normale“ erkannt werden 
muss, bevor das Kinder- und Jugendhilfesystem eingreifen kann. Ist die Dia-
gnose erstellt, der „nicht normale Zustand“ attestiert, läuft eine Hilfemaschi-
nerie an, um diesem „Nicht-Normalen“ entgegenzuwirken.

Das medizinische System benötigt Diagnosen, um die finanzielle Seite der 
Befunderstellung abrechnen zu können. Für jede Diagnose gibt es eine Ziffer, 
die abrechenbar ist – ohne Diagnosestellung kein Geld. Für alle im Gesund-
heitssystem arbeitenden Menschen sollen Diagnosen eine Hilfe sein, um sich 
verständigen und einen gemeinsamen Nenner für Therapie und Versorgung 
finden zu können. Dennoch sollten sich alle Beteiligten darüber im Klaren 
sein, dass sie ihre jeweils eigene Sprache sprechen und sich unter der gestell-
ten Diagnose ggf. etwas ganz anderes vorstellen als der Beteiligte nebenan. 
Wünschenswert wäre es, nicht nur eine Diagnose zu stellen, sondern eine 
Beschreibung der Schweregrade der Symptome und Symptomfolgen sowie 
Kontextaspekte mit Förder- und Barrierefaktoren für angemessene Entwick-
lungsfortschritte zu erstellen. Damit wären die mit der Entwicklungsphase 
verbundenen Einschränkungen der Aktivitäten und die entwicklungsgemäße 
Teilhabe berücksichtigt.

Patientenvertretungen sehen Diagnosen eher kritisch. Auch wenn seit Lan-
gem klar ist, dass eine Diagnose nur eine Bezeichnung für ein breites Spek-
trum an möglichen Auswirkungen einer genetischen, organischen oder 
stoffwechselbedingten Störung ist und dieselbe Bezeichnung dennoch ver-
schiedene Symptome umfassen kann, die mit unterschiedlichen Therapien 
einhergehen müssen, so ist doch immer noch der Schluss häufig, dass dies 
und das getan werden müsse, wenn diese und jene Diagnose gestellt wird. Für 
die Patientenvertretungen aber ist wichtig: „Kennt man ein behindertes Kind, 

2 https://languages.oup.com/google-dictionary-de/ (Abruf 20.08.2022).
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kennt man ein behindertes Kind“3. Kein Fall ist wie der andere, auch wenn die-
selbe Diagnose vorliegt. Neben der rein medizinischen Sichtweise sorgen sich 
die Patientenvertretungen auch um die „Labelisierung“ der betroffenen Kin-
der. Dabei geht es nicht um die Vermeidung dieses Labels um den Preis der 
bisherigen Ausgestaltung der Inklusion. Der Grundgedanke, dass niemand 
wegen seiner Beeinträchtigung/Behinderung ausgeschlossen sein sollte und 
daher alle Kinder gemeinsam in einer Schule gebildet werden sollten, führ-
te aus Sicht vieler Patientenvertretungen nicht zum gewünschten Ergebnis. 
Vielen beeinträchtigten Kindern wurde nicht bestens geholfen, indem sie mit 
anderen, nicht beeinträchtigen Kindern in einer Klasse unterrichtet wurden. 
Aus Sicht der Kinder- und Jugendhilfe muss die Behindertenrechtskonven-
tion umgesetzt werden – es soll kein Kind diskriminiert werden, weshalb alle 
spezifischen Bildungseinrichtungen abgeschafft werden müssten. Aus Sicht 
vieler Patientenvertretungen dagegen brauchen manche Kinder besondere 
Umstände der Beschulung; sie leiden, wenn sie diese besonderen Möglich-
keiten nicht erhalten. Ihr Kindeswohl wird gefährdet – gerade, weil sie den 
Normen der Kinder- und Jugendhilfe entsprechend behandelt werden.

2 Die Folgen der jeweiligen Unterschiede 
für die Praxis

Bei bestimmten Beeinträchtigungen/Behinderungen – beispielsweise Kinder 
mit Lernschwierigkeiten, AD(H)S, Tic-Störungen, ASS und anderem, nicht 
näher bezeichnetem „originellen Verhalten“ – bringt eine Diagnose noch 
eine andere Schwierigkeit mit sich. „Der Begriff ‚Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten‘ ist eine Sammelbezeichnung für die unterschiedlich ausgeprägten Be-
einträchtigungen und Ausprägungen geistig-intellektueller Einschränkungen. Sol-
che Ausprägungen werden mithilfe des Intelligenzquotienten genauer bestimmt.“4 
Bekommt ein Kind eine dieser Diagnosen, erhält es ein Label, ein Etikett. 
Gleichzeitig kann es in der Schule besonders gefördert werden. Viele Kinder 
und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten fallen unter die Zuordnung „sozial-
emotionale Entwicklungsstörung“. Die sehr breite Skala der Ursachen einer 
solchen Entwicklungsstörung machen eine Therapiefindung nicht einfach. 
Häufig wird Ergotherapie verordnet, auch Lerntherapien und andere unter-
stützende Maßnahmen. Manche Kinder werden jahrelang einer bestimmten 

3 Zitat Kerstin Held, Vorsitzende Bundesverband Eltern beeinträchtigter Pflegekinder.
4 www.google.com/search?q=Lernschwierigkeiten+%3D+geistig+behindert%3F&rlz=1C1CHBF_

deDE953D E953&oq=Lernschwierigkeiten+%3D+geistig+behindert%3F&aqs=chro-
me..69i57j0i22i30.17491j1j15&sourceid= chrome&ie=UTF-8 (Abruf 20.08.2022).
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Therapie zugeführt, ohne dass sich am eigentlichen Problem etwas ändert. 
Die bestehende Fülle von Diagnosen und die darauf spezialisierten Thera-
peut*innen und Therapien garantiert also nicht, dass vermehrt und verbes-
sert „geheilt“ oder zumindest bestehende Schwierigkeiten minimiert werden. 
Die Kinder- und Jugendhilfe gewährt die Finanzierung der Therapien und 
handelt so ihren Zielen nach adäquat. Patientenvertretungen blicken eher auf 
die Frage, ob dem Kind mit diesen Mitteln wirklich geholfen werden kann.

„Die Gesamtzahl der Einrichtungen und Behörden der Kinder- und Jugend-
hilfe (ohne Einrichtungen der Kindertagesbetreuung) in Deutschland stieg 
zum Jahresende 2020 gegenüber 2018 um 4,4 % auf 38 800 Einrichtun-
gen bundesweit. Darunter gab es 2020 fast 5 400 Behörden und Einrich-
tungen der Jugendhilfeverwaltung (+ 1,6 % gegenüber 2018). Die Zahl der 
Einrichtungen in öffentlicher Trägerschaft (ohne Behörden und Einrichtun-
gen der Jugendhilfeverwaltung) sank um 5,7 %. Die freien Träger betrieben 
dagegen 7,5 % mehr Einrichtungen als zwei Jahre zuvor; ihr Anteil an den 
Einrichtungen insgesamt lag bei rund 82 %.“  5

„Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2020 insgesamt rund 
58,7 Milliarden Euro für Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben. Die Ausga-
ben sind damit gegenüber 2019 um 7,0 % gestiegen. Nach Abzug der Ein-
nahmen in Höhe von etwa 3,2 Milliarden Euro – unter anderem aus Ge-
bühren und Teilnahmebeiträgen – wendete die öffentliche Hand netto rund 
55,5 Milliarden Euro auf. Gegenüber 2019 entsprach das einer Steigerung 
um 8,1 %. Der größte Teil der Bruttoausgaben (68 %) entfiel mit rund 
40,1 Milliarden Euro auf die Kindertagesbetreuung. Rund ein Viertel der 
Bruttoausgaben (23 %) – insgesamt knapp 13,4 Milliarden Euro – wen-
deten die öffentlichen Träger für Hilfen zur Erziehung auf. Knapp 4 % der 
Gesamtausgaben wurden in Angebote und Einrichtungen der Jugendarbeit 
investiert.“ 6

Die beiden zitierten Passagen zeigen: Es wird viel Geld in die Hand genom-
men, es wird viel Personal eingestellt und doch scheint es, dass die Kinder- und 
Jugendhilfe der wachsenden Zahl der emotional-sozial entwicklungsgestör-
ten Kinder und Jugendlichen nicht gewachsen ist, geistig behinderte Kinder 

5 www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-Jugendhilfe/aktuelleinrichtun-
gen-kinder-jugendhilfe.html (Abruf 21.08.2022).

6 www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-Jugendhilfe/aktuelleinrichtun-
gen-kinder-jugendhilfe.html (Abruf 21.08.2022).
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zwar verwahrt, aber nicht gefördert werden, die Kinder- und Jugendhilfe sich 
sehr bemüht, aber leider vielfach scheitert.

Eine weitere „Sprachschwierigkeit“ liegt im Verständnis der Hilfegewährung. 
Vielfach lehnt die Kinder- und Jugendhilfe beantragte Leistungen ab, weil 
ihrer Meinung nach Voraussetzungen für eine Leistungserbringung nicht ge-
geben sind. Die betroffene Familie aber sieht den realen Bedarf des Kindes 
und wehrt sich. Läuft es völlig schief, wird eine Überforderung der Mut-
ter oder der Eltern seitens des Jugendamtes festgestellt und angedroht, das 
Kind aus der Familie zu nehmen und in einem Heim unterzubringen. Die 
Mutter eines motorisch eingeschränkten, geistig beeinträchtigten Jungen war 
sehr engagiert, um Hilfen vom Jugendamt zu erhalten. Das Problem war, 
dass der Junge keine genaue Diagnose bekommen konnte, da die einzelnen 
medizinisch vorliegenden Befunde nicht zu einem bekannten Krankheits-
bild passten. Aufgrund der fehlenden Diagnose konnte auch keine Progno-
se über das weitere Leben, die Möglichkeiten, Bedarfe und Bedürfnisse des 
Kindes gestellt werden. Somit waren die vorgeschriebenen Voraussetzungen 
zur Leistungserbringung seitens des Jugendamtes nicht gegeben. Gleichzeitig 
erschien den Jugendamtsmitarbeiter*innen die Mutter höchst anstrengend, 
selbst hilfebedürftig und offensichtlich nicht in der Lage, sich „ordentlich“ 
um ihr Kind kümmern zu können. Man machte sich im Jugendamt weitere 
Gedanken, wie auch ohne Vorliegen der Leistungserbringungsvoraussetzun-
gen dem Kind geholfen werden könnte. Der Mutter wurde eröffnet, dass ihr 
Kind in einem Heim besser untergebracht sei, da es dort besser versorgt wer-
den könne als bei ihr. Nur durch den Beistand eines Rechtsanwaltes gelang es 
der Mutter, das Kind bei sich behalten zu können.

3 Vom Kind aus denken und das Ganze sehen

Zu den Bedarfen eines jeden Kindes – und ganz besonders eines beeinträch-
tigten Kindes – gehört die Möglichkeit der Nähe zu einer und die Bindung 
an eine Vertrauensperson. Ein Kind wird sich nicht „besser“ entwickeln, 
wenn alle ihm zugedachten Hilfsmöglichkeiten vorhanden sind, die Nähe 
der Vertrauensperson aber nicht gewährleistet ist. Das beste Heim ist ohne 
Vertrauensbezug nicht der richtige Ort, egal für welches Kind. Eine Vertrau-
ensperson muss aber nicht unbedingt die leibliche Mutter oder der leibliche 
Vater sein. Wichtig zu erkennen ist, dass auch die Vertrauenspersonen ihre 
eigenen Ressourcen und Belastungen haben, die auch durch die Belastungen 
der Erkrankung, Beeinträchtigung oder Behinderung des Kindes bestehen. 
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Als besonders häufig sind hier Depressionen und chronische Erschöpfungs-
zustände zu nennen.

Praxisbeispiel
Eine Pflegemutter kümmert sich hingebungsvoll 24 Stunden am Tag sie-
ben Jahre lang um einen kleinen Jungen, den die leibliche Mutter abge-
ben wollte, weil sie mit der Betreuung des Kindes überfordert war. Zum 
Zeitpunkt der Abgabe des Jungen war sie in Nöten und fühlte sich völlig 
erschöpft, machte aber deutlich, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ggf. 
das Kind wieder zu sich nehmen wolle. Die Pflegemutter lebt von ihrem 
Beruf als Pflegemutter. Sie arbeitet nicht anderweitig, ist ununterbrochen 
bemüht, die bestehenden psychischen und bindungsrelevanten Defizi-
te des Jungen anzuerkennen, zu begleiten und zu minimieren. Um dem 
Jungen in seiner psychischen und seelischen Reifung zu unterstützen und 
nichts unversucht zu lassen, fördert sie Kontakte zwischen der leiblichen 
Mutter und dem Jungen. Eines Tages meldet die Mutter ihr Verlangen an, 
den Sohn wieder zu sich nehmen zu wollen. Dies ist rein rechtlich ein zu 
gewährender Wunsch, vom Kind aus gedacht aber vielleicht nicht zu emp-
fehlen. Gründe: Die Pflegemutter lebt und wohnt in gutbürgerlichen Ver-
hältnissen, die leibliche Mutter dagegen nicht, sie bezieht Sozialhilfe und 
ihr Leben ist unstet. Die Pflegemutter ist gut vernetzt mit allen Stellen, 
die kindrelevant sind – Schule, Ärzte, Therapeut*innen, Nachbarschaft. 
Die leibliche Mutter ist aufgrund ihrer eigenen Lebenssituation wenig ver-
netzt und braucht selbst Unterstützung und Hilfe. Die Pflegemutter lebt 
in einer stabil erscheinenden Beziehung und kann so Beziehung – mit Be-
lastungen und eigenen Lösungen – vorleben. Die leibliche Mutter ist ge-
trennt lebend, hat ab und zu Kontakt zum Vater des Kindes und zu ihren 
eigenen Eltern. Die Pflegemutter gibt alle Beweggründe, den Jungen wei-
terhin bei sich behalten zu wollen und auch den Kontakt zwischen leibli-
cher Mutter und Kind regelmäßig zu gewährleisten, detailliert an das zu-
ständige Jugendamt weiter. Dieses sieht ihre Beweggründe und wägt Pro 
und Contra sorgsam ab. Dann zieht die leibliche Mutter um und das nun 
zuständige Jugendamt entscheidet nach Aktenlage. Das Kind geht zurück 
zur leiblichen Mutter. Situation heute: Der Junge lebt abwechselnd bei 
der Mutter, die wieder schwanger ist, bei dem arbeitslosen Vater in dessen 
Einzimmerwohnung, bei den Großeltern, die ihn nicht wirklich kennen. 
Er wurde von seiner ehemaligen Schule verwiesen, weil er sich dort als zu 
schwierig erwies, und wird nun „in eine Schule kommen, die wissen, wie 
man mit Kindern wie mir umgehen soll“ – Zitat des Jungen. Die Schule 
wird in seiner Klasse für acht Kinder vier Betreuer einsetzen! Jedem, auch 
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dem Kind wird klar, dass es einer doppelten Kraftanstrengung bedarf, um 
„so ein Kind“ beschulen und aushalten zu können. Die Pflegemutter ver-
zweifelt am System, bleibt ausgebrannt und allein zurück und hofft, den 
Jungen eines Tages wieder in ihrem Haus begleiten zu können.

Die Kinder- und Jugendhilfe wurde aufgebaut, um Schaden vom Kind abzu-
wenden. Der Blick ist dementsprechend auf das (betroffene) Kind fokussiert. 
Untersuchungen belegen, dass beeinträchtigte Kinder stärker von häuslicher 
Gewalt betroffen sind als nicht beeinträchtigte Kinder, wie es auf der öster-
reichischen Seite gewaltinfo.at beschrieben wird:

„Eine Metaanalyse von 17 internationalen empirischen Studien kommt zu 
dem Schluss, dass Kinder mit Behinderungen ein drei- bis viermal höheres 
Risiko haben, Opfer von Gewalttaten zu werden, als Kinder ohne Behin-
derungen. Kinder mit intellektuellen Beeinträchtigungen erleben besonders 
häufig physische, emotionale und sexualisierte Gewalt. Eine Untersuchung 
aus Finnland zeigt, dass die Art der Beeinträchtigung oder chronischen 
Krankheit von Kindern einen Einfluss auf das Ausmaß von Gewalt hat, das 
sie erleben: Kinder mit Sehbeeinträchtigung, mit Lernbehinderungen oder 
mit chronischen Krankheiten, z. B. Asthma, erleben 1,5 mal häufiger diszi-
plinierende Gewalt in der Familie als Kinder ohne Behinderungen, Kinder 
mit psychischen Problemen sind 3,5 mal und jene mit Mehrfachbehinderun-
gen 4,5 mal häufiger betroffen.“ 7

Die Bemühungen der Kinder- und Jugendhilfe wie auch anderer Institutio-
nen ergeben Sinn und haben ihre Berechtigung. Dennoch gehen ihre In-
tentionen manchmal in die falsche Richtung. Eine Mutter berichtete von 
der Drohung der Schule, das Jugendamt zu benachrichtigen, weil die Mut-
ter nach Ansicht der Lehrerin nicht alle ihr zur Verfügung stehenden Kräfte 
einsetze, um das vom Ehlers-Danlos-Syndrom beeinträchtigte Kind weiteren 
Therapien zuzuführen. Die Mutter hatte große Schwierigkeiten, dem später 
auch eingeschalteten Jugendamt gegenüber zu erklären, dass das Kind Ruhe 
brauche und therapiemüde sei. Das Problem liege nicht bei ihr als vernach-
lässigende Mutter, sondern sie nehme ihre Rolle als behütende und ressour-
censchaffende Begleiterin ihres Kindes ernst und sehe, was dem Kind zumut-
bar helfen könne und was ihm nicht zumutbar sei. Erst nachdem die Mutter 
das Gutachten eines Spezialisten beibringen konnte, gab sich das Jugendamt 
zufrieden.

7 www.gewaltinfo.at/themen/2016_08/gewalt-an-kindern-mit-behinderungen.php (Abruf 23.08.2022).
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4 Fazit

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sowohl die Kinder- und Jugendhilfe als 
auch die Patientenvertretungen das Beste für das (betroffene) Kind wollen. 
Wie im richtigen Leben scheint es auch in der Kinder- und Jugendhilfe leich-
ter zu sein, etwas abzulehnen als zu befürworten. Eher wird gesehen, was 
nicht geht, als das, was möglich sein kann. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass der Verweis an eine andere Zuständigkeit nicht unbedingt bedeutet, dass 
jemand sich aus der Verantwortung stehlen will. Es ist nicht wichtig, zu klä-
ren, dass Hilfen so wie beantragt beziehungsweise angefragt nicht gewährt 
werden müssen, sondern es sollte geprüft werden, an welchen Stellen im Le-
ben des Kindes die Hilfen richtig und umsetzbar sind.

Patientenvertretungen erkennen und benennen die Schwächen des Systems. 
Der hier angewandte Blick des „depressiven Realismus“ ist Grundlage ihres 
Denkens und Handelns. Wichtig ist, nicht in diesem Denken zu verharren, 
sondern zu erkennen, was zu diesem Zeitpunkt für dieses Kind und seine Fa-
milie möglich und durchführbar ist.

Internetquellen
www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Kinderhilfe-

Jugendhilfe/_inhalt.html; (Abruf 21.08.2022) 
www.gewaltinfo.at/themen/2016_08/gewalt-an-kindern-mit-behinderungen.

php (Abruf 23.08.2022).

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/KinderhilfeJugendhilfe/_inhalt.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/KinderhilfeJugendhilfe/_inhalt.html
https://www.gewaltinfo.at/themen/2016_08/gewalt-an-kindern-mit-behinderungen.php
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Bedeutung und Praxisbezug für die stationäre 
Kinder- und Jugendhilfe

Carolin Blasi

Die sexualpädagogische Bearbeitung von Themen, wie Körperveränderungen, 
Verhütung oder Gender, ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in der Kin-
der- und Jugendhilfe. Im Hinblick auf die künftig inklusive Ausrichtung durch 
die SGB VIII Reform werden im sexualpädagogischen Bereich neue Herausfor-
derungen auf die pädagogischen Fachkräfte zukommen. Der Beitrag befasst sich 
mit der Frage, welche Funktionen Sexualität erfüllt, welche Besonderheiten in der 
psychosexuellen Entwicklung auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu-
kommen können und welche konkreten Handlungsmöglichkeiten die Fachkräfte 
in der Bearbeitung der Themen rund um Sexualität haben. Dieser Beitrag soll 
Sensibilität schaffen und Mut machen. Mut, sich auf den Weg machen.

Die Sexualpädagogik ist Teildisziplin der Pädagogik zu verstehen und „be-
zeichnet die Theorie und Praxis, die sich mit der Bildung und Erziehung 
insbesondere von Kindern und Jugendlichen im Themenfeld des Sexuellen 
befasst“ (Voß 2023, S. 30). Sexualität hingegen ist interdisziplinär zu be-
trachten. Verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, z. B. Biologie, Medi-
zin, Psychologie und Soziologie forschen in diesem Themenfeld und haben 
teilweise unterschiedliche Perspektiven auf Sexualität. Dementsprechend gibt 
es unterschiedliche Definitionen von Sexualität. Die BZgA definiert Sexuali-
tät wie folgt:

„Die menschliche Sexualität ist ein natürlicher Teil der menschlichen Ent-
wicklung in jeder Lebensphase und umfasst physische, psychische und sozia-
le Komponenten. […] Sexualität bezieht sich auf einen zentralen Aspekt 
des Menschseins über die gesamte Lebensspanne hinweg, der das biologische 
Geschlecht, die Geschlechtsidentität, die Geschlechterrolle, sexuelle Orientie-
rung, Lust, Erotik, Intimität und Fortpflanzung einschließt. […] Sexua-
lität wird beeinflusst durch das Zusammenwirken biologischer, sozialer, 
wirtschaftlicher, politischer, ethischer, rechtlicher, religiöser und spiritueller 
Faktoren“ (ebd. 2011, S. 18).
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Die Definition zeigt das Zusammenspiel verschiedener Faktoren und Einflüs-
sen auf, die unterschiedlich stark zu beeinflussen sind. Damit zusammenhän-
gend gilt, die „Sexuelle Entwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung“ (Ort-
land 2020, S. 35). Behinderung kann, wie weitere intersektionale Aspekte, 
auf sexuelle Entwicklung einwirken und „möglicherweise Selbst- und Fremd-
bewertungsprozesse, die dann wiederum die sexuelle Entwicklung beeinflus-
sen können“ (ebd., S. 35) verändern. In Diskursen wird immer wieder die 
Sorge geäußert, dass Kinder und Jugendliche durch das Aufzeigen vielfälti-
ger sexualitätsbezogener Themen verunsichert werden. Entgegen der geäu-
ßerten Sorge verhält es sich häufig gegenteilig. Es wird deutlich, „dass es die 
Kinder und Jugendlichen sind, die den Erwachsenen ihre körperliche und 
sexuelle Lebendigkeit und Vielfältigkeit entgegenbringen, und nicht selten 
sind es die Erwachsenen, die sich dadurch verunsichert und verwirrt fühlen“ 
(Schmauch 2016, S. 32). Durch die allumfassende Präsenz der Sexualität in 
der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sind Fachkräfte der Jugendhil-
fe regelmäßig mit diesem Themenfeld in der alltäglichen Arbeit konfrontiert 
(vgl. Mantey 2020, S. 12). Dass Sexualpädagogik ein wichtiger Bestandteil 
der Heimerziehung ist, zeigt sich „aufgrund der Bedeutung für die Heran-
wachsenden und aufgrund der intensiven und intimen Betreuungsform, für 
die Fachkräfte in der Heimerziehung ein unvermeidbares Thema ist“ (Staats 
2019, S. 138).

Wie bereits in der Definition aufgezeigt, hat Sexualität vielseitige Facetten 
und Dimensionen. Damit zusammenhängend kann diese in verschiedene 
Funktionen aufgeteilt werden. Die Funktionen sind gleichwertig und kön-
nen je nach aktueller Lebensphase und -situation einen unterschiedlichen 
Stellenwert haben.

Fruchtbarkeitsfunktion
Sexualität steht eng in Verbindung mit der Fruchtbarkeit. „Diese evolutions-
biologisch notwendige Bedingung dient […] der Spezies Mensch als Über-
lebens-, Bestandssicherungs- und Expansionsstrategie“ (Staats 2019, S. 20). 
Im weiteren Verständnis kann Sexualität „in mehrerer Hinsicht fruchtbar 
sein: bspw. in Bezug auf die eigene sexuelle Gesundheit, in Bezug auf eine 
Liebesbeziehung und auch in Bezug auf neu entstehendes Leben“ (Ortland 
2020, S. 60). Bei der Arbeit mit Jugendlichen mit und ohne Behinderung 
wird dieser Aspekt häufig nicht positiv bewertet. Die Verhütung bzw. Ver-
meidung von Schwangerschaft steht hier oftmals im Vordergrund, unabhän-
gig von dem Wunsch der jeweiligen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
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(vgl. ebd. S. 60 f.). Die Herausforderung in der sexualpädagogischen Zusam-
menarbeit besteht darin, die Wünsche der Jugendlichen ernst zu nehmen 
und mit ihnen diesbezüglich ergebnisoffen zu arbeiten. Je nach Behinderung 
kann eine Schwangerschaft rein körperlich ausgeschlossen oder zumindest 
schwierig sein. Der Auftrag der pädagogischen Fachkräfte besteht hier da-
rin, an dem Thema zu arbeiten. So kann beispielsweise bereits seit frühester 
Kindheit ein Kinderwunsch bestehen, welcher voraussichtlich nicht umsetz-
bar ist. Das kann auf die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen einen 
Einfluss haben.

Beziehungsstiftende Funktion
Neben der Fortpflanzungsfunktion kann Sexualität als eine Art der Kom-
munikation genutzt werden, welche beziehungsstiftend oder -erhaltend sein 
kann (vgl. Staats 2019, S. 20 f.). „Der Beziehungsaspekt von Sexualität be-
tont die Möglichkeit, im auch körperlichen, liebenden Kontakt zu anderen 
Menschen Wärme und Geborgenheit zu geben und zu empfangen“ (Sielert 
2005, S. 50). In der Jugend wird die eigene Peergroup immer wichtiger und 
gewinnt an Bedeutung. Themen werden teilweise zuerst mit Freund*innen 
besprochen. Außerdem kann in romantischen, freundschaftlichen und/oder 
sexuellen Beziehungen eine Form von sozialem Lernen stattfinden. Beispiels-
weise können hier erste sexuelle Erfahrungen gesammelt werden, die eigene 
Identität geprägt und Haltungen überprüft und reflektiert werden (vgl. Ru-
sack 2019, S. 24). In Bezug auf Menschen mit Behinderung kann es hier zu 
Schwierigkeiten in der Kontaktanbahnung sowie im Knüpfen von Freund-
schaften und eingehen von Beziehungen kommen. „Grundlegend erschwe-
ren […] Unsicherheiten und Stigmatisierungsprozesse in der Interaktion zwi-
schen Menschen mit und ohne Behinderung die Kontakte der Jugendlichen 
mit (Körper-)Behinderung. […] Selbst Hilfen in Form von sprachunterstüt-
zenden oder -ersetzenden Systemen erfordern viel Empathie, Zeit und oft die 
die Fähigkeiten zur Ko-Konstruktion […] vom Kommunikationspartner“ 
(Ortland 2020, S. 132). Erschwert kann die Suche nach einem/einer Part-
ner*in dadurch werden, dass viele Jugendliche mit Behinderungen in Son-
dereinrichtungen zur Schule gehen oder stationären Einrichtungen unter-
gebracht sind, wodurch es zur sozialen Isolation kommen kann und die 
Partner*innensuche auf diese mehr oder weniger abgeschlossenen Systemen 
reduziert wird. Durch die Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung durch 
soziale Medien und Onlinespiele können hier neue Erfahrungsräume geschaf-
fen werden (vgl. ebd. S. 133 ff.).
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Lustfunktion
Neben dem Aspekt der beziehungsstiftenden Eigenschaft wird die Lust als 
eine weitere Funktion durch Sielert benannt. Lust kann als rein körperli-
che Erscheinung betrachtet werden, welche zur Anspannung und Entspan-
nung genutzt werden kann (vgl. ebd. 2005, S. 50). Die Frage, welche Stimuli 
sexuelle Reaktionen auslösen, kann auch auf soziologischer Ebene betrach-
tet werden. Je nach dem momentanen Schönheitsideal gilt ein bestimmter 
Körpertyp, ein bestimmtes Aussehen oder eine spezielle Ausstrahlung als be-
sonders begehrenswert. Es kommt zur Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Körper, u. a. im Vergleich mit anderen Jugendlichen oder bestimmten Idea-
len. Entsprechen sie nicht der aktuellen Norm und dem Ideal, kann dies di-
rekten Einfluss auf das Selbstbewusstsein haben. Eine Begleitung durch päda-
gogische Fachkräfte kann in diesem Bereich unterstützend sein. Zum Beispiel 
um zu reflektieren, welchen Wert das Erreichen bestimmter Ideale für die je-
weilige Person hat und ob bzw. wie diese erreicht werden können (Sport, jah-
relanges Training, kosmetische Eingriffe, Benutzung von Makeup …).

Des Weiteren ist bei manchen Behinderungen ein eigenständiges Befriedigen 
der körperlichen Lust nicht möglich. Zur Befriedigung dieses Bedürfnisses 
sind die Betroffenen auf fremde Hilfe durch die/den (Sexual-)Partner*in oder 
eine Sexualbegleitung angewiesen. Erschwert wird die Situation dadurch, 
dass seitens der Eltern teilweise kein/wenig Bewusstsein für die Sexualität 
ihrer Kinder vorhanden ist. Jedoch ist zu betonen, dass das Erleben von Lust 
für Menschen mit Behinderung eine positive Erfahrung sein kann, wenn der 
Körper ansonsten oftmals durch Schmerzen oder bei Behandlungen spürbar 
ist (vgl. Ortland 2020, S. 57 ff., S. 196 f.).

Identitätsfunktion
Neben den o. g. Funktionen der Fortpflanzung, dem Lust- und Beziehungs-
aspekt kann Sexualität identitätsstiftend sein. Die Persönlichkeitsentwicklung 
steht in einem engen Zusammenhang mit der psychosexuellen Entwicklung. 
Dementsprechend ist eine klare Trennung der zwei Entwicklungsaufgaben 
nicht möglich. Sie stehen in einer Wechselwirkung zueinander. So kann z. B. 
der Beginn der Pubertät einen klaren Einfluss auf das eigene Selbstbild ha-
ben. Ist der/die Jugendliche die erste Person der Gruppe, bei der sich der 
Körper sichtbar verändert? Oder sind bereits alle Freund*innen in der Puber-
tät? Neben den sichtbaren Veränderungen können durch sexualitätsbezoge-
ne Themen, wie die eigene sexuelle Orientierung und/oder sexuelle Vorlie-
ben als wichtige Identifikationsfaktoren dienen. Hierdurch können sowohl 



103

Carolin Blasi

neue zwischenmenschliche Beziehungen entstehen oder enden. Weiterhin ist 
zu beachten, dass es in dem Bereich zu Zuschreibungen zu einer bestimm-
ten Gruppierung kommen kann, wie z. B. als „queer“ oder „behindert“, un-
abhängig davon, ob man sich selbst mit dieser Personengruppe identifizieren 
kann oder möchte (vgl. Sielert 2005, S. 51, Ortland 2020, S. 47 ff.). Men-
schen, die z. B. queer sind und eine Behinderung haben, können in den eige-
nen Gruppierungen für die jeweils andere Eigenschaft Ablehnung erfahren, 
beispielsweise in der Werkstätte für Menschen mit Behinderung wird eine 
Person für ihre sexuelle Orientierung und in der queeren Community für 
ihre Behinderung diskriminiert (vgl. Martens et al. 2020, S. 12).

Die aufgeführten Funktionen der Sexualität zeigen auf, warum, wodurch 
oder wie Sexualität ausgelebt werden kann. In der Jugend sind hier besondere 
Entwicklungsaufgaben vorhanden, die die Jugendlichen lernen bzw. durch-
leben. Im Jugendalter setzt die Pubertät ein und es sind Veränderungspro-
zesse am Körper zu beobachten. Hier ist für viele das Entsprechen der Norm 
entscheidend. Die Veränderungen treten prozesshaft auf, sodass es immer 
neue körperliche Begebenheiten gibt, auf die sich die Jugendlichen einstel-
len müssen. Gerade wenn die Jugendlichen nicht der aktuellen Schönheits-
norm entsprechen, kann das einen starken Einfluss auf das eigene Selbstbild 
haben (vgl. Ortland 2020, S. 117 ff.). Außerdem lernen sie in dieser Phase 
den Umgang mit ihrer eigenen Sexualität. Damit ist nicht nur das konkre-
te Erleben gemeint, sondern die Aneignung von Wissen, der Austausch mit 
Erwachsenen und anderen Jugendlichen inkludiert. Häufig werden in die-
ser Phase die ersten konkreten Erfahrungen gemacht, wodurch deutlicher 
wird, was die eigenen Vorlieben sind. Die ersten Verliebtheitsgefühle werden 
in dieser Zeit ebenfalls häufig erlebt. Manchmal in Form von Schwärmerei-
en gegenüber unerreichbaren Personen, wie Lehrer*innen, Stars oder Idolen, 
manchmal verlieben sie sich in Freund*innen oder Klassenkamerad*innen, 
von denen die Gefühle mal erwidert werden, mal unerwidert bleiben. Das 
Erfahren dieser Gefühle kann positiv erlebt werden, manchmal werden sie je-
doch auch als starke Belastung wahrgenommen. Letzteres tritt auf, wenn die 
Gefühle unerwidert bleiben (vgl. Ortland 2020, S. 123 ff.). Um sich diesen 
Entwicklungsaufgaben adäquat stellen zu können, bedarf es der Möglichkeit 
der Selbstbestimmung über die eigene Sexualität und den eigenen Körper.

„Sexuelle Selbstbestimmung beinhaltet, dass individuelle Entscheidungen für 
oder gegen verschiedenste Formen sexuellen Lebens durch das Individuum 
in der jeweils aktuellen Lebenssituation selbst getroffen werden“ (Ortland 
2020, S. 62).
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Sexuelle Selbstbestimmung kann nicht an einer festgelegten Norm gemessen 
werden, sondern richtet sich an dem individuellen (temporären) Bedürfnis 
der jeweiligen Person. Es sind durch die Individualität viele unterschiedliche 
und vielfältige Formen denkbar, welche jedoch immer bei den Grenzen und 
Rechten anderer enden. Das Verständnis und die Art der Auslebung von se-
xueller Selbstbestimmung können sich je nach individueller Lebensform, Si-
tuationen oder Erlebnissen verändern und anpassen. Mantey (2020, S. 36) 
fasst zusammen, welche Bedeutung diese Aussagen für die Kinder- und Ju-
gendhilfe haben, nämlich „die Realisierung dieses Rechts, Jugendliche selbst 
über alle Aspekte ihrer Sexualität entscheiden zu lassen, solange keine an-
deren Interessen, wie beispielsweise der Schutz der Jugendlichen, dem ent-
gegenstehen“.

Neben dem Recht auf Selbstbestimmung zeigt Mantey (2020, S. 35 ff.) wei-
tere Rechte der Kinder- und Jugendlichen auf, die u. a. im SGB VIII und der 
Kinderrechtskonvention verankert sind:
�	Recht auf Schutz vor Diskriminierung
�	Recht auf Beteiligung, Meinungsäußerung und Information
�	Recht auf Privatsphäre
�	Recht auf Zugang zu Medien und Informationen
�	Recht auf Bildung
�	Recht auf Schutz vor sexualisierter Gewalt
�	Recht auf Gesundheit
�	Recht auf eine individuelle Sexualerziehung
�	Recht auf Bekanntmachung der Rechte

Aus der aufgeführten Rechten der Kinder und Jugendlichen begründen sich 
nachfolgende Ziele der Kinder- und Jugendhilfe. Mantey (2020, S. 27 ff.) be-
schreibt, welche im Rahmen der Jugendhilfe durch sexualpädagogische An-
gebote in Form von Einzelgesprächen und Gruppenangeboten bearbeitet 
werden:

Die Jugendlichen lernen ihre eigene Sexualität kennen
Was sind die eigenen Bedürfnisse, Vorlieben und Grenzen? Die Jugendlichen 
kennen sich in ihrer eigenen Persönlichkeit, Individualität und in ihren Be-
dürfnissen und lernen sich anzuerkennen. Dazu gehört auch, wenn (aktu-
ell) kein Interesse oder Bedürfnis danach vorhanden ist, die eigene Sexualität 
(mit anderen) auszuleben. Die Jugendlichen haben den Raum, sich selbst zu 
erkunden und kennenzulernen, ohne dass bereits vorgefertigte Meinungen 
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oder Erwartungen seitens der pädagogischen Fachkräfte vorliegen (vgl. Man-
tey 2020, S. 28; Sielert 2005, S. 165 ff.).

Die Jugendlichen kennen ihre Rechte und fordern diese ein
In Form einer partizipativen Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und Ju-
gendlichen lernen die Jugendlichen ihre eigenen Rechte, welche z. B. in der 
Kinderrechtskonvention festgelegt wurden, kennen und lernen diese adäquat 
einzufordern (vgl. Mantey 2020, S. 28). Dazu gehört u. a. das Wissen um das 
Recht auf Privatsphäre. Im stationären Setting kann das z. B. bedeuten, dass 
die Fachkräfte vor dem Eintreten in die Schlafzimmer der Jugendlichen klop-
fen und warten, bis sie hereingeben werden.

Die Jugendlichen wissen um soziale Ungleichheiten und 
setzen sich mit den Normen und Werten der Gesellschaft 
auseinander
Eine Aufgabe im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung ist die Reflexion 
der eigenen (Geschlechter-)Rolle. So wird ein Bewusstsein über vorherr-
schende Rollenvorstellungen geschaffen und die Jugendlichen können sich 
diesbezüglich positionieren. Damit einhergehend können vorhandene Dis-
kriminierungsstrukturen, z. B. Geschlechterungleichheit oder Ungleichhei-
ten, die die eigene Person betreffen, reflektiert und benannt werden (vgl. 
Mantey 2020, S. 28; Sielert 2005, S. 166).

Die Jugendlichen erfahren Unterstützung in krisenhaften 
Situationen
Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte ist die Begleitung der Jugendlichen 
auf ihrem Weg zu einem selbstständigen Leben. Hierzu gehört ebenfalls die 
Begleitung bei bzw. durch Krisen, wenn die Jugendlichen die Unterstützung 
möchten und/oder einfordern.

Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, sich durch 
unterschiedliche Kanäle weiterzubilden
Den Jugendlichen wird nicht nur der Zugang zu analogen Aufklärungsma-
terialen, wie Bücher und Broschüren, ermöglicht. Sie haben ebenfalls die 
Möglichkeit, entsprechende Online-Angebote zu besuchen, die sie durch die 
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Fachkräfte kennenlernen. So kann ein eigenständiges Nutzen der Medien er-
möglicht werden, bei dem die Jugendlichen nach Bedarf die entsprechenden 
Bildungsangebote besuchen können.

Die Jugendlichen verfügen über Grundwissen rund um die 
Themen Sexualität und Körper
Durch Aufklärungsgespräche und Angebote in Gruppensettings kann sexua-
litätsbezogenes Wissen vermittelt werden. Zum Beispiel ist es für die Jugend-
lichen hilfreich, bereits bevor sich ihr Körper durch die Pubertät verändert, 
über das entsprechende Wissen zu verfügen. So kann körperlichen Verände-
rungen mit Offenheit begegnet werden. Des Weiteren ist hierunter auch die 
sexuelle Bildung in Bezug auf z. B. Verhütung und den möglichen Folgen 
fehlender Verhütung zu verstehen. Wichtig ist, dass das entsprechende Wis-
sen stets alters- und entwicklungsstandbezogen vermittelt wird (vgl. Mantey 
2020, S. 28; Sielert 2005, S. 169).

Die Jugendlichen können sexualitätsbezogene Themen 
benennen
Die Wissensvermittlung, die in dem vorangegangenen Punkt beschrieben 
wurde, macht die Jugendlichen gleichzeitig sprachfähig, u. z. nicht nur in Be-
zug auf die Wiedergabe von Wissen. Die Jugendlichen lernen sprachfähig zu 
werden und ggf. eigene Grenzen zu kommunizieren. Im Hinblick auf Inklu-
sion bedeutet dies auch, dass die pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit 
den Jugendlichen Wege finden, wie diese adäquat (durch z. B. Talker, leich-
te Sprache, entsprechende Vokabeln) kommunizieren können. Sowohl mit 
Gleichaltrigen als auch mit den Erwachsenen (vgl. Mantey, S. 28). Die Funk-
tion der Sprache kann hierbei vielfältig eingesetzt werden. So dient Sprache 
dazu, über die eigenen Gefühle und Empfindungen, über vergangene posi-
tive wie negative Erfahrungen zu sprechen und/oder als Mittel des Bezie-
hungsaufbaus (in Form von z. B. Flirten). Bei Letzterem ist es die Aufgabe 
der Jugendlichen zu lernen, in welchem Kontext welche Themen besprochen 
werden können bzw. was zum Schutz der eigenen Privatsphäre am besten im 
störungsfreien Raum mit einer vertrauenswürdigen Person allein besprochen 
werden sollte (vgl. Sielert 2005, S. 169).



107

Carolin Blasi

Die Jugendlichen nutzen die Peergroup zum Austausch
In der Phase der Jugendentwicklung bekommt, wie bereits beschrieben, die 
Peergroup als Bezugsgruppe einen immer größeren Stellenwert. Manche The-
men werden lieber mit Gleichaltrigen als mit Erwachsenen besprochen. Um 
dieser Entwicklung zu entsprechen, können Begegnungsformate eingerichtet 
werden, die von Jugendlichen für Jugendliche organisiert und durchgeführt 
werden (vgl. Rusack 2019, S. 178 f.).

Die Jugendlichen haben gewaltspezifisches Wissen
Teil der Prävention ist, dass Jugendliche z. B. Gewaltformen und Täter*in-
nenstrategien kennen und erkennen. Dadurch können potenzielle Grenz-
überschreitungen erkannt und im besten Fall unterbunden oder aufgedeckt 
werden. Im Rahmen der Jugendhilfe ist es wichtig, dass Jugendliche die Mög-
lichkeit haben, diese Grenzverletzungen mit pädagogischen Fachkräften zu 
besprechen und zu reflektieren (vgl. Mantey 2020, S. 29). Die Jugendlichen 
lernen, dass das Gefühl der Scham nicht nur negativ konnotiert ist, sondern 
eine Form der Grenzsetzung ist. Durch die Scham werden eigene Grenzen 
spürbar gemacht und die Intimsphäre, wenn das Gefühl ernst genommen 
wird, gewahrt (vgl. Sielert 2005, S. 168).

Die Umsetzung von sexualpädagogischen Angeboten durch Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe kann mit Ängsten, Scham oder Vorbehalten ver-
bunden sein (vgl. Mantey 2020, S. 12). Aufgrund dessen ist die Selbstrefle-
xion gerade im Hinblick auf „biographische Prägungen, sexualitätsbezogener 
Werte, Einstellungen und Vorurteile und das Thema Sprache“ entscheidend 
(Schmauch 2016, S. 43). Neben der positiven Begleitung als Auftrag der 
Jugendhilfe durch das SGB VIII ist Sexualpädagogik auch als Präventions-
maßnahme gegen sexuelle Übergriffe zu betrachten (vgl. Henningsen 2016, 
S. 120 f.; Mantey 2020, S. 14; Voß 2023, S. 158 f.). Dies geschieht neben 
der Wissensvermittlung v. a. durch die Reflexion mit den Jugendlichen über 
deren Bedürfnisse, Vorlieben und was sie ablehnen. Sobald sie wissen, was 
ihnen gefällt, können grenzüberschreitende Situationen und Handlungen 
abgrenzend davon wahrgenommen und im zweiten Schritt kommuniziert 
werden (vgl. Henningsen 2016, S. 122).

Im Jugendhilfealltag bedeutet das v. a., die Jugendlichen zu kennen und die 
sexualpädagogischen Angebote auf deren Bedürfnisse, aktuellen Themen und 
den Entwicklungsstand anzupassen. Wenn sexualpädagogische (Alters- und 
Entwicklungsstand entsprechende) Materialen (z. B. BZgA-Broschüren) frei 
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zugänglich sind, können sich die Jugendlichen selbstständig und aktiv in-
formieren. Eine Recherche über aktuelle Materialen, welche z. B. in leich-
ter Sprache vorhanden sind, kann hierfür vorteilhaft sein. Vermitteln die 
pädagogischen Fachkräfte eine positive Atmosphäre in Bezug auf Sexuali-
tät und sexualpädagogische Themen, kann es den Jugendlichen leichter fal-
len, bei Fragen oder konkreten Anliegen auf die Pädagog*innen zuzugehen. 
Um Offenheit den Jugendlichen gegenüber zu vermitteln, benötigen die Pä-
dagog*innen den Rückhalt des Teams bzw. der Leitung. Konkret bedeutet 
das, dass ein partizipativ entwickeltes sexualpädagogisches Konzept zu einem 
sicheren Umgang mit dem Thema beitragen kann. Diese Arbeitsgrundlage 
gibt vor, wie manche Themen aufbereitet werden. Dadurch müssen die Päda-
gog*innen in der konkreten Arbeit nicht ständig Sorge haben, dass sie gegen 
die Einrichtungshaltung verstoßen. Ebenso ist die Behandlung im Team, 
inkl. Thematisieren der unterschiedlichen Haltungen, förderlich. Ziel muss 
nicht zwingend eine einheitliche Haltung in allen Teilbereichen sein, eine ge-
meinsame Grundhaltung ist hierfür ausreichend. Für die Jugendlichen kann 
es durchaus positiv und gewinnbringend sein, unterschiedliche Perspektiven 
auf dieses Themenfeld kennenzulernen. Auch wenn die pädagogischen Fach-
kräfte keine persönlichen Geschichten und Themen in diesem Bereich mit 
den Jugendlichen teilen, so dienen sie dennoch als Rollenvorbild. Sie zeigen 
z. B. auf, wie unterschiedlich Frau- oder Mannsein ausgelebt werden kann. 
Das passiert nicht zwingend durch eine bewusste Platzierung, sondern v. a. 
unterbewusst.

In der Kinder- und Jugendhilfe werden häufig Personen betreut, die in unter-
schiedlicher Form mit grenzüberschreitendem Verhalten in Berührung ge-
kommen sind bzw. mit diesem aktuell konfrontiert sind. Umso wichtiger ist 
die Vermittlung, welches Verhalten ihnen gegenüber in Ordnung ist. Um zu 
versehen, wie eine Grenzüberschreitung oder im Gegenzug ein konsensuel-
les Verhalten zu verstehen ist, kann das Ampelmodell genutzt werden. Hier 
hat Dalhoff (2021, S. 40) eine Visualisierungshilfe geschaffen, sie unterschei-
det zwischen „sexueller Zustimmung“, „Zustimmungsunfall“ und „sexuellem 
Übergriff“. Hier wird deutlich, welche Atmosphäre in der Situation vorhan-
den war. Basierte alles auf Freiwilligkeit, wurde eine Grenze unwissentlich 
übertreten, woraus die übergriffige Person künftig lernen möchte, oder gab 
ein klares Ziel, die Grenze zu überschreiten. Der Vorteil des Ampelmodells 
ist, dass dieses stets dem Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen an-
gepasst werden kann. Dieses und andere Modelle sind gute Orientierungshil-
fen für die Hilfeempfänger*innen.
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Sexualpädagogik ist jedoch nicht nur eine Vermeidungspädagogik, bei der die 
entsprechenden Personen lernen, wie sie mögliche Grenzüberschreitungen 
verhindern können. Sexualpädagogik ist ein Weg, die psychosexuelle Ent-
wicklung der Kinder und Jugendlichen im Alltag zu begleiten und Erfah-
rungs- bzw. Reflexionsräume zu schaffen, in denen sie lernen, was sie gerne 
mögen. Das schafft im besten Fall ein Bewusstsein für ihre Bedürfnisse, ihre 
Gefühle und ihren Körper. Das Selbst-Bewusstsein ist für alle Kinder und Ju-
gendlichen (mit und ohne Behinderung) auf ihrem Weg in ein selbstständi-
ges und selbstbestimmtes Leben von entscheidender Bedeutung.
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Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung: Annäherungen an ein 
ambivalentes Praxisfeld im 
Kinderschutz
Birgit Herz

Kinder und Jugendliche, die unter den Bedingungen einer Behinderung soziali-
siert werden, leben in ihrem Alltag oft ohnehin in latenten und/oder manifesten 
Abhängigkeitsstrukturen. Psychophysische Grenzverletzungen oder gewalttätige 
Zwangshandlungen sind in einem als inklusiver Kinderschutz adressierten Pra-
xisfeld im Kontext unterschiedlicher Professionen, Institutionen und Kostenträger 
hoch ambivalent, was wirkmächtige Barrieren und Hindernisse für alle Beteilig-
ten stabilisiert, statt abzubauen.

1 Problemaufriss

Ebenso wenig wie Erwachsene mit einer Behinderung in unserer ausschließ-
lich auf funktionierende Äußerlichkeiten fixierten Gesellschaft in ihrem Pri-
vat-, Berufs- und Lebensalltag respektiert und akzeptiert werden, so wenig 
finden Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im institutionellen und 
professionellen Mainstream des Kinderschutzes ihren berechtigten Ort.

Nach wie vor müssen Heranwachsende dehumanisierende Handlungen 
schutzlos ertragen, die gegen ihren Willen erzwungen werden, wobei gera-
de Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Vergleich mit Kindern 
und Jugendlichen ohne Behinderung im Bevölkerungsdurchschnitt überpro-
portional oft sexuellen Grenzverletzungen und psychophysischer Gewaltta-
ten ausgesetzt sind (vgl. Schröttle et al. 2013; Jungnitz et al. 2013; Masch-
ke/Stecher 2018). Unsicherheiten und Wissensdefizite, Vorurteile und oft 
nur diffuse Verantwortungsbereitschaft, tabuisierte Überforderungen durch 
Arbeitsüberlast und abgewehrte Schamgefühle bei professionellen Fachkräf-
ten sind immer noch entscheidende Blockaden, um bei Kindern und Ju-
gendlichen mit einer Behinderung eine Kindeswohlgefährdung nicht nur 
wahrzunehmen, sondern auch zielgruppenorientiert professionell zu handeln 
(vgl. Bienstein et al. 2019, S. 211). Schutzlücken aufgrund einer Behinde-
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rung entstehen allerdings auch durch unklare institutionelle Zuständigkeiten 
(vgl. Herz 2021a) sowie bestehender Normalisierungsimperative über „nicht 
genderkonformes Verhalten sowie besonderer Formen sexueller Identität“ 
(Kindler/Jud 2022, S. 11).

Dieser Beitrag will für die Lebenslagen von jenen Kindern und Jugendlichen, 
die unter den Bedingungen von Behinderung und demzufolge in Abhängig-
keitsverhältnissen sozialisiert werden, sensibilisieren und dazu einladen, ge-
meinsam jene Stolpersteine und Barrieren in den Blick zu nehmen, die den 
professionellen Kinderschutz für diese Heranwachsenden behindern mit dem 
Ziel, darüber nachzudenken, wo und welche Veränderungsbedarfe bestehen 
und überwunden werden müssen.

2 Rechtliche Rahmenbedingungen: 
Notwendige Erinnerungsschleifen?

Zu Beginn der weiteren Ausführungen eine kurze Erinnerung an Artikel 7 
und Artikel 16 der UN-BRK.

Artikel 7 der UN-BRK hält fest:
(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu ge-

währleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit ande-
ren Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können.

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das 
Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das 
Recht haben, ihre Meinung in allen sie berührenden Angelegenheiten 
gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Mei-
nung angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berück-
sichtigt wird, und sie behinderungsgerechte sowie altersgemäße Hilfe zu 
erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können.

Artikel 16 der UN-BRK konkretisiert Schutzrechte:
(2) Die Vertragsstaaten treffen außerdem alle geeigneten Maßnahmen, um 

jede Form von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu verhindern, in-
dem sie u. a. geeignete Formen von das Geschlecht und das Alter berück-
sichtigender Hilfe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen 
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und ihre Familien und Betreuungspersonen gewährleisten, einschließlich 
durch die Bereitstellung von Informationen und Aufklärung darüber, wie 
Fälle von Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch verhindert, erkannt und 
angezeigt werden können. Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass Schutz-
dienste das Alter, das Geschlecht und die Behinderung der betroffenen 
Personen berücksichtigen (vgl. Behindertenbeauftragte der Bundesregie-
rung 2017).

Ein inklusiver Kinderschutz handelt derzeit des Weiteren auf der Grundla-
ge des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) vom 10. 6. 2021. All die-
se Rechte sind gleichwertig und verbindlich. Körperliche und seelische Ge-
walt zählt ebenso wie Vernachlässigung zu den zentralen Gefährdungslagen 
im Kinderschutz (vgl. NFZH 2018). Das hinreichend bekannte Spektrum 
dieser Gefährdungslagen wird bei einer Sozialisation unter den Bedingun-
gen einer Behinderung dimensional erweitert um all jene Lebensbereiche, 
die aus den behinderungsspezifischen Machtasymmetrien zusätzlich entste-
hen können, sowie einer – überwiegend Selbstbestimmung und Autonomie 
– einschränkenden paternalistischen Kultur der normierenden Mehrheitsge-
sellschaft.

Ausgangspunkt für eine Gefährdungseinschätzung nach § 8a SGB VIII ist 
die Wahrnehmung sog. „gewichtiger Anhaltspunkte“ für eine vermutete oder 
drohende Kindeswohlgefährdung – es braucht einen „konkreten Anlass“ 
(Kindler 2011, S. 132), damit der Staat (vertreten durch kommunale Sozial-
dienste) sein „Wächteramt“ zur Sicherung des Kindeswohls in einer poten-
ziellen Gefährdungslage umfassend und überprüfbar wahrnimmt.

3 Gewichtige Anhaltspunkte: 
Zwischen Leerstellen, Pseudogewissheiten 
und Hilfebedarfen
Aufgrund einer heterogenen Befundlage über die kausalen Folgen von psy-
chophysischen Grenzverletzungen, z. B. bei sexualisierter Gewalt (vgl. Verlin-
den 2018), der unterschiedlichen und teilweise chronifizierten Gewaltforma-
te sowie ihrer Unberechenbarkeit in Bezug auf soziale Kontexte lassen sich 
„gewichtige Anhaltspunkte“ bereits bei Heranwachsenden ohne spezifische 
Beeinträchtigungen nicht summarisch auflisten.
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Heinz Kindler spezifizierte bereits 2011 drei Arten von „gewichtigen Anhalts-
punkten“ (vgl. Kindler 2011); er benennt
(1) konkrete Einzelinformationen,
(2) mehrere Informationen als Baukastenmuster sowie
(3) Einzelinformationen vor dem Hintergrund eines schon bekannten Ein-

zelfalles.

Auch über ein Jahrzehnt später bleiben diesbezüglich die Wahrnehmung 
und Erkennung nach wie vor ein hoch komplexes und mehrdeutiges Pra-
xisfeld der Professionellen (vgl. Leitner 2021, S. 156). Bei Kindern und Ju-
gendlichen mit Behinderung, eine ohnehin bereits als vulnerabel markierte 
Gruppe, werden gewichtige Anhaltspunkte z. B. auf sexualisierte Gewalt in 
schulischen und außerschulischen Institutionen häufig nicht erkannt (vgl. 
Eberhardt/Naasner 2020, S. 34). Verhaltensstörungen im schulischen Feld 
eines Förderbedarfes bei „Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozia-
len Entwicklung“ und sein außerschulisches Pendant der „seelischen Behin-
derung“ werden nur allzu oft einer vermeintlich behinderungsspezifischen 
Psychopathologie zugeschrieben und nicht als mögliche Notsignale interpre-
tiert. Derart nonverbale Botschaften mittels normabweichenden Verhaltens-
inszenierungen psychophysischer Pein werden eher gar stigmatisierend als 
„durchgeknallt“, „unbeschulbar“, „austherapiert“, „asozial“ u. a. m. etiket-
tiert (vgl. Herz 2014a; 2021b).

„Gewichtige Anhaltspunkte“ – zunächst ein Ankerbegriff für fachlich er-
forderliche Handlungsketten – werden dort noch ungenauer, wo fehlen-
des Fachwissen über Behinderung durch Vorurteile, Befindlichkeitskult und 
Pseudogewissheiten wettzumachen versucht wird.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass trotz der eingangs hervorgehobe-
nen gesetzgeberisch gesicherten hohen Standards im Kinderschutz aufgrund 
der Herausforderungen des Handlungsfeldes Unsicherheit, fehlendes Fach-
wissen und zudem fehlender politischer Wille ebenso wie Forschungsdefizite 
zu konstatieren sind (vgl. Herz 2021a; Kindler/Jud 2022).
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4 Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse: 
Kinderschutz in behinderten und behindernden 
Lebenslagen
Inklusion als gesamtgesellschaftliche Verwirklichung von Bürger*innenrech-
ten wird in der Bundesrepublik Deutschland immer noch überwiegend redu-
ziert auf schulische Inklusion – wobei die auch hier real bestehenden massiven 
Hürden und Einschränkungen nicht übersehen werden können (vgl. Maykus 
et al. 2021). Mit der Implementation eines inklusiven und zumeist auch non-
kategorialen Schulsystems – auch für Kinder und Jugendliche mit schwer-
wiegenden Behinderungen – verliert deren spezifischer Unterstützungsbedarf 
aufgrund je individueller Vulnerabilität an Bedeutung (vgl. Herz 2014b). 
Eine latente Orientierung an einem DIN-genormten Schulkind nimmt die 
unterschiedlichen und nicht homogenisierbaren Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen unter den Bedingungen ihrer Behinderung eher vereinzelt 
zur Kenntnis. Parolen wie „Celebrate Diversity!“ oder „Es ist normal, ver-
schieden zu sein!“ verschleiern behinderungsspezifisch reale Marginalisierun-
gen. Diese Parolen grenzen trotz ihrer anti-stigmatisierenden Absichten ge-
nau jene aus, die sich, durch die Formallogik des Finanzierungssystems in der 
Behindertenförderung legitimiert, klassifizierenden Diagnoseprozessen unter-
ziehen müssen, damit ihre Behinderung quasi amtlich attestiert und doku-
mentiert werden kann. Derartige Bewertungsprozesse, deren latente und ma-
nifeste Regelungsgrundlage immer die Abweichung von einer „Normalität“ 
belegt, bedienen die jeweilige Ressourcenpolitik im Sektor der (schulischen, 
sozialen, medizinisch-pflegerischen etc.) Eingliederungshilfen. Um hier För-
dermaßnahmen zu legitimieren, dominiert nach wie vor ein defizitärer Blick 
mit entsprechenden Etikettierungsfolgen und damit eng verbunden spezifi-
schen Abhängigkeitsbeziehungen (vgl. Herz 2021c).

Der je nach Diagnosestellung u. U. auch irreversible Diagnosebefund eröff-
net eine Kommunikations- und Verständigungsgrundlage hinsichtlich der 
unterschiedlichen Unterstützungsformate in verschiedenen Institutionen, 
wie z. B. Schule, Hilfsmittelversorgungsdienste, Behandlungspflege, Hilfen 
zur Erziehung u. a. m. Ambivalenzen, Paradoxien und offene ebenso wie ver-
deckte professionsspezifische Machtasymmetrien sind hier ebenso anzutreffen 
wie die ohnehin bestehenden Einschränkungen der Kinder und Jugendli-
chen selbst in Bezug auf ihre Gefahrenwahrnehmung und damit einen ein-
geschränkten Selbstschutz. Die Infantilisierung durch verwaltungstechnische 
Hürden und scheinbar gewichtiger bürokratischer Regularien beeinträchti-
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gen die Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse im Kinderschutz in sol-
cherart behinderten und behindernden Lebenslagen.

Psychophysische Grenzverletzungen in den pädagogischen Alltagsstrukturen 
selbst wiederum können sich dem kritischen (öffentlichen und/oder kollegia-
len) Blick entziehen, da die datafizierten „Behinderungsstereotypien“ einen 
innerinstitutionellen Machtmissbrauch abzuwehren, zu verdrängen und zu 
ignorieren erlauben. Auch das moralische Dilemma zwischen Inklusions-
rhetorik und Inklusionsrealität schränkt professionelle Wahrnehmungs- und 
Einschätzungsprozesse in der Verantwortungsgemeinschaft im Kinderschutz 
zusätzlich ein. Scheinbares Wohlwollen und körperliche Zuwendung (ohne 
Akzeptanz von physischen Abgrenzungsbedarfen), übermotivierte Hilfestel-
lungen (ohne Akzeptanz ihrer Unerwünschtheit), vermeintlich behinder-
tengerechte Kommunikation (ohne Akzeptanz ihrer Verweigerung und im-
mer noch bestehende Orientierungen an einer ehemals überwiegend religiös 
motivierten „Behindertenfürsorge“) transportieren naiv und quasi subkutan 
genau jene Dominanzstrukturen, die Macht-Ohnmacht-Spiralen in behin-
derungsbedingt realen psychophysischen Abhängigkeitsbeziehungen erst er-
möglichen und verstärken. Auf den Hinterbühnen der Fassaden sich doch als 
„modernen“, und inklusiv verstehender Einrichtungen ist eine real existieren-
de und wirkmächtig tabuisierte Exklusion beheimatet.

5 Überdenkenswertes in nichtdiskriminierender 
Absicht

Kinder und Jugendliche mit sozial-emotionalen, kognitiven, körperlichen 
oder/und Sinnesbehinderungen wachsen von Geburt an in personengebun-
denen physischen ebenso wie psychischen Abhängigkeitsstrukturen auf, wo-
bei die Sicherung ihrer elementaren entwicklungsgemäßen Grundbedürfnis-
se u. U. eine kontinuierliche Begleitung durch pädagogisch-therapeutische 
Fachkräfte und Familienmitglieder erforderlich macht. Die Wahrnehmung, 
Akzeptanz und Anerkennung ihrer sexuellen Identitätsentwicklung und 
Selbstbestimmung hängt zentral von den sie betreuenden Personen ab – diese 
sind gleichsam uneingeschränkte Verwalter*innen ihrer Intimität. Körperli-
chen Kontakt erfahren Kinder und Jugendliche mit mehrfachen Behinderun-
gen oft ausschließlich in Form pflegerischer und therapeutischer Handlun-
gen oder im Zuge medizinischer Diagnoseprozesse (vgl. Sierck 2020, S. 26).
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Psychophysische Grenzverletzungen finden auch völlig unbeabsichtigt und 
achtlos in den Routinen des unterstützenden und pflegerischen Alltags statt, 
wobei derartige Vorkommnisse, bei denen persönliche Grenzen unwissent-
lich überschritten werden, quasi „nicht der Rede wert“ sind. Begleitung, Be-
treuung und Kontrolle von Privat- und Intimsphäre, etwa Toilettengang, 
Kleiderwechsel oder Nahrungsaufnahme (vgl. Bathke et al. 2019, S. 81) sind 
jedoch immer auch zugleich Zwangskontakte; sexualisierte Übergriffe und 
Grenzverletzungen können hierbei als Pflegehandlung und/oder pädagogi-
sche Maßnahme getarnt (vgl. Stahl/Lache 2020, S. 127) und aus der Logik 
ihrer beruflich legitimierten Handlungen heraus „plausibel“ begründet wer-
den, was eine eindeutige Interpretation von Gewalthandlungen und insbe-
sondere sexueller Gewalt erschwert (vgl. Urbann 2020, S. 136).

Kinderschutz für diese Zielgruppe setzt voraus, sich (selbst-)kritisch mit den 
behinderten und behindernden Lebenslagen dieser Kinder und Jugendlichen 
auseinanderzusetzen, um
1. den politisch und medial vermittelten moralischen Anspruch an und über 

Inklusion zu überdenken,
2. Behinderung bei Kindern und Jugendlichen in ihrer je individuellen und 

subjektiv unterschiedlich bedeutsamen sozialen Kontextualisierung zu 
verstehen,

3. den Bewältigungsstrategien und -kompetenzen von behinderten Kindern 
und Jugendlichen bewertungsfrei zu begegnen und

4. mögliche eigene Überforderungen anzuerkennen und ohne Beschämungs-
angst transparent zu machen.

Auf diese vier Reflexionsappelle folgt an dieser Stelle ein Fallbeispiel, das eine 
alltagsnahe Annäherung an die Komplexität eines inklusiven Kinderschutzes 
erlaubt. Dargelegt wird ein längerer Auszug aus dem Bericht der Eltern Anne 
und Dirk Schultheis über „Judith – unser Leben mit einem sterbenden Kind“ 
(Schultheis/Schultheis 2019):
…

„1989 werden wir Eltern eines gesunden Sohnes und 1993 einer für uns 
gesunden Tochter Judith. Bis zum Jahr 2000 erlebt Judith eine norma-
le Kindheit. Allerdings zeigen sich erste Symptome, die wir damals nicht 
deuten können. […] Mit drei Jahren bekommt sie ihre erste Brille wegen 
Weitsichtigkeit, die sie vom ersten Tag an liebt, weil sie damit besser sehen 
kann. Mit fünf Jahren stellen wir fest, dass Judith nachts manchmal auf-
wacht und dann völlig orientierungslos ist. Der Arzt vermutet eine Schlaf-
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apnoe. […] 2001, mitten im ersten Schuljahr, werden wir zu einem Ge-
spräch in die Schule gebeten. Die Lehrerin teilt uns mit, dass Judith nicht 
mehr lernen kann. Sehr beunruhigt bemühen wir uns um eine neuropä-
diatrische Diagnostik. Auf den Termin müssen wir acht Monate warten! 
[…]
Ein Jahr nach dem ersten Verdacht erhalten wir die Diagnose: Absencen-
Epilepsie! Uns wird gesagt: „Wir müssen das EEG sanieren, dann ist ihr 
Kind wieder gesund.“ Wir sind erleichtert und stimmen der Einstellung 
durch ein Medikament („Orfiril“) zu. In der Folge verschlechtern sich die 
Symptome. […]
Unsere Sorge wächst, wir recherchieren selbst. Im Krankenhaus werden 
wir nicht ernst genommen, werden als nervende Eltern behandelt, die Me-
dikamente werden immer wieder gewechselt, die Dosen erhöht, verschie-
dene Kombinationen ausprobiert. Alles ohne Erfolg. […] Zum Glück fin-
den wir einen Kinderneurologen in unserem Stadtteil. […]
Im Sommer 2002 […] erhalten wir die Diagnose: Juvenile Neuronale Ce-
roid-Lipofuszinose (NCL). Judith ist jetzt zehn Jahre alt. […] Wir müssen 
uns vorbereiten auf ein langes Sterben und den Tod im jungen Erwachse-
nenalter. […] Im Alter von zehn Jahren bekommt Judith ihre erste Mens-
truation, die sie zusätzlich verunsichert. […] Der Familien- und Freun-
deskreis verändert sich. Einige wenden sich ab. Wir hören Sätze wie: „Ich 
kann mit Behinderungen nicht umgehen.“ Einige rücken näher, neue 
Freunde kommen hinzu. […]
Wir wenden uns an das UKE in Hamburg, das uns als Spezialklinik für 
diese Krankheit empfohlen wurde. […] In der Folgezeit verliert Judith 
nach und nach ihr Sprachvermögen. Sie stottert und findet die Worte 
nicht mehr. Je schlechter ihre Sprache wird, desto größer wird ihr Verlan-
gen, sich mitzuteilen. Dieses macht sie sehr unglücklich. Ihr Umfeld re-
agiert auf ihr Mitteilungsbedürfnis zum Teil genervt. […]
Plötzlich verändert sich das Gangbild. […] Judith kann auch kurze Wege 
nicht mehr zurücklegen. Wir benötigen sofort einen Rollstuhl. Dieser 
wird sie ab jetzt ständig begleiten. […]
Im Alter von zwölf Jahren verliert Judith den Tag-Nacht-Rhythmus. In 
dieser Phase setzen schwere Halluzinationen ein. Diese lösen extreme 
Ängste, Wut und Verzweiflung aus. Sie erkennt phasenweise ihre Umge-
bung nicht mehr. Es gibt Situationen, insbesondere nachts, in denen sie 
zuhause in ihrem Zimmer in den Armen von uns Eltern sitzt, nach uns 
schreit und nach Hause will. […]
Aufgrund einer auftretenden Infektion ist die Gabe weiterer Medikamen-
te notwendig. Wir entschließen uns zum längst angedachten Legen einer 
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PEG2. Judith kann nun sämtliche Medikamente und ausreichend Flüs-
sigkeit stressfrei zu sich nehmen. Im Dezember 2007 nehmen wir Kon-
takt auf zum ambulanten Kinderhospizdienst. Wir werden betreut von 
zwei Ehrenamtlichen und erhalten von nun an zwei Stunden pro Woche 
Unterstützung. Für uns eröffnet sich plötzlich die Möglichkeit, mal los-
zulassen. […]
2008 macht Judith die beginnende Inkontinenz schwer zu schaffen. Das 
Tragen von Windeln ist ihr nicht zu vermitteln. […] 2009 verliert Judith 
vollends ihre Sprache. Es wird still. Fast gleichzeitig setzen heftige Teta-
nien, Myoklonien und schwere Krämpfe ein. […] Judith verändert sich 
mehr und mehr, da ihr Gleichgewichtssinn nicht mehr funktioniert. […] 
Dadurch, dass sie nicht mehr sitzen kann, ist ihr die Nutzung des Toilet-
tenstuhls kaum mehr möglich. Jetzt ist sie auf Schutzhosen (Windeln) an-
gewiesen. Auch das gehaltene Sitzen an der Bettkante und die Gewichts-
übernahme im gehaltenen Stand gelingen nicht mehr, was die An- und 
Auskleidesituation und das Waschen drastisch verändert. […] Im Sommer 
2010 beginnen wir mit der Palliativversorgung in der neu gegründeten 
Palliativstation ‚Lichtblicke‘ in der Kinderklinik Datteln. […]
Im Februar 2011 wird Judith mit einer schweren Lungenentzündung sta-
tionär auf der Palliativstation aufgenommen. […] Es geht Judith sehr 
schlecht und sie bekommt einen intravenösen Zugang für das Antibioti-
kum gelegt. Nach einigen Tagen setzt sich der Zugang zu, ein neuer muss 
gelegt werden. Die Entzündungswerte verbessern sich nur langsam, sodass 
das Antibiotikum länger gegeben werden muss. Immer schneller verschlie-
ßen sich die Venen oder entzünden sich gar. Alle Extremitäten sind zer-
stochen. Für Judith ist dies eine große Belastung, was sie uns durch ihre 
kleinen Gesten deutlich zu verstehen gibt. Gemeinsam mit dem Team be-
schließen wir, […], Medikamente nur über die PEG zu geben. […]
Wir bekommen Hilfe bei der Beschaffung dringend benötigter Hilfsmit-
tel, wie z. B. ein Ultraschallvernebler für die Inhalation, ein Sauerstoffge-
rät, ein Pulsoxymeter und ein Absauggerät. Auch werden wir psycholo-
gisch betreut. […]
Das Ziel in den letzten Lebensjahren soll sein, Verluste zu kompensieren, 
Leid zu lindern und weiterhin Freude zu vermitteln. […] Bei allen Verlus-
ten, die unsere an NCL erkrankten Kinder ertragen müssen, bleiben ihnen 
das Gehör und auch der Geruchssinn erhalten. Damit Judith sich noch 
etwas orientieren kann, hat sie bestimmte Traummelodien, die nur in der 
Nacht gespielt werden. Begleitet werden diese durch einen sehr angeneh-
men Orangenduft, welcher „gute Träume“ verspricht. […]
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Auch bei der Körperpflege verwenden wir gute Düfte als Körperöl oder 
-lotion und Judith zeigt uns, welcher Duft ihr besonders gut gefällt. Über-
haupt wird die Körperpflege mehr und mehr zum Tagesmittelpunkt. Wir 
nehmen uns viel Zeit, damit Judith über Massagen und Einreibungen 
ihren Körper täglich von Kopf bis Fuß spüren kann. Auch das Wechseln 
der Schutzhosen wird mit vielen eingebauten Drehungen zu einem Bewe-
gungserlebnis. […]
Das Zurückhalten des Urins gehört mit zum Bild der „NCL-er“. Es 
kommt vor, dass über viele Stunden kein Urin gelassen wird (Judith hat 
es bis zu 17 Stunden geschafft!). […] Und dann ergießen sich plötzlich 
Sturzbäche, die keine Schutzhose aufzuhalten vermag. Da dieses Phäno-
men das Verlassen des Hauses zu Besuchen erschwert, bleiben wir lieber 
zuhause und lassen uns besuchen. Für uns war immer klar, dass unsere 
Tochter zuhause sterben würde. Jetzt reift der Entschluss, zum Sterben in 
die Palli zu kommen. […]
Vom Sommer 2010 bis zum Tod 2013 hat Judith 24 Stunden am Tag eine 
Eins-zu-Eins-Betreuung. Sie ist nie allein, immer ist jemand an ihrer Seite, 
der ihr die Welt erklärt, auch nachts und in der Schule. Dieses sind Men-
schen, die sich auf Judith einlassen und somit lernen, sie zu verstehen, 
ihre nun winzigen Gesten wahrzunehmen und zu deuten. Die Schule be-
sucht Judith bis zuletzt, im letzten halben Jahr begleitet von einer Kran-
kenschwester.“

„Überdenkenswertes in nichtdiskriminierender Absicht“ verdeutlicht die he-
terogenen Anforderungen an verschiedene Professionen und Institutionen, 
die ohnehin in das Hilfe- und Unterstützungssystem des Aufwachsens unter 
behinderungsspezifischen Lebenslagen eingebunden sind. Die Umsetzung 
eines inklusiven Kinderschutzes, wo weitere Fachkräfte zu adressieren sind, 
auch wie hier z. B. in den verschiedenen Entwicklungsphasen von Judith in 
spezifischen Abhängigkeitsdimensionen, erfordert nicht nur ein bereichsspe-
zifisches Wissen, sondern auch hohe kommunikative Kompetenzen und fun-
damentale Wertschätzung der markierten Person. In diesen vielfältigen be-
hinderungsspezifischen Abhängigkeitsdimensionen eröffnen sich zahlreiche und 
unbegrenzte Möglichkeitsräume für Täter*innen.
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6 Strategien von Täterinnen und Tätern in den 
Möglichkeitsräumen einer Behinderung
Die Gefährdungskonstellationen psychophysischer Grenzverletzungen unter 
den Bedingungen einer Behinderung systematisch zu referieren, ist aufgrund 
der Forschungsdefizite wenig zielführend. Zu den ohnehin bereits im Kin-
der- und Jugendschutz bekannten heterogenen Gefährdungen und oftmals 
bereits chronifizierten Grenzverletzungen, z. B. durch körperliche Gewalt in 
Form von Schütteln, Schlagen, Treten, Verbrühen müssen allerdings
�	zu festes Schnüren von Prothesen,
�	Unterlassen notwendiger Hygieneleistungen wie etwa Windeln wechseln,
�	unsachgemäße Nahrungszufuhr,
�	Sabotage an medizinischen Hilfsmitteln,
�	Schmerzen zufügende Körperpflege,
�	Panik auslösende akustische/sensorische/visuelle Überstimulation etc.
als Quellen alltäglicher Kindeswohlverletzungen und Missachtungen jegli-
cher Kinderrechte benannt werden. Die durchgängige soziale Abhängigkeit 
von Kindern und Jugendlichen mit einem komplexen Hilfebedarf ist latent 
ohnehin verbunden mit einer Überschreitung der Schamgrenzen (vgl. Thüm-
mel 2022, S. 24). Ingeborg Thümmel adressiert hier den lebensweltlichen 
Sozialraum als Risikodomäne für sexuelle Gewalt sowie das Leugnen von Se-
xualität und „das Verwehren von Aufklärung“ (Thümmel 2022, S. 23). Im 
Folgenden sollen gewaltaffine Strategien lediglich exemplarisch aufgeführt 
werden, um sich die konkreten Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen 
in ihren behinderten und behindernden Sozialräumen zu vergegenwärtigen. 
Täter*innen nutzen insbesondere folgende Taktiken zur Durchsetzung ihrer 
(verdeckt agierten) psychophysischen Gewalthandlungen:
�	Unter isolierenden Bedingungen Abhängigkeiten aufbauen, verstärken 

und als grenzverletzende Freiräume in den bestehenden Machtasymme-
trien ausnutzen;

�	Ablenken und Abwiegeln von Zweifeln an der Wahrnehmung der Betrof-
fenen;

�	Steigerung der Ausbeutungen;
�	Betroffene zum Schutz ihrer Aufdeckung als Lügner*innen diskreditieren 

und an ihrer Glaubhaftigkeit zweifeln.

Da bei Kindern und Jugendlichen unter den Bedingungen einer Behinde-
rung Phasen der sozialen Isolation ebenso zu ihren Alltagserfahrungen wie 
die prinzipielle Unsicherheit in Bezug auf den eigenen Körper, auch ihre Se-
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xualität, zählen, sind o. g. Strategien weder besonders anspruchsvoll noch 
stressbehaftet, da in den Alltagsbewältigungsformaten bereits angelegt.

Dieser kurze Verweis auf strategisches Handeln von Täter*innen beschreibt 
lediglich Oberflächenphänomene, denn fundamental enthalten die ohnehin 
bestehenden alltäglichen Machtasymmetrien zahlreiche und unterschiedliche 
Realräume für Angst, Ohnmacht, Panik und quälende Einsamkeit.

7 Professionalisierungsanforderungen an 
pädagogische Fachkräfte

Kristin Balbach und Birgit Herz schreiben: „Zentrale Voraussetzungen für 
eine Wahrnehmung von gewichtigen Anhaltspunkten von Kindeswohlge-
fährdung unter den Bedingungen einer Behinderung sind auf der rationa-
len Ebene des Kinderschutzes primär spezifisches Wissen und Kenntnis über 
Handlungsabläufe bei Verdacht und/oder konkreten Anzeichen …“ (Bal-
bach/Herz 2022, S. 37). Dieses Wissen kann allerdings nur dann im Hand-
lungsfeld eines inklusiven Kinderschutzes auch zur Anwendung kommen, 
wenn diese professionelle Haltung von Fachkräften in einer sensibilisierten 
Institutionskultur gefördert wird. Die massive Tabuisierung insbesondere 
von sexualisierter Gewalt in den real bestehenden Machtasymmetrien ist ein 
bedeutsamer Auslöser für komplexe Psychodynamiken, die Grenzen, Grenz-
setzungen und Wiederholungen von Macht-Ohnmachtspiralen betreffen. 
Unbewusste und abgewehrte, subjektiv hoch bedeutsame Gefühlslagen aus 
Überforderung, Angst, Verwirrung, Wut, Leere, Müdigkeit, Selbstentwertun-
gen, Scham- und Isolationskaskaden, aber auch Ekel, Übelkeit, Verachtung 
sind ja selbst wiederum Belastungsfaktoren im Kinderschutz (vgl. Balbach/ 
Herz 2022, S. 38).

Ein inklusiver Kinderschutz steht vor der Herausforderung, Organisations-, 
Personal- und Fachentwicklung zielführend zu konzipieren und umzusetzen. 
Hier sind auf der personalen und fachlichen Ebene individuell und kollegial 
kritisch konstruktive Auseinandersetzungen mit drei hier pointiert formulier-
ten Themenkomplexen erforderlich, nämlich
1. Behinderung, Geschlecht und Sexualität, da sexuelle Bildung oft nur in 

Verbindung von Prävention konzipiert ist (vgl. Zimmermann/Link 2022),
2. subjektive Vorurteile, Wertmaßstäbe und mediale Klischees über Täte-

rinnen- und Täter- sowie Opferbilder, die die erforderliche professionelle 
Distanz beeinträchtigen (vgl. Herz 2021b),
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3. Macht, Machtmissbrauch und Ohnmacht innerhalb der institutionell 
festgelegten Regelabläufe mit Infantilisierungstendenzen für alle Beteilig-
ten (vgl. Gröning 2019).

Eine Professionalisierung im inklusiven Kinderschutz greift allerdings ohne 
deutliche Veränderung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gen zu kurz, da sich ja gerade diese auf die Organisation- und Institutions-
entwicklung nachhaltig auswirken.

8 Veränderungsbedarfe auf institutioneller und 
politischer Ebene

Der nach wie vor bestehende und perspektivisch weiterhin zunehmende 
Kostendruck bei allen derzeit in einen inklusiven Kinderschutz involvier-
ten Trägereinrichtungen eröffnet wenig Spielraum für zielgruppenangemes-
sene Weiterentwicklung, Evaluation und Verstetigung eines „barrierefreien“ 
Kinderschutzes, auch wenn dies das prioritäre Ziel des neuen Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetz von 2021 ist. Die zahlreichen Schutzlücken bestehen 
nicht nur in professionellen, sondern vielmehr auch in politischen, infra-
strukturell-institutionellen und forschungsbezogenen Handlungsfeldern. 
Zu kritisieren sind hier unklare Zuständigkeitsmonopole, Verantwortungs-
delegationen und -verleugnung und die nicht plausibel zu legitimierende je 
nach Bundesland unterschiedliche Fallzahlenbelastung, fehlende Ressour-
cen, Unterversorgung an qualifizierten Fachkräften. Zugleich ist eine deut-
liche Zunahme und Verdichtung der Kontrollmaßnahmen für die verant-
wortlichen Mitarbeiter*innen – insbesondere beim ASD zu verzeichnen (vgl. 
Beckmann/Ehlting/Klaes 2018) bei zeitgleicher Glorifizierung von Effizienz, 
Effektivität und Evidenzbasierung als Eckpfeiler eines technologisch-tech-
nokratischen und zeitoptimierten Fallmanagements. Mit gouvernementalen 
Steuerungsinstrumenten wird die chronische und stetig ansteigende Unter-
finanzierung der öffentlichen Dienste, von Krankenhäusern, Schulen, am-
bulanten, teilstationären oder stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe – bis hin zu den Hochschulen und Universitäten verwaltungs-
technisch optimiert (vgl. Engartner 2016; Herz 2020) – wovon der Kin-
der- und Jugendschutz nicht ausgenommen ist.

Politische Leerstellen und gesellschaftliche Vergleichgültigungsprozesse gegenüber 
nicht als medial konsumierbares Kindeswohlgefährdungs-„Event“ sind aller-
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dings auch prinzipiell Indizien für den Stellenwert von Kindern und Jugend-
lichen in unserer Sozialwelt.

Ein kurzer Blick auf Niedersachsen sei hier erlaubt. Hier wurde nach den 
brutalen Ereignissen in Lügde eine von der Landesregierung beauftrag-
te Kommission eingesetzt, deren Expert*innen Verbesserungspotenziale im 
Kinderschutz in Niedersachsen erarbeiteten (vgl. Geschäftsstelle 2020). Im 
September 2021 erfolgte ein Antrag der SPD- und CDU-Fraktion an die 
Landesregierung, der in Absatz 2 u. a. folgende Forderung enthielt: „(…) 
Schutzkonzepte gegen sexuellen Kindesmissbrauch in Kindertagesstätten, 
Schulen, Vereinen und Verbänden, die mit Kindern und Jugendlichen arbei-
ten, sowie in Einrichtungen der Flüchtlingshilfe und der Behindertenhilfe zu 
etablieren“ (vgl. Drucksache 18/9949, S. 2). Die Landesregierung verwies in 
ihrer Antwort pointiert (u. a.) auf ihre bereits bestehenden „Leuchttürme“ an 
Schutzkonzepte in der Flüchtlingshilfe – in Bezug auf Kinder und Jugend-
liche mit einer Behinderung oder der Behindertenhilfe und deren Gefähr-
dungsschutz findet sich keine einzige Antwortaussage. Diese exemplarische 
Leerstelle setzt sich fort in der Forschungsförderung im Kinderschutz in Nie-
dersachsen, die auch mir mehrfach begegnet ist.

In den Jahren 2013, 2016 und 2021 habe ich zusammen mit wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen bei Pro Niedersachsen einen Antrag auf die For-
schungsförderung von Untersuchungen und Studien über die Kommunika-
tion(swege) und Netzwerkarbeit im inklusiven (schulischen) Kinderschutz in 
Bezug auf die vom Gesetzgeber postulierte Verantwortungsgemeinschaft ge-
stellt, die als Praxistransfer auf eine Stärkung der interprofessionellen Koope-
ration zielten. Kooperationspartner*innen waren u. a. der Kinderschutzbund 
Niedersachsen, die Koordinierungsstelle Kinderschutz im Krankenhaus auf 
der Bult, die Landesjugendschutzstelle Niedersachsen, die Koordinierungsstelle 
Kinderschutz in der Landeshauptstadt Hannover sowie kooperierende Schu-
len und Universitäten. Alle drei Anträge wurden abgelehnt, die Begründung 
lautete: Interessantes Thema, allerdings nicht wettbewerbstauglich mit den 
ebenfalls eingereichten Forschungsanträgen niedersächsischer Wissenschaft-
ler*innen. 2023 blicke ich auf 30 Jahre Forschungspraxis als Universitätspro-
fessorin und diese speziell in diesem Bundesland abgelehnten Forschungs-
förderanträge werden ein niedersächsisches Alleinstellungsmerkmal bleiben.

Kinderschutz ist wahrlich kein Wahlkampfthema und das Thema „Kinder-
schutz bei Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung“ steht nicht 
prominent im Mittelpunkt der politischen Weltbühne.
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Gleichwohl seien mir zuletzt vier politische Forderungen erlaubt:
1. Ein inklusiver Kinderschutz fordert die Überwindung unserer Mentalität, 

gemäß Zuständigkeitsressorts Verantwortungsdelegationen zu legitimie-
ren.

2. Forschung, Praxisentwicklung und Weiterbildungsangebote im Kinder-
schutz müssen mit einer deutlich zielgruppenerweiterten Passung weiter-
entwickelt – und finanziert werden!

3. Ein professioneller Kinderschutz für alle Kinder und Jugendlichen braucht 
innovative inter- und intrainstitutionelle Kooperationsstrukturen in nicht 
konkurrenten Finanzierungs„geschäften“.

4. Die fachlichen Qualifikationen der Verantwortlichen im Kinderschutz 
müssen stärker ausgebaut, institutionalisiert, vernetzt, kontinuierlich si-
chergestellt, evaluiert und ressourcenadäquat ausgestattet werden.

Literatur
Balbach, K./Herz, B. (2022): Sexualisierte Gewalt, Kinderschutz in Schulen 

und Behinderung: Risikokonstellationen, Tabuzonen und Professionalisie-
rungsanforderungen. In: Sonderpädagogische Förderung heute 67, S. 31–42.

Bathke, S. A./Bücken, M./Fiegenbaum, D. (Hg.) (2019): Praxisbuch Kinder-
schutz interdisziplinär. Wie die Kooperation von Schule und Jugendhilfe ge-
lingen kann. Wiesbaden.

Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen (Hg.) (2017): UN-Behindertenrechtskonvention. Bonn: Haus-
druckerei BMAS. Abrufbar  unter: www.behindertenbeauftragte.de/
SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=2 (Abruf 2. 1. 2018).

Beckmann, K./Ehlting, T./Klaes, S. (2018): Berufliche Realität im Jugendamt: 
der ASD in strukturellen Zwängen. Berlin.

Bienstein, P./Verlinden, K. (Hg.) (2018): Prävention von sexuellem Miss-
brauch an Menschen mit geistiger Behinderung. Berlin.

Bienstein, P./Urbann, K./Scharmanski S./Verlinden, K. (2019): Prävention se-
xuellen Missbrauchs an Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Eine 
Fortbildung für Förderschullehrer_innen. In: Wazlawik, M./Voß, H. J./Ret-
kowski, A./Henningsen, A./Dekker, A. (Hg.): Sexuelle Gewalt in pädago-
gischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen. Wiesbaden, 
S. 211–230.

Degener, T. (2009): Die UN-Behindertenrechtskonvention als Inklusionsmo-
tor. In: Recht der Jugend und des Bildungswesens, 57, S. 200–219.

https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2


126

Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Drucksache 18/9940 (2021): Antrag der Fraktion der SPD und 
der Fraktion der CDU. 18. Wahlperiode/Unterrichtung vom 
15.9.2021 (www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksa-
chen_18_10000/09501-10000/18-09940.pdf) (Abruf 14. 12. 2021).

Eberhardt, B./Naasner, A. (2020): Schutz vor sexualisierter Gewalt in Einrich-
tungen für Mädchen und Jungen mit Beeinträchtigungen. Ein Handbuch 
für die Praxis. Düsseldorf.

Geschäftsstelle Der Lügde-Kommission. Niedersächsisches Justizministerium 
und Landespräventionsrat Niedersachsen (LPR): Abschlussbericht der Lüg-
de-Kommission. Hannover.

Gröning, K. (2019): Angst in der Pädagogik und Sozialen Arbeit. Neuer Nor-
malismus als latenter Sinn. In: Finger-Trescher, U./Heilmann, J./Kersch-
gens, A./Kupper-Heilmann, S. (Hg.): Angst im pädagogischen Alltag. Gie-
ßen, S. 157–172.

Herz, B. (2014a): Inklusion: Barrierefreiheit außer für Kinder und Jugendliche 
mit Verhaltensstörungen? In: VHN, 83, S. 185–190.

Herz, B. (2014b): Pädagogik bei Verhaltensstörungen: An den Rand gedrängt? 
In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 65, S. 4–14.

Herz, B. (2020): Von der „Verbetriebswirtschaftlichung“ der schulischen und 
außerschulischen Erziehungshilfe zu Macht und Ohnmacht in pädagogi-
schen Beziehungen. In: ESE Emotionale und Soziale Entwicklung in der 
Pädagogik der Erziehungshilfe und bei Verhaltensstörungen, 2, S. 14–28.

Herz, B. (2021a): „Veränderungspotentiale im Kinderschutz – kritisch-kons-
truktive Anregungen“. Stellungnahme für die Enquetekommission zur 
Verbesserung des Kinderschutzes und zur Verhinderung von Missbrauch 
und sexueller Gewalt an Kindern, Niedersächsischer Landtag, 26.04.2021 
(www.ifs.uni-hannover.de/fileadmin/ifs/Abteilungen/Paedagogik_bei_Ver-
haltensstoerungen/Aktuelles/HERZ_Stellungnahme_2021.pdf   (Abruf 
3.4.22).

Herz, B. (2021b): „Unerziehbare“, „Systemsprenger“, „Austherapierte“ – und 
dann als „Kriminelle“ in die Jugendstrafanstalt? In: VHN 90, S. 169–174.

Herz, B. (2021c): „Celebrate Diversity“! Keynote auf der Tagung der Sektion 
Sonderpädagogik über „Sonderpädagogik – zwischen Dekategorisierung 
und Rekategorisierung. Universität Würzburg (Druck in Vorbereitung – 
prüfen)

Jud, A./Kindler, H. (2019): Übersicht Forschungsstand sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen im deutschsprachigen Raum. Berlin: Unabhän-
giger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs.

Jungnitz, L./Puchert, R./Schrimpf, N./Schröttle, M./Mecke, D./Hornberg, C. 
(2013): Lebenssituation und Belastung von Männern mit Behinderungen 
und Beeinträchtigungen in Deutschland. Abschlussbericht. BMAS.

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09940.pdf
http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/09501-10000/18-09940.pdf
https://www.ifs.uni-hannover.de/fileadmin/ifs/Abteilungen/Paedagogik_bei_Verhaltensstoerungen/Aktuelles/HERZ_Stellungnahme_2021.pdf
https://www.ifs.uni-hannover.de/fileadmin/ifs/Abteilungen/Paedagogik_bei_Verhaltensstoerungen/Aktuelles/HERZ_Stellungnahme_2021.pdf


127

Birgit Herz

Kindler, H. (2011): Kommentar: Gewichtige Anhaltspunkte (im Jugendalter). 
In: Deutsches Institut für Urbanistik (Hg.): Frühe Hilfen auch für Jugend-
liche? Gilt der Schutzauftrag §8a SGB VIII bis zur Volljährigkeit? Berlin, 
S. 132–143.

Kindler, H./Jud, A. (2022): Überblick zum Forschungsstand sexuelle Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen im deutschsprachigen Raum mit Fokus auf 
sonderpädagogische Förderung und Behindertenhilfe. In: Sonderpädagogi-
sche Förderung heute 67, S. 9–18.

Lache, L. (2018): Sexuelle Bildung und sexualisierte Gewalt bei Menschen 
mit Lernschwierigkeiten. In: Bienstein, P./Verlinden, K. (Hg.): Prävention 
von sexuellem Missbrauch an Menschen mit geistiger Behinderung. Berlin: 
DGSGB, S. 53–64.

Leitner, S. (2021): Netzwerk im Kinderschutz. Visionen für die Kooperation 
bei Gefährdung des Wohls von sonderpädagogisch markierten Kindern. In: 
ESE Emotionale und Soziale Entwicklung in der Pädagogik der Erziehungs-
hilfe und bei Verhaltensstörungen, 3, S. 53–64.

Maschke, S./Stecher, L. (2018): „Sexualisierte Gewalt in der Erfahrung Ju-
gendlicher“. Erweiterungsstudie Förderschulen. Kurzbericht. https://spe-
ak-studie.de/Kurzbericht%20Speak_F%c3%b6rderschule_2018-04-12.pdf 
(Abruf: 12. 4. 2021).

Mattke, U. (2018): Schutz vor sexueller Gewalt in Institutionen der Behin-
dertenhilfe. In: Bienstein, P./Verlinden, K. (Hg.): Prävention von sexuel-
lem Missbrauch an Menschen mit geistiger Behinderung. Berlin: DGSGB, 
S. 17–30.

Maykus, S./Wiedebusch, S./Herz, B./Franek, M./Gausmann, N. (2021): In-
klusive Grundschule als Ort der Kooperation. Das Qualifizierungsmanu-
al InproKiG zur interprofessionellen Förderung von Kindern: Grundlagen 
und Material. Weinheim.

Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) (Hg.) (2018): Nationaler For-
schungsstand und Strategien zur Qualitätsentwicklung im Kinderschutz. 
Band 8. Köln.

Ortland, B. (2016): Sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rung: Grundlagen und Konzepte für die Eingliederungshilfe. Stuttgart.

Scambor, E./Rieske, T. V./Wittenzellner, U./Schlingmann, T./Könnecke, B./
Puchert, R. (2019): Was hilft? Aufdeckungsprozesse bei männlichen Betrof-
fenen von sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend. In: Wazlawik, M./
Voß, H. J./Retkowski, A./Henningsen, A./A. Dekker, A. (Hg.): Sexuelle Ge-
walt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen und Reflexionen. 
Wiesbaden, S. 109–123.

Schröttle, M./Glammeier, S./Sellach, B. /Hornberg, C., Kavemann, B./Puhe, 
H./Zinsmeister, J. (2013): Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit 
Behinderungen und Beeinträchtigungen in Deutschland. Berlin: BMFSFJ.



128

Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Schultheis, A./Schultheis, D. (2019): Judith – unser Leben mit einem behin-
derten Kind. In: Bartelt, H./Glasenapp, J. (Hg.): Behinderte Familien – 
behinderte Professionelle?! Balancieren im Spannungsfeld Professionelle – 
Klienten – Familie. Berlin: Materialien der DGSDB, S. 29–34.

Sierck, U. (2020): Der eigene Körper und der fremde Blick. In: Menschen 1, 
S. 25–28.

Stahl, E./Lache, L. (2020): Sexuelle Bildung für Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen. In: Krolzik-Matthei, K./Linke, T./Urban, M.: (Hg.): 
Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Traumatisierung. Her-
ausforderungen für die Soziale Arbeit. Gießen, S. 123–132.

Thümmel, I. (2022): # Metoo – zur zielgruppenspezifischen Prävention gegen 
sexuelle Gewalt bei Menschen mit geistiger Behinderung. In: Sonderpäda-
gogische Förderung heute 67, S. 19–30.

UBSKM (2021): Zahlen und Fakten. Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche. https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Mate-
rialien/Publikationen/Zahlen_und_Fakten/Fact_Sheet_Zahlen_und_Fak-
ten_UBSKM_bf.pdf (Abruf 10. 8. 2021).

Urbann, M. (2019): Sexuelle Bildung und sexualisierte Gewalt in Schulen. 
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Gießen.

Urbann, M. (2020): Schule als Schutzraum vor sexualisierter Gewalt und Ort 
Sexueller Bildung aus Lehrer*innenperspektive. In: Krolzik-Matthei, K./
Linke, T./Urban, M. (Hg.): Schutz von Kindern und Jugendlichen vor se-
xueller Traumatisierung. Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Gießen, 
S. 133–142.

Verlinden, K. (2018): Sexueller Missbrauch an Menschen mit (geistiger) Be-
hinderung – Aktueller Forschungsstand. In: Bienstein, P./Verlinden, K. 
(Hg.): Prävention von sexuellem Missbrauch an Menschen mit geistiger Be-
hinderung. Berlin, S. 5–16.

Wazlawik, M./Voß, H.-J./Retkowski, A./Henningsen, A./Dekker, A. (2019) 
(Hg.): Sexuelle Gewalt in pädagogischen Kontexten. Aktuelle Forschungen 
und Reflexionen. Wiesbaden.

Wazlawik, M./Christmann, B./Böhm, M./Dekker, A. (2020) (Hg.): Perspek-
tiven auf sexualisierte Gewalt. Einsichten aus Forschung und Praxis. Wies-
baden.

Windisch, M. (2014): Behinderung, Geschlecht, Soziale Ungleichheit. Inter-
sektionale Perspektiven. Bielefeld.

Zemp, A. (2002): Sexualisierte Gewalt gegen Menschen mit Behinderung in 
Institutionen. In: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 51, 
S. 610–625.

Zimmermann, D./Link, P.-C. (2022): Editorial. In: Sonderpädagogische För-
derung heute 67, S. 5–7.

https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Zahlen_und_Fakten/Fact_Sheet_Zahlen_und_Fakten_UBSKM_bf.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Zahlen_und_Fakten/Fact_Sheet_Zahlen_und_Fakten_UBSKM_bf.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Zahlen_und_Fakten/Fact_Sheet_Zahlen_und_Fakten_UBSKM_bf.pdf


129

Vom Projekt „Inklusiver 
Kinderschutz“ hin zum „Kinder- und 
Jugendschutz inklusiv“ in der 
tandem BTL gGmbH Berlin
Franziska Hofmann, Bettina Sänger

Praxiseinblick

Junge Menschen mit Beeinträchtigung sind stärker von Grenzverletzungen be-
troffen als Kinder und Jugendliche ohne Beeinträchtigung. Den Schutz dieser 
vulnerablen Gruppe zu gewährleisten, wird durch Unsicherheiten bei der Ein-
schätzung von Kindeswohlgefährdungen junger Menschen mit Beeinträchtigun-
gen erschwert. Bei diesem Problem setzt das Projekt „Inklusiver Kinderschutz“ der 
tandem BTL an. Zunächst wird die Ausgangslage für das Projekt geschildert, um 
im Anschluss die Ziele und Zielgruppe genauer zu beleuchten. Die Beschreibung 
der Maßnahmenplanung sowie die am Ende aufgeführten Meilen- und Stolper-
steine geben einen konkreten Einblick in die praktische Umsetzung.

1 Ausgangslage

Die tandem BTL gGmbH Berlin (kurz tandem BTL) als freie Trägerin der Kin-
der- und Jugendhilfe beschäftigt in Berlin über 500 Mitarbeitende. Sie sind 
in der Kindertagesbetreuung an Grundschulen, in Förderzentren und Kitas, 
in der Schulsozialarbeit, der Förderung von arbeitssuchenden Menschen 
und den ambulanten Hilfen tätig. Mitte 2018 wurde intern immer häufiger 
die Frage nach einem ausreichenden Kinder- und Jugendschutz von jungen 
Menschen mit Beeinträchtigung laut. Mit der Unterstützung der Werner-Co-
enen-Stiftung ab 2019 sind wir dieser Frage in einem internen, partizipativen 
und Ebenen übergreifenden Prozess nachgegangen. Aus dem zunächst zeit-
lich begrenzt gedachten Vorhaben „Inklusiver Kinderschutz“ entwickelte sich 
im Laufe der Arbeit ein ausgedehnter Reflexionsprozess in der gesamten Or-
ganisation und wurde in diesem Zuge umbenannt und erweitert zum „Kin-
der- und Jugendschutz inklusiv“.

https://jfsb.de/stiftungsbuero-berlin/werner-coenen-stiftung/
https://jfsb.de/stiftungsbuero-berlin/werner-coenen-stiftung/
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Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert die gleichberechtigte Teilhabe 
aller Menschen – also auch von Menschen mit Beeinträchtung – am gesell-
schaftlichen Leben (UN-Behindertenrechtskonvention 2014, S. 8). Dazu ge-
hört auch ihre Teilhabe in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und 
Bildungseinrichtungen. Für die Einrichtungen bedeutet dies, dass zum einen 
alle jungen Menschen das Recht haben, an internen Gestaltungsprozessen 
mitzuwirken. Zum anderen unterstützen die Einrichtungen Kinder und Ju-
gendliche dabei, ihre gesellschaftlichen Teilhaberechte wahrzunehmen.

Das Thema Inklusion ist nicht erst seit der Verabschiedung des Kinder- und 
Jugendstärkungsgesetzes in aller Munde – unterschiedliche Kinder und Ju-
gendliche sind in Regeleinrichtungen präsent. Junge Menschen mit Beein-
trächtigung werden nicht mehr nur in Sonder- vielmehr auch in Regelrein-
richtungen begleitet. Für die Fachkräfte in den Einrichtungen erwächst durch 
die Inklusion die Aufgabe, sich inhaltlich auf alle Kinder und Jugendlichen 
einzustellen und sich fachlich für diese Aufgabe zu qualifizieren. Dies betrifft 
nicht nur, aber auch den Bereich Kinder- und Jugendschutz.

Die internen Fachkräfte der Eingliederungshilfe, für die die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung alltäglich ist, erleben wiederum 
eine große Unsicherheit u. a. beim Jugendamt, wenn es um Kinderschutzmel-
dungen geht: Liegt eine Beeinträchtigung vor, fällt es auch Kinderschutzfach-
kräften ungleich schwerer, die Gefährdung der jungen Menschen einzuord-
nen. Die Erfahrung zeigt, dass Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 
häufig nicht als solche eingeschätzt, sondern als „Teil der Beeinträchtigung“ 
gesehen werden. So bleiben Kinderschutzmeldungen im Jugendamt teilwei-
se liegen, weil beispielsweise die Gefährdung eines nicht-sprechenden Kindes 
(zu) schwer einzuschätzen und somit auch schwerer zu begründen scheint 
oder das Windeln von jungen Menschen mit Beeinträchtigung als Beein-
trächtigungsspezifik gesehen wird und nicht als die mangelnde Begleitung 
zum selbstständigen Toilettengang und somit eine Entwicklung zur Selbst-
ständigkeit verwehrt wird.

Interne Fachkräfte in der schulbezogenen Sozialarbeit sowie in der Kinder-
tagesbetreuung berichten von der Schwierigkeit, Kinderschutz selbst quali-
fiziert einschätzen zu können und dazu eine adäquate Beratung zu erhalten.

Insgesamt entsteht bei den internen Fachkräften der Eindruck, dass im Be-
reich Kinder- und Jugendschutz eine große Unsicherheit herrscht, wenn es 
um Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung geht. Welches Verhalten, 
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welcher Pflegezustand, welche Entwicklung ist „normal“ bzw. behinderungs-
spezifisch, wann ist es im Kontext Kinder- und Jugendschutz relevant?

Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung sind weniger gut geschützt, 
bei einer höheren Gefährdung. Beispielsweise sind nach einer vom Bundes-
familienministerium in Auftrag gegebenen Studie zu Gewalt gegen Frauen 
mit Behinderung Frauen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung 
in ihrer Kindheit und Jugend zwei- bis dreimal so häufig Opfer sexuellen 
Missbrauchs durch Erwachsene geworden (bmfsfj 2012, S. 21). Kinder mit 
Beeinträchtigung erleben häufig Grenzüberschreitungen, insbesondere im 
Rahmen der Pflege – Unterschiede in der Art der Grenzüberschreitung zu er-
kennen, kann ihnen darum auch selbst schwer fallen.

Eine interne Internetrecherche der tandem BTL nach sozialen Trägern und 
Verbänden in Berlin ergab, dass 2019 weder hinsichtlich Qualifizierung noch 
hinsichtlich Beratung zum Thema Kinder- und Jugendschutz sowie Beein-
trächtigung ein Angebot bestand.

2 Zielsetzung und Zielgruppe

Im Sinne des tandem BTL-Leitbildes einen Beitrag für eine inklusive Gesell-
schaft zu leisten, in der alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung oder 
soziale Benachteiligung, ihre Fähigkeiten entwickeln und ihre Potenziale nut-
zen können (tandem BTL Leitbild 2022), wurde das Projekt „Inklusiver Kin-
derschutz“ mit folgenden Zielen entwickelt.

�	Junge Menschen mit Beeinträchtigung können sich entwicklungsentspre-
chend entfalten.

�	Junge Menschen mit Beeinträchtigung sind vor Grenzverletzungen ge-
schützt.

Für die Organisationsebene bedeutet dies, dass die Fachkräfte der tandem 
BTL den Kinder- und Jugendschutz von jungen Menschen mit Beeinträchti-
gung gewährleisten können.

Das Projekt „Inklusiver Kinderschutz“ startete 2019 und setzte in einem ers-
ten Schritt bei den Fachkräften an. Anliegen des Projektes ist es, ihnen Wis-
sen, Strukturen und Verfahren an die Hand zu geben, welche ihnen eine 
Auseinandersetzung ermöglichen und Handlungssicherheit in der Arbeit im 
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Kinder- und Jugendschutz mit jungen Menschen mit Beeinträchtigung ge-
ben. Dabei müssen die Maßnahmen sowohl für die leitenden pädagogischen 
Fachkräfte beispielsweise eines 20-köpfigen Teams in der ergänzenden Förde-
rung und Betreuung handhabbar sein als auch für die Betreuer*innen, die im 
Einzelkontakt Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt begleiten.

3 Maßnahmenplanung

Im Rahmen des Projektes „Inklusiver Kinderschutz“ verfolgt die tandem BTL 
kontinuierlich oben aufgeführte Ziele. Dies geschieht mit einer breit angeleg-
ten Maßnahmenplanung in drei Bereichen:
1. Auseinandersetzung ermöglichen,
2. Fachwissen fördern,
3. interne unterstützende Strukturen und Verfahren schaffen.

Zunächst bedarf es einer Sensibilisierung und Auseinandersetzung zum The-
ma Kinder- und Jugendschutz und Beeinträchtigung. Mit dem Thema In-
klusion schwingt auch immer eine Haltungsfrage mit. Es bedarf aus unserer 
Sicht der Entwicklung einer Ethik zum Kinder- und Jugendschutz inklusiv. 
Interne Fachteams gaben den Raum für Auseinandersetzung mit und Weiter-
entwicklung zu dem Thema. Mit einer tandemweiten Umfrage konnten das 
Leitbild und die pädagogische Arbeit im „Kinder- und Jugendschutz inklu-
siv“ verbunden werden und es wurde ein Auseinandersetzungsprozess ermög-
licht. 589 Mitarbeitende wurden per E-Mail zur Umfrage eingeladen. In der 
Zeit vom 8. bis 28. Februar 2022 haben 167 Personen daran teilgenommen. 
Die neun Fragen waren sowohl geschlossen wie auch offen. Folgende ethische 
Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes inklusiv wurden auf diese Weise 
gemeinsam erarbeitet:

• Kinder- und Jugendschutz gilt für alle Kinder und Jugendliche gleicher-
maßen.

• Kinder und Jugendliche sind Expert*innen ihrer selbst und ihrer Um-
gebung.

• Wir begegnen Kindern und Jugendlichen mit Respekt, Wertschätzung 
und Achtsamkeit.

• Wir sind präsente, verantwortungsvolle und kontinuierliche Anwält*in-
nen von Kindern und Jugendlichen.

• Wir arbeiten im Kinder- und Jugendschutz auf der Basis von Verant-
wortung, Transparenz und Partizipation.
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• Wir schaffen einen offenen, vertrauensvollen und sicheren Raum.
• In unserer Arbeit im Kinder- und Jugendschutz steht, der „Blick auf das 

Kind im Vordergrund“.
• Arbeit im Kinder- und Jugendschutz ist für uns Kooperations- und 

Netzwerkarbeit – wir arbeiten mindestens mit dem Vier-Augen-Prinzip 
und beraten uns in (multiprofessionellen) Teams.

• Kinder- und Jugendschutz ist für uns eine sehr wichtige Querschnitt-
aufgabe und hat für jede(n) auch persönlich eine große Bedeutung.

• Wir arbeiten täglich daran, dass alle Kinder und Jugendlichen in ihrer 
Vielfalt selbstverständlich zu unserer Gesellschaft dazu gehören.

(tandem BTL-Umfrage 2022)

Kinder- und Jugendschutz ist unteilbar und gilt für alle jungen Menschen. 
Es ist dabei erforderlich, soziale Inklusion zu gewährleisten und für alle Ak-
teur*innen des Schutzprozesses eine Handlungssicherheit zu schaffen. Si-
chere Räume und Umgebungen müssen für alle Kinder und Jugendlichen 
mit ihren individuellen Besonderheiten und Hintergründen bestehen. Jeder 
Mensch hat ein Recht auf Würde, Respekt vor der eigenen Person, die Wah-
rung von Grenzen sowie ein Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Die 
Umfrage machte deutlich, dass die Fachkräfte den jungen Menschen in ihrer 
Arbeit mit dieser Grundhaltung begegnen.

In Hinblick auf die Förderung des Fachwissens wurde das Angebot der inter-
nen tandem BTL Akademie erweitert und beispielsweise Seminare zum Thema 
„Zielformulierung für Menschen im Autismus Spektrum“, „Beeinträchtigun-
gen. Ein Überblick“ oder „Selbstbestimmung und Behinderung“ aufgenom-
men. In den Evaluationen der bereits angebotenen Seminare wurde deutlich, 
dass neben dem Wissenszuwachs auch die Auseinandersetzung mit der eige-
nen Haltung zum Thema einen wesentlichen Bildungsgewinn für die Fach-
kräfte darstellt. Eine weitere Maßnahme ist die Entwicklung des Handbuches 
„Basiswissen Kinder- und Jugendschutz inklusiv“, welches den Fachkräften 
der tandem BTL in einem Intranet als Nachschlagewerk zur Verfügung ge-
stellt werden soll. In internen Fachteams und somit in Abstimmung mit der 
Praxis wurden die Inhalte für dieses Nachschlagewerk gesetzt. Das Handbuch 
beschreibt insbesondere eine Auswahl an Beeinträchtigungsformen ausführli-
cher und nimmt die Zusammenarbeit mit Personensorgeberechtigten in den 
Fokus. Diese Arbeit wird als Kooperation zwischen Eltern und Fachkräften 
im Sinne von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften verstanden. Das El-
ternhaus ist nach Stange et al. nach wie vor in den meisten Fällen die wich-
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tigste Bildungsinstanz und somit braucht es den effektiven Einbezug der Per-
sonensorgeberechtigten, um Maßnahmen zugunsten von jungen Menschen 
umzusetzen (Stange et al. 2012, S. 10).

Im Rahmen der Schaffung von internen unterstützenden Strukturen und Ver-
fahren überprüften die internen Kinderschutzfachkräfte gemeinsam mit einer 
externen Beraterin bereits bestehende Prozesse in Hinblick auf Inklusion. Das 
interne Team der insoweit erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII wurde 
zu Themen der Inklusion geschult und die bestehenden Beratungsleitfäden 
wurden ergänzt, um Fragen wie z. B.

Hat das Kind oder der/die Jugendliche eine Beeinträchtigung? 
Ja ☐  Nein ☐
Wenn bekannt, welche? _______________________________
Gibt es im Rahmen der Beeinträchtigung bekannte 
Risikofaktoren? 
Ja ☐  Nein ☐
Wenn ja, welche? ____________________________________

In einem weiteren Schritt wurden auf der Erkenntnis beruhend, dass die ak-
tuellen internen und externen Handreichungen und Fragebögen zum Thema 
Kinder- und Jugendschutz nur unzureichend bis hin zu gar nicht die Lebens-
situation junger Menschen mit Beeinträchtigung abbilden, neue Arbeitshil-
fen entwickelt. So konnten im Februar 2022 intern der „Indikatoren-Katalog 
bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung inklusiv“ und die „Risikoeinschät-
zung bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung inklusiv“ eingeführt werden 
(tandem BTL Indikatoren-Katalog, 2022). Beide Dokumente stellen eine Er-
gänzung zu bereits in Berlin bestehenden Unterlagen dar. Sie dienen als Refle-
xions- und Orientierungshilfe, um eine umfassende Risikoeinschätzung bei 
jungen Menschen mit Beeinträchtigung zu erleichtern – in dem Wissen, dass 
Gefährdungssituationen vielfältig und oftmals schwer zu identifizieren sind 
und eine weitere Beratung durch spezifische Beratungsstellen sinnvoll ist.

Eine weitere Maßnahme zur Schaffung von internen unterstützenden Struk-
turen und Verfahren ist die Konzeptionierung der „Ausbildung der inso-
weit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII inklusiv“. Mit den Neuerun-
gen im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes ist im § 8a Abs. 3 
SGB VIII die Verpflichtung verankert worden, insbesondere auch den spe-
zifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-



135

Franziska Hofmann, Bettina Sänger

rung Rechnung zu tragen (DIJuF 2021, S. 4). Dieser Verpflichtung kommt 
das Konzept nach, indem es neben den (gesetzlichen) Grundlagen zum Ver-
fahren nach § 8a SGB VIII, der intensiven Auseinandersetzung mit Risiko-
einschätzungen sowie der Vermittlung von Beratungskompetenzen einen 
Schwerpunkt auf Aspekte der Inklusion wie z. B. „Gebärdenunterstützende 
Kommunikation“ oder „Förderschwerpunkte und Förderstatus in Kita und 
Schule“ setzt.

4 Stolpersteine – Meilensteine

4.1 Stolperstein – Ringen um eine Definition
Zu Beginn des Projektes 2019 gab es in Bereichsleitungsrunden, in Sitzun-
gen der Geschäftsführung mit dem Koordinationsteam Kinder- und Jugend-
schutz sowie in Fachteams einen emotionalen und intensiven Auseinander-
setzungsprozess. Es wurde um die Definition des „inklusiven Kinderschutzes“ 
gerungen. Es gab das Anliegen, diese zwei so wesentlichen Themen – Inklu-
sion und Kinderschutz – mit einer eindeutigen und klaren Beschreibung zu 
vereinen und somit greifbar zu machen. Durch die Diskussion mit den Fach-
kräften und Leitungen und eine umfangreiche Literaturrecherche wurde bald 
deutlich, dass keine spezifische Definition von „Inklusiver Kinderschutz“ be-
steht und auch nicht bestehen kann, da Kinder- und Jugendschutz prinzi-
piell für alle jungen Menschen gilt. Die Netzwerkarbeit sowohl regional als 
auch überregional bestätigte diese Erkenntnis. Dieser Findungsprozess nahm 
einige Zeit in Anspruch. Auf der Suche nach Best-Practice-Beispielen wurde 
deutlich, dass der Kinder- und Jugendschutz inklusiv am Anfang steht und in 
der Praxis etabliert werden muss, sodass nur wenig Orientierung an und Aus-
tausch mit ähnlichen Projekten möglich war. Das zunächst begrenzt gedachte 
Projekt „Inklusiver Kinderschutz“ wurde so zu einem kontinuierlichen, auf 
die gesamte Organisation bezogenen Prozess im Sinne eines Kinder- und Ju-
gendschutzes inklusiv.

4.2 Meilenstein – Indikatoren-Katalog inklusiv
Ein Kernstück der Kinder- und Jugendschutzarbeit ist die Gefährdungsein-
schätzung. Im Verfahren nach § 8a SGB VIII nimmt diese die fallführende 
Fachkraft mit ihrem Team vor. „Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind 
oder der Jugendliche [werden] in die Gefährdungseinschätzung einbezogen 
[…], soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen 
nicht in Frage gestellt wird“ (DIJuF 2021, S. 4). Auch in der Beratung mit 
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einer insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII ist die Gefährdungs-
einschätzung das zentrale Werkzeug.

Rund zwei Jahre lang wurde zusammen mit einer externen Beratung aus dem 
Bereich „Kinderschutz und Beeinträchtigung“ sowie mit Praxisfachkräften 
aus Eingliederungs- und Jugendhilfe der „Indikatoren-Katalog bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung inklusiv“ entwickelt. Er stellt eine Erweiterung 
zum „Berlineinheitlichen Erfassungsbogen bei Verdacht einer Kindeswohlge-
fährdung (Ersteinschätzung gemäß § 8a SGB VIII)“ dar und dient als Orien-
tierungs- und Reflexionshilfe bei der Gefährdungseinschätzung von jungen 
Menschen mit Beeinträchtigung. Zu Beginn werden zunächst die Formen 
von Kindeswohlgefährdung genauer beschrieben, um dann in ausgewähl-
ten Themenfeldern darauf einzugehen, ob die zu berücksichtigenden Aspek-
te auch im Kontext der Beeinträchtigung im Sinne einer Kindeswohlgefähr-
dung auffällig sind. In dem Wissen, dass die Ausführungen nie abschließend 
sind, besteht die Möglichkeit eigene Anmerkungen zu notieren.

Auszug1

Erscheinungsbild des jungen Menschen: körperlich
Hinweise auf falsche oder/und unzureichende Ernährung (Über- oder Untergewicht), unangeneh-
mer Geruch, unversorgte Wunden, chronische Müdigkeit, nicht witterungsgemäße Kleidung, Hä-
matome, Narben, Krankheitsanfälligkeit, Knochenbrüche, auffällige Rötungen oder Entzündungen 
im Anal- und Genitalbereich, körperliche Entwicklungsverzögerungen usw.

Kategorie Themenfeld/ Aspekte Zu beachten/beobachten ist, ob die 
zu berücksichtigenden Aspekte auch 
im Kontext der Beeinträchtigung im 
Sinne einer KWG auffällig sind

Ernährung • Sonden-Ernährung • Falsche Temperatur der Sonden- 
Nahrung

• Untergewicht/Übergewicht
• Gefahr der Dehydrierung
• Besondere Hygieneregeln nicht  

eingehalten

• Durch die Beeinträchtigung  
bedingte Schluckbeschwerden

• Nahrungsaufnahme in zu großen 
Portionen und ohne Aufsicht

• Stoffwechsel-Erkrankungen
• Nahrungsunverträglichkeiten  

und Allergien
• Sonder-Nahrung/Diäten

• Verabreichung von unverträglichen 
Lebensmitteln

• Nicht ausreichend Sonder-Nahrung 
vorhanden

1 Aus dem tan_Indikatoren-Katalog bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung inklusiv.
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Ernährung • Störungen beim Nahrung-Reichen
• Auffälligkeiten in der kindlichen 

Entwicklung, die durch eine unzu-
reichende oder einseitige Ernäh-
rung verursacht werden (Gedeih-
Störung)

• Untergewicht/Übergewicht (Einfluss 
auf das Gewicht durch Medikamen-
te beachten)

• Zu große oder kleine Essens- und 
Trinkmengen

• Hunger- und/oder Sättigungsanzei-
chen werden von der Bezugsperson 
nicht gesehen/wahrgenommen/be-
achtet/richtig interpretiert und al-
tersadäquat beantwortet

Körperpflege • Körperpflege einschließlich der 
Zahnpflege

• Die Balance von Förderung und For-
derung ist nicht gegeben (muss im-
mer wieder abgewogen werden)

• Förderung der Selbstständigkeit des 
jungen Menschen ist nicht gegeben

• lntimpflege • Unangemessene Begleitung des jun-
gen Menschen, keine Wahrung der 
Intimsphäre und Würde

• Hautpflege • Pflegeschäden und unzureichende 
Behandlung dieser (Wunden, Abs-
zesse), nicht gründliche Reinigung

Hygieneartikel • Inkontinenzprodukte • Unregelmäßiges Wechseln von 
lnkontinenzprodukten

• Nicht bedarfsgerechte Ausstattung

Physische 
Verfassung

• Körperliche Merkmale • blaue Flecke oder Verletzungen, die 
der junge Mensch sich nicht selbst 
beigebracht haben kann

• hoher Abhängigkeitsgrad des jun-
gen Menschen von anderen Per-
sonen

• Anzeichen von Selbstverletzung • Hinweise auf Selbstverletzendes Ver-
halten des jungen Menschen

• Gründe oder Anzeichen (bspw. Wei-
nen) auf selbstverletzendes Ver-
halten

• Vorrangig ist die Einschätzung dazu 
von Therapeuten zu treffen

Anmerkung:

Tabelle 1: tandem BTL Indikatoren-Katalog, 2022
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Die erste interne Evaluation der tandem BTL machte deutlich, dass der Ka-
talog sehr umfangreich ist, dies jedoch einer verantwortungsvollen Gefähr-
dungseinschätzung gerecht wird und einem ersten Praxistauglichkeitstest 
standgehalten hat. Der große Erfolg des „Indikatoren-Katalogs bei Verdacht 
auf Kindeswohlgefährdung inklusiv“ besteht darin, dass er ein Gemein-
schaftswerk aus der Praxis für die Praxis ist und mit großer Genauigkeit er-
arbeitet wurde. So wurde z. B. in der Kategorie Kleidung das Wort altersge-
recht durch entwicklungsgerecht ersetzt. Eine Fachkraft begründete dies mit 
folgender Situation:

In der ergänzenden Förderung und Betreuung eines Förderzentrums wird 
eine 14-jährige Jugendliche betreut, welche für gewöhnlich einen Micky-
Maus-Pullover trägt. Die pädagogische Fachkraft schätzt die Situation so 
ein, dass der Pullover vielleicht nicht altersgerecht ist, aber „lieber eine aus-
geglichene 14-Jährige in ihren geliebten und vertrauten Klamotten als eine 
unausgeglichene Jugendliche in angesagtem Outfit“.

Der „Indikatoren-Katalog bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung inklusiv“ 
versteht sich als eine Arbeitshilfe, welche immer wieder an neue Erkenntnisse 
aus der Wissenschaft und Praxis angepasst werden soll.

4.3 Stolperstein – der Inklusion nie in Gänze gerecht 
werden
Wie anfänglich beschrieben, ist die Inklusion insbesondere in der Fachwelt 
und durch das 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
mit dem Ziel der Hilfen aus einer Hand für alle Kinder und Jugendlichen 
aktueller denn je. Inklusion ist dabei ein „umstrittener“ Begriff. „Denn die 
unterschiedlichen politischen und fachdisziplinären Debatten wurden und 
werden zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und von verschie-
denen individuellen und institutionellen Akteuren geführt“ (Balz et al. 2012, 
S. 2). Der Inklusionsbegriff wird somit „als sozialpolitisches Konzept einer 
Vision zur Teilhabe aller an der Gemeinschaft, als auch im konkreten profes-
sionellen und Alltagshandeln in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen“ 
(ebd.) verwendet.
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Die tandem BTL beschreibt und visualisiert Inklusion für sich folgenderma-
ßen:

Tabelle 2: tandem BTL-Umfrage, 2022
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Der als Projekt „Inklusiver Kinderschutz“ gestartete Prozess wurde von Be-
ginn an mit dem Wissen geführt, dass die eine Gruppe junger Menschen 
mit Beeinträchtigung in den Fokus genommen wird. Dies trotz der Kennt-
nis, dass es wesentlich mehr vulnerable Gruppen gibt, die von Ausgrenzung 
und Diskriminierung betroffen sind und bei denen insbesondere im Kin-
der- und Jugendschutz spezifische Lebenssituationen bedacht und beachtet 
werden müssen. „Menschen [können] in vielfältiger Weise diskriminiert und 
ausgegrenzt werden, weil sie als ‚anders‘ wahrgenommen und daher nicht 
als zugehörig angesehen werden. Das betrifft Menschen mit Behinderungen 
ebenso wie Migrantinnen und Migranten, Schwarze Menschen, Lesben und 
Schwule, Bisexuelle, Transgender, transsexuelle und intersexuelle Menschen“ 
(Hericks 2021, S. 1). Der „Kinder- und Jugendschutz inklusiv“ begrenzt sich 
somit auf junge Menschen mit Beeinträchtigung und lässt noch viel Entwick-
lungsmöglichkeiten hinsichtlich einer Erweiterung auf von Grenzverletzung 
häufiger betroffene weitere Gruppen.

4.4 Meilenstein – Konzept für die „Ausbildung zur 
Insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII inklusiv“
„Kinder- und Jugendschutz inklusiv“ setzt bei den Fachkräften an, um diese 
im Umgang mit Kinderschutz und Beeinträchtigung sicherer zu machen und 
damit eine höhere Gewährleistung des Kindeswohles junger Menschen mit 
Beeinträchtigung anzustreben. Wie vom Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 
gefordert, benötigt dies auch eine kompetente und fachkundige Beratung zur 
Gefährdungseinschätzung in der Praxis. „Eine Gefährdungseinschätzung des 
Kindeswohls umfasst mehrere Ebenen. Zum einen geht es darum, den Grad 
der Gefährdung zum gegenwärtigen Zeitpunkt anhand der Auffälligkeiten 
beim Kind, seiner Äußerungen über gefährdende Handlungen bzw. Unterlas-
sungen der Eltern sowie des Verhaltens der Eltern zu bestimmen. Zum ande-
ren muss geklärt werden, ob das Kind in seiner gegenwärtigen Umgebung vor 
einer zukünftigen Gefährdung seines Wohles geschützt ist“ (Kinderschutz-
Zentrum Berlin 2009, S. 91). 

Bei dieser schon vom Grunde her herausfordernden Aufgabe sollen „insbe-
sondere auch den spezifischen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen Rechnung“ getragen werden (DIJuF 2021, S. 4). 
Das fordert von den Berater*innen ein hohes Maß an Fach- und Systemwis-
sen. Es ist nicht möglich, jegliche Beeinträchtigungsformen in Gänze zu er-
fassen und beratungssicher mit allen für den Bereich relevanten Spezifika zu 
sein. Auch sind die sozialen Systeme, in denen sich die jungen Menschen 
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bewegen und welche sie einschränken, von Fall zu Fall verschieden (Flieger/
Schönwiese 2015, S. 340).

In Hinblick auf die Qualifizierung der insoweit erfahrenen Fachkräfte nach 
§ 8a SGB VIII bedeutet dies, dass es in einem ersten Schritt um eine Sensi-
bilisierung für das Thema Kinderschutz und Beeinträchtigung und in einem 
zweiten Schritt um eine schwerpunktmäßige Erweiterung des Fachwis-
sens geht. Konzeptionell ist neben den wie oben beschrieben „klassischen“ 
Grundlagen des Kinder- und Jugendschutzes die Aneignung von beeinträch-
tigungsspezifischen Aspekten im Überblick verankert. 

So bedarf es in der Gefährdungseinschätzung z. B. der Wahrnehmung von 
feinen Signalen und Zeichen oder auch eine Einschätzung zur Wahrung der 
Autonomiebestrebungen von jungen Menschen mit Beeinträchtigung in be-
sonderem Maße. Diesen Bedarfen aus der Praxis wird das Konzept gerecht. 
Die Qualifizierung zur „Insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII 
inklusiv“ ist somit eine wichtige Maßnahme, um fallführenden Fachkräften, 
die mit jungen Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten, eine passgenaue, 
nie abschließende, aber hilfreiche Beratung an die Seite zu stellen.

5 Fazit

Zu Beginn des Projektes „Inklusiver Kinderschutz“ waren die Vorstellungen 
zunächst noch andere. Dass dieses Projekt sich zu dem gemeinsamen Ent-
wicklungsprozess „Kinder- und Jugendschutz inklusiv“ entfaltet hat, ist He-
rausforderung und Chance zugleich. Auf diese Weise war es möglich, nah an 
der Praxis sowie den Bedarfen von Fachkräften entsprechend immer wieder 
Anpassungen und Optimierungen vorzunehmen. Auch wurde deutlich, dass 
wir im Sinne der Hilfen aus einer Hand für alle Kinder und Jugendlichen 
immer wieder ins Gespräch mit Netzwerkpartner*innen, jungen Menschen 
sowie Kolleg*innen gehen müssen. Passgenauer Kinder- und Jugendschutz 
kann entwickelt und gewährleistet werden, wenn Eingliederungshilfe und Ju-
gendhilfe aufeinander zugehen und voneinander lernen; dies ist im Rahmen 
des „Kinder- und Jugendschutzes inklusiv‘“ organisationsintern möglich.

Der „Kinder- und Jugendschutz inklusiv“ wird als Querschnittsaufgabe in 
der gesamten tandem BTL kontinuierlich umgesetzt. Neben anstehenden 
Evaluationen wird an der Umsetzung des Konzeptes zur Qualifizierung der 
„Insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 8a SGB VIII inklusiv“ gefeilt, die in-
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terne Veröffentlichung des „Basiswissens Kinder- und Jugendschutz inklusiv“ 
geplant sowie die Beteiligung von jungen Menschen mit Beeinträchtigung an 
dem Prozess angestrebt.

Dabei verlieren wir unser Ziel nicht aus den Augen:
Junge Menschen mit Beeinträchtigung sind in unserer Gesellschaft geschützt!
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Kinderschutz von Kindern mit 
Behinderungen und 
Beeinträchtigungen1

Julia Huber 

Repräsentative wie qualitative Studien weisen darauf hin, dass Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in ihrer Kindheit 
und auch im späteren Lebensverlauf in einem erhöhten Maße gefährdet sind, 
psychische, physische und sexualisierte Gewalt zu erfahren (Schröttle et al. 
2021, Eberhardt/Naasner 2020; KiGGS 2014–2017; Jones et al. 2012). Dies 
gilt sowohl für den familiären als auch für den institutionellen Kontext (Fe-
gert 2023). Die erhöhte Vulnerabilität, die sich aus ihrer spezifischen Le-
benssituation und dem gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung ergibt, 
wird von Fachkräften und Forschenden deutlich hervorgehoben (vgl. ebd.). 
Es ist davon auszugehen, dass der Staat seinem Wächteramt aus Artikel 6 
Abs. 2 Satz 2 GG und die Jugendhilfe ihrem Schutzauftrag nach § 1 Abs. 3 
Ziffer 4 SGB VIII gegenüber dem Personenkreis nicht angemessen nach-
kommt (Teubert/Huber 2024). Es stellt sich daher die Notwendigkeit her-
aus, spezifische Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdungen im Kontext von 
Behinderung und Beeinträchtigung verstärkt in den Blick zu nehmen, um 
den Schutz der jungen Menschen vor jeglichen Formen von Gewalt gleicher-
maßen sicherzustellen.

Empirische Untersuchungen im Kinderschutz beschäftigen sich meist mit 
dem Handeln der Jugendämter und der Schaffung von (einheitlichen) Qua-
litätsstandards. Erkenntnisse daraus haben deutlich gemacht, dass „Schnitt-
stellen zwischen Institutionen und Professionen schnell zu Schwachstellen 
werden können“ (Wolff et. al 2013, S. 7). Einer gelingenden Kooperation 
und Vernetzung zwischen den unterschiedlichen sozialpädagogischen Hand-
lungsfeldern wird zum Schutz vor jedweder Gewalt daher eine immer größe-
re Bedeutung beigemessen und der Kinderschutz gilt nicht mehr als alleinige 
Aufgabe der Jugendämter. Eine relevante Schnittstelle wird mit Blick auf die 
sozialrechtliche Verortung von Kindern mit Behinderungen und Beeinträch-

1 Hinweis: Teile aus diesem Artikel wurden bereits in der Interdisziplinären Fachzeitschrift für Prävention 
und Intervention (02/2022) veröffentlicht.
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tigungen deutlich, bei denen nicht eine seelische Beeinträchtigung, sondern 
eine körperliche, kognitive oder mehrfache Beeinträchtigung vordergründig 
ist. Diese Kinder fallen derzeit unter die Zuständigkeit der Eingliederungs-
hilfe, die Leistungen der Kinder und Jugendhilfe (SGB VIII) bleiben ihnen 
bislang in weiten Teilen verschlossen. Zum Schutz vor Gefahren für ihr kör-
perliches, seelisches und geistiges Wohl gilt für alle Kinder gleichermaßen 
der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Dennoch 
zeigt sich, dass teilweise der Schutz dieser Personengruppe u. a. aufgrund von 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen den beiden Handlungsfeldern unterbleibt 
oder es den Fachkräften an Wissen und Erfahrung fehlt, mit den jungen 
Menschen zu kommunizieren oder Anzeichen auf deren Gefährdung zu er-
kennen (vgl. Zinsmeister 2019, S. 31; Bange 2020, S. 182).

Eine verantwortungsvolle Aufgabe kommt in diesem Zusammenhang auch 
den Einrichtungen und Diensten der Eingliederungshilfe zu. Zu ihrer konkre-
ten Handlungspraxis im Kinderschutz liegen bislang kaum Erkenntnisse vor. 

Im vorliegenden Artikel werden nach einer Einführung zum Personenkreis 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und den sozialrechtli-
chen Entwicklungen hin zu einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe, aus-
gewählte Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung dargestellt, die sich so-
wohl auf spezifische Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdungen im Kontext 
von Behinderung als auch die Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugend-
hilfe und der Eingliederungshilfe beziehen und die Erfahrungen von Fach-
kräfte aus stationären und ambulanten Angeboten der Eingliederungshilfe in 
den Vordergrund stellen.

Zur Bezeichnung Kinder und Jugendliche  
mit Behinderungen 
An dieser Stelle sei explizit darauf hingewiesen, dass es sich bei Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen um keine homo-
gene Personengruppe handelt. Ihre Bedürfnisse sind – wie bei allen Kindern 
und Jugendlichen – höchst individuell und ihre Lebenslagen dürfen nicht 
pauschalisiert betrachtet werden. Kinder und Jugendliche mit Behinderun-
gen und Beeinträchtigungen als eine Gruppe zu betrachten, rechtfertigt sich 
ausschließlich aufgrund ihrer gemeinsamen erschwerten Teilhabe und spezifi-
schen Gefährdungen im Kontext des für diese Betrachtung relevanten Hand-
lungsfeldes des Kinderschutzes (vgl. Beck 2013, S. 854).
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Die verwendete Bezeichnung „Behinderung“ orientiert sich am Verständ-
nis der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Die Präambel er-
kennt an, „dass das Verständnis von Behinderung sich ständig weiterentwi-
ckelt, und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen 
mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbezogenen Barrieren 
entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft hindern“ (UN-BRK 2006). Damit wird eine konsequente 
Abkehr von einer medizinischen Betrachtung von Behinderung vorgenom-
men, die diese lange Zeit als eine individuelle Funktionsbeeinträchtigung der 
Person begriff und zur Errichtung von Sonderstrukturen und Systemen spe-
ziell für Menschen mit Behinderungen führte (Bielefeldt 2009).

Das Verständnis der UN-Behindertenrechtskonvention wiederum basiert auf 
dem bio-psychosozialen Modell von Behinderung, welches der ICF (Inter-
national Classification of Functioning Disability and Health) zugrunde liegt. 
Dieses Modell bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmaß Umweltfaktoren, 
personenbezogene Faktoren, Körperfunktionen und -strukturen sowie Ge-
sundheitsprobleme auf die Aktivitäten und auf die Partizipation [Teilhabe] 
von Menschen mit Behinderungen Einfluss nehmen. Demnach liegt eine 
Behinderung dann vor, wenn eine gleichberechtigte Partizipation [Teilhabe] 
eingeschränkt oder nicht möglich ist (vgl. DIMDI 2005, S. 21). Dieses Ver-
ständnis von Behinderung hat auch in die Sozialgesetzgebung des § 2 SGB IX 
Einzug gefunden. Demnach sind Menschen mit Behinderungen „Menschen, 
die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die 
sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an 
der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrschein-
lichkeit länger als 6 Monate hindern können. Eine Beeinträchtigung liegt vor, 
wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter ty-
pischen Zustand abweicht (…)“. Damit ist es nicht mehr nur die Person mit 
ihrer Beeinträchtigung, von der erwartet wird, sich an die sozialräumlichen 
und einstellungsbezogenen gesellschaftlichen Barrieren anzupassen, wenn sie 
Teilhabe erfahren möchte. Vielmehr geht es mit der sozialrechtlichen Neu-
ausrichtung darum, das Unterstützungssystem und gesellschaftliche Lebens-
bereiche so anzupassen, dass einstellungs- und umweltbezogene Barrieren ab-
gebaut werden und Teilhabe ermöglicht wird. 

Am Fallbeispiel Mateo wird die Wechselwirkung zwischen einer individu-
ellen Beeinträchtigung und einstellungs- und umweltbezogenen Faktoren 
deutlich:
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Fallbeispiel: Mateo – zwischen Exklusion und Sorge –

Hat eine 
lebensverkürzende
Muskelerkrankung

Verbringt die Pausen
im Klassenzimmer

Wann geht es
ihm gut?

Körperfunk�onen
und- strukturen

Ak�vitäten

Gesundheitsproblem
(Gesundheitsstörung oder Krankheit)

Umwelt-
faktoren

Personenbezogene
Faktoren

Par�zipa�on
(Teilhabe)

Hat eine 
lebensverkürzende
Muskelerkrankung

Klassenraum im 
2. OG einer Schule

Mitschüler:innen
KM weigert sich, 
einen Rollstuhl zu 

beantragen

Abbildung 1: Eigenes Fallbeispiel

Mateo ist ein elfjähriger Schüler an einer inklusiven Schule, der von einer 
jungen Teilhabeassistentin namens Selina unterstützt wird. Neben ande-
ren Beeinträchtigungen leidet Mateo an einer seltenen lebensverkürzen-
den Muskelerkrankung, die ihm das Gehen besonders erschwert. Selina 
hat Bedenken, Mateo ohne Rollstuhl vom zweiten Stock in die Pausen zu 
begleiten, da sie befürchtet, ihn nicht angemessen stützen zu können und 
es im schlimmsten Fall zu einem Sturz kommen könnte. Daher hat sie be-
schlossen, die Pausen mit Mateo allein im Klassenraum zu verbringen. Im 
Gespräch mit seiner Mutter stellte sich heraus, dass sie keinen Rollstuhl 
für Mateo beantragen möchte. Die Mutter befürchtet, dass die Nutzung 
eines Rollstuhls zu weiterem Muskelabbau führen könnte und sie dadurch 
aktiv zum vorzeitigen Tod von Mateo beitragen könnte.
Das bio-psychosoziale Modell von Behinderung bietet im vorliegenden 
Fall eine Perspektive, um die Situation von Mateo zu analysieren. Es ver-
deutlicht, dass neben Mateos Gehbeeinträchtigung weitere Faktoren be-
rücksichtigt werden müssen, die seine Teilhabe beeinflussen. Dazu gehören 
u. a. die Eignung der Teilhabeassistenz im Sinne der Personenzentrierung, 
die baulichen Gegebenheiten an der Schule im Hinblick auf die Barriere-
freiheit und eine einfühlsame Auseinandersetzung mit Mateos Mutter und 
ihren Ängsten. Die Sichtweise von Mateo muss in dieser Auseinanderset-
zung oberste Priorität erfahren.
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Entwicklungen einer inklusiven Kinder- und 
Jugendhilfe 
In der Regel ist die Kinder- und Jugendhilfe für junge Menschen und ihre 
Familien zuständig, wenn es um die Gewährung bedarfsgerechter Hilfen 
geht. Zugleich beinhaltet das deutsche Sozialleistungssystem eine Spaltung, 
die Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderungen unterschiedlichen 
Leistungssystemen zuordnet (Fehrenbacher/Bopp 2012). Nach Angaben des 
Bundesministeriums für Familie, Frauen, Senioren und Jugend (BMFSFJ) 
leben in der Bundesrepublik Deutschland 360.000 Kinder und Jugendliche 
mit einer festgestellten seelischen, kognitiven oder körperlichen Beeinträchti-
gung. Bisher sind jedoch ausschließlich 100.000 Kinder und Jugendliche mit 
seelischen Beeinträchtigungen berechtigt, (gem. § 35a SGB VIII) Leistungen 
aus dem Kinder- und Jugendhilferecht zu beziehen. Folglich sind 260.000 
junge Menschen, bei denen eine kognitive oder körperliche Beeinträchtigung 
vordergründig ist, gegenüber der Jugendhilfe nicht leistungsberechtigt und 
werden sozialrechtlich der Eingliederungshilfe zugeordnet (BMFSFJ 2020).

Eine historische Betrachtung der Entwicklungen in der Kinder- und Jugend-
hilfe verdeutlicht, dass bereits vor der Einführung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (KJHG) – unter der Bezeichnung ‚große Lösung‘ – über einen 
Leistungsanspruch von Kindern mit Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen gegenüber der Kinder- und Jugendhilfe verhandelt wurde (vgl. Oehme/
Schroer 2018, S. 274). Als Ergebnis ging im Jahr 1995 die ‚kleine Lösung‘ 
hervor, die sich ausschließlich auf den Personenkreis seelisch beeinträchtig-
ter Kinder und Jugendlicher bezieht. Die Zuständigkeit für diesen Personen-
kreis wurde aus dem damaligen Bundessozialhilfegesetz (BSHG) herausgelöst 
und in den rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe verankert. 
Dieser Schritt basierte auf den behinderungsspezifischen Bedarfen der see-
lischen Beeinträchtigungen einerseits und den erzieherischen Bedarfen auf-
grund von Entwicklungsstörungen andererseits (vgl. Wiesner 2013, S. 156). 
Aus der ‚kleinen Lösung‘ (§ 35a SGB VIII) resultieren bis heute in der Pra-
xis Nachteile, die von dem Rechtswissenschaftler Reinhard Wiesner wie folgt 
verstanden werden: 

„Die ‚kleine Lösung‘ erwies sich von Anfang an als ein Kompromiss mit vielen 
Nachteilen, weil sie nach den Formen der Behinderung differenziert, keine 
überzeugende Antwort auf die Behandlung einer sogenannten Mehrfachbe-
hinderung gibt und im Hinblick auf Kinder und Jugendliche mit körperli-
cher oder geistiger Behinderung den Zusammenhang zwischen Erziehungs-
kompetenz der Sorgeberechtigten einerseits und Beeinträchtigung des Kindes 
oder Jugendlichen andererseits vernachlässigt“ (Wiesner 2013, S.155).
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Der sozialrechtliche Handlungsbedarf wurde mit Ratifizierung der UN-Kon-
vention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN BRK) im 
Jahr 2009 erneut deutlich gemacht. Die Konvention verpflichtet ihre Ver-
tragsstaaten zu einer umfassenden Ausrichtung an der Inklusionsperspektive. 
In Artikel 7 Abs. 1 heißt es: „Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleich-
berechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
genießen können.“ Eine Kategorisierung zwischen Kindern mit und ohne 
Behinderungen ist aufgrund der Ungleichbehandlung nicht mehr zulässig.

Der 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung widmet sich aus-
gehend von diesen Entwicklungen der „gesundheitsbezogenen Prävention 
und Gesundheitsförderung in der Kinder- und Jugendhilfe“ und stellt die 
Schnittstellen zwischen der Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen 
und der Eingliederungshilfe in den Mittelpunkt (Deutscher Bundestag 2009, 
S. 4). Die Erkenntnisse verdeutlichen, dass aus den Schnittstellen in der Pra-
xis erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten, Zuständigkeitsstreitigkeiten, 
Stigmatisierungen und soziale Ungleichheiten hervorgehen. Die Sachver-
ständigenkommission zum 13. Kinder- und Jugendbericht spricht daher von 
„Verschiebebahnhöfen“ und „schwarzen Löchern“, die in der Hilfegewäh-
rung zulasten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und ihren 
Familien gehen (Bundestagsdrucksache 16/12860 2009, S. 13). Ein vorwie-
gend medizinischer Umgang bringt eine defizitorientierte Betrachtung mit 
sich, die nicht deutlich zwischen Krankheit und Behinderung/ Beeinträch-
tigung differenziert und die individuellen Teilhabechancen und Ressourcen 
der Kinder nicht hinreichend erfasst (vgl. ebd.; vgl. Fegert 2012, S. 207).

Die Einschätzung über den individuellen Hilfebedarf eines Kindes ist daher 
nach wie vor von den Rahmenbedingungen eines Leistungssystems abhängig 
und trägt der Lebensphase der Kindheit nur unzureichend Rechnung (Wies-
ner 2012b). Fehrenbacher und Bopp (2012, S. 226) sprechen von Streitig-
keiten in der Praxis, die sich darüber entfachen, ob ein Kind „nur seelisch be-
hindert oder auch geistig behindert ist“. Als entscheidender Schwellenwert 
für die sozialrechtliche Verortung gilt hier ein Intelligenzquotient von 70: Er 
entscheidet darüber, ob einem jungen Menschen eine kognitive Beeinträchti-
gung (IQ < 70) oder eine seelische Beeinträchtigung (IQ > 70) attestiert wird. 
Demnach sind junge Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen 
in ihrer Kindheit und Jugend zahlreichen Diagnoseverfahren ausgesetzt, die 
letztendlich ausschließlich auf eine Kosten- und Zuständigkeitsklärung ab-
zielen (vgl. ebd.).
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Im Kontext des Kinderschutzes gilt, dass der Schutz vor körperlicher, geisti-
ger und seelischer Gefährdung für alle Kinder gleichermaßen sicherzustellen 
ist. Die rechtlichen Maßgaben gelten unabhängig davon, ob eine Behinde-
rung/Beeinträchtigung festgestellt wird oder nicht. Kinder sind zu schützen, 
wenn ihnen eine Gefährdung droht und ihre Sorgeberechtigten nicht bereit 
oder nicht in der Lage sind, diesen Schutz sicherzustellen und eine Gefähr-
dung abzuwenden.

Zinsmeister (2019, S. 31) konstatiert, dass die Intervention und adäquate 
Begleitung von Kindern mit Behinderungen bei dem Verdacht einer Kin-
deswohlgefährdung jedoch häufig aufgrund unterschiedlicher Hilfesysteme 
und damit zusammenhängender Kompetenzstreitigkeiten unterbleibe. Es be-
darf daher einer engen Zusammenarbeit und Kooperation zwischen der Kin-
der- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und dem Gesundheitswesen. 
Bange (2020) stellt fest, dass Gewalt gegenüber Kindern mit Behinderungen 
im Kinderschutz zu wenig wahrgenommen werde. Er sagt, dass Fachkräfte 
über nur unzureichendes Wissen in Bezug auf die spezifische Lebenssituation 
von Kindern mit Behinderungen und ihren Familien verfügen. Darüber hi-
naus gebe es Hinweise darauf, dass Fachkräfte bei auftretender Gewalt und 
Misshandlung gegenüber Sorgeberechtigten von Kindern mit Behinderun-
gen toleranter agieren oder sie den Wahrheitsgehalt der Aussage der Kinder 
in Frage stellen würden (vgl. Bange 2020, S. 182). Auch die Fachverbände 
für Menschen mit Behinderungen fordern in einer Stellungnahme (2019, 
S. 2) die Schaffung einheitlicher Standards im Kinderschutz für Kinder mit 
und ohne Behinderungen. Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe müssten 
dahingehend sensibilisiert und qualifiziert werden, dass sie die spezifischen 
Risiken und Gefährdungslagen von Kindern mit Behinderungen erkennen. 
Denn „das besondere Verhalten eines Kindes mit Behinderung kann im Zu-
sammenhang mit der Behinderung stehen, es kann aber auch eine Ursache in 
Gewalterfahrung oder Vernachlässigung haben“ (ebd., S. 2).

Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) ist im Juni 2021 in Kraft 
getreten und unterstreicht neben der Notwendigkeit der Partizipation und 
Teilhabe von jungen Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen 
auch die Stärkung ihres Schutzes vor Gewalt. Unter anderem wurde in § 8a 
SGB VIII Abs. 4 vom Bundesgesetzgeber neu aufgenommen, dass die Qua-
lifikation der insoweit erfahrenen Fachkräfte den spezifischen Schutzbedürf-
nissen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen Rechnung tragen 
muss. Darüber hinaus schreitet auch die Implementierung von institutionel-
len Schutzkonzepten voran. Entsprechende Regelungen finden sich für den 
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Bereich der Kinder und Jugendhilfe in § 45 Abs. 2 Nr. 4 und für die Einglie-
derungshilfe in § 37a SGB IX. Ob eine Gesamtzuständigkeit der Kinder und 
Jugendlichen für junge Menschen mit und ohne Behinderungen und Beein-
trächtigungen vorgenommen wird, zeigt sich erst 2027, wenn entsprechende 
Regelungen durch ein Bundesgesetz in der 20. Legislaturperiode verankert 
werden (vgl. BMFSFJ, 2023). 

Kindeswohlgefährdung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen und 
Beeinträchtigungen 
Kinder und Jugendliche mit jeglicher Behinderung sind deutlich häufiger als 
Kinder ohne Behinderung von Gewalt und Misshandlung betroffen. Dies 
belegen repräsentative wie qualitative Studien. Betrachtet man ihre Lebens-
lage wird deutlich, dass sie häufig in Machtverhältnissen aufwachsen, die es 
Täter:innen erleichtern, Gewalt anzuwenden und die eigenen Bedürfnis-
se nach Macht und Anerkennung auf Kosten der Unterlegenen zu befriedi-
gen. Forschende gehen von einem hohen Dunkelfeld aus, für das es unter-
schiedliche Ursachen gibt. Zu diesen zählen beispielsweise, dass sich einige 
der Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in retrospektiven Befra-
gungen nicht mehr an ihre Kindheit und Jugend erinnern können oder im 
Kontext von Gewalterfahrungen grundsätzlich Hemmungen bestehen, das 
Erlebte zu offenbaren (z. B. aus Scham, Loyalität oder Sorge vor weitreichen-
den Konsequenzen) (Schröttle u. a. 2013). Hinzu kommt die Schwierigkeit 
für junge Menschen mit kognitiven oder mehrfach Beeinträchtigungen, Ge-
walt als solche explizit wahrzunehmen oder zu benennen, weil Verständnis- 
und Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt sein können. Menschen 
mit Behinderungen und Beeinträchtigungen machen darüber hinaus die Er-
fahrung, dass die Glaubwürdigkeit ihrer Aussagen häufiger angezweifelt oder 
gar abgewertet wird (Teilhabebericht 2021; Eberhardt/Naasner 2020), was 
eventuell dann die Bereitschaft mindert, solche Erfahrungen in Befragungen 
zu berichten.

In einer von Jones et al. erstellten Metaanalyse von Studienergebnissen, die 
auf den Daten von 18.374 jungen Menschen basiert, zeigte sich, dass über 
ein Viertel der jungen Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen mindestens eine Form von Gewalt erfahren haben (26,7 %). Im Ver-
gleich zu Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung und Beeinträchti-
gung, waren sie demnach 3,7-Mal häufiger betroffen. 
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�	„20,4 % wurden körperlich misshandelt  
(3,56-mal häufiger als nicht behinderte Kinder)

�	9,5 % wurden vernachlässigt  
(4,56-mal häufiger als nicht behinderte Kinder)

�	8,1 % erlebten emotionalen Missbrauch  
(4,36-mal häufiger als nicht behinderte Kinder)

�	13,7 % widerfuhr sexualisierte Gewalt  
(2,88-mal häufiger als nicht behinderte Kinder)“ 

(Jones et. al 2012, zit. nach Bange 2020, S. 178 f.)

Der in Deutschland durchgeführte Kinder- und Jugendgesundheitssurvey 
(KiGGS, 2013-2016) kommt in der Befragung von 6.619 Kindern und Ju-
gendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren zu dem Ergebnis, dass etwa 9 % 
der Befragten körperliche Gewalt erfahren haben – die Zahl der betroffenen 
Kinder mit Behinderungen liegt mit einem Anteil von insgesamt 17% deut-
lich höher (vgl. Teilhabebericht 2013, S. 396).

Bange (2020) fasst internationale Forschungsergebnisse zusammen, die eine 
Verknüpfung zwischen dem Risiko, von Gewalt betroffen zu sein, und der 
Behinderungsart aufzeigen. So werden z. B. Kinder mit Verhaltensauffällig-
keiten häufiger körperlich misshandelt und Kinder mit Hörbehinderungen 
erfahren überdurchschnittlich oft sexualisierten Missbrauch und Vernachläs-
sigung (vgl. Bange 2020, S. 179). Das Risiko einer Gewalterfahrung ist hin-
gegen bei Kindern mit Autismus und Downsyndrom mit dem Risiko bei 
nicht-behinderten Kindern vergleichbar. Als mögliche Gründe hierfür führt 
Bange (ebd.) aus, dass: „(…) sich Eltern von Kindern mit Down-Syndrom 
weniger gestresst fühlen und sie mehr positive Bestätigung durch ihre Kin-
der erhalten als Eltern von Kindern mit anderen Behinderungsarten. Diese 
Eltern sind häufig etwas älter und sie erhalten meist eine gute Unterstützung 
durch das Hilfesystem. 

Ein weiterer Vergleich wurde zwischen Kindern mit schweren Behinderun-
gen und Kindern mit weniger schweren Behinderungen gezogen. Der Ver-
gleich verdeutlicht, dass Kinder mit weniger schweren Beeinträchtigungen 
häufiger von Gewalt betroffen sind, weil deren Sorgeberechtigten unter gro-
ßen Unsicherheiten leiden, wenn die Entwicklung des Kindes verzögert ist 
oder die Behinderung erst spät diagnostiziert wird. In Folge erhalten sie häu-
fig erst verspätet Zugang zu Unterstützungsleistungen und sind um die Zu-
kunft des Kindes besorgt (vgl. ebd., S. 178; Maclean et. al 2017, S. 4 f.). Sul-
livan und Knutson (2000) konnten herausstellen, dass es bei sexualisierter 
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Gewalt auch eine Rolle spielt, dass Kinder mit Behinderungen von den Tä-
ter:innen als weniger wertvoll wahrgenommen werden. Diese würden sich 
auch aufgrund der Behinderung des Kindes sicherer fühlen, nicht entdeckt 
zu werden. 

Die FRA (European Agency for fundamental rights) verweist darauf, dass 
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und Beeinträch-
tigungen häufig schwerer nachzuweisen sei, da u. a. keine statistische Erfas-
sung der Fälle vorgenommen werde. Die jungen Menschen seien jedoch von 
Gewalt im Allgemeinen und darüber hinaus auch von behinderungsspezifi-
schen Formen von Gewalt verstärkt ausgesetzt. Zu diesen zählen etwa Vor-
urteile und Diskriminierung gegenüber Behinderung und damit im Zusam-
menhang stehende Gewalttaten, Zwang, sexualisierter Missbrauch (z. B. bei 
Pflegetätigkeiten) und Übermedikation (vgl. FRA 2013, S. 2). 

Ein bislang in den Forschungen nur wenig berücksichtigter Aspekt stellt die 
strukturelle Gewalt gegen Kinder mit Behinderungen dar. Dazu zählen bei-
spielsweise die Anwendung von freiheitsentziehenden und freiheitsbeschrän-
kenden Maßnahmen (z. B. Fixierungen, Verriegeln von Türen, Bettgitter) 
sowie von Zwangsmaßnahmen (etwa Zwangsernährung oder -medikation). 
Wegen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder kann eine Überforderungsreak-
tion der Bezugspersonen schnell zu einer unkontrollierten Anwendung sol-
cher Maßnahmen führen (vgl. Daxer et. al. 2018, S. 1). 

Weitere Studien, die sich mit den spezifischen Risikofaktoren von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen beschäftigen, 
belegen, dass Regulationsstörungen (z. B. andauerndes Schreien, Schlafstö-
rungen oder Probleme bei der Nahrungsaufnahme) und Verhaltensauffällig-
keiten (z. B. aggressive Verhaltensweisen gegenüber anderen oder Sachen) das 
Risiko einer Kindesmisshandlung überdurchschnittlich erhöhen. Sorgebe-
rechtigte könnten dadurch stark belastet sein und Gefühle der Überforde-
rung und Angst empfinden (vgl. Reinhold/Kindler 2006, S. 17-6 zit. nach 
Brewster et al. 1998). 



155

Julia Huber 

Ausgewählte Ergebnisse einer qualitativen 
Untersuchung zu den Erfahrungen von 
Fachkräften der Eingliederungshilfe
Im Rahmen einer Masterthesis an der Universität Tübingen wurde erhoben, 
wie Fachkräfte der Eingliederungshilfe den Kinderschutz von Kindern mit 
Behinderungen und Beeinträchtigungen wahrnehmen und welche spezifi-
schen Herausforderungen sie diesbezüglich identifizieren. Im Vordergrund 
der Interviews stand der Kinderschutz im familiären Kontext, wohlwissen, 
dass Gefährdungen auch in anderen Lebensbereichen auftreten.

Die ausgewählten Erkenntnisse aus der Befragung lassen sich auf folgende 
Forschungsfragen zurückführen:
�	Welche spezifischen Risikofaktoren zeigen sich im Schutz von Kindern 

mit Behinderungen und Beeinträchtigungen?
�	Wie wirkt sich die Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und 

der Eingliederungshilfe auf den Schutzauftrag von Kindern mit Behinde-
rungen und Beeinträchtigungen aus?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde als Untersuchungsmethode 
das leitfadengestützte Expert:innen-Interview gewählt. In der Zeit von No-
vember bis Dezember 2020 konnten vier Fachkräfte aus sozialen Einrichtun-
gen befragt werden. Die Teilnahme daran war freiwillig, alle personenbezo-
genen Angaben wurden im Nachgang der Transkription anonymisiert. Die 
Auswertung wurde mithilfe des Programms MAXQDA vorgenommen und 
folgte dem siebenstufigen Verfahren der inhaltlich-strukturierenden Inhalts-
analyse nach Kuckartz (2018).

Ergebnisse aus der Untersuchung

Verhaltensauffälligkeiten: „Und was ist vielleicht auch die 
Folge von Kindeswohlgefährdung?“ (I1, Pos. 23) 
Fachkräfte stellen im Zuge der Interviews fest, dass psychische und psychi-
atrische Auffälligkeiten von Kindern mit Behinderungen und Beeinträchti-
gungen häufig nicht behandelt werden. Den Grund dafür sehen sie in einer 
schnellen Zuschreibung der Verhaltensauffälligkeit zur Behinderung und in 
eingeschränkten Zugängen zur psychiatrischen Versorgungsstruktur (I1). 
Problematisch sei, wenn in Folge nicht erkannt werde, dass Verhaltensauffäl-
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ligkeiten auch durch eine Kindeswohlgefährdung hervorgerufen sein könn-
ten. In diesen Fällen käme es häufig zu einer medikamentösen Behandlung 
der Verhaltensauffälligkeit, ohne dass der weitere Situationskontext betrach-
tet werde: Kinder würden dann medikamentös ruhiggestellt und seien den 
gefährdenden Situationen weiterhin ausgesetzt (I2). Ein Interviewpartner 
hebt die Notwendigkeit einer Ursachenbetrachtung hervor: Für jedes auf-
fällige oder destruktive Verhalten liege ein Grund in der frühen Kindheit, 
der sich meist auf negative Bindungserfahrungen beziehe. Die pädagogische 
Arbeit fuße daher in der Einrichtung auf traumapädagogischen Ansätzen und 
auf dem Konzept ‚des guten Grundes‘. Dabei wird danach gefragt, worauf 
das Verhalten des Kindes zurückzuführen ist und wofür es in der Vergangen-
heit überlebensnotwendig war: 

„was hatte dieser Tick vielleicht mal für einen guten Grund, um Langeweile 
zu überbrücken oder sich selbst Reize zu setzen, weil man lange eingesperrt 
war (…) dieses Verhalten eben früher mal überlebensnotwendig war, um 
möglicherweise den Täter fernzuhalten, den Vergewaltiger fern zu halten“ 
(I2, Pos. 28). 

Für die pädagogische Arbeit sei daher besonders wichtig, Bindungserfahrun-
gen zu ermöglichen und den Kindern mit Empathie und Wertschätzung zu 
begegnen. Auf Seiten der Fachkräfte brauche es vor allem Beharrlichkeit, Ge-
duld und fachspezifisches Wissen im Umgang mit frühkindlichen Traumati-
sierungen (I2). Tatsächlich können Beobachtungen des Bindungsverhaltens 
des Kindes zu seinen Bezugspersonen für die Fachkräfte im Kinderschutz 
erste Anzeichen beim Verdacht auf eine Gefährdung liefern (vgl. I1). Zu den 
weiteren Risiken zählen die Fachkräfte Überforderung und Überlastung in 
den Familien durch fremd- und selbstaggressive Verhaltensweisen des Kindes. 
Im Kontext präventiver Maßnahmen benötige es demnach Entlastungsange-
bote für die Sorgeberechtigten und Geschwister und spezialisierte Beratungs-
angebote für den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten (I4). 

Kommunikation und Glaubwürdigkeit: „Und man hat sich 
nachher darauf geeinigt, dass die Kinder das erfunden 
haben“ (I1) 
Sprachliche Beeinträchtigungen werden von den Fachkräften als ein Risiko-
faktor angesehen, wenn sich Kinder nicht zu Gefährdungen äußern können 
(I2). Kinder mit Behinderungen beschreibt eine Interviewpartnerin in die-
sem Zusammenhang als „leichte Opfer“ (I1), wodurch sie die erhöhte Ge-
fährdung hervorhebt. Bereits die Kontaktaufnahme zum Kind sei erschwert, 
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da nicht alle Fachkräfte in Gebärdensprache oder unterstützter Kommunika-
tion geschult seien (I4). Jedoch äußern die Befragten die Einschätzung, dass 
Kindern selbst dann meist nicht geglaubt werde, wenn sie sich mitteilen kön-
nen (I1): Es werde sich zu sehr darauf bezogen, ob jedes Detail einer Aussage 
der Wahrheit entspricht, oder es bestünden Vorurteile, die den Kindern ge-
nerelles Lügen unterstellen. Besonders deutlich zeigt sich an einer Fallschil-
derung, dass die Aussagen eines Kindes sogar dann nicht gewertet werden, 
wenn weitere Anzeichen auf eine Gefährdung vorliegen: 

„Das waren Zwillinge, wo der einen Schnitt auf der Hand-, auf dem Hand-
rücken hatte. Und den ich danach gefragt habe und er erzählt hat, dass seine 
Mutter da mit der Säge reingeschnitten hat, als Bestrafung, weil die Kinder 
Geld geklaut haben. Und da gab es tatsächlich auch-. Das ging auch an das 
Jugendamt und da kam.-, da gab es auch eine Konferenz mit Jugendamts-
mitgliedern und mit Schule und Schulleitung und so. Und man hat sich 
nachher darauf geeinigt, dass die Kinder das erfunden haben“ (I1). 

Eine Interviewpartnerin fordert, dass die Beobachtungen der Fachkräfte kla-
rer sein müssen im Falle, dass die Glaubwürdigkeit des Kindes angezweifelt 
wird. Diese sollten dem Gesagten auch dann nachgehen, wenn nicht alles an 
der Aussage des Kindes stimmig sei (I1). 

Abhängigkeitsverhältnisse: „Na also ein Kind mit 
Behinderung wird permanent angefasst, ob es das nun will 
oder nicht“ (I4) 
Eine Interviewpartnerin setzt die Art und Schwere der Behinderung in einen 
direkten Zusammenhang mit dem Ausmaß des Abhängigkeitsverhältnisses 
zwischen Kindern mit Behinderungen und ihren Bezugspersonen. Durch 
eine Abhängigkeit in nahezu allen Lebensbereichen würde auch der Auf-
bau sozialer Kontakte, das Treffen eigener Entscheidungen und die Teilha-
be der Kinder im gesellschaftlichen Bereich erschwert (I4). Abhängigkeits-
verhältnisse werden von ihr insbesondere im Kontext der Pflege betrachtet: 
Die Körperwahrnehmung des Kindes verändere sich aufgrund der ständi-
gen Abhängigkeit von pflegerischer Unterstützung. So sei es für die Kinder 
erschwert, zwischen pflegerischen Maßnahmen und körperlichen Übergrif-
fen zu unterscheiden oder sich gegen unerwünschte Berührungen auszuspre-
chen: „Na also ein Kind mit Behinderung wird permanent angefasst, egal ob 
es das nun will oder nicht. Jedes andere Kind sagt dann ‚hau ab Mama, ich 
will nicht‘ oder so. Aber ein Kind, was permanent gepflegt werden muss, hat 
ja gar keine Chance“ (I4). In der Pubertät müsse verstärkt auf Schamgren-
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zen der Jugendlichen und auf gleichgeschlechtliche Pflege geachtet werden. 
Da Kinder und Jugendliche in zahlreiche institutionelle Kontexte eingebun-
den sind und pflegerische Maßnahmen von unterschiedlichen Personen vor-
genommen werden, sei im Kinderschutz von Kindern mit Behinderungen 
neben dem familiären Kontext auch ein Blick auf weitere potenzielle Gefah-
renräume zu lenken 

Gesundheitliche Vernachlässigung: „Und es ist immer 
schwer einzuschätzen, wenn man nicht medizinisch 
geschult ist“ (I4)
Unter gesundheitlicher Vernachlässigung verstehen die befragten Fachkräf-
te eine unzureichende Versorgung des Kindes mit medizinischen, thera-
peutischen und pflegerischen Maßnahmen (I4, I1). Als Anhaltspunkte für 
diese Art der Vernachlässigung benennen sie ungepflegte Zähne und Zahn-
fleischbluten, ungereinigte Ernährungssonden, witterungsunangemessene 
oder ungepflegte Kleidung sowie eine mangelnde Versorgung mit behinde-
rungsbedingten Hilfsmitteln (z. B. nicht angezogene Orthesen) (I1; I4). In 
besonders schweren Fällen kann eine gesundheitliche Vernachlässigung zu 
einem lebensbedrohlichen Zustand führen. Doch bei fehlenden medizini-
schen Kenntnissen der Fachkräfte sei diese schwer einzuschätzen: „Und es 
ist natürlich immer schwer einzuschätzen, wenn man da nicht medizinisch 
geschult ist, sondern nur pädagogisch (.) und das war zwei-, dreimal, wo 
sie wirklich in lebensbedrohlicher Situation war“ (I1). Als besonders wich-
tig wird die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen verstanden, weil 
durch medizinische Untersuchungen zwischen einem Unfall und einer be-
wusst herbeigeführten Verletzung unterschieden werden könne. Jedoch sei 
die bisherige Zusammenarbeit noch nicht hinreichend etabliert und u. a. auf-
grund der ärztlichen Schweigepflicht eingeschränkt (I1). Eine Interviewpart-
nerin setzt die gesundheitliche Vernachlässigung in Zusammenhang mit der 
Bindung zwischen Kind und Bezugsperson. Zu einem Fall führt sie aus, dass 
gesundheitliche Krisen eines Kindes bewusst ausgesessen worden seien und 
dass die Kindesmutter nur selten eine ärztliche Behandlung für ihr Kind auf-
gesucht habe. Hier sei erkennbar gewesen, dass zwischen Kind und Mutter 
keine Bindung mehr bestand. Letztlich habe die Zusammenarbeit mit dem 
Kinder-Palliativdienst der Klinik entlastend gewirkt, denn dort habe man 
gemeinsam mit der Mutter präventive medizinische Maßnahmen festgelegt, 
um sie in Akutsituationen zu entlasten und das Kind im Sterbeprozess medi-
zinisch zu begleiten (I1, Pos. 41). 
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Überforderung der Sorgeberechtigten: „Also da, wo 
Überforderung entsteht, entsteht auch Gefährdung“ (I4) 
Alle Befragten äußern Erfahrungen, die sich auf eine Überforderung der Sor-
geberechtigten beziehen. So hebt etwa eine Interviewpartnerin hervor, dass es 
in der Kinderschutzarbeit für Kinder mit Behinderungen im familiären Kon-
text meistens um eine „totale Überforderung und Überlastung“ gehe (I4). 
Zur Situation von Familien mit einem behinderten Kind führt sie weiter aus, 
dass diese häufig vereinsamen würden, da sie den Vergleich ihres Kindes mit 
gesund entwickelten Kindern scheuen oder Personen aus dem Umfeld nicht 
wüssten, wie sie mit der Behinderung des Kindes umgehen sollen. Des Wei-
teren seien die Sorgeberechtigten in ihrem Alltag intensiv mit der Versorgung 
des Kindes beschäftigt, sodass es ihnen häufig an der Zeit fehle, eigenen In-
teressen nachzugehen (I4). Eine Überforderung der Sorgeberechtigten könne 
sich schnell zu einer Gefährdung für das Kind entwickeln. 

An dieser Stelle sehen die Interviewten einen engen Zusammenhang mit der 
Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungs-
hilfe. Aus den Interviews wird deutlich, dass insbesondere der Zugang zu 
Unterstützungsleistungen für Kinder mit Behinderungen und für ihre Sorge-
berechtigten erschwert ist, weil sich Jugendämter z. T. nicht zuständig für die-
sen Personenkreis sehen. Sorgeberechtigten würden in diesen Fällen wieder 
weggeschickt und Gefährdungslagen hätten sich in Folge z. T. drastisch ver-
schlimmert, wie die Erinnerung an die Drohung einer Mutter verdeutlicht: 
„und sie war wirklich so ‚Ich setze ihn im Wald aus und renne weg oder wir 
springen beide vom Balkon‘“ (I3). Eine Unterstützung der Familien wün-
schen sich die Fachkräfte insbesondere im präventiven Bereich durch die Be-
reitstellung von Entlastungs- und Beratungsangeboten. Darüber hinaus sei 
der Zugang zu Netzwerken und Elternvereinen wichtig, um den Familien 
eine soziale Anbindung und Austausch mit Sorgeberechtigten in ähnlichen 
Lebenssituationen zu ermöglichen (I4).

Anforderungen an den Kinderschutz von Kindern mit 
Behinderungen: „Also Kinderschutz sollte von vornherein 
inklusiv sein“ (I1, Pos. 51) 
Bezugnehmend auf die Anforderungen an einen Kinderschutz von Kindern 
mit Behinderungen wird die Notwendigkeit einer Ausrichtung an den indi-
viduellen Schutzbedürfnissen jedes einzelnen Kindes betont. Dabei dürfe das 
Wissen über bestimmte Behinderungsformen nicht zu Pauschalisierungen 
führen, sondern es muss sichergestellt sein, dass jedes Kind einzelfallspezi-
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fisch und individuell betrachtet werde (I1). Kritisch wird daher auch die An-
wendung von Instrumenten zur Gefährdungseinschätzung bewertet, da diese 
einer Individualprognose im Einzelfall entgegenstehen könnten und die fa-
miliäre Situation nicht hinreichend erfasst werde (I1). Ferner dürfe der Kin-
derschutz keine Kinder ausklammern und müsse einen Schutz für alle Kinder 
und Jugendlichen gleichermaßen darstellen. Dazu müsse in der Analyse einer 
Gefährdungssituation bei Kindern mit Behinderungen auf weitere Risiko-
faktoren geachtet werden (I1). Es brauche zudem individuelle Krisenkonzep-
te und Maßnahmen, die an den jeweiligen Bedarfen des Kindes ausgerichtet 
sind. In der intensivtherapeutischen Einrichtung würden daher in ärztlicher 
Abstimmung sowohl präventive Maßnahmen als auch das Vorgehen in Akut- 
und Krisensituationen für jedes Kind einzeln geregelt. Dies stelle sowohl eine 
Handlungssicherheit für die Mitarbeitenden als auch für die Kinder und Ju-
gendlichen her (I2). 

Beobachten erster gewichtiger Anhaltspunkte: „Also der 
Kindeswohlgefährdungsverdacht kommt ja meistens 
durch Beobachtung“ (I1, Pos. 19) 
Die interviewten Fachkräfte berichten, dass Anzeichen für eine Gefährdung 
bei Kindern mit Behinderungen z. T. verstärkt auftreten würden oder für 
die Gefährdungseinschätzung ausschlaggebender seien. Meistens würden die 
Anzeichen durch Beobachtungen im pädagogischen Alltag festgestellt. Eine 
Äußerung durch die betroffenen Kinder selbst sei hingegen selten der Fall 
oder sei aufgrund von sprachlichen Beeinträchtigungen nicht möglich (I1). 
Speziell im Kontext von Vernachlässigung und psychischer Gewalt sei es er-
schwert, auf eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam zu werden bzw. die-
se zu beobachten, weil die Verletzungen nicht sichtbare sind. Mögliche An-
haltspunkte könnten folglich nur Beobachtungen der Beziehung zwischen 
dem Kind und den Sorgeberechtigten liefern, die sich etwa durch eine ableh-
nende Haltung, einen andauernden rauen Umgangston oder innerfamiliäre 
Konflikte herausstechen. Im Kinderschutz bedürfe es daher einer umfassen-
den Beobachtung unter systematischem Einbezug von Verhaltensäußerun-
gen und emotionalen Reaktionen des Kindes (I1). An einer Fallschilderung 
verdeutlicht eine Fachkraft das gleichzeitige Auftreten und Zusammenwir-
ken unterschiedlicher Misshandlungsformen und unterstreicht damit die 
Komplexität von Beobachtungsprozessen. Zur Veranschaulichung werden 
ihre Schilderungen nun ausführlicher skizziert. Im Fall eines Mädchens mit 
Mehrfachbehinderung hätten Beobachtungen gezeigt, dass der emotionale 
Kontakt zwischen der Mutter und dem Kind nicht mehr bestand: „Sie hatte 
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keine Bindung zu dem Kind, das hat man auch gesehen. Aber solche Din-
ge, die wie gesagt, das sind Sachen aus der Beobachtung. Also das Kind hat 
auch kaum auf die Mutter reagiert, wenn die kam“ (I1). Hinzu seien kör-
perliche Verletzungen gekommen, eine starke pflegerische und medizinische 
Vernachlässigung sowie eine akute gesundheitliche Vernachlässigung, die zu 
einem lebensbedrohlichen Zustand geführt habe („[…] und die Mutter mit 
ihr nicht zum Arzt gegangen ist (…) das war zwei-, dreimal, wo sie wirklich 
in lebensbedrohlicher Situation war.“). Die Fachkraft ist der Ansicht, dass 
bereits bei medizinischen Pflichtuntersuchungen auf Anzeichen für Kindes-
wohlgefährdungen geachtet werden müsse. Denn für pädagogische Fachkräf-
te seien insbesondere die medizinischen Anzeichen einer Gefährdung (z. B. 
der Pflegezustand oder körperliche Verletzungen) schwieriger zu erkennen 
und einzuschätzen (I4). 

Besprechen erster gewichtiger Anhaltspunkte:  
„Und da tauscht man sich immer wieder aus über 
Kinderschutzfälle“ (I1, Pos. 15) 
Von allen Befragten wird die Möglichkeit eines kollegialen Austausches oder 
die Teilnahme an internen Fallbesprechungen als Hilfe, um Kinderschutz zu 
gewährleisten, benannt. Konkret gehe es im Austausch einerseits um den Kin-
derschutz im Allgemeinen und andererseits um aktuelle Kinderschutzfälle. 
Eine Fachkraft führt ergänzend aus, dass es generell wichtig sei, nicht allein in 
einer Familie zu arbeiten, sondern durch den Austausch mit Kolleg:innen die 
Situation regelmäßig zu besprechen und den Blick auch auf die Ressourcen 
und Entwicklungen in der Familie zu richten: „Alles im Prozess zu betrach-
ten ist auch oft hilfreich, weil gerade, wenn Kolleginnen eine Meldung ma-
chen und sagen ‚oh da läuft was schief‘, dadurch entsteht auch nochmal wie-
der ein Durchatmen, darauf zu schauen ‚aber es läuft ja auch ganz viel gut‘“ 
(I4). Neben den internen Fallbesprechungen gelten auch der Austausch und 
die Beratung mit anderen Bereichen der Einrichtung oder externen Koopera-
tionspartner:innen als wertvoll. Es sei von Vorteil für das Besprechen der Si-
tuation, wenn nicht alle Fachkräfte die Familie kennen oder in den Fall invol-
viert sind. So trifft eine Fachkraft diesbezüglich die Einschätzung, dass durch 
einen externen Blick auf die Situation eine „objektivere Beratung“ gegeben 
sei (I1). Problematisch sei es hingegen, wenn ein Bereich Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung wahrnimmt, diese jedoch nicht weiter kommu-
niziert: „Und jeder macht so ein bisschen das, was er denkt, was für das Kind 
am besten ist“ (I1). Die Bedeutung der multiperspektivischen Beobachtung 
akzentuieren auch die anderen Interviewpartner:innen. Personen, die mit der 
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Familie in den unterschiedlichen pädagogischen, therapeutischen und medi-
zinischen Bereichen in Kontakt stehen, müssten Beobachtungen einbringen 
können. Explizit werden in diesem Zusammenhang Personen aus Therapie, 
Kita, Schule, Mitarbeitende von Fahrdiensten oder dem kinder- und jugend-
psychiatrischen Dienst sowie Mediziner:innen aufgezählt (I4). Darüber hin-
aus ist in allen Einrichtungen der Befragten das Hinzuziehen einer insoweit 
erfahrenen Fachkraft zum Vornehmen der Gefährdungseinschätzung struk-
turell vorgesehen. Mit ihr gemeinsam werde eine Entscheidung darüber ge-
troffen, wann und ab welchem Punkt das Jugendamt hinzugezogen wird (I2, 
Pos. 18). Wird eine Gefährdungssituation für das Kind als besonders akut 
bewertet (z. B. bei starken körperlichen Verletzungen oder sexualisierter Ge-
walt), könne auch direkt die Polizei informiert werden (I2). 

Kontakt/Mitteilung an das Jugendamt: „Wo ich dachte: 
‚Das ist jetzt mal so deutlich, da muss ja irgendwie was 
vorangehen‘ […]“ (I1, Pos. 29) 
Der Kontakt zum Jugendamt wird von einer Fachkraft als „sehr ambivalent“ 
und amtsabhängig beschrieben (I2): Teilweise werde sehr schnell auf die Kin-
derschutzmeldung und Dokumentation der Einrichtung reagiert, in ande-
ren Fällen hingegen würde trotz einer umfassenden Dokumentationslage 
eine Intervention ausbleiben. Diese Wechselhaftigkeit sei für die Fachkräfte 
„mühselig und deprimierend“ (I2). Ferner sieht die Fachkraft eine Heraus-
forderung in der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt darin, dass die zu-
ständigen Stellen häufig eine Entscheidung auf Grundlage von Dokumenta-
tionen treffen, wohingegen die Fachkräfte in den Einrichtungen in direktem 
Kontakt mit den Kindern und Sorgeberechtigten stehen (I2). Hier zeige sich 
häufig ein unterschiedliches Verständnis hinsichtlich der Gefährdungsgren-
zen und der „gewichtigen Anhaltspunkte“: 

„(…) was sich immer in die Länge gezogen hat trotz eindeutiger Dokumen-
tation, da hieß es dann oft: ‚Es fehlen gewichtige Anhaltspunkte‘. Wo ich 
mich gefragt hab, was gewichtige Anhaltspunkte denn überhaupt sind? Der 
kam nach Katzenurin stinkend nach einer Wochenendheimfahrt und wir 
haben das alles dokumentiert – das sind scheinbar keine gewichtigen An-
haltspunkte für das betreffende Jugendamt“ (I2). 

Eine Fachkraft teilt ebenfalls diese Einschätzung und führt aus, dass für das 
Jugendamt insbesondere im Kontext von seelischer Gewalt und Vernachläs-
sigung eine Gefährdungseinschätzung auf Grundlage von Dokumentatio-
nen kompliziert sei, weil diese beiden Gefährdungsformen generell schwerer 
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nachzuweisen seien und einen persönlichen Kontakt zu der Familie erforder-
lich machen würden (I4). Diesbezüglich gibt eine weitere Fachkraft alarmie-
rend zu erkennen, dass aufgrund einer seltener vorgenommenen Intervention 
bei seelischer Gewalt und Vernachlässigung die Hoffnung der Fachkräfte auf 
eine Intervention steigt, wenn zusätzlich körperliche Anzeichen hinzukom-
men und sich die Nachweislage für das Jugendamt dadurch verdichte („Wo 
ich dachte: ‚Das ist jetzt mal so deutlich. Da muss ja irgendwie was vorange-
hen‘ […]“ (I1). 

Sozialrechtliche Verortung und Zugänglichkeit von 
Unterstützungsleistungen: „Sie haben sie aber wieder 
weggeschickt, weil es war ein Kind mit Behinderung“ (I3) 
Die Versäulung zwischen der Kinder- und Jugendhilfe spiegelte sich laut 
einer Fachkraft für lange Zeit in der Einrichtung wider. Trotz der Angebo-
te für Kinder mit Behinderungen und ihre Familien sei der Kinderschutz le-
diglich als ein „Randthema“ (I3) angesehen worden, „also das haben andere 
gemacht“ (I3). Aufseiten der Leistungsträger habe es eine strikte Trennung 
zwischen den unterschiedlichen Leistungen gegeben: Hatte eine Familie be-
reits Leistungen der Eingliederungshilfe in Anspruch genommen, sei es nicht 
möglich gewesen, weitere Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. eine 
Sozialpädagogische Familienhilfe) zu erhalten. Mit der Zeit habe man vor 
Ort aber gemerkt, dass die ganze Familie systemisch in den Blick genommen 
werden muss und eine klare Abgrenzung unmöglich ist. Als darauffolgende 
aktive Schritte führt sie eine Auseinandersetzung mit dem Kinderschutz, Ver-
einbarungen mit der Stadt, Fort- und Weiterbildungen für Mitarbeitende so-
wie die Einführung von Supervision und kollegialer Beratung auf. Auch für 
die Mitarbeitenden selbst habe dies eine Veränderung bedeutet, die eng an 
die eigene berufliche Identität geknüpft war: 

„Das ist richtig ein Veränderungsprozess gewesen. Ich bin jetzt nicht die Heil-
pädagogin oder Sozialpädagogin, die sich entschieden hat, in die Eingliede-
rungshilfe zu gehen und das Bindungsthema im Fokus zu haben. Sondern 
plötzlich kommt Jugendhilfe dazu, plötzlich ploppt auch das Kinderschutz-
thema an der Stelle auf, also das ist richtig ein Veränderungsprozess für die 
Fachkräfte gewesen, die sich eigentlich mal, ich sag‘s mal so hart, gegen Ju-
gendhilfe entschieden haben, sondern in die Behindertenarbeit gehen woll-
ten“ (I3, Pos. 7).

Bislang sei eine Offenheit der Jugendämter gegenüber Kindern mit Behin-
derungen und ihren Familien noch nicht flächendeckend vorhanden und 
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noch stark von einzelnen Mitarbeiter:innen der Jugendämter abhängig: „Da 
ist noch viel Luft nach oben, bevor das Kinderschutzthema von Kindern mit 
Behinderung in den ASDs angekommen ist“ (I3). Äußerst dramatisch sei 
es, wenn Sorgeberechtigten, die Unterstützungsleistungen anfragen, in be-
sonders schwierigen Situationen abgewiesen werden. Hier würden sich ei-
nige Jugendämter nicht zuständig fühlen: „Sie haben sie aber wieder weg-
geschickt, weil es war ein Kind mit Behinderung“ (I3). Aus diesem Grund 
werde den Sorgeberechtigten in diesen Fällen z. T. geraten, vor dem Jugend-
amt von einer drohenden Kindeswohlgefährdung zu sprechen, um direkt an 
dessen Zuständigkeit zu appellieren (I3). Als ein weiteres Problem zeige sich 
an der Schnittstelle zur Jugendhilfe, dass Sorgeberechtigten von Kindern mit 
Behinderungen Vorbehalte gegenüber dem Jugendamt haben. Diese würden 
sich auf die Sorge beziehen, dass ihnen das Kind entnommen werde oder die 
Mitarbeitenden ihre spezifischen Anliegen nicht verstünden. Es brauche da-
her künftig einen niedrigschwelligen Zugang zur Unterstützung und eine Be-
gleitung der Sorgeberechtigten in der Antragstellung (I3). 

Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung unterstreichen die Notwen-
digkeit einer gesonderten Betrachtung von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen im Kontext des Kinderschutzes. Auch empirische Unter-
suchungen belegen, dass sie in erhöhtem Maße von Gewalt betroffen sind. 
Dennoch ist ein Forschungsdefizit zur Kindeswohlgefährdung von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen und zu ihrer spezifischen Situation im 
Rahmen der Gefährdungseinschätzung zu verzeichnen. Diese Leerstelle war 
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung, in der die Perspektiven von 
vier Fachkräften auf ihre Erfahrungen mit Schutzverfahren für Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung herausgestellt werden konnten: Nicht nur die 
Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung für diesen Personenkreis ist er-
schwert, zudem überlagern sich spezifische Risikofaktoren, die wechselwir-
kend zum Tragen kommen. So leitet sich aus dieser Studie eine Einschät-
zung jener Risikofaktoren im Kinderschutz ab, die für die Fachkräfte der 
Behindertenhilfe eine besondere Herausforderung darstellen. Dazu zählen 
vor allem der Umgang mit seelischer Vernachlässigung und Verhaltensauffäl-
ligkeiten der Kinder und Jugendlichen. Eine Auseinandersetzung ist gerade 
mit Blick auf eine gesteigerte Handlungsfähigkeit in der Sozialen Diagnostik 
wichtig. Die Ergebnisse der Untersuchung sind zwar nicht verallgemeinerbar, 
jedoch können sie erste wichtige Hinweise und Ansatzpunkte für den Kin-
derschutz liefern. 
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Angestoßen durch die UN-Behindertenrechtskonvention wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche gesellschaftspolitische Schritte eingeleitet, um dem 
Leitprinzip der Inklusion nachzukommen. Diese Entwicklung zeichnet sich 
auch im Handlungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe ab, beispielsweise in der 
aktuell laufenden Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (2021). 
Dieses zielt darauf ab, künftig die Leistungen für Kinder und Jugendliche 
mit Behinderungen aus dem Eingliederungshilferecht unter dem Dach des 
SGB VIII („inklusive Lösung“) zusammenzuführen. Mit den rechtlichen 
Schritten gehen auch verstärkt Anforderungen an das Handeln der päda-
gogischen Fachkräfte einher. So müssen in der Auseinandersetzung mit der 
Lebenslage „Behinderung“ im Kinderschutz spezifische Risikofaktoren eru-
iert und genau untersucht werden, um sowohl präventive Angebote bereit-
zustellen als auch in Akutsituationen adäquat intervenieren zu können. Der 
Arbeit pädagogischer Fachkräfte kommt dabei eine eminente Bedeutung zu: 
Wenn sie Gefährdungen nicht rechtzeitig erkennen und Hilfen zu spät ein-
leiten, können schwerwiegende Folgen für das Kind eintreten. Zentral sind 
für den Schutz der Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen und Beein-
trächtigungen Beobachtungen und eine hohe Sensibilität, um Reaktionen 
und Verhaltensänderungen zu deuten, denn einige dieser jungen Menschen 
können sich sprachlich nicht mitteilen und sind auf nonverbale Formen der 
Kommunikation angewiesen. Gleichzeitig werden dem pädagogischen Han-
deln Grenzen gesetzt, wenn die gesundheitliche Situation bewertet oder psy-
chische und physische Verletzungen erkannt werden müssen. Kinderschutz 
kann daher nur dann gelingen, wenn die unterschiedlichen Arbeitsfelder und 
Institutionen, die mit der Sicherung des Kindeswohls betraut sind, multidis-
ziplinär miteinander kooperieren. Vor allem die Schaffung von Qualitätsstan-
dards zur fallübergreifenden und fallspezifischen Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitswesen ist grundlegend. Ähnlich verhält es sich mit der Koope-
ration zwischen der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe. 

Die Begleitstudien zum SGB VIII-Reformprozess machen deutlich, dass 
die fachspezifischen Kenntnisse zu beiden Hilfeformen transportiert wer-
den müssen (vgl. Feist-Ortmanns/Macsenaere 2019, S. 56). Hierfür braucht 
es u.a. die Bereitstellung von zeitlichen, personellen und finanziellen Res-
sourcen und eine umfassende Qualifizierung der Fachkräfte durch Fort- und 
Weiterbildungen. Es geht nämlich nicht nur um eine sozialrechtliche Neu-
verortung des Personenkreises, sondern vielmehr darum, bestehende Un-
gleichheiten und Diskriminierungen abzubauen und eine gleichberechtigte 
soziale Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen (vgl. Oehme/
Schroer 2018, S. 286). Jede Form von Gewalt gegen Kinder und Jugendli-
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che mit Behinderungen muss enttabuisiert werden und darf sich nicht im 
Kinderschutz weiter reproduzieren. Insbesondere die in dieser Untersuchung 
vorgestellten Interviews machen jedoch darauf aufmerksam, dass den Be-
troffenen häufig nicht geglaubt wird und ihre Aussagen abgewertet werden. 
Das Hilfesystem muss darauf reagieren und darf Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen nicht fortwährend in gefährdenden Situationen sich selbst 
überlassen. Deshalb sind Möglichkeiten und Räume gefordert, in denen Ge-
walterfahrungen thematisiert und aufgearbeitet werden – auch dann, wenn 
nicht jedes Detail einer Aussage stimmt oder korrekt im Gedächtnis ist. Parti-
zipationsförderung und Zugänge zu barrierefreien Präventionsangeboten, in 
Kombination mit methodisch adäquaten Gestaltungsformen der Gesprächs-
führung, sind dazu dringend notwendig. Familien mit Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen müssen mehr unterstützt werden, um Stress und 
Überforderung frühzeitig entgegenzuwirken. 

Die Soziale Arbeit kann hierbei im Rahmen des präventiven Kinderschutzes 
direkt im Sozialraum tätig werden, indem niedrigschwellige Unterstützungs- 
und Beratungsangebote vor Ort initiiert und vorgehalten werden. Zudem ist 
es wichtig, dass die Pädagog:innen eine soziale Anbindung, z. B. zu Eltern-
vereinen und Gesprächskreisen, erhalten. Bei Verdacht auf Kindeswohlge-
fährdung sollten die Fachkräfte den Sorgeberechtigten dann mit einer par-
tizipativen und wertschätzenden Haltung entgegentreten, damit nachhaltige 
Veränderungen, basierend auf gemeinsamen Zielsetzungen, erreicht werden 
können. Der gegenwärtige SGB-VIII Reformprozess kann hierzu einen we-
sentlichen Beitrag leisten.
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Ausgehend von den Empfehlungen des Runden Tisches „Sexueller Kindesmiss-
brauch“ der Bundesregierung hat die Diakonie Michaelshoven, Kinder- und 
Jugendhilfen gGmbH ein inklusives Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt 
entwickelt und sukzessive die dazugehörigen Bausteine implementiert (vgl. Un-
abhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2013). In-
klusives Schutzkonzept bedeutet, dass dieses den Schutz aller betreuten jungen 
Menschen – mit oder ohne Behinderung – umfasst. Die Umsetzung des Schutz-
konzepts bei Menschen mit einer Behinderung bedarf der Berücksichtigung der 
spezifischen Beeinträchtigungen, Lebenssituation, und Rahmenbedingungen, in 
denen sie leben.

1 Ausgangssituation

Junge Menschen mit einer Behinderung sind aufgrund ihrer körperlichen 
und kognitiven Beeinträchtigungen auf Hilfestellungen durch andere Men-
schen angewiesen. Fremdbestimmung zeigt sich z. B. darin, dass diese nicht 
selbst entscheiden können, von welcher Person, zu welchem Zeitpunkt und 
unter welchen Bedingungen pflegerische Tätigkeiten an ihnen durchgeführt 
werden. Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die wichtig für die 
Wahrnehmung der eigenen Grenzen ist, kann somit nicht entwickelt werden. 
Junge Menschen mit einer Behinderung erleben in stationären Wohnformen 
wenig Privatsphäre, Selbstwirksamkeit und positive Körpererfahrungen (vgl. 
DGfPI 2020). Zudem verfügen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen häufig nicht über eine Sprache, um ihre Gefühle, Wünsche und Bedürf-
nisse mitteilen zu können. Aufgrund dessen fällt es diesen jungen Menschen 
schwer, eigene Grenzen und auch Grenzverletzungen zu erkennen und zu 
benennen. Täter*innen wählen deshalb oft Angehörige dieser Gruppe aus, 
weil diese sich ihrem sozialen Umfeld nicht anvertrauen können. Die Studie 
„Lebenssituation und Belastungen von Frauen mit Beeinträchtigungen und 
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Behinderungen“, die die Universität Bielefeld von 2009 bis 2011 im Auftrag 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend durch-
führte, machte deutlich, dass Frauen und Mädchen mit einer Behinderung 
zwei- bis dreimal häufiger Opfer von sexualisierter Gewalt sind als die Ver-
gleichsgruppe.

Umso wichtiger ist es, diese jungen Menschen zu befähigen, ihre Gefühle 
und Bedürfnisse z. B. mit Hilfe von unterstützter Kommunikation auszudrü-
cken und ihre eigenen Grenzen deutlich zu machen.

2 Bausteine des Schutzkonzepts

Handlungsleitend bei der Entwicklung des Schutzkonzepts war die Frage-
stellung, wie in unserer Einrichtung eine Kultur der Grenzachtung entstehen 
und die primäre, sekundäre und tertiäre Prävention von sexualisierter Gewalt 
umgesetzt werden kann, denn unser Schutzauftrag beginnt nicht erst dann, 
wenn eine Gefährdungssituation entstanden ist.

Nachfolgend werden die verschiedenen Bausteine des inklusiven Schutzkon-
zepts vor dem Hintergrund der Umsetzung in der Eingliederungshilfe vorge-
stellt. Auf das Beschwerdemanagement als Teil des Schutzkonzepts wird nicht 
explizit in einem Kapitel eingegangen (vgl. 2.2 Partizipation).

2.1 Grundlegende Konzepte
Konzept „Sexualpädagogik“

„Prävention kann nur nachhaltig und wirksam sein, wenn es ein sexualpäd-
agogisches Konzept gibt und dieses Bestandteil eines Schutzkonzepts ist“ (vgl. 
DGfPI 2020).

Teil 1 des sexualpädagogischen Konzepts beschreibt die Haltung, die Ziele, 
Inhalte und die sexualpädagogische Methodik und soll somit den pädago-
gischen Fachkräften Handlungssicherheit geben. Das Konzept verdeutlicht, 
dass die Umsetzung von Sexualpädagogik ein zentraler Bestandteil der Prä-
vention von sexualisierter Gewalt ist, denn wenn junge Menschen über eine 
Sprache zur Sexualität verfügen und dieses Thema nicht tabuisiert wird, kön-
nen sie eine selbstbestimmte Sexualität leben und benennen, wenn Gren-
zen überschritten werden. Im Bereich der Eingliederungshilfe, wo viele junge 
Menschen aufgrund ihrer spezifischen  Förderbedarfe nicht oder nur einge-
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schränkt über Sprache verfügen, ist es umso wichtiger, sie dabei mit multimo-
dalen Zugängen zu unterstützen, Körperteile und Genitalien zu benennen, 
Gefühle auszudrücken und Grenzen deutlich zu machen.

Viele pädagogische Fachkräfte fragen sich, wie sexualpädagogische Inhalte 
vermittelt werden können, damit sie, je nach Entwicklungsstand des jungen 
Menschen, verständlich und nachhaltig sind. Wir orientieren diese Interven-
tionen an folgenden Prinzipien:
Einfachheit
�	Einfache, leichte Sprache verwenden
�	Reduzierung auf das Wesentliche
�	Verwendung von positiven Formulierungen
�	Auf das wörtliche Sprachverständnis achten
Wiederholungen
�	Durch regelmäßige Gesprächsangebote
�	Wiederholung der Inhalte  und Bücher und Materialien längere Zeit zur 

Verfügung stellen 
Begreifbarkeit
�	Durch Modelle wie z. B. Penismodelle oder Modelle der weiblichen Ge-

nitalien
�	Verhütungsmittelkoffer
�	Menstruationsartikel
Anschaulichkeit durch
�	Social Stories
�	Comic Strips
�	Piktogramme
�	Bücher
�	Videos
(vgl. Specht 2010, S. 5)

Diese Prinzipien finden sich z. B. in dem Bildungs- und Präventionskonzept 
„Ben und Stella wissen Bescheid!“1 wieder. Die Homepage richtet sich an 
Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung und an Fachkräfte. Die Bil-
derbücher und Broschüren zum Download sind in leichter Sprache verfasst 
und gehen u. a. auf die Themen Gefühle, Nein sagen, Hilfe holen und Kör-
per ein.

1  www.benundstella.de (Abruf 8.11.2023).

http://www.benundstella.de
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Umfangreiche zielgruppenspezifische Materialien finden sich auch auf der 
Homepage, die im Rahmen eines Forschungsprojekts der BZgA (Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung) mit dem Titel „Reflexion, Wissen, 
Können – Qualifizierung von Mitarbeitenden und Bewohnerinnen und Be-
wohnern zur Erweiterung der sexuellen Selbstbestimmung für erwachsene 
Menschen mit Behinderungen in Wohneinrichtungen“ (ReWiKs) entstan-
den sind.2

Konzept „Sexualisierte Gewalt“
Das zweite Konzept zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ macht die Haltung 
der Einrichtung zu diesem Thema deutlich und geht u. a. auf die Themen 
Grooming, Täter*in-Strategien und Tatzyklus bei sexualisierter Gewalt ein. 
Das Wissen darüber ist für pädagogische Fachkräfte sehr wichtig, um früh-
zeitig sexualisierte Gewalt erkennen zu können. Bullens beschreibt mit dem 
Begriff „Grooming“, dass die Täter*innen in den meisten Fällen ihre Tat be-
wusst planen und die Wahrnehmung des Opfers und seines sozialen Um-
feldes manipulieren, indem sie z. B. eine emotionale Beziehung zu einem 
Kind mit dem Ziel aufbauen, dieses sexuell zu missbrauchen (Bullens 1995). 
Durch das Wissen über diese Täter*in-Strategien können pädagogische Fach-
kräfte das Anbahnen sexualisierter Gewalt frühzeitig erkennen und angemes-
sen intervenieren.

Konzept „Autismus-Spektrum-Störung und Sexualität“
Im Bereich der heilpädagogischen Arbeit mit jungen Menschen mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist es notwendig, die spezifischen  Förder-
bedarfe in der Interaktion sowie der Informations- und Wahrnehmungsver-
arbeitung zu verstehen, bevor die pädagogischen Fachkräfte in die sexualpäd-
agogische Arbeit einsteigen.

Das Konzept verdeutlicht, dass der Wunsch zum Ausleben von Sexualität 
und intimen Beziehungen bei jungen Menschen mit ASS besteht, diese je-
doch meist nicht über sozial angemessene Kompetenzen verfügen, um diese 
Bedürfnisse ausleben zu können. Zudem besteht die Gefahr, dass Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit ASS Opfer von sexueller Gewalt wer-
den oder selbst sexuelle Grenzen überschreiten (Boudensteijn 2016, S. 9).

2  www.forschung.sexualaufklaerung.de/rewiks/ (Abruf 8.11.223)

http://www.forschung.sexualaufklaerung.de/rewiks/
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Ziel ist es, dass die pädagogischen Fachkräfte ihre Fachkompetenz im Rah-
men sexualpädagogischer Arbeit auch bei Menschen mit einer ASS angemes-
sen, entwicklungsorientiert und individuell ausgerichtet anwenden können, 
indem sie die jungen Menschen z. B. in der Nähe-Distanz-Gestaltung unter-
stützen und diese im Ausleben einer selbstbestimmten Sexualität in folgen-
den Bereichen fördern:
�	Fähigkeit zum Nein-Sagen,
�	„Nein“ akzeptieren lernen,
�	in ihren Rechten bestärken,
�	Wissen über Sexualität vermitteln,
�	im Ausleben der eigenen Geschlechtsidentität unterstützen,
�	Diversität und Toleranz fördern,
�	das Ausleben von einvernehmlicher Sexualität ermöglichen.

Weil Menschen mit ASS aufgrund der eingeschränkten „Theory of Mind“ 
soziale Regeln und Kontexte häufig nicht verstehen, kann es dazu kommen, 
dass sie die Grenzen anderer überschreiten, ein fehlendes Einvernehmen zu 
sexuellen Handlungen nicht deuten können oder Orte, an denen Nacktheit 
und sexuelle Handlungen in Ordnung sind, nicht erkennen. Menschen mit 
ASS fällt es zudem schwer, das Alter von anderen Menschen einzuschätzen, 
sodass es zu sexuellen Handlungen mit jüngeren Kindern kommen kann.

Das bedeutet in der pädagogischen Arbeit, Menschen mit ASS dabei zu 
unterstützen,
�	Orte zu kennen, an denen es erlaubt ist sexuelle Handlungen durchzufüh-

ren, z. B. das eigene Zimmer, das Bad,
�	sich angemessen anderen Menschen zu nähern und diese anzuschauen,
�	Orte zu kennen, an denen Nacktheit und das Zeigen von Körperteilen 

und Genitalien erlaubt ist wie z. B. beim Arzt bzw. nicht erlaubt ist wie 
etwa in der Schule,

�	zu wissen, an welchen Körperstellen andere Menschen berührt werden 
dürfen und an welchen nicht. (Die Hand einer fremden Person zu schüt-
teln ist sozial angemessen, jedoch nicht, deren Po zu berühren),

�	zu wissen, an welchen Orten und Situationen mit anderen Menschen über 
Sexualität gesprochen werden darf und wo/mit wem nicht.

Interventionskonzept und Aufarbeitung
Das Interventionskonzept ist ein Verfahrensstandard zum Umgang mit der 
Vermutung, dass ein junger Mensch von sexualisierter Gewalt betroffen ist. 
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In diesem Verfahrensstandard sind verbindliche Regelungen beschrieben und 
im Qualitätsmanagement hinterlegt, wie innerhalb der Organisation die Be-
arbeitung einer Vermutung erfolgt. Das Verfahren ist ein wesentliches Ele-
ment der Präventionsarbeit. Entsteht aufgrund von  bestimmten Verhaltens-
weisen oder Äußerungen bei einem jungen Menschen die Vermutung, dass 
er oder sie außerhalb oder innerhalb der Einrichtung sexualisierte Gewalt er-
lebt, gilt es zunächst, besonnen zu handeln und die aufkommenden Übertra-
gungs- und Gegenübertragungsphänomene zu reflektieren. Oberster Grund-
satz ist es Ruhe zu bewahren, überlegt vorzugehen und den Schutz der oder 
des Betroffenen sowie deren oder dessen persönliche Betreuung sicherzustel-
len.

Zur Gewährleistung des Schutzes der betroffenen Kinder und Jugendlichen 
ist es in jedem Fall erforderlich, ab dem ersten Vermutungsmoment alle Be-
obachtungen und Äußerungen sorgfältig zu dokumentieren. Dabei gilt: Es 
sollte nur wirklich Gesagtes („O-Ton“) bzw. Beobachtetes aufgeschrieben 
werden, möglichst in wörtlicher Rede. Vermutungen und Gefühle sind aus-
drücklich als solche kenntlich zu machen. Zudem sollte keine Befragung von 
potenziellen Opfern oder Tatverdächtigen (Verdachtsabklärung ist die Aufga-
be der Strafverfolgungsbehörde), sondern ein diagnostisches Gespräch durch-
geführt werden, d. h.,
�	dem Kind oder Jugendlichen zuhören und offene Gesprächsangebote ma-

chen,
�	keine Suggestivfragen stellen,
�	nur offene Fragen, d. h., sog. W-Fragen: Wie, wer, was wo, wann, aber 

nicht nach dem Warum und dem Wieso fragen.

Wichtig ist es, die Äußerungen des jungen Menschen ernst zu nehmen und 
ihr oder ihm zu glauben. Wir als Einrichtung haben einen heilpädagogischen 
Auftrag und können so das Wohl des jungen Menschen in den Fokus neh-
men. Befragungen und die Einschätzung der Glaubwürdigkeit sind Aufgabe 
der Strafverfolgungsbehörde.

Um dennoch auf der heilpädagogischen und arbeitsrechtlichen Ebene hand-
lungsfähig zu sein, z. B. im Fall der Vermutung, dass ein/e Mitarbeitende*r se-
xualisierter Gewalt gegenüber jungen Menschen ausübt, bedarf es einer Plau-
sibilitätsprüfung der Aussagen des jungen Menschen. Dazu tagt kurzfristig 
der Krisenstab (bestehend aus Teamleitung, zwei Bereichsleitungen, Bezugs-
pädagog*in, zwei Mitarbeiter*innen des internen Psychosozialen Dienstes) 
und nimmt eine Einschätzung vor, ob es sich um eine begründete, vage oder 
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unbegründete Vermutung handelt. Zudem erfolgt eine Schweregradeinschät-
zung (vgl. Handbuch Schutzkonzepte sexueller Missbrauch 2013), also, ob 
es sich um Hands-on- oder Hands-off-Handlungen, sexualisierte Grenzver-
letzungen oder Übergriffe, bzw. bei sexualisierten Handlungen von Erwach-
senen an Kindern oder Jugendlichen um sexuellen Missbrauch handelt.

Davon ausgehend koordiniert der Krisenstab die notwendigen Schritte, um 
das Kindeswohl sicherzustellen. Dabei stehen u. a. folgende Fragen im Fokus:
�	Wer wird wann informiert (Sorgeberechtige, Aufsichtsbehörde, etc.)?
�	Wie erfolgt die Dokumentation?
�	Wer ist für was verantwortlich?
�	Welche Hilfe und Unterstützung benötigt  der betroffene junge Mensch  

( Fachberatungsstelle, Psychotherapie etc.)?
�	Bei sexualisierter Gewalt durch eine/n Mitarbeiter*in:  Bedarf es arbeits-

rechtlicher Schritte, kann eine sofortige Freistellung vom Dienst erfolgen?
�	Bei sexuellen Übergriffen durch Bewohner*innen: Wie ist der sexuelle 

Übergriff vor dem Hintergrund der Behinderung des jungen Menschen 
zu bewerten? Welche Unterstützung benötigt der junge Mensch, um das 
sexuell übergriffige Verhalten nicht mehr zu zeigen? Kann der oder die Be-
wohner*in vor dem Hintergrund des Opferschutzes weiterhin mit dem 
oder der betroffenen Bewohner*in in einer Wohngruppe leben?

�	Muss eine Anzeige gestellt werden, auch wenn der oder die Betroffene das 
nicht möchte (vgl. Bundesministerium der Justiz 2012)?

�	Welche Unterstützung wie beispielsweise zusätzliche Supervision benötigt 
das betroffene Team?

�	Bedarf es der Einbeziehung der internen Kinderschutzfachkraft?
�	Ist eine Einschätzung von außen nötig, mit welcher Fachberatungsstelle 

können wir kooperieren, bedarf es einer Rechtsberatung?

2.2 Partizipation
Alle Bewohner*innen und deren Sorgeberechtigte werden im Aufnahme-
verfahren über die Beteiligungs- und Beschwerderechte und die jeweiligen 
internen und externen Verfahren informiert. In jeder Gruppe gibt es zwei 
Vertrauenspädagog*innen, die in besonderem Maße für die Grund- und Be-
teiligungsrechte zuständig sind. Sie werden in gemeinsamer Abstimmung der 
Bewohner*innen und des Teams gewählt. Diese Mitarbeiter*innen treffen 
sich einmal jährlich zum fachlichen Austausch (vgl. Diakonie Michaelshoven 
2018). Im Hinblick auf das Schutzkonzept werden beteiligungsorientiert Prä-
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ventionsworkshops für Bewohner*innen angeboten. Zudem werden die Be-
wohner*innen bei der Durchführung der Risikoanalyse einbezogen (vgl. 2.4).

2.3 Präventionsworkshops für Bewohner*innen und 
pädagogische Fachkräfte
Workshops im Bereich der primären Prävention von sexualisierter Gewalt 
tragen innerhalb der Einrichtung dazu bei, sexualisierte Gewalt und deren 
Auswirkungen sowie potenzielle  Übergriffigkeit zu verhindern. Zielgruppe 
dieses Projekts sind die Bewohner*innen und pädagogischen Fachkräfte. Auf 
die sexualpädagogischen Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen mit einer Behinderung gehen die Workshops mit zielgruppenspe-
zifischem Fachwissen und Methodik ein. Die meisten Präventionskonzepte 
beschränken sich vorwiegend auf die Opferprävention. Im Rahmen dieses 
Projekts findet die Tatsache Berücksichtigung, dass Kinder und Jugendli-
che nicht nur  von sexualisierter Gewalt betroffen sein können, sondern auch 
grenzverletzend und/oder als Zeug*innen in Erscheinung treten.

Auf der Ebene der pädagogischen Fachkräfte sollen die Workshops zu einer 
Sensibilisierung für die Signale von sexualisierter Gewalt beitragen sowie de-
ren Handlungssicherheit im Umgang mit sexuellen Grenzverletzungen erhö-
hen. Die pädagogischen Fachkräfte werden aktiv einbezogen, sodass sie als 
Multiplikator*innen wirken und die Erfahrungen im Sinne einer präventi-
ven Erziehungshaltung in den Gruppen- und Einrichtungsalltag hineintra-
gen können. Zudem soll deutlich gemacht werden, dass die Hauptverantwor-
tung für die Prävention nicht bei den Kindern und Jugendlichen, sondern bei 
den Erwachsenen liegt.

Die Workshops umfassen zwei Module, die sich inhaltlich aufeinander be-
ziehen. Das erste Modul bietet den jeweiligen Teams die Möglichkeit, eine 
Haltung zum Thema sexuelle Gewalt und Sexualpädagogik sowie Hand-
lungsstrategien zum Thema zu entwickeln. Das zweite Modul richtet sich als 
Gruppenangebot an die Bewohner*innen einer Wohngruppe und vermittelt 
u. a. folgende stärkende Botschaften:3

�	Mein Körper gehört mir!
�	Nein ist Nein!
�	Ich traue meinem Gefühl!
�	Schlechte Geheimnisse darf ich weitersagen!

3 Vgl. www.trau-dich.de/leichte-sprache/ (Abruf 8.11.2023)..

http://www.trau-dich.de/leichte-sprache/
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2.4 Risikoanalyse
Die Durchführung der Risikoanalyse ist eine Methode, um sich über Gele-
genheitsstrukturen und Gefahrenpotenziale für sexualisierte Gewalt bewusst 
zu werden. Das bedeutet, dass sich innerhalb der Einrichtung mit den eige-
nen Strukturen und Arbeitsabläufen auseinandergesetzt wird, um herauszu-
finden, ob Risiken für die Ausübung von sexualisierter Gewalt vorliegen oder 
Organisationsstrukturen diese sogar begünstigen (vgl. Unabhängiger Beauf-
tragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 2013). Die Risikoana-
lyse wird einmal jährlich von jedem Team durchgeführt, das mit Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeitet. Die Bereichsleitung und je-
mand aus dem Team des Psychosozialen Dienstes nehmen daran teil.

Die Risikoanalyse setzt sich damit auseinander, wo mögliche Gelegenheits-
strukturen für sexualisierte Gewalt liegen können wie z. B.
�	in der Zielgruppe, der Gruppenstruktur,
�	in den räumlichen Begebenheiten,
�	in den Dienstabläufen,
�	in der Nähe-Distanz-Gestaltung,
�	in der Haltung des Teams,
�	im Wissen des Teams über sexualisierte Gewalt,
�	auf der Leitungsebene: klare Zuständigkeiten.

Nach der Reflexion dieser Ebenen werden gemeinsam Maßnahmen verein-
bart, die dazu beitragen, Gefahren für mögliche sexualisierte Gewalt zu ver-
ringern. Mögliche Maßnahmen können z. B. die Installation eines Bewe-
gungsmelders in einer Wohngruppe sein, damit sich die Bewohner*innen 
im Dunkeln sicherer fühlen, oder die Teilnahme des Teams an einem Präven-
tionsworkshop, damit die Handlungssicherheit im Umgang mit sexualisierter 
Gewalt erhöht wird. Nach rund einem halben Jahr werden die vereinbarten 
Maßnahmen auf deren Umsetzung überprüft.

Als beteiligungsorientiertes Vorgehen wurde eine Risikoanalyse in einfacher 
Sprache entwickelt, die im Rahmen eines Pilotprogramms mit den Bewoh-
ner*innen der Wohngruppen durchgeführt und ausgewertet wird. Die Fra-
gestellungen wurden im Vorfeld mit dem Kompetenzbereich Partizipation 
abgestimmt. Die jungen Menschen werden u. a. gefragt, ob sie sich in der 
Wohngruppe sicher fühlen, ihre Privatsphäre geschützt wird, Vertrauenspä-
dagog*innen in den Wohngruppen benannt wurden und sie wissen, wie sie 
sich im Fall von sexualisierter Gewalt Hilfe holen können.
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2.5 Grenzachtender Umgang
Viele pädagogische Fachkräfte sind verunsichert, wie sie den Umgang mit 
Nähe und Distanz zu den jungen Menschen gestalten können. Sie fragen 
sich, ob sie vielleicht in Verdacht geraten, wenn sie Kindern eine Umarmung 
anbieten, ob sie das nur noch unter „Zeugen“ machen können. Doch der 
grenzachtende Umgang mit Nähe und Distanz meint nicht ausschließlich 
das Einhalten von Distanz. Vielmehr geht es darum, alle körperlichen Kon-
takte bewusst zu gestalten, z. B. bei der Verabschiedung mit Erlaubnis durch 
den jungen Menschen oder durch bewusste Grenzsetzungen oder Unterlas-
sen von Körperkontakten durch die pädagogischen Fachkräfte. Dies erfor-
dert eine hohe Reflexionsbereitschaft und Empathiefähigkeit. Zudem sind 
die psychosoziale und emotionale Situation sowie der Entwicklungsstand des 
Kindes bzw. des Jugendlichen bei körperlichen Kontakten zu berücksichti-
gen. Beim Vorliegen einer Traumatisierung durch sexualisierte Gewalt kön-
nen Körperkontakte Trigger für Wiedererinnerungen sein und es besteht die 
Gefahr der Retraumatisierung.

Jedes pädagogische Team reflektiert einmal im Jahr im Rahmen einer Team-
sitzung, wie der grenzachtende Umgang mit den jungen Menschen gestaltet 
werden kann, z. B. im Hinblick auf die Begrüßung, den Umgang mit Krisen-
situationen, die Sprache und die Pflege. Die Bereichsleitung und ein Team-
mitglied des Psychosozialen Dienstes nehmen ebenfalls an der Reflexion teil.

Dazu dienen folgende Fragen als Orientierung:
�	Mit welcher Zielgruppe arbeiten wir?
�	Welche Bedürfnisse nach Nähe, Bindung und Kontakt hat diese Ziel-

gruppe?
�	Welche Bedürfnisse nach Abgrenzung und Privatsphäre hat diese Ziel-

gruppe?
�	Wo liegen für mich als Mitarbeitende*r meine persönlichen Grenzen?
�	Welche körperlichen Kontakte sind vor dem Hintergrund des Alters und 

der Zielgruppe fachlich angemessen, z. B. im Zimmer vorlesen, zum Ge-
burtstag umarmen?

2.6 Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte
Um sexualisierter Gewalt vorzubeugen bzw. sie frühzeitig zu erkennen, ist es 
wichtig, dass die pädagogischen Fachkräfte wie oben beschrieben über ein 
Wissen zu Täterstrategien und Groomingprozessen sowie über sexualpäda-
gogische Handlungsstrategien verfügen, die speziell auf die Zielgruppe abge-
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stimmt sind. Die Akademie Michaelshoven bietet u. a. Fortbildungen zu den 
Themenbereichen Sexuelle Bildung und Sexualisierte Gewalt an.

Darüber hinaus organisiert der Kompetenzbereich Sexualpädagogik Fachta-
ge zur sexuellen Bildung, die den pädagogischen Fachkräften die Möglichkeit 
geben, konkrete Fallbeispiele oder Fragestellungen aus der Praxis zu bearbei-
ten und den Einsatz der sexualpädagogischen Materialien zu erproben.

Für pädagogische Fachkräfte aus einer Organisationseinheit werden an zwei 
Fortbildungstagen Schulungen von Multiplikator*innen mit dem Ziel ange-
boten, als Ansprechpartner*in zum Thema Sexuelle Bildung in dem jeweili-
gen Bereich zur Verfügung zu stehen.

2.7 Verhaltenskodex 
Wie bereits beschrieben, nutzen Menschen, die sexualisierte Gewalt ausüben 
wollen, Täter*innenstrategien. Dazu gehört es u. a., Kontexte zu suchen, die 
Zugang zu Kindern und Jugendlichen ermöglichen.

Im Einstellungsverfahren werden die Bewerber*innen darüber informiert, 
dass unsere Einrichtung über ein Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt 
verfügt. Dies soll potenziellen Täter*innen verdeutlichen, dass wir eine Kul-
tur der Grenzachtung in unserer Einrichtung und Wissen über die Dynamik 
von sexualisierter Gewalt haben.

Bei der Einstellung muss jede/r Mitarbeitende ein erweitertes Führungszeug-
nis vorlegen und im Sinne der Kultur der Grenzachtung  einen Verhaltens-
kodex  unterschreiben, mit dem sich der oder die Mitarbeitende verpflichtet, 
einen grenzachtenden Umgang mit den ihr oder ihm anvertrauten Kindern 
und Jugendlichen zu wahren. Dies gilt nicht nur für die pädagogischen Fach-
kräfte, sondern für alle Mitarbeitenden, die Kontakt mit Kindern und Ju-
gendlichen haben, also auch Mitarbeitende aus dem Fahrdienst, der Ver-
waltung, dem technischen Dienst, der Hauswirtschaft, Honorarkräfte und 
Ehrenamtliche.

In der Selbstverpflichtungserklärung verpflichten sich die Mitarbeitenden 
u. a. dazu,
�	die Intimsphäre der Kinder und Jugendlichen zu achten,
�	Bevorzugungen, Benachteiligungen, Belohnungen zu vermeiden,
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�	außerhalb der beruflichen Aktivitäten keine Kontakte zu den Kindern und 
Jugendlichen zu pflegen, etwa über soziale Medien,

�	auf die Sprache zu achten und sexuelle Inhalte und verbale Aggressivität 
zu vermeiden,

�	alles dafür zu tun, damit in unserer Einrichtung keine sexualisierte Gewalt 
ausgeübt werden kann.

In Hinblick auf die Körperpflege versichern die Mitarbeitenden, die folgen-
den Grundsätze zu beachten:
�	Die körperliche Versorgung wird in einem vertrauensvollen, respektvollen 

und transparenten Rahmen gestaltet.
�	Das Kind bzw. die oder der Jugendliche und Erwachsene wird über alle 

pflegerischen Schritte informiert.
�	Das Schamgefühl des Kindes bzw. der oder des Jugendlichen und Erwach-

senen wird geachtet: Nur so viel freie Körperfläche wie notwendig.
�	Das Kind bzw. die oder der Jugendliche und Erwachsene wird zur selbst-

ständigen Durchführung ermutigt und angeleitet. Es wird nur so wenig 
Pflege übernommen wie nötig.

�	Die Körperreinigung des Genitalbereiches geschieht mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit wie die von anderen Körperbereichen. 

3 Herausforderungen in der Umsetzung des 
Schutzkonzeptes

Im Bereich der Eingliederungshilfe wird häufig deutlich, dass aufgrund der 
Rahmenbedingungen in diesem Bereich die Umsetzung der fachlichen Stan-
dards des Schutzkonzepts nicht in allen Fällen sichergestellt werden kann. So 
können z. B. aufgrund von Personalmangel Fortbildungen nicht stattfinden 
oder es fehlen den pädagogischen Fachkräften die zeitlichen Ressourcen, se-
xualpädagogische Projekte oder Einheiten umzusetzen. Bei sexualisierter Ge-
walt unter Bewohner*innen ist  der Schutz der Betroffenen oft nicht kurz-
fristig umsetzbar. Der Opferschutz und der Fokus auf das Kindeswohl ist ein 
Grundsatz des Schutzkonzeptes, doch oft nicht kurzfristig durchführbar, da 
sexuell übergriffige Bewohner*innen nicht angemessen versorgt werden kön-
nen, weil z. B. fachspezifische Einrichtungen für sexuell übergriffige junge 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen fehlen.

Zudem besteht eine Versorgungslücke in der psychiatrischen und psychothe-
rapeutischen Versorgung von jungen Menschen mit kognitiven Beeinträch-
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tigungen.  Betroffene von sexualisierter Gewalt und sexuell übergriffige junge 
Menschen können nur schwer ein bzw. gar kein psychotherapeutisches Ange-
bot erhalten, weil nicht ausreichend Therapieplätze für diese Zielgruppe zur 
Verfügung stehen.

4 Ausblick

Im Juni 2021 wurde mit dem Teilhabestärkungsgesetz im SGB IX der § 37a 
eingefügt. Dieser verpflichtet alle Leistungserbringer, geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Gewalt für Menschen mit einer Behinderung umzusetzen. 
Dazu gehört insbesondere die Entwicklung und Umsetzung von Gewalt-
schutzkonzepten. Die Diakonie Michaelshoven hat  ein solches Gewaltschutz-
konzept für alle Zielgruppen und alle Einrichtungsbereiche mit Blick auf alle 
Gewaltformen entwickelt. Das inklusive Schutzkonzept der Diakonie Micha-
elshoven, Kinder- und Jugendhilfen gGmbH  ist ein Bestandteil dieses Gesamt-
konzeptes.

Gemäß dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder 
und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) wird die Verankerung der Inklusion als 
Leitgedanke der Kinder- und Jugendhilfe weitergeführt und umgesetzt, wie 
etwa im Bereich der stationären Wohngruppen. Leben in einigen Wohngrup-
pen bereits junge Menschen mit und ohne einer Behinderung zusammen, 
so wird das inklusive Zusammenleben in den kommenden Jahren erweitert.
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Alle Kinder im Blick!

Inklusive Schutzkonzepte in komplexen 
Trägerstrukturen umsetzen – Eine Starthilfe1

Petra Straubinger

„Aller Anfang ist schwer.“ Diese viel zitierte Floskel lässt sich wunderbar auf die 
Entwicklung von inklusiven Schutzkonzepten übertragen. Häufig sind die Trä-
gerstrukturen sehr komplex, die Betreuungsformen und die Zielgruppen vielfältig 
und die Verantwortlichen stellen sich die Frage „Geht das überhaupt?“Ja es geht! 
Schritt für Schritt bietet der folgende Beitrag eine Starthilfe. Beginnend mit der 
Darstellung eines inklusiven Schutzkonzeptes im Überblick werden anschließend 
konkrete Tipps zum Start ausformuliert. Der Fokus auf die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit in der Prävention und ganz explizit die Herausforderungen für die 
Erarbeitung des Themas Nähe und Distanz bilden einen weiteren Schwerpunkt 
mit vielen konkreten Beispielen.

1 Einleitung

Seit Mitte 2021 sind Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe durch den 
§ 45 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII verpflichtet, ein Gewaltschutzkonzept zu er-
arbeiten. Auch wenn zuvor bereits erste Ansätze zur Umsetzung von Schutz-
konzepten aus dem Gesetz abgeleitet werden konnten, so ist mit der neu-
en Gesetzesfassung eine sehr klare Verpflichtung formuliert. Des Weiteren 
sind nun auch Leistungserbringer für Menschen mit Behinderung durch den 
§ 37a SGB IX zur Entwicklung und Umsetzung eines Gewaltschutzkonzep-
tes verpflichtet. Inklusive Einrichtungen oder Einrichtungen, welche zu so 
einer werden wollen, müssen sich der Verantwortung eines umfassenden Kin-
derschutzes konzeptionell stellen. Aber genau diese Verantwortung wirft bei 
den Trägern derzeit viele Fragen auf und lässt Sorgen entstehen:

1 Ein Teil des Artikels ist bereits in veränderter Form unter dem Titel „Alle wirken mit! – Interdisziplinäre 
Zusammenarbeit in der Prävention für Kinder mit und ohne Behinderung stärken“ im Sammelband 
„Vielfalt der Prävention entdecken!“ von AMYNA e. V. im Jahr 2020 erschienen sowie als Fachartikel 
unter den Titel „Alle Kinder im Blick!“ im Sammelband von Theorie und Praxis der Jugendhilfe, Aus-
gabe 03/2022.
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�	Was genau ist ein Schutzkonzept?
�	Wie starten wir damit?
�	Wie viele Ressourcen und Kapazitäten brauchen wir?
�	Wie schaffen wir es, dass ein Schutzkonzept für Minderjährige mit und 

ohne Behinderung funktioniert?

AMYNA e. V. arbeitet seit vielen Jahren in der Beratung und Begleitung von 
Einrichtungen bei der Entwicklung von inklusiven Schutzkonzepten. Die ge-
sammelten Erfahrungen dienen als Grundlage für diesen Beitrag und liefern 
erste praxisnahe Antworten auf diese Fragen. Denn dass Menschen mit Be-
hinderungen ein erhöhtes Risiko haben, im Laufe ihres Lebens sexualisierte 
Gewalt zu erleben, ist durch diverse Studien und Forschungen belegt (vgl. 
DJI 2011; Schröttle et al. 2012; BMAS 2015). Zudem wissen wir, dass Tä-
ter*innen für die Ausübung von sexuellem Missbrauch u. a. gezielt die Nähe 
von Kindern und Jugendlichen suchen (Bullens 1995). Außerdem wissen wir 
seit der Studie von Dick/Tanis von 1992, dass ca. 44 % der Täter*innen von 
sexualisierter Gewalt an Menschen mit einer sog. kognitiven Behinderung 
mit den Betroffenen in der Verbindung standen, weil er oder sie eine Behin-
derung hat. Täter*innen nutzten also den Zugang der Dienste und Unter-
stützungsformen für die Kontaktaufnahme zu Menschen mit Behinderung. 
Aufgrund des erhöhten Assistenzbedarfs bei Menschen mit einer Behinde-
rung existiert die Vermutung, dass der Anteil der Fremdtäter*innen gerin-
ger ist (Unterstaller 2009). Im Fachdiskurs werden an einigen Stellen „Ins-
titutionen […] als Hochrisikobereiche für sexualisierte Gewaltdelikte“ (Tschan 
2012) bezeichnet. All diesen Mechanismen muss auf struktureller Ebene ent-
gegengewirkt werden. Als Folge dieser Erkenntnisse sowie durch die Ergeb-
nisse aus der sog. Aufdeckungswelle von 2010 haben sich gesetzliche Re-
gelungen verändert. Dadurch haben einige Träger ihre Eigenverantwortung 
stärker wahrgenommen und es wurde in den vergangenen Jahren verstärkt in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe an 
der Prävention von sexuellem Missbrauch gearbeitet. Wichtig ist hier, für alle 
schutz- und hilfebedürftigen Personengruppen von Minderjährigen mit und 
ohne Behinderung bis hin zu erwachsenen Schutz- und Hilfebedürftigen 
zu arbeiten. Dass Träger mit inklusiver Ausrichtung sowohl im Bereich der 
Ziel- und Altersgruppen als auch der Betreuungsformen häufig eine kom-
plexe Spannweite abdecken, muss im Entwicklungsprozess des Rahmen-
schutzkonzeptes auf der Metaebene mitberücksichtigt werden. Denn in der 
Beratung von Schutzkonzepten ist wichtig zu verstehen, dass ein Rahmen-
schutzkonzept eines Trägers für alle Bereiche funktionieren muss.
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2 (Inklusive) Schutzkonzepte im Überblick

Zunächst ist wichtig zu verstehen, dass es nicht das Schutzkonzept gibt. 
Ein Schutzkonzept muss eher als ein Oberbegriff für diverse unterschiedli-
che Einzelkonzeptionen verstanden werden. Diese einzelnen Konzeptionen 
werden auch gern als Bausteine bezeichnet. In Bezug auf die Empfehlungen 
der Unabhängigen Beauftragten für Fragen zum sexuellen Kindesmissbrauch 
(UBSKM abgekürzt), umfasst ein Schutzkonzept derzeit neun Bausteine. 
Gesetzlich sind vier Bausteine explizit erwähnt: Partizipation, Beschwerde, 
Vorgehen bei einer vermuteten Kindeswohlgefährdung sowie dem Vorle-
gen eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses. Der Verein AMYNA 
arbeitet seit mehr als 33 Jahren zu der Thematik und empfiehlt Trägern der-
zeit 17 Bausteine. Wir ergänzen die gesetzlichen Vorgaben und Empfehlun-
gen der UBSKM aufgrund diverser Forschungsarbeiten und eigener Erfah-
rungen. Die folgende Auflistung soll kurz darstellen, von welchen Bausteinen 
AMYNA ausgeht:2

�	Prävention als Bestandteil des Leitbildes
�	Maßnahmen zur Personalauswahl und -führung
�	Kinderrechte
�	Regelungen zur Nähe und Distanz
�	Partizipation
�	Beschwerdesysteme
�	Prävention mit Blick auf digitale Medien als Querschnittsthema
�	Sexualpädagogik
�	Elternarbeit
�	Räumliche Rahmenbedingungen
�	Präventionsbeauftragte*r
�	Öffentlichkeitsarbeit
�	Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit
�	Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Familienange-

hörige
�	Krisenleitfaden = Vorgehen bei Verdacht auf sexuellem Missbrauch durch 

Mitarbeitende
�	Vorgehen bei sexualisierten Grenzüberschreitungen durch Gleichaltrigen
�	Zusammenarbeit mit externen Fachstellen

Wichtig zu verstehen ist, dass die Bausteine – egal ob ein Träger mit Kin-
dern und Jugendlichen mit oder ohne Behinderung arbeitet – gleich sind. 

2 Eine stärkere Ausdifferenzierung unseres Verständnisses der Bausteine vgl. Straubinger/Rudolf-Jilg 2020.
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Lediglich die Ausarbeitung der einzelnen Bausteine unterscheidet sich. Gott-
wald-Blaser (2016, S. 11) beschreibt, auf welche Aspekte bei der Erstellung 
der einzelnen Bausteine geachtet werden sollte, damit diese inklusiv werden:
�	das Alter und den Entwicklungsstand der anvertrauten Mädchen* und 

Jungen*,
�	die Lebenssituation sowie den kulturellen und u. U. auch den religiösen 

Hintergrund des Kindes oder Jugendlichen und seiner/ihrer Familie,
�	das Geschlecht, die sexuelle Orientierung und die sexuelle Identität des 

Kindes oder Jugendlichen sowie vorherrschende Geschlechterrollen,
�	vorhandene Beeinträchtigungen und/oder Behinderungen der Mädchen* 

und Jungen*,
�	vorhandene Selbstschutz- und Kommunikationsmöglichkeiten,
�	vorhandene soziale und individuelle Ressourcen.

Zudem zeigten Begleitungen von großen Trägern, dass besonders die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit, die ein Teil der Maßnahmen zur Personalaus-
wahl und -führung ist, ein besonders wichtiger Punkt in inklusiven Einrich-
tungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe ist.

3 Tipps zum Start eines inklusiven 
Schutzkonzeptes

Viele Träger oder gar einzelne Einrichtungen wenden sich an AMYNA mit 
der Unterstützungsanfrage zur Entwicklung eines Schutzkonzeptes. Häufig 
passiert es, dass sie uns für einen Schulungstag buchen möchten und erwar-
ten, dass am Ende das Schutzkonzept fertig ist. Teilweise kommen zeitliche 
Anforderungen auch seitens der Fachaufsichten. Daher ist es nicht verwun-
derlich, dass wir immer mehr Schutzkonzepte zu Gesicht bekommen, in 
denen ganze Konzeptionsteile aus anderen Schutzkonzepten kopiert wurden. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Schutzkonzept sich nicht innerhalb we-
niger Tage oder Wochen schreibt. Zudem sollte es keinesfalls nur durch eine 
Person erarbeitet werden. Das sind die beiden größten Fehler, die passieren 
können. Wenn ein Schutzkonzept innerhalb weniger Wochen durch ledig-
lich ein bis zwei Personen für mehrere hundert Angestellte geschrieben wird, 
kann daraus zwar ein schön formatiertes Papier entstehen, aber es wird mit 
Sicherheit nichts an der Haltung und damit den konkreten Lebenssituatio-
nen der Schutzbefohlenen verändern. Meistens enden solche Dokumente als 
verstaubte Papierleichen und geraten in Vergessenheit. Um ein passgenaues 
und wirklich gelebtes Schutzkonzept zu erstellen, benötigt es daher Zeit- und 
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Personalressourcen über mehrere Jahre. Abhängig ist dies von der Größe des 
Trägers und der Bandbreite an Betreuungsformen.

Durch die jahrelange Beratung diverser Träger konnte AMYNA praxisnahe 
Tipps zusammenstellen, die den Trägern eine erste Auseinandersetzung mit 
dem Thema erleichtert. Diese sind:

3.1 Erwartungen abklären
Falls Sie vonseiten Ihres Trägers oder gar von Ihrer Fachaufsicht den Auftrag 
bekommen haben, ein Schutzkonzept zu entwickeln, würden wir Ihnen im-
mer als Erstes raten, nachzufragen, was darunter verstanden wird. Wie bereits 
oben beschrieben, bestehen verschiedene Auffassungen darüber, was in einem 
Schutzkonzept enthalten sein sollte.

3.2 Einen Überblick verschaffen
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass kein Träger bei null anfängt. 
Allein durch die bereits seit Jahren bestehenden gesetzlichen Regelungen wie 
der Verpflichtung zur Partizipation und Beschwerde, sind mit Sicherheit be-
reits Konzeptionen und Ideen innerhalb Ihres Trägers vorhanden. Legen Sie 
sich daher einen digitalen oder analogen Ordner für das Schutzkonzept an. 
Orientieren Sie sich für die Gliederung an den Bausteinen für ein Schutzkon-
zept und  befüllen Sie diese Unterordner oder Register mit allen Unterlagen, 
die Sie zu den einzelnen Bausteinen haben. Dies kann auf Trägerebene oder 
auch für die einzelnen Bereiche oder beispielsweise Wohngruppen passieren.

3.3 Synergieeffekte nutzen
Als großer Träger ist es immer sinnvoll, wenn alle Standorte, Bereiche und 
Einrichtungen die gleichen Arbeitsaufträge bekommen. Einige Bausteine 
können für alle Bereiche gleich bearbeitet werden und so entstehen Synergie-
effekte. Andere wiederum benötigen eine gesonderte Ausarbeitung je nach 
Standort, Bereich oder Einrichtung. Prüfen Sie daher, ob bereits bestehende 
Unterlagen als Grundlage für andere Bereiche genutzt werden können.

3.4 Gründen Sie eine Arbeitsgruppe
Ein Rahmenschutzkonzept sollte immer von mehreren Personen erarbeitet 
werden, idealerweise von einem interdisziplinären Team. Dies sollte nicht 
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nur aus unterschiedlichen pädagogischen und pflegerischen Professionen be-
stehen, sondern auch Vertreter*innen von nicht-pädagogischen Berufsgrup-
pen berücksichtigen. Mehr zur interdisziplinären Zusammenarbeit finden Sie 
im nachfolgenden Abschnitt. Bei besonders großen und/oder vielfältigen Trä-
gern sind bereichsübergreifende Arbeitsgruppen sinnvoll, um den Gesamt-
prozess zu steuern. Sog. Präventionsbeauftrage treffen sich dann in diesen 
Arbeitsgruppen, um die Beschlüsse und Informationen anschließend in die 
bereichsinterne Arbeitsgruppe mitzunehmen. Zudem sollten in einer solchen 
Arbeitsgruppe Entscheidungsträger*innen mitarbeiten. Es gibt kaum etwas 
Frustrierenderes, als wenn Ideen ausgearbeitet werden und letztendlich nicht 
umgesetzt oder bewilligt werden. Stellen Sie daher sicher, dass geklärt ist, wer 
welche Entscheidungskompetenzen innehat, oder dass Personen mit diesen 
in der Arbeitsgruppe vertreten sind. Schließlich geht es hier um die Träger-
strukturen, Finanzbudgets und Qualitätsstandards. Die an der Arbeitsgrup-
pe beteiligten Personen benötigen ebenfalls ein ausreichendes Stundenbud-
get für diese Tätigkeit. Unter Umständen macht es auch Sinn, für einzelne 
Sitzungen externe Fachpersonen als Begleitung der Arbeitsgruppe zu organi-
sieren.

3.5 Erstellen Sie einen Projektplan
Gerade wenn sich Projekte über mehrere Jahre hinweg ziehen, ist es wichtig, 
einen Projektplan mit festgelegten Zuständigkeiten zu haben. Ordnen Sie 
daher den einzelnen Bausteinen bestimmte Ebenen in Ihrem Träger zu. Bei-
spielsweise kann der Handlungsplan bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 
durch Mitarbeitende (= Baustein Krisenleitfaden) für alle Bereiche auf obers-
ter Leitungsebene erstellt werden. Wohingegen für pädagogische Bausteine, 
wie Nähe und Distanz oder das sexualpädagogische Konzept, die Arbeits-
gruppe die zu bearbeitenden Inhalte vorgeben sollte. Die einzelnen Gruppen 
bzw. Bereiche sollten sich dann z. B. mit den vorgegebenen Inhalten des se-
xualpädagogischen Konzeptes auseinandersetzen und es für ihre Gruppe aus-
arbeiten. Vergessen Sie nicht, im Projektplan auch Etappenziele zu definie-
ren. Orientieren Sie sich hier an Ihrem gewohnten Rhythmus, beispielsweise 
dem Kalenderjahr oder dem Betreuungsjahr.

3.6 Transparenz schaffen
Damit positive Präventionsarbeit gelingt, ist es wichtig, möglichst zeitnah 
über die Entwicklungen und die Einführung eines Schutzkonzeptes zu in-
formieren. Die Kommunikation zum Umsetzungsstand des Schutzkonzeptes 
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ist eine wichtige Führungsaufgabe. Transparenz ist ein wesentlicher Faktor, 
damit alle Mitarbeitende ihren Beitrag zum Gelingen des Schutzkonzeptes 
leisten können. Deshalb benötigen die einzelnen Mitarbeitenden die Infor-
mationen dazu, welche Bedeutung die Neuerungen oder Umstrukturierun-
gen unter dem Dach des Trägers für sie haben. Zum anderen müssen sie wis-
sen, ob und welche Arbeitsaufträge auf sie zukommen und was dies für ihren 
Arbeitsalltag bedeutet. Nur durch Transparenz und regelmäßige Kommuni-
kation gegenüber allen Beteiligten kann erreicht werden, dass ein Schutzkon-
zept mit Leben gefüllt wird.

4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der 
Prävention für Minderjährige mit und ohne 
Behinderung stärken
In integrativen sowie inklusiven Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-
fe arbeitet oft eine große Bandbreite an verschiedenen Professionen. Dies ist 
eine sehr spannende, aber auch herausfordernde Teamkonstellation. Auch in 
solch vielfältigen Einrichtungen muss der Schutz vor sexuellem Missbrauch 
von Hausmeister*innen über die Küchenkraft bis hin zu den Sozialarbei-
ter*innen als eine grundsätzliche Haltung verankert werden. Um die Bedeu-
tung der präventiven interdisziplinären Zusammenarbeit zu verstehen, soll 
nochmals darauf hingewiesen werden, dass manche Täter*innen so weit ge-
hen, sich gezielt Einrichtungen zu suchen, deren Strukturen sexuellen Miss-
brauch begünstigen (Enders 2012). Häufig halten sich Täter*innen im sozia-
len Nahumfeld der Mädchen* und Jungen* auf, eben auch in Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe, und planen ihr Vorgehen strategisch.

Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, dass alle beteiligten Berufsgruppen 
einer Einrichtung die Täter*innenstrategien kennen, um darauf aufbauend 
präventive Maßnahmen treffen zu können. Denn je mehr Personen über 
mögliche Gefährdungen sowie Schutzmöglichkeiten der Mädchen* und Jun-
gen* mit und ohne Behinderung Bescheid wissen, desto mehr Personen kön-
nen für den Schutz der Kinder aktiv eintreten.

Für Führungskräfte ist es also wichtig, alle Fachkräfte, Mitarbeitende in 
Technik und Hauswirtschaft, Hilfskräfte sowie Ehrenamtliche und externe 
Dienstleister*innen in den Kinderschutz miteinzubeziehen und dafür zu sen-
sibilisieren. Die Strukturierung der folgenden Schritte hat sich bewährt:
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4.1 Berufsgruppen identifizieren
Es ist wichtig, alle Berufsgruppen aufzulisten, die in der Institution tätig 
sind. Dies können Personen sein, welche tagtäglich oder aber in einem festen 
Rhythmus (z. B. einmal pro Woche) Kontakt mit den Mädchen* und Jun-
gen* in der Einrichtung haben. Damit ein vollständiges Bild entsteht wird 
empfohlen, dass auch alle Personen ohne pädagogischen Auftrag wie etwa 
Hausmeister*in, Küchenkraft oder Pflegeperson bis hin zu Praktikant*in-
nen aufgelistet werden. Vergewissern Sie sich hier über die einzelnen Ein-
richtungsleitungen bzw. Gruppenleitungen, dass niemand vergessen wurde. 
Häufig werden kleinere ehrenamtliche Tätigkeiten wie z. B. die Ausübung 
einer Lesepatenschaft in den Führungsebenen vergessen.

4.2 Gesetzliche Verpflichtungen und Ansprüche prüfen
Auch wenn alle genannten Personen und Berufsgruppen in derselben Einrich-
tung tätig sind, unterliegen sie nicht alle denselben gesetzlichen Bestimmun-
gen in Sachen Kinderschutz. Bestmöglich wird nach der Berufsgruppeniden-
tifizierung eine Zuordnung der rechtlichen Bestimmungen vorgenommen, 
z. B. zum Vorgehen bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung durch die 
Familienangehörigen. Gibt es keine gesetzliche Vorgabe, benötigt die Berufs-
gruppe trotzdem immer vorab eine Orientierung in Form einer klaren Hal-
tung des Trägers bzw. der Leitung, die sie trägerintern verpflichtet, jede Form 
und jeden Verdacht auf Kindeswohlgefährdung einer direkten Ansprechper-
son innerhalb der Einrichtung zu melden. Häufig ist dies die Leitung oder 
die ansonsten auch gängige/zuständige Ansprechperson. Wichtig ist auch zu 
prüfen, ob die Berufsgruppe einen Anspruch auf Beratung bei der Wahrneh-
mung gewichtiger Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung nach dem § 8b 
SGB VIII hat. Je nachdem in welchem Setting und mit welchen Berufsgrup-
pen gearbeitet wird, können sich die Rechtsgrundlagen verändern.

4.3 Einbezug von externen Dienstleistungen
Nachdem die einzelnen Berufsgruppen der Einrichtungen ihren gesetzlichen 
Grundlagen und Ansprüchen zugeordnet worden sind, sollte noch geklärt 
werden, ob darüber hinaus in der Einrichtung zusätzliche Berufsgruppen vor-
handen sind, die in keinem direkten Anstellungsverhältnis mit der Einrich-
tung stehen. Als Beispiel sind hier u. a. Kleinbusunternehmen zu nennen, die 
teilweise ganze Gruppen oder einzelne Kinder mit und ohne Behinderung 
zur Einrichtung befördern. Die Fahrer*innen im direkten Kontakt mit den 
Kindern haben z. B. nach dem § 8b Abs. 1 SGB VIII einen Anspruch auf 
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kostenlose Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft, wenn sie ge-
wichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung wahrnehmen. Even-
tuell können der Träger oder die Einrichtung bei der Neuverhandlung des 
Beförderungsauftrags auch direkte Präventionsmaßnahmen innerhalb des 
Busunternehmens einfordern und verhandeln oder für den Zuschlag als Be-
dingung ausschreiben.3

4.4 Bausteine eines Schutzkonzeptes prüfen
Wie zu Beginn des Artikels kurz erläutert, besteht ein Schutzkonzept aus 
mehreren Bausteinen. Empfehlenswert ist es, diese auf eine erforderliche In-
formation im Hinblick auf klare Handlungsanweisungen für alle Berufsgrup-
pen hin zu prüfen. Um ein strukturiertes Vorgehen bei der Bearbeitung jedes 
Bausteines zu gewährleisten und die Übersicht für die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zu behalten, empfehlen wir für jede Berufsgruppe die folgenden 
Prüffragen heranzuziehen:
�	Betrifft der Baustein die Berufsgruppe?
�	Konnte die Berufsgruppe bei der Erstellung mitwirken? Wenn ja, wie?
�	Welche Aufgaben entstehen für die Berufsgruppe im Rahmen der Um-

setzung?
�	Wer ist zuständig für diese Berufsgruppe?
�	Der oder die Zuständige hat die Information an Berufsgruppe weitergege-

ben. Ja/Nein/Wann und Wie?
�	(Wo) sind die Informationen schriftlich zugänglich für die Berufsgruppe?
�	Ist der Baustein in die Einarbeitungsunterlagen eingefügt?

Je nach Arbeitsstil der Einrichtung kann die Zuhilfenahme einer Excel-Lis-
te oder anderer Anwendungen hierfür hilfreich sein. In dieser kann pro Bau-
stein ein Registerblatt angelegt werden. Die Tabelle enthält die oben aufge-
listeten Fragestellungen und kann z. B. auch durch das Datum der letzten 
Überprüfung des Bausteines ergänzt werden.

4.5 Nachhaltigkeit für alle Berufsgruppen schaffen
Handlungsleitfäden, wie z. B. der zum Vorgehen im Verdachtsfall auf Kindes-
wohlgefährdung oder das Vorgehen bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch 

3 Mehr Präventionsmöglichkeiten für Fahrdienste finden Sie in folgender Veröffentlichung: Straubinger, 
P. (2022): Busfahrer*innen beim Kinderschutz abholen! In: DGfPI (Hg.): Interdisziplinäre Fachzeit-
schrift für Prävention und Intervention Kindesmisshandlung und -vernachlässigung. 25. Jahrgang 
2/2022.
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durch Mitarbeitende, müssen – individuell für jede Berufsgruppe – schnell 
erreichbar und niedrigschwellig zugänglich platziert werden. Beispielweise ist 
für die pädagogischen Fachkräfte ein zentraler Ordner mit allen Unterlagen 
im Leitungsbüro eine gute Möglichkeit. Die Küchenfachkraft würde da al-
lerdings (je nach Hausgröße und Einrichtungskultur) nicht hineingehen, um 
einen Ordner im Regal zu öffnen. Die Informationen für diese Zielgruppe 
könnten z. B. zentral und bestmöglich laminiert in der Küche oder der Vor-
ratskammer aushängen. Gegebenenfalls benötigt es einen eigenen Ordner in 
der Küche für diese Bedarfe.

5 Nähe und Distanz bei unterschiedlichen 
Berufsgruppen

In Beratungssituationen lesen wir sehr häufig, dass Träger Wert auf eine pro-
fessionelle Nähe und Distanz in der Arbeit mit den Klient*innen legen. Al-
lerdings haben die Träger häufig für sich gar nicht definiert, was darunter 
verstanden wird. Gerade in der Arbeit mit Menschen ist eine trägerinterne 
Auseinandersetzung damit für die Präventionsarbeit essenziell. Denn jede/r 
Mitarbeiter*in bringt eigene Haltungen und Wertevorstellungen mit in die 
Arbeit. Dadurch sind auch eigene persönliche Grenzen sowie Reaktionen auf 
bestimmte Situationen unterschiedlich. Die persönliche Einstellung und so-
mit auch das Verhalten von Mitarbeitenden sind von verschiedenen, teilweise 
persönlichen Aspekten abhängig:
�	persönliche Erfahrungen (z. B. Kultur, Religion oder Elternhaus),
�	eigene Beziehungskultur,
�	Setting (Arbeit oder privat),
�	Einrichtungskultur,
�	derzeitige Stimmung oder Tagesform.

Betrachtet man diese Auflistung, ist es wenig verwunderlich, dass für ein Ver-
halten z. B. von Jugendlichen im stationären Setting diverse Reaktionsmög-
lichkeiten existieren und es teilweise zu Missverständnissen und Subbotschaf-
ten kommen kann. Für die Präventionsarbeit ist es wichtig, dass Mädchen* 
und Jungen* das pädagogische Team als Einheit erleben und klare Standards 
erkennbar sind, die trotz aller Individualität von allen Fachkräften eingehal-
ten werden. Bei der Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz geht es daher 
zum einen um die persönliche Reflexion der Fachkräfte, unabhängig Ihrer 
Tätigkeit beim Träger. Zum anderen geht es um eine gemeinsame Rahmen-
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setzung von fachlich korrektem Verhalten im jeweiligen Arbeitssetting, die 
von allen Fachkräften mitgetragen wird.

In der Auseinandersetzung mit professioneller Nähe und Distanz geht es viel 
um die von außen beurteilbare Handhabung der Nahsituation. Dies dient 
nicht nur dem Schutz der Minderjährigen, sondern auch dem Eigenschutz 
als Mitarbeiter*in. Da das Strafrecht auf Schwarz-Weiß-Kategorien beruht, 
werden vor einer Straftat allerdings häufig die professionellen Grauzonen 
übersehen. Beispielsweise ist im Gesetz nicht festgelegt, dass Minderjährige 
nicht auf die Wange geküsst werden dürfen. Aus rechtlicher Sicht ist dies also 
in Ordnung. Wenn die gleiche Situation allerdings mit der pädagogischen 
Brille betrachtet wird, ist dieses Verhalten keine professionelle Handlung. 
Daher müssen sich Teams die Frage stellen: „In welchem Rahmen kann ich 
unterschiedliches Handeln von Kolleg*innen mittragen und ab wann nicht 
mehr?“ Um eine teaminterne Grenze zu finden, benötigt es allerdings erst 
einen Raum für Diskussionen und das Ausloten von sog. Selbstverständlich-
keiten. Die daraus entstehenden Regeln, wie beispielsweise Mitarbeiter*innen 
sitzen nicht auf dem Bett der Kinder und Jugendlichen, werden in der Präven-
tion als Schutzvereinbarungen bezeichnet.

Schutzvereinbarungen sollten für Handlungen, wiederkehrende Situationen 
und v. a. Situationen mit viel Körperkontakt und Nähe wie Wickelsituatio-
nen, Einschlafsituation oder Trösten getroffen werden. Es gibt hierzu auch 
bestimmte Prämissen, welche bei der Erstellung eingehalten werden sollten:
�	die Rechte des Kindes werden beachtet
�	kurz, knapp und eindeutig formuliert sein
�	Kinder und Eltern sollten sie verstehen
�	praxistauglich und für Mitarbeiter*innen akzeptabel sein
�	überprüfbar sein

Bei der Bearbeitung von Nähe und Distanz in inklusiven Einrichtungen wird 
an dieser Stelle sehr klar, wie wichtig der interdisziplinäre Blick ist. Jede Be-
rufsgruppe hat allein aufgrund der Stellenbeschreibung und Tätigkeit beim 
Träger ein anderes Verständnis von Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung.

Die Hauswirtschaftskraft der Wohngruppe sieht die Mädchen* und Jun-
gen* jeden Tag von Montag bis Freitag für ein paar Stunden und hat auch 
engere Gespräche während der Ausübung der Tätigkeiten mit den Min-
derjährigen. Die pädagogischen Fachkräfte betreuen die Mädchen* und 
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Jungen* rund um die Uhr sehr intensiv, bis hin zu Einschlafsituationen. 
Sie sind für die Kinder und Jugendlichen intensive Bezugspersonen und 
haben an manchen Stellen sogar elternähnliche Funktionen. Die thera-
peutischen Fachkräfte der Einrichtung sehen diese für eine Stunde pro 
Woche in einem klaren Eins-zu-Eins-Kontakt – hier ist das Verhältnis ggf. 
eher distanzierter. Währenddessen die Dienstleistende des Freiwilligen So-
zialen Jahres das Mädchen* mit körperlicher Behinderung ständig beglei-
tet und auch pflegerische Handlungen durchführt.

Aufgrund dessen ist es notwendig, dass einzelne Berufsgruppen für ihre Tä-
tigkeit spezifische Schutzvereinbarungen festschreiben. Für inklusive Ein-
richtungen ist es häufig am praktikabelsten, dass zuerst einzelne Schutzver-
einbarungen für das gesamte Personal der Einrichtung erarbeitet werden. 
Anschließend erarbeiten die einzelnen Berufsgruppen wiederum ergänzen-
de tätigkeitsspezifische Schutzvereinbarungen für ihren Arbeitsalltag. Zudem 
benötigt es bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit einer grö-
ßeren Altersspanne und/oder einer größeren Bandbreite von Behinderungs-
formen oftmals eine zusätzliche Unterteilung von alters- und entwicklungsbezo-
genen Schutzvereinbarungen. Teilweise entstehen so auch Synergieeffekte wie 
bei Wickelsituationen.

Die Beschäftigung mit dem Thema Nähe und Distanz bildet aus Sicht von 
AMYNA einen wesentlichen Baustein für ein gelingendes Schutzkonzept. 
Wenn eine „Kultur der Achtsamkeit“ innerhalb des Trägers gelebt wird, ha-
ben alle Mitarbeiter*innen eine klare Vorstellung davon, was ihr Beitrag zu 
einem Grenzen achtenden Umgang miteinander ist. Wenn diese Impulse in-
nerhalb des Trägers Früchte tragen, ist eine wichtige Basis für eine Kinder-
schutzkultur erreicht.

6 Fazit

Die Erarbeitung von Schutzkonzepten muss als langfristiger Prozess gesehen 
werden. Große Träger, welche inklusiv arbeiten, müssen sich v. a. die Verant-
wortung der interdisziplinären Zusammenarbeit bewusst machen. Denn Prä-
vention geht alle an! Daher müssen auch alle Beteiligten, unabhängig von 
ihrer Profession oder Stundenanzahl, mit in die Verantwortung zum Schutz 
vor sexuellem Missbrauch eingebunden werden. Eine Auseinandersetzung 
mit den unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben ist genauso wichtig wie 
transparente Informationen an das Personal darüber, warum die präventiven 
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Schritte gerade gegangen werden. Auch das nicht-pädagogische Personal so-
wie externe Dienstleister*innen benötigen die für die jeweilige Berufsgruppe 
relevanten Informationen, um sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden 
und ihr Handeln daran auszurichten. Dafür wird eine klare Handlungsan-
weisung benötigt, was im Verdachtsfall getan werden muss, sowie ein für die 
Berufsgruppe leichter und niedrigschwelliger Zugang zu den Nachschlage-
werken über die relevanten Informationen, um das Einhalten wichtiger Pro-
zessschritte zu erleichtern.

Schutzkonzepte müssen gelebt werden! Von der obersten Führungsriege bis 
hin zu allen Mitarbeitenden, die mit den Kindern mit und ohne Behinde-
rung in Kontakt sind. Nur so kann der Schutz so breit wie möglich aufge-
stellt sein und eine Einrichtung zum Kompetenzort werden. Für ein solches 
Projekt benötigt es einen gut strukturierten Projektplan, Zeit- und Geldres-
sourcen. Nur so werden Schutzkonzepte nicht zu Papierleichen, sondern er-
fahrbar und wirksam.
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Machtmissbrauch in der inklusiven 
Erziehungs- und Eingliederungshilfe
Jens Hudemann

Mit Blick auf die Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchti-
gungen lässt sich auf Basis verschiedener Untersuchungen außerdem feststellen, 
dass deren Risiko, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden, zwei- bis drei-
mal so hoch ist wie im Bevölkerungsdurchschnitt (vgl. Gottwald-Blaser/Unter-
staller 2017). Das Gleiche gilt auch für psychische und körperliche Gewalt sowie 
Vernachlässigung. Das zentrale Ziel eines Schutzkonzeptes ist es, die Risiken für 
Machtmissbrauch und (sexualisierte) Gewalt in pädagogischen Einrichtungen zu 
reduzieren. Für den Bereich der inklusiven Erziehungs- und Eingliederungshilfe 
ergeben sich diesbezüglich signifikante Faktoren, die in Zusammenhang mit der 
Beeinträchtigung der Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen sind und auf 
die ich in diesem Beitrag näher eingehen möchte, um auf der Basis dessen Emp-
fehlungen für den Schutzkonzeptentwicklungsprozess zu nennen.

1 Einleitung

Seit 2013 begleite ich Einrichtungen der Kinder- und Jugend- und Ein-
gliederungshilfe bei der Entwicklung von Schutzkonzepten gegen Macht-
missbrauch und sexualisierte Gewalt. Von 2016 bis 2019 habe ich das vom 
Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ge-
förderte Modellprojekt OKEI! (Organisationskompetenz durch Entwicklung 
und Implementierung eines Schutzkonzeptes) für das Kinderschutz-Zent-
rum Oldenburg durchgeführt. Das Ziel dabei war, die besonderen Belange 
von Personen mit Beeinträchtigungen bei der Entwicklung von Schutzkon-
zepten zu erkennen und Rückschlüsse auf die entsprechenden Entwicklungs-
prozesse zu ziehen.
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Um sich dem Phänomen „Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendli-
chen mit Beeinträchtigungen in Einrichtungen“ anzunähern, hilft zunächst 
ein Blick auf Zahlen und Fakten. Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik des 
Bundeskriminalamtes1 weist für das Kalenderjahr 2021 insgesamt 17.498 
Kinder (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) als Opfer von sexuellem 
Missbrauch nach §§ 176, 176a, 176b StGB aus. Schon diese Zahl ist erschre-
ckend hoch, jedoch bildet sie nur das sog. Hellfeld ab. Forschungen zum 
Dunkelfeld lassen darauf schließen, dass jeder achte bis zehnte Junge und je-
des vierte bis fünfte Mädchen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Opfer 
von sexuellem Missbrauch wird (vgl. Bange 2002).

2 Besondere Merkmale von Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen

Wichtig ist mir zu erwähnen, dass die hier geschilderten Phänomene nie 
vom Allgemeinen auf den Einzelfall zu übertragen sind. Menschen mit Be-
einträchtigung sind keine homogene Gruppe, sondern haben alle das Recht, 
als Individuen in ihrer Einzigartigkeit betrachtet zu werden. Die benannten 
Merkmale können also im Einzelfall auftreten, müssen es aber nicht.

2.1 Erschwerte Beschwerdebereitschaft durch erhöhte 
Abhängigkeit
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen sind oftmals in erhöhtem 
Maße auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Zwar sind wir alle in unseren 
ersten Lebensjahren davon abhängig, dass unsere Bezugspersonen es gut mit 
uns meinen, uns umfassend versorgen, unsere Bedürfnisse erkennen und be-
friedigen, es folgen aber i. d. R. Ablösungsprozesse, die – abgesehen von einer 
gewissen individuellen Bandbreite – einigermaßen einheitlich verlaufen und 
mit zunehmendem Lebensalter mehr Selbstbestimmung und Verantwortung 
ermöglichen.

Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung werden diese Ablö-
sungs- und Verselbstständigungsprozesse aber oft erschwert. Sie bleiben auf-
grund von kognitiven, emotionalen oder körperlichen Bedarfen, die eine 
vollkommende Verselbstständigung erst später oder teilweise gar nicht er-

1 www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Op-
fer/BU-O-01-T91Opfer_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 (Abruf 9.11.2023).

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Opfer/BU-O-01-T91Opfer_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2021/Bund/Opfer/BU-O-01-T91Opfer_xls.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
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möglichen, in erhöhtem Maße abhängig von ihren Bezugspersonen. Diese 
Abhängigkeitsverhältnisse bestehen z. T. dauerhaft und können von den Be-
troffenen als ausweglos erlebt werden.

Die Folge kann sein, dass Personen mit Beeinträchtigungen sich in hohem 
Maße und manchmal recht bedingungslos bemühen, gemocht zu werden, 
was sie für sexualisierte Übergriffe leicht angreifbar macht.

Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass kein Mensch selbst dafür verant-
wortlich ist, wenn jemand ihm gegenüber (sexuell) übergriffig wird. Die Ver-
antwortung dafür liegt immer bei der übergriffigen Person und dem System, 
das ggf. den Übergriff begünstigende Strukturen zu verantworten hat. Aber 
genau deshalb müssen Träger, Einrichtungen und Mitarbeitende dieses Phä-
nomen für jeden Einzelfall sensibel erfassen und auf der Basis dessen die be-
sonderen Risiken und die bestehenden Macht- und Abhängigkeitsverhältnis-
se reflektieren und neue Wege suchen, um mehr Augenhöhe herzustellen.

2.2 Fremdbestimmung als Norm
Die höhere Abhängigkeit kann außerdem dazu führen, dass Kinder und Ju-
gendliche mit Beeinträchtigungen es als normal empfinden, wenn ande-
re Personen über sie entscheiden und bestimmen. Speziell, wenn Menschen 
auf Intimpflege angewiesen sind, ist es für sie schwer zu differenzieren, ob 
Körperkontakt hier pflegerisch notwendig ist oder aus anderen Motiven her-
aus hergestellt wird. Auch weitere übergriffige Verhaltensweisen werden von 
Menschen mit Beeinträchtigungen oft nicht als übergriffig eingeschätzt, son-
dern als Normalität hingenommen. Immer wieder werden mir aus Einrich-
tungen Fälle geschildert, in denen z. B. Kolleg*innen Kinder und Jugendliche 
anschreien. Die Betroffenen wissen oft nicht, dass Anschreien eine Gewalt-
form darstellt und kommen deshalb gar nicht auf den Gedanken, sich da-
rüber zu beschweren.

Aufgabe von Trägern, Einrichtungen und deren Mitarbeitenden ist es des-
halb, Kinder und Jugendliche immer wieder über deren Rechte zu informie-
ren, ihnen verschiedene Beschwerdewege transparent zu vermitteln und sie 
im Bedarfsfall proaktiv zu unterstützen.
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2.3 Fehlende sexuelle Aufklärung und Bildung
Über den Zusammenhang von Sexualität und Behinderung gibt es auch 
unter Fachkräften diverse Vorurteile und Fehlannahmen, die den Umgang 
damit irritieren. In Kombination mit mangelnden sexualpädagogischen 
Fachkenntnissen und Ängsten, dass durch eine Thematisierung sexualpäd-
agogischer Aspekte „schlafende Hunde geweckt“ würden, bleibt eine aktive 
Aufklärung zu jugendrelevanten Aspekten von Sexualität meiner Erfahrung 
nach häufig gänzlich aus.

Die gesellschaftlich (zumindest unter Volljährigen) verbreitete mangelnde 
Sprachfähigkeit im Bereich Sexualität wirkt hier blockierend und stellt damit 
einen weiteren Risikofaktor dar. Viele junge Menschen eignen sich ihr Wis-
sen über Sexualität daher mehr oder weniger autodidaktisch an. Das Inter-
net lässt diesbezüglich keine Wünsche (und Gefahren) offen. Während aus 
einer mangelnden fachlichen Begleitung des Themas Sexualität ohnehin er-
höhte Risiken für sexuelle Gewalt resultieren, entstehen speziell für Personen 
mit geistigen Beeinträchtigungen zusätzliche Hürden, da sie bei der Informa-
tionsgewinnung auf Unterstützung angewiesen sind. Sexuelle Handlungen, 
ob übergriffig oder einvernehmlich, aber auch eigene sexuelle Gefühle und 
Körperfunktionen können oft nicht angemessen eingeordnet werden und be-
nötigen fachliche Begleitung.

Sexualität muss unabhängig vom Alter oder der Beeinträchtigung als mensch-
liches Grundbedürfnis und Teil der Persönlichkeitsentwicklung betrachtet 
werden (vgl. Freund/ Riedel-Breidenstein 2006), was eine Kehrtwende von 
einem oft vorherrschenden rigiden Umgang mit kindlicher und jugendlicher 
Sexualität hin zu einer sexualitätsbejahenden Haltung und fachlich fundier-
ten Begleitung alters- und entwicklungsangemessener Form zur Folge haben 
muss. Und das gilt selbstverständlich unabhängig vom Grad der Beeinträch-
tigung einer Person.

2.4 Mangelnde Kommunikationsmöglichkeiten
Beeinträchtigungen in der Kommunikation stellen zusätzliche Risiken dar. 
Zum einen wissen Menschen mit übergriffigen Absichten die mangelnden 
Mitteilungsfähigkeiten auszunutzen. Zum anderen verstärken sich Ungleich-
behandlungen, wenn Einrichtungen nicht alle Optionen zum Abbau von 
Verständigungsbarrieren nutzen. Visualisierungen in Form von Piktogram-
men und ggf. Talker oder Gebärden und die Anwendung einer einfachen 
Sprache sollten für alle selbstverständlich sein.
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3 Handlungsempfehlungen für inklusive 
Einrichtungen der Erziehungshilfe und 
Eingliederungshilfe
Aus den oben benannten Merkmalen und Risiken leiten sich nun einige 
Empfehlungen für Schutzkonzeptentwicklungsprozesse in Einrichtungen der 
inklusiven Erziehungshilfe und Eingliederungshilfe ab.

3.1 Das Team im Boot – Basissensibilisierung durch 
Teamfortbildungen
In Fachkreisen wird als erster Baustein des Schutzkonzeptentwicklungs-
prozesses eine Analyse der Risiken und Ressourcen empfohlen (vgl. Wolff 
et al. 2018; Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Fami-
lie 2022). Um diese angemessen einschätzen zu können, ist es hilfreich, alle 
Mitarbeitenden vorab im Rahmen einer Fortbildung für die Thematik zu 
sensibilisieren. Erst durch die Auseinandersetzung mit Täterstrategien und 
sexualisierter Gewalt sowie mit Macht, Nähe und Distanz in der eigenen 
Biografie und im eigenen Arbeitsfeld werden Fallstricke sichtbar. Besonders 
die Herausforderungen, die sich aus dem Phänomen Behinderung ergeben, 
sollten in diese Fortbildungen einbezogen und einer kritischen Reflexion 
unterzogen werden, um die besondere Rolle der Mitarbeitenden deutlich zu 
machen. Die Begleitung durch externe Fachkräfte kann hier sehr hilfreich 
sein, auch um einer gewissen Betriebsblindheit bei der Suche nach Risiken 
entgegenzuwirken.

3.2 Professionelle Haltung: Das Menschenbild ist 
entscheidend
In diesem Zusammenhang sei die Bedeutung des vorherrschenden Men-
schenbildes erwähnt. Möglichkeiten der Beteiligung, Mit- und Selbstbestim-
mung scheitern manchmal schon daran, dass Menschen mit Beeinträchti-
gung primär als Hilfeempfänger*innen wahrgenommen werden. In dieser 
Betrachtung bleiben sie Objekt des Handelns und ein defizitärer Blick mit 
Fokus auf etwaige Defizite bestimmt das Zusammensein.

Dabei sind Menschen mit Beeinträchtigung so viel mehr als nur Hilfeemp-
fänger*innen. Oftmals bestechen sie durch ihre hohe sozial-emotionale Sen-
sibilität sowie Aufmerksamkeit und lenken unseren Fokus auf wunderbare 
Kleinigkeiten, die den Menschen ohne Beeinträchtigungen – wenn es das 
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überhaupt gibt – in der Geschwindigkeit des Alltags oftmals verloren gehen. 
Das bis dato eher defizitorientierte Menschenbild sollte also durch ein res-
sourcenorientiertes Menschenbild ersetzt werden.

Ohne vorhandene Hilfe- und Schutzbedarfe infrage zu stellen, ist meine feste 
Überzeugung, dass aus einem Miteinander und einem Abbau kategorischer 
Unterscheidungen neue Möglichkeiten wachsen können, um sich gegensei-
tig selbstverständlicher auf Augenhöhe zu begegnen. Wo das gelingt, können 
neue Wege des Miteinanders gefunden und bestehende Macht- und Abhän-
gigkeitsverhältnisse deutlich reduziert werden. Die Voraussetzung dafür ist 
die Bereitschaft, sich gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren einer 
Einrichtung selbstkritisch mit anachronistischen Leitsätzen und Verhaltens-
mustern auseinanderzusetzen, diese über Bord zu werfen und fortan kontinu-
ierlich die eigene Haltung und das berufliche Handeln zu reflektieren. Auch 
hierbei kann eine externe Begleitung unterstützend wirken.

3.3 Choice – Voice – Exit: Die Einrichtungsanalyse mit 
Mut zur Lücke
Auf der Basis eines reflektierten Menschenbildes werden Macht und Abhän-
gigkeit deutlicher sichtbar, was eine erhöhte Qualität bei der Analyse zur Fol-
ge hat. Hilfreich ist hierbei eine präzise Durchleuchtung des Organisations-
alltags mit Blick auf die Existenz bzw. Abstinenz von Choice-, Voice-, und 
Exit-Optionen (vgl. Oppermann et al. 2018) als bedeutende Eckpfeiler für 
die Sicherung von Persönlichkeitsrechten:

Choice bedeutet, dass Kinder und Jugendliche immer Wahlmöglichkeiten 
haben sollten. Das bezieht sich auf die Auswahl beim Essen genauso wie auf 
die Teilnahme an Gemeinschaftsaktionen und alle anderen Situationen des 
Organisationsalltags.

Voice bedeutet, dass jedes Kind und jede/r Jugendliche das Recht hat, seine 
oder ihre Stimme zu erheben und die eigene Meinung zu äußern und in die-
ser auch gehört und ernst genommen zu werden. Insbesondere mit Blick auf 
Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung leitet sich hieraus für das be-
treuende Personal die Aufgabe ab, Informationen, die für ihr Leben relevant 
sind, in einer für sie verständlichen Weise zur Verfügung zu stellen und sie bei 
der Wahrnehmung ihrer Voice-Option zu unterstützen.2

2 Der Begriff „Mitarbeitende“ bezieht auch nichtpädagogisches Personal wie Hauswirtschaftskräfte, 
Nachtwachen, Hausmeister*in, Fahrdienste u. a. mit ein, also alle, die in professionellem Kontakt zu 
den Kindern und Jugendlichen stehen.
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Exit bedeutet, dass es im Organisationsalltag einer Einrichtung für alle Kin-
der und Jugendlichen immer Ausstiegsmöglichkeiten braucht. Das betrifft 
besonders Situationen, die zu einem erhöhten Stress führen können wie z. B. 
Konfliktklärungsgespräche. Möglichkeiten zum Abbruch und Ausstieg soll-
ten den Beteiligten im Vorfeld verdeutlicht werden. Ein „Stopp“ sollte im-
mer die sofortige Beendigung der jeweiligen Situation zur Folge haben. Bei 
sprachlichen Einschränkungen können Symbole oder andere Hinweise ver-
einbart werden.

Problematisch ist, dass diese Optionen oftmals bereits in der Struktur der 
Erziehungs- oder Eingliederungshilfe nur eingeschränkt vorhanden sind. 
Ich habe selbst über zwölf Jahre in verschiedenen Einrichtungen der Erzie-
hungshilfe gearbeitet und in den meisten Fällen waren sich zwar Eltern und 
Fachkräfte einig, dass es gut für ein Kind sei, eine bestimmte Einrichtung 
zu besuchen, das Kind selbst war damit in zahlreichen Fällen aber gar nicht 
einverstanden. Es wurde also in vielen Fällen in seiner Meinung nicht 
ausreichend ernst genommen, ihm wurde eine Entscheidungskompetenz 
abgesprochen, aus Mangel an freien Plätzen in anderen Einrichtungen 
wurde ihm auch keine Auswahlmöglichkeit geboten, und mit dem Tag der 
Aufnahme musste das jeweilige Kind die Einrichtung besuchen: No Voice, 
no Choice, no Exit.

Es erscheint mir fahrlässig, solche Rahmenbedingungen als gegeben hinzu-
nehmen, da hier die Persönlichkeitsrechte massiv missachtet werden und von 
vornherein eine Kultur der Grenzverletzungen Einzug erhält, die sich in vie-
len Situationen des Alltags fortsetzt. Ein konstruktives Miteinander kann sich 
in einem solchen Rahmen struktureller Gewalt gar nicht erst entwickeln.

Eine fundierte Analyse der Risiken und Gelegenheitsstrukturen begibt sich 
auf die Suche nach (nicht) vorhandenen Choice-, Voice- und Exit-Optionen, 
die zur Sicherung der Persönlichkeitsrechte der Kinder und Jugendlichen mit 
und ohne Beeinträchtigung einen erheblichen Beitrag leisten können.

3.4 Nähe und Distanz im Konsens vereinbaren: 
Die Ampel für Mitarbeitende
Ein Verhaltenskodex bzw. ein Regelwerk zum Umgang der Mitarbeitenden 
mit Nähe und Distanz, kann als fester Bestandteil eines Schutzkonzeptes be-
trachtet werden. Da inzwischen viele solcher Regelwerke auf den Home-
pages von Einrichtungen zu finden sind, ist die Versuchung für Leitungs-
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kräfte natürlich groß, diese zu übernehmen und ins eigene Schutzkonzept 
einzuarbeiten. Hieraus ergeben sich aber einige Gefahren, weil die Regeln 
für die Besonderheiten einer anderen Einrichtung entwickelt wurden und 
möglicherweise nicht den besonderen Risiken der eigenen Einrichtung ent-
sprechen.

Aber auch die Erarbeitung und Verabschiedung eines Regelwerks in einer 
Arbeitsgruppe hat seine Tücken, da eine AG nur aus einer Auswahl von Mit-
arbeitenden besteht. Das Ergebnis wäre, dass wenige Mitarbeitende entschei-
den, wie alle Mitarbeitenden sich verhalten sollen. Widerstände in der Um-
setzung sind hier meist vorprogrammiert, und obgleich natürlich in allen 
Prozessen Fehler passieren, sollte unbedingt vermieden werden, dass über die 
Köpfe anderer hinweg Entscheidungen gefällt werden. Die Erfahrung zeigt, 
dass Teams recht nachtragend sein können, wenn sie sich übergangen fühlen, 
und das führt dann zu eigentlich vermeidbaren Störungen im eigentlich so 
bedeutsamen Schutzkonzeptentwicklungsprozess.

Beachten Sie also unbedingt, dass alle Mitarbeitenden, die sich an die zu ent-
wickelnden Regeln halten sollen, auch in angemessener Weise an der Ent-
wicklung beteiligt werden. Zu allen enthaltenen Regeln sollte unbedingt ein 
Konsens hergestellt werden. Das bedeutet für überschaubare Gruppengrö-
ßen, dass idealerweise im Rahmen eines Teamworkshops einzelne Regeln ent-
wickelt und im Konsens abgestimmt werden. Hierfür sehr hilfreich ist das 
im Modellprojekt Kinderstube der Demokratie entwickelte Konsensverfahren 
(vgl. Hansen/Knauer/Sturzenhecker 2011). Dieses Verfahren hat den Vor-
teil, dass bei der Entwicklung bereits eine Einigung darüber erzielt werden 
muss, wie denn mit bestimmten Herausforderungssituationen umgegangen 
werden soll.

In größeren Teams ist eine Erarbeitung im Konsensmodell praktisch schwer 
umsetzbar, aber auch hier brauchen alle Mitarbeitenden die Möglichkeit, die 
Regeln kritisch zu prüfen, Fragen zu stellen und sollten ihnen explizit zustim-
men, bevor das Regelwerk verabschiedet wird.

Ist auf diesem Wege eine Einigung im Team erzielt, fördert das die Identifika-
tion der Mitarbeitenden mit der Einrichtung. Außerdem ist die Wahrschein-
lichkeit höher, dass ein im Konsens entwickeltes Regelwerk auch von den 
Mitarbeitenden umgesetzt und wechselseitig kontrolliert wird. Unbedingt 
beachtet werden muss aber, dass sich die Regeln zunächst in einer Testphase 
in der Praxis bewähren sollten. Es wird in den kommenden Monaten immer 
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mal wieder Situationen geben, in denen einzelne Kolleg*innen an ihre Gren-
zen stoßen, oder sie stellen fest, dass bestimmte Regeln in konkreten heraus-
fordernden Situationen nicht praktikabel erscheinen. Das Regelwerk sollte 
also in dieser Testphase regelmäßig und verbindlich auf seine Praxistauglich-
keit überprüft und ggf. weiterentwickelt werden. Mit den Kindern und Ju-
gendlichen muss offen über das Regelwerk gesprochen werden. So können 
auch Wünsche der Kinder und Jugendlichen einbezogen und gegebenenfalls 
ins Regelwerk aufgenommen werden.

Diese Testphase ist dann abgeschlossen, wenn sich zeigt, dass keine Verände-
rungswünsche mehr geäußert werden. Eine Übersetzung in leichte Sprache 
und die Bekanntmachung der Regeln gegenüber den Kindern und Jugend-
lichen stehen an. So werden die Regeln verbindlich und der Schutz der Nut-
zer*innen vor Übergriffen wird überprüfbar.

3.5 Nutzer*innen ins Boot holen: Möglichkeiten zur 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (mit und ohne 
Beeinträchtigung) bei der Einrichtungsanalyse
Auch wenn Mitarbeitende gelegentlich Betroffene von Gewalt durch Kinder 
und Jugendliche werden, besteht für Kinder und Jugendliche aufgrund der 
bestehenden Abhängigkeitsverhältnisse ein deutlich höheres Risiko zum Op-
fer von Machtmissbrauch und Gewalt zu werden. Die Risikoanalyse braucht 
also zwingend auch die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen.

Hierzu bedarf es nicht nur passender Methoden, sondern auch einer vorheri-
gen Aufklärung über Persönlichkeitsrechte, damit ein kritischer Blick ermög-
licht werden kann. Besonders in der inklusiven Erziehungshilfe und der Ein-
gliederungshilfe ist dies von besonderer Bewandtnis, da wie bereits erläutert, 
viele Nutzer*innen Fremdbestimmung als Normalität erachten und daher 
zunächst hinsichtlich des Erkennens von Grenzverletzungen und Übergriffen 
sensibilisiert werden sollten.

Eine Möglichkeit zur Sensibilisierung und Aufklärung ist das Bildungs- und 
Präventionskonzept „Ben und Stella wissen Bescheid!“, das im Rahmen des 
Bundesweiten Modellprojektes BeSt – Beraten und Stärken entwickelt wurde.3 
Das Konzept enthält viele Materialien wie u. a. Bildergeschichten und Filme 
in einfacher Sprache, Audio- und Gebärdensprachenversion und richtet sich 

3 www.benundstella.de (Abruf 9.11.2023).

http://www.benundstella.de
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gezielt an Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, mit dem Ziel des 
Schutzes vor sexualisierter Gewalt.

Eine Analyse der Risiken für Gewalt durch die Kinder und Jugendlichen 
kann danach methodisch unterschiedlich erfolgen. Das tägliche Abfragen der 
Zufriedenheit ist einfach und wirksam. („Was hat dir heute [besonders] gut 
gefallen? Und was war heute nicht schön?“)

Darüber hinaus können Workshops zur Einrichtungserkundung, das ge-
meinsame Ansehen von Wimmelbildern oder das Malen subjektiver Land-
karten der Einrichtung Hinweise auf Zufriedenheiten und Unzufriedenhei-
ten geben (vgl. Oppermann/Winter/Wolff 2018). Fotos oder Piktogramme 
können z. B. durch die Kinder und Jugendlichen mit grünen, gelben oder ro-
ten Klebepunkten danach bewertet werden, ob sie sich in der jeweiligen Situ-
ation wohl oder unbehaglich fühlen.

3.6 Mitbestimmung verbindlich regeln – 
die Einrichtungsverfassung
In allen Einrichtungen der Erziehungs- und Eingliederungshilfe hat sich die 
Beteiligungs- und Mitbestimmungskultur bereits deutlich entwickelt. Be-
wohnervertretungen, Heimräte und Kinderparlamente tagen mehr oder we-
niger regelmäßig und besprechen die anfallenden Themen. Durch die Pande-
mie und den Lockdown sind allerdings viele Strukturen in den vergangenen 
Jahren eingebrochen und müssten nun teilweise mühsam neu aktiviert wer-
den, so zumindest meine persönliche Erfahrung aus der Begleitung vieler 
Einrichtungen. Dadurch ist auch die Einbeziehungskultur der Kinder und 
Jugendlichen rückläufig gewesen. Möglich ist das jedoch nur deshalb, weil 
selten verbindlich geregelt ist, welche Fragen des Institutionsalltags durch 
wen entschieden werden. Es obliegt also meist der Willkür der Mitarbeiten-
den, ob und wie viel Kinder und Jugendliche mitreden dürfen. Erst aber, 
wenn verbindlich festgelegt ist, welche Rechte Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen zustehen, kann einer willkürlichen Auslegung der Mitbestim-
mungsrechte Einhalt geboten werden.

Eine hilfreiche Methode zur verbindlichen Umsetzung von Beteiligungsrech-
ten ist im Modellprojekt Kinderstube der Demokratie entwickelt worden (vgl. 
Hansen/Knauer/Sturzenhecker 2011). Zwar wurde das Projekt in Kinder-
tageseinrichtungen umgesetzt, dennoch lassen sich Methoden für mehr Be-
teiligung hervorragend auf Einrichtungen der inklusiven Erziehungs- und 
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Eingliederungshilfe übertragen. Mit Hilfe einer erprobten Methodik können 
einzelne Partizipationsprojekte wie z. B. die Gestaltung von Gemeinschafts-
räumen, die Planung von Ausflügen oder das Verfahren bei Konfliktlösun-
gen detailliert vorbereitet und umgesetzt werden. Ziel ist es, die so etablier-
ten Mitbestimmungsrechte von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in 
einer Verfassung festzuschreiben und auf diesem Wege zu sichern.

3.7 „Hurra, da meckert jemand“ – 
Beschwerde als Entwicklungschance
Das grundsätzliche Problem beim Begriff „Beschwerde“ ist ja, dass das Wort 
„schwer“ schon drin enthalten ist. Und es bestehen tatsächlich einige Er-
schwernisse für die Person, die sich mit dem Gedanken beschäftigt, eine Be-
schwerde auf den Weg zu bringen. Dies gilt speziell aus Sicht eines Kindes 
oder Jugendlichen mit Beeinträchtigung, da sich zu den bereits beschriebe-
nen Kommunikationsschwierigkeiten weitere Hürden gesellen:
�	Was ist überhaupt eine Beschwerde?
�	An wen kann ich mich wenden?
�	Wie kann ich mich beschweren?
�	Was muss ich dafür tun, damit meine Beschwerde verstanden wird?
�	Was passiert mit meiner Beschwerde? Wird die Person, gegen die sich mei-

ne Beschwerde richtet, informiert? Wie wird sie reagieren? Wird sie be-
straft? Muss ich selbst mit Konsequenzen rechnen?

Es wird deutlich, dass es einige Maßnahmen braucht, um eine beschwer-
defreundliche Einrichtungskultur und -struktur zu entwickeln. Kostspielig, 
aber qualitativ konkurrenzlos erscheint mir die Einstellung trägerinterner 
Ombudspersonen, die sich proaktiv um die Zufriedenheit der Kinder und 
Jugendlichen kümmern. Damit eine Ombudsperson aber tatsächlich als neu-
trale bzw. allparteiliche Ansprechperson fungieren kann bedarf es einiger Vo-
raussetzungen:

�	Die Ombudsperson muss vom Gruppendienst freigestellt sein, um Ver-
strickungen in Teamdynamiken auszuschließen, und sie muss sich dieser 
besonderen Rolle bewusst sein.

�	Sie sollte keine Erziehungsaufträge ausführen, die ein Abhängigkeitsver-
hältnis zwischen dem jungen Menschen und der Ombudsperson herstel-
len.
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�	Sie sollte ein eindeutiges Mandat zur Beschwerdeführung haben, dass es 
ihr erlaubt, auch Beschwerden gegen Vorgesetzte auf den Weg zu bringen.4

�	Sie sollte verbindliche und regelmäßige Kontakte zu allen Kindern und 
Jugendlichen aktiv herstellen und explizit nach Zufriedenheiten und Un-
zufriedenheiten fragen

�	Sie sollte Kommunikationstechniken beherrschen, die geeignet sind, 
Sprachbarrieren zu überwinden wie Talker, unterstützte Kommunikation 
oder Gebärden.

�	Sie sollte auf verschiedenen Wegen, auch telefonisch, erreichbar sein.
�	Im Falle eines Beschwerdeverfahrens wird der junge Mensch als beschwer-

deführende Person an allen Schritten so beteiligt, sodass er den Prozess be-
stimmt.

�	Äußert ein Kind oder ein/e Jugendliche*r gegenüber einer Mitarbeiter*in 
einen Kontaktwunsch zur Ombudsperson, so muss dieser Person der Zu-
gang bedingungslos und ohne Gegenfragen ermöglicht werden. Diese Re-
gel muss allen Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitenden bekannt sein.

Externe, trägerunabhängige Ombudsstellen haben definitiv ihre Berechti-
gung, sind allerdings für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen, 
die in Einrichtungen leben, so gut wie nicht erreichbar. Zum einen können 
sie den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen nicht aktiv herstellen, zum 
anderen brauchen speziell Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen 
oftmals Unterstützung beim Aufsuchen der Ombudsstelle. Und dafür müss-
ten sie sich ja direkt an die Betreuenden der Einrichtung richten, was zusätz-
lich beschwerdehemmend wirkt und wieder den „guten Willen“ der Fach-
kraft voraussetzt.

4 Abschluss

Die Fülle der hier genannten Empfehlungen zur Umsetzung von Schutzkon-
zepten mag auf den ersten Blick erschlagen und der einen oder dem anderen 
Leser*in überzogen erscheinen. Um den bestehenden Gefahren für Macht-
missbrauch und Gewalt in Institutionen entgegenzuwirken und dabei die be-
sonderen Risiken von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung mit-
zudenken, sind die Anstrengungen jedoch absolut erforderlich.

4 Z.B. die Bilder für die leichte Sprache der Lebenshilfe Bremen: https://lebenshilfe-bremen.de/angebote/
buero-fuer-leichte-sprache/bilder-fuer-die-leichte-sprache/ (Abruf 9.11.2023).

https://lebenshilfe-bremen.de/angebote/buero-fuer-leichte-sprache/bilder-fuer-die-leichte-sprache/
https://lebenshilfe-bremen.de/angebote/buero-fuer-leichte-sprache/bilder-fuer-die-leichte-sprache/
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Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse werden weiterhin bestehen bleiben. 
Daher braucht es Maßnahmen, die als Gegengewicht dienen, um die omni-
präsente Gefahr von (sexualisierten) Übergriffen v. a. gegenüber Kindern und 
Jugendlichen mit Beeinträchtigungen zu reduzieren.

Mitunter ist das für Einrichtungen noch ein langer Weg. Aber bereits mit 
dem ersten Schritt – und das sollte immer eine Teamfortbildung zur Sensibi-
lisierung sein – wird eine selbstkritische Haltung gestärkt und dadurch bereits 
nachhaltig das Risiko reduziert. Gelingt es darüber hinaus, die Ressourcen 
der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigungen im Entwick-
lungsprozess mitzunehmen, können Schritt für Schritt neue Wege des Zu-
sammenarbeitens und -lebens sichtbar werden, die der Erziehungs- und Ein-
gliederungshilfe nachhaltig guttun können.
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„Bei mir waren sie nie gefährdet, nie.“

Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohl-
gefährdung auf dem elterlichen Prüfstand
Michaela Berghaus

Einleitung

Väter und Mütter beeinflussen als zentrale Akteur*innen maßgeblich den 
Verlauf des Verfahrens zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung. Ange-
sichts dieser unstrittigen Erkenntnis überrascht das vermeintliche Desinter-
esse für Eltern als Gegenstand empirischer Untersuchungen: Bis heute wird 
ihnen in Forschung und Theorie zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Das 
Erfassen ihrer subjektiven Wahrnehmung ist bedeutsam, weil sie als Beteiligte 
und Handelnde die Qualität der Praxis maßgeblich mitdefinieren. Aus die-
sem Grund werden betroffene Eltern in diesem Beitrag in den Mittelpunkt 
gerückt: Die Frage nach ihrem Erleben und Bewältigen von Verfahren zur 
Abwendung einer Kindeswohlgefährdung wird anhand von ausgewählten Er-
kenntnissen beantwortet. Diese rekurrieren auf eine Studie der Autorin, de-
ren Erkenntnisinteresse konsequent auf das Verstehen betroffener Eltern ziel-
te: Wie erleben und bewältigen sie Situationen, in denen in ihre familiäre und 
private Lebenswelt eingegriffen wird – mit der professionellen Legitimation, 
zum Wohle des Kindes zu handeln? Väter und Mütter konnten ihre subjekti-
ven Erfahrungen in Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung 
schildern und ihre Einschätzungen zu fachlichem Handeln darstellen. Basie-
rend auf 18 narrativ angelegten Interviews wurden Erlebens- und Bewälti-
gungsformen betroffener Eltern entwickelt und Impulse für fachliches Han-
deln formuliert (vgl. Berghaus 2020). Im Rahmen dieses Beitrags werden 
ausgewählte Erkenntnisse zum Erleben dargestellt. 
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Subjektive Wahrnehmung von Elternschaft im 
Spiegel professioneller Fremdwahrnehmungen
Eltern sind als Personen mit subjektiven Gefühlen, Gedanken und Hand-
lungsmotiven zu begreifen. In Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohl-
gefährdung zeigen sich trotz ihrer Subjektivität und der individuellen Fallver-
läufe gemeinsame Erlebensmuster, die nachfolgend skizziert werden. 

Die befragten Eltern erleben ihre persönliche und familiäre Lebenssituation 
als besonders. Die wahrgenommenen Besonderheiten, z. B. Schicksalsschlä-
ge oder Erkrankungen, prägen ihr Selbstbild und wirken identitätsstiftend. 
Gleichzeitig schaffen die Besonderheiten aus ihrer Wahrnehmung eine Ab-
grenzung zu „normalen“ Eltern. 

Mir reicht’s auch. Also mit diesen ganzen Anschuldigungen […]. Ich bin 
stolz auf mein Leben. Ich bereue nicht eins meiner Kinder, ich bereue nicht 
einen Fehltritt, den ich vielleicht mal gemacht habe, das macht mich zu dem 
Menschen, der ich bin. Aber es wird immer so dargestellt, ne, wie sieht das 
aus. Drei Kinder, drei verschiedene Männer. Dass wir hier seit zehn Jahren 
kämpfen, gerade nach so einem bewegten Leben, was wir haben, irgendwie 
Ruhe reinzubringen und einfach nur ein normales Leben, ich werde nie ein 
normales Leben haben. Das habe ich begriffen.

Im Rahmen ihrer besonderen persönlichen und familiären Lebenssituatio-
nen gestalten die Väter und Mütter ihre Elternrolle. Sie sind konsequent da-
rum bemüht, ihren subjektiv hohen Anforderungen an Elternschaft gerecht 
zu werden: Meine Kinder sind meine Lebensaufgabe. Dabei gleichen ihre Vor-
stellungen von Elternschaft nicht zwingend den gesellschaftlichen Vorstellun-
gen. Die befragten Eltern beschreiben sich als liebende, kümmernde und en-
gagierte Eltern, die alles tun (würden), um gemeinsam mit ihrem Kind bzw. 
ihren Kindern leben zu können. 

Dass ich eine Löwin bin, eine Mutterlöwin, die um die Kinder kämpft und 
ich habe es auch bewiesen. Und das bin ich auch immer noch, ich bin eine 
Kämpferin.

Angesichts ihrer selbst zugewiesenen Kompetenzen und immensen Bemü-
hungen wünschen sie sich von außen Wertschätzung und Respekt. Diese 
Wünsche werden in Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung 
frustriert: Elterliche und fachliche Deutungsmuster über Ursachen und Aus-
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wirkungen der persönlichen und familiären Lebenssituationen weisen eine 
große Diskrepanz auf. Statt Anerkennung erfahren die interviewten Eltern 
aus ihrer Sicht negative und defizitorientierte Fremdwahrnehmungen, die 
nicht zu ihrem entwickelten Selbstbild passen. 

Und dann, aber man fühlt sich, gerade als Eltern fühlt man sich oft angegrif-
fen oder falsch verstanden, falsch gedeutet.

Die Väter und Mütter haben den Eindruck, dass die Fachkräfte sie vorrangig 
als belastet, überfordert und hilfebedürftig wahrnehmen. Im Verlauf des Ver-
fahrens werden die Eltern aus ihrer Sicht zunehmend von Fachkräften stig-
matisiert und abgewertet. Das zugewiesene Stigma prägt den fachlichen Blick 
und das Handeln der Fachkräfte und erschwert einen ganzheitlichen Blick 
auf Eltern und Familie. Zugleich beeinflusst es die Handlungsmöglichkeiten 
der Eltern. Sie fühlen sich in ihrer Elternrolle degradiert und erleben zuneh-
mend Eingriffe in die Ausübung ihrer Elternschaft. Der beschriebene Stigma-
tisierungsprozess findet seinen Höhepunkt in der Zuschreibung als kindes-
wohlgefährdende Eltern.

Habe ich gesagt, was ist das denn, also es geht um Kindeswohlgefährdung 
und die müssen dem nachgehen. Konnte ich auch total verstehen, aber habe 
ich gesagt, das ist an den Haaren herbeigezogene Scheiße hier irgendwie.

Der von außen an die Eltern herangetragene Vorwurf einer Kindeswohlge-
fährdung ist für sie zu keinem Zeitpunkt inhaltlich verständlich und akzep-
tabel. Sie erleben diese fachliche Einschätzung als ungerechtfertigte Verleum-
dung und Diskriminierung. 

Ich sehe auch manchmal so die Vergleiche so bei Familien, eine Freundin 
habe ich auch, die hat mit dem Jugendamt zu tun, aber, na ja, denke ich 
mir, ne, ich sag, ich bin ja nur bestraft, weil ich die Krankheit habe, ne. Das 
ist für mich immer Bestrafung, sage ich, ne, dass ich das habe und ich habe 
auch gesagt, ja, ich habe es mir nicht ausgesucht und alles, ne. Da leben 
nämlich die Kinder noch im Haushalt bei denen und da geht es manchmal 
echt drüber und drunter. Egal, habe ich jetzt gesagt. Und ich werde sie ja 
bald wieder bei mir haben.

Der als Unterstellung kategorisierte Vorwurf einer Kindeswohlgefährdung 
erzeugt Distanz zwischen Eltern und Fachkräften und gefährdet die ohne-
hin fragile Arbeitsbeziehung und Kommunikation. Die im Gegensatz zuei-
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nanderstehenden Konstruktionen einer Kindeswohlgefährdung sind in der 
Praxis Ergebnisse subjektiver Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse. Den 
professionellen und elterlichen Deutungen liegen unterschiedliche Auffas-
sungen geltender Normen zugrunde, die sich in abweichenden Gefährdungs-
einschätzungen manifestieren. Während Fachkräfte die interviewten Eltern 
mit dem Vorwurf einer Kindeswohlgefährdung konfrontieren, beschreiben 
die Väter und Mütter gefährdende Situationen, die seitens des Jugendamtes 
initiiert werden.

Die negativen Fremdzuschreibungen und der Vorwurf einer Kindeswohlge-
fährdung belasten die Eltern massiv, da sie diese nicht in ihr Selbstbild über-
tragen können. 

Alleinstehende, sage ich mal, die haben es echt schwer und man wird auch 
viel verurteilt […], da habe ich auch sehr viel mitgemacht, wo die gehört ha-
ben, dass meine Kinder weg sind, ich bin doch eine Schlägermutter, ich bin 
eine Rabenmutter, also ja, ich, ich habe auch sehr gelitten.

Daher sind sie aus ihrer Perspektive gezwungen, einen Umgang damit zu 
finden. Zwar lehnen die Eltern die an sie herangetragenen Fremdzuschrei-
bungen ab, zeigen diese Abwehr aber nicht zwingend offen gegenüber Ihren 
Kommunikationspartner*innen. Die Eltern schildern unterschiedliche Um-
gangsstrategien, die von äußerlicher Übernahme bis zur vehementen und of-
fenen Ablehnung der Fremdwahrnehmungen reichen. Die Väter und Müt-
ter kombinieren situativ oder geplant unterschiedliche Strategien: z. B. die 
Korrektur der ihnen vermittelten Fremdbilder, die Präsentation besonderer 
Leistungen oder den Rückzug und die Vermeidung als defensive Strategien. 

Das Jugendamt aus elterlicher Perspektive: 
Interaktion zwischen wollen und müssen

Die Interaktion mit dem Jugendamt steht bei allen befragten Elternteilen 
im Mittelpunkt ihres Erlebens, d. h. sie schreiben der Auseinandersetzung 
mit dem Jugendamt – oder stellvertretend mit den Fachkräften – im Ver-
gleich zu anderen beteiligten Professionen und Organisationen in Verfahren 
zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung eine außergewöhnlich hohe 
Bedeutung zu. Das Jugendamt bildet aus Sicht der Eltern den Dreh- und 
Angelpunkt, vor allem weil die Fachkräfte aus elterlicher Sicht als Drahtzie-
her*innen des Verfahrens wirken. 
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Das Jugendamt macht die Regel

Ich bin zum Jugendamt hingegangen, nicht umgekehrt, nicht das Jugendamt 
ist zu mir hingekommen, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass es da 
eine Möglichkeit gibt, dass es da eine Zusammenarbeit gibt. Ja, wobei ich 
aber ganz schnell dann gemerkt habe, das ist eigentlich eine Arbeit gegenein-
ander, dass das Jugendamt eigentlich gegen mich gearbeitet hatte, ja, eigent-
lich nur die Fehler aufgezählt hatte, die ich hatte, aber nicht, dass es eine 
Möglichkeit gab, Fehler zu bearbeiten. Ne, man hat mir eine Kontrolleurin 
reingesetzt, die mir womöglich meine Fehler anprangern wird, die, ja, ein 
schlechtes Gutachten schreiben wird.

Folglich wird das Jugendamt als machtvolle Organisation wahrgenommen, 
die häufig kognitiv und emotional negativ besetzt ist. 

Gegen Jugendamt hat man leider verloren. […] Gegen Behörde, wenn die 
was sagen, die haben immer Recht, unser einer, Kleiner, hat ja nie Recht so-
zusagen.

Vor diesem Hintergrund treten die befragten Eltern dem Jugendamt vor-
eingenommen gegenüber: Ihre subjektiven Vorstellungen, Erwartungen und/
oder bisherigen Erfahrungen beeinflussen die Kontaktaufnahme und die da-
rauf aufbauende Interaktion. Auch wenn Väter und Mütter nicht alle Bilder 
und Emotionen offen kommunizieren, dienen sie ihnen als Maßstab zur Ein-
ordnung von fachlichen Vorgehensweisen und Handlungen. 

Die befragten Eltern schildern zahlreiche Anlässe und Situationen, die der 
ersten Kontaktaufnahme zum Jugendamt zugrunde liegen. Vor allem Über-
gangs- oder Umbruchsituationen sowie überraschende Ereignisse in der 
persönlichen, familiären und sozialen Lebenswelt führen zu Belastungs-
momenten, die aufseiten der Eltern das Gefühl erzeugen können, die He-
rausforderungen nicht mehr selbstständig lösen zu können. Diesbezüglich 
erhöhen vor allem negative Rückmeldungen seitens unterschiedlicher Ein-
richtungen (Kindertageseinrichtungen, Schulen) ihren gespürten Druck. 
Daher kann die Kontaktaufnahme auf einem Kontinuum zwischen freiwilli-
ger Kontaktaufnahme durch die Betroffenen, empfohlener und von außen er-
zwungener Kontaktaufnahme verortet werden. Wichtig ist für alle Väter und 
Mütter die Wahrnehmung, initiativ Kontakt hergestellt zu haben. 
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Die Eltern betrachten das Jugendamt durchgängig als Black Box: Sie haben 
von außen keine Einblicke in die Organisation und können diese folglich 
nicht entschlüsseln. Nicht selten bleiben Anlässe und Zielsetzungen der fach-
lichen Handlungen für sie während des Verfahrens verschlossen, da aus ihrer 
Sicht z. B. Informationen fehlen und/oder nicht verständlich vermittelt wer-
den. Da das professionelle Handeln für die Eltern in zahlreichen Momenten 
fragwürdig bleibt, entwickeln sie subjektive Erklärungen und Deutungen für 
ihre Betroffenheit und das Verhalten der Fachkräfte. Eine dominierende An-
nahme aufseiten der Eltern ist die Überzeugung, dass das Jugendamt oder die 
Fachkraft ihnen Schaden zufügen möchte. Deshalb werten sie das Handeln 
als persönlichen Angriff, das i. d. R. geplant vollzogen wird. Auf der Suche 
nach potenziellen Erklärungen für die Entstehung und den Verlauf stehen 
tendenziell nicht fachlich-inhaltliche, sondern persönlich-emotionale Aspek-
te im Vordergrund. Die im Verlauf zunehmend emotional aufgeladene Bezie-
hung zwischen Jugendamt und Eltern dominiert das subjektive Erleben und 
drängt rational-sachliche Argumente in den Hintergrund.

Mit dem Vorwurf einer Kindeswohlgefährdung wird aus Sicht der Eltern eine 
neue Dynamik in der Interaktion erzeugt: Ab diesem Zeitpunkt zeichnet sich 
das Verhältnis zwischen Fachkräften und ihnen aus Sicht der Eltern durch 
Misstrauen und (wechselseitiges) Unverständnis aus. An die Stelle von Unter-
stützung rücken Kontrolle und Eingriffe. Sie erleben, als Eltern auf dem Prüf-
stand zu stehen, da ihre Erziehungskompetenzen infrage gestellt werden. In 
dem Erleben der Eltern gibt es nach diesem Wendepunkt kein Miteinander, 
sondern ein Gegeneinander. 

Die hat, die hat nie Vertrauen in mir gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die 
irgendwie eine Brille auf hatte, dass die gar nicht gesehen hat, dass ich ge-
kämpft hatte oder irgendwie, anscheinend war die total, ich weiß nicht, ob 
mein Gesicht nicht gepasst hat, ne, die war total gegen mich.

Die Väter und Mütter kämpfen um ihr Kind, um Anerkennung und um ihre 
(Eltern-)Rechte. Sie kämpfen gegen das Jugendamt bzw. die zuständige Fach-
kraft. 

Wenn man mir Unrecht tut, dann kämpfe ich und habe es dann auch bewie-
sen, dass es nicht so ist, ne. Dass ich erziehungsfähig bin und alles.

Dabei zeigen Väter und Mütter aktive und passive Bewältigungsversuche, die 
sie häufig miteinander kombinieren. Die aktiven Strategien umfassen z. B. 
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den Kampf, Widerstand und Rebellion, Selbstbehauptung, strategisches 
Handeln und die Inanspruchnahme von Hilfen. Die passiven Strategien in-
kludieren eher reaktive Verhaltensweisen, z. B. Schweigen, Anpassung, Ge-
horsam oder Rückzug. Ihre zur Verfügung stehenden Ressourcen und die 
angenommenen Auswirkungen ihrer Verhaltensweisen beeinflussen die je-
weiligen Entscheidungen für die Bewältigungsstrategien und deren Ausprä-
gungen. 

In dem Erleben der Eltern bewegen sie sich als Interaktionspartner*innen 
zwischen scheinbarer Ausweglosigkeit und spürbarer Hoffnung. Sie pendeln 
zwischen Selbstbestimmung im Sinne von aktivem Handeln und Fremd-
bestimmung im Sinne von passivem Erleiden. Ihre Erfahrungen verweisen 
mehrheitlich auf eine misslungene Interaktion, die sich in erste Linie durch 
das Erleben einer Machtasymmetrie auszeichnet. 

Das Schlimmste finde ich, dass Menschen, fremde Menschen letztendlich 
Entscheidungen für mein Leben und das meines Sohnes treffen. Das war für 
mich die Erfahrung, die einfach, das ging überhaupt nicht.

Diese Machtasymmetrie ist für die Eltern herausfordernd, da sie sich in der 
Interaktion mit dem Jugendamt bzw. den zuständigen Fachkräften überein-
stimmend in einer benachteiligten Position erleben. Dabei sind sie dennoch 
darum bemüht, handlungsfähig zu bleiben oder (wieder) zu werden, um Ein-
fluss auf die Interaktion und den Verlauf des Verfahrens nehmen zu können. 
Sie möchten den Vorwurf einer Kindeswohlgefährdung widerlegen, indem 
sie nach außen belegen, für ihr Kind bzw. ihre Kinder sorgen und ihrer El-
ternrolle gerecht werden zu können. Angesichts dieser Bestrebungen nimmt 
die Außendarstellung großen Raum ein. In dem Verfahren zur Abwendung 
einer Kindeswohlgefährdung können die Eltern die Haltung der Fachkräf-
te zwar nicht durchgängig verstehen, richten ihr Verhalten dennoch an den 
Erwartungen der Fachkräfte aus, um negative Konsequenzen zu vermeiden. 
Die Eltern agieren in der Interaktion umsichtig, um den kommunizierten 
Ansprüchen gerecht werden, ihre Position stärken und ihre Ziele erreichen 
zu können. Die Interaktion zeichnet sich insgesamt durch ein fehlendes Ver-
ständnis für die jeweils andere Sichtweise aus. 
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Erleben von Hilfen – ein Zwiespalt

Die elterliche Zustimmung zu einer Hilfe zur Erziehung basiert auf unter-
schiedlichen Anlässen und Gründen. Sowohl intrinsische Motive, z. B. die 
Reduktion der Probleme, als auch extrinsische Motive, exemplarisch das 
„Loswerden des Jugendamtes“, können das Handeln der Eltern lenken. Die 
Väter und Mütter haben zu Beginn der Unterstützung wenig konkrete Ideen 
und Vorstellungen von den Möglichkeiten und Grenzen erzieherischer Hil-
fen. Ihre Haltung gegenüber der professionell erbrachten Hilfe hängt von 
zahlreichen Einflüssen ab, die miteinander verflochten sind, z. B. die Sicht 
auf die Hilfe als Chance oder als Belastung, mögliche Erwartungen an die 
Unterstützung oder die Gründe für die Inanspruchnahme. Die Narrationen 
der Eltern verweisen auf eine Veränderung in der Einstellung gegenüber der 
gewährten Hilfe im Verfahren, da sie einen Zwiespalt zwischen dem Wunsch 
nach Hilfe und der Erfahrung fehlender Hilfestellungen erleben. Die befrag-
ten Eltern beschreiben die Hilfe als hilfreich, wenn sie einen unmittelbaren 
Nutzen für sich, ihre Kinder und/oder ihren Familienalltag erkennen und 
unmittelbar erfahren. Die Hilfen haben unbeabsichtigte Nebenwirkungen, 
wenn sie nicht an die Lebenswelt der Eltern anknüpfen und stattdessen zu-
nehmend eine Belastung aufseiten der Familie erzeugen. 

Ich finde, dass den Eltern nie richtig zugehört wird, sage ich jetzt mal, oder 
ja, überhaupt, ob die das wollen, sage ich jetzt mal.

Negative Erfahrungen im Verlauf der Hilfe reduzieren sehr schnell die elter-
liche Akzeptanz der Hilfen und der Helfer*innen und wirken bewusst oder 
unbewusst nachteilig auf ihre Motivation, aktiv mitzuarbeiten. 

Das fand ich auch ungerecht. Ich habe es immer sauber gehabt, ich habe die 
Kinder gut angekleidet, ich habe zu denen auch gesagt, ich sag, klar war ich 
mal gewalttätig, sage ich, aber die hätten den Kinderarzt fragen können, dass 
die nie mit blauen Flecken, Nasenbluten oder so zum Arzt gebracht worden 
sind oder so, überhaupt nicht, oder schulauffällig waren mit blauen Flecken, 
gar nichts, ne, und dann habe ich gesagt, ich sage, man stellt sich schon frei-
willig, dass man Hilfe braucht und dann kriegt man, wird man so ungerecht 
behandelt, sage ich mal, ne.

Von den Eltern werden unterschiedliche Vorwürfe gegenüber Fachkräften 
und/oder dem fachlichen Vorgehen formuliert, z. B. Desinteresse, Wissens-
defizite, fehlendes Engagement und falsche Vorwürfe. Die Einschätzung der 
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professionellen Arbeit unterschiedlicher  Helfer*innen hängt zentral mit ihrer 
Positionierung zusammen: Entweder die Fachkräfte sind aus Sicht der Eltern 
auf ihrer Seite und positiv zu bewerten oder sie sind nicht auf ihrer Seite und 
somit negativ besetzt.  

Und danach …? Nach- und Auswirkungen

Das Verfahren zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung wird seitens der 
Eltern als sich stetig steigernde und phasenweise familienexistenzbedrohliche 
Belastung skizziert. Zeitweise nehmen die betroffenen Väter und Mütter eine 
gewisse Ausweglosigkeit wahr: Sie fühlen sich als „Gefangene in der Situa-
tion“, „Verlierer*innen“ oder „benachteiligte Personen“. 

Und das war ja total hart, auch, die haben mich wie einen Schwerverbre-
cher behandelt.

Das Verfahren löst bei allen betroffenen Eltern zahlreiche Emotionen aus, 
die gleichzeitig, nacheinander oder wechselhaft auftreten. Die Gefühle be-
wegen sich zwischen mehr oder weniger hoffnungsvollen bis skeptischen 
Erwartungen, Resignation und Wut. Ihre Emotionen können die betroffe-
nen Eltern nur begrenzt mitteilen und ausleben, da sie nachteilige Konse-
quenzen fürchten. Angst verbindet als zentrales Moment die Emotionen der 
befragten Eltern. 

Und deswegen verstehe ich manchmal auch meine Angst nicht, die ich habe, 
[…] weil ich weiß eigentlich, mir kann nichts passieren. Aber man ist ir-
gendwie wie gefangen. In sich. Ich bräuchte keine Angst haben. Weiß ich 
auch. Heute, also ich, ich weiß das auch, ich bräuchte keine Angst haben. 
Das Jugendamt kennt mich gut, ich bin echt offen, sagt jeder, ich gehe da so 
offen mit der Problematik um oder sag irgendwie, ja, bei uns ist nicht al-
les rund.

Die befragten Eltern resümieren, dass das Verfahren zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung den Familienalltag beschädigt hat und das Leben der 
betroffenen Eltern nachhaltig prägt, da im Anschluss an das Verfahren auf-
seiten der Eltern das Gefühl von Unsicherheit über die Ausgestaltung der 
Elternrolle bleibt. Dabei wünschen sich die Väter und Mütter in erster Li-
nie Ruhe. Ruhe bedeutet für sie ein Familienleben ohne Beobachtung von 
außen. 
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Fazit 

Die Erkenntnisse darüber, wie Eltern das Verfahren zur Abwendung einer 
Kindeswohlgefährdung erleben, bieten vor allem für Fachkräfte in der Pra-
xis Impulse für professionelle Reflexionen bestehender Praxen. Dabei schei-
nen vor allem die ausgewählten Wahrnehmungs- und Erlebensmuster von 
zentraler Bedeutung zu sein: Der für die Eltern nicht nachvollziehbare Vor-
wurf einer Kindeswohlgefährdung repräsentiert für sie als Betroffene eine 
Bedrohung ihres Selbstbildes und ihrer Identität. Dieser Vorwurf und das 
daran gekoppelte Verfahren, das für Fachkräfte in der Praxis selbsterklärend 
ist, aber für betroffene Väter und Mütter offenbar durchgängig befremdlich 
bleibt, verursachen massive Auswirkungen für Eltern und ihre Kinder, die 
das persönliche und familiäre Leben nicht nur in dem Prozess selbst, sondern 
nachhaltig beeinflussen. Eltern fühlen sich – vor allem im Vergleich zu dem 
Gegenüber Jugendamt – in dem gesamten Prozess wenig machtvoll und ein-
flussreich, sodass ein zentraler Impuls auf die Eröffnung von praktischen und 
konkreten Handlungsmöglichkeiten seitens der Eltern während des Verfah-
rens zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung abzielt. 

Damit die betroffenen Väter und Mütter Erfahrungen einer tendenziell sym-
metrischen Interaktion sammeln können, müssen sie als Interaktionspart-
ner*innen professionell unterstützt und gefördert werden. Dieser Impuls 
wird durch die Aussagen der befragten Eltern unterstützt: 

Jede Familie bräuchte das mal, so eine gewisse Zeit Unterstützung, ohne dass 
man das Gefühl hat, man wird, einem wird an die Karre gepisst, oder die 
könnten mir die Kinder wegnehmen oder diese ganzen Vorurteile, diese gan-
zen Ängste, dieses ganze, (3 Sek.) diese ganze Macht. Ich glaube, es geht viel 
zu sehr um die Macht.

Sie benötigen formal Aufklärung und Informationen über zentrale Baustei-
ne und Etappen des Verfahrens etc., aber auch die Stärkung ihrer Position, 
d. h. sie brauchen eine positive Ansprache und Wertschätzung, damit sie ihre 
Anstrengungen auf die Abwendung einer Gefährdung fokussieren und sich 
gleichzeitig in der Interaktion handlungsfähig und selbstwirksam erleben zu 
können. In diesem Rahmen ist es bedeutsam, Einfluss- und Kontrollmög-
lichkeiten offen zu kommunizieren und Räume für elterliche Entscheidun-
gen zu eröffnen, um eine konstruktive Zusammenarbeit an die Stelle eines 
destruktiven Verlaufes rücken lassen zu können.
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Von Eltern sollte konsequent erwartet werden, ihre Perspektiven und Ein-
schätzungen einzubringen, damit sie sich in den Verfahren stärker als ernst-
zunehmende Interaktionspartner*innen erfahren. Das Einfordern elterlicher 
Sichtweisen bezieht sich sowohl auf die Gestaltung der Interaktion mit dem 
Jugendamt als auch auf die Ausgestaltung der Elternrolle. Daher abschlie-
ßend die möglicherweise provokant erscheinende Aufforderung, Eltern suk-
zessiv Handlungsautonomie mit Blick auf die Ausgestaltung der Elternrolle 
und der Alltagsbewältigung zuzusprechen, damit diese professionellen Hil-
festellungen ernsthaft annehmen und Veränderungen kooperativ erarbeiten 
können. Das Zutrauen erfordert aufseiten der Fachkräfte Mut, ist aber loh-
nenswert, um eine neue Beziehungskonfiguration zwischen Jugendamt und 
Eltern ermöglichen zu können.
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Praktische Perspektiven
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Präventionsarbeit am Beispiel des 
Bildungs- und Präventionskonzeptes 
gegen sexuellen Missbrauch

Ben und Stella wissen Bescheid

Bernd Eberhardt, Annegret Naasner

Prävention ist eine Investition in die Zukunft
(Prof. Dr. Barbara Kavemann, 1997)
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1 Prävention als Kinderrecht

Mädchen und Jungen haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, § 19 der UN-
Kinderrechtskonvention

Mädchen und Jungen haben das Recht auf Bildung, § 28 der UN-
Kinderrechtskonvention

Die UN-Kinderrechtskonvention legt die völkerrechtlich verbindliche Min-
deststandards zum Wohl von Kindern und Jugendlichen fest und unterglie-
dert die dort formulierten Kinderrechte in drei Bereiche: (Drei-P-Modell):

Protection: Schutzrechte vor Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung

Provision: Förderrechte auf bestmögliche Gesundheit, soziale Sicherung und 
Bildung

Participation: Beteiligungsrechte in allen Kinder betreffenden Angelegen-
heiten

Die UN-Kinderrechtskonvention formuliert mit dem 3-P-Modell aber ein ak-
tives Verständnis von Schutz, indem Kinder als informierte Akteur*innen von 
eigenen Rechten verstanden werden (UN-KRK – UN-Kinderrechtskonven-
tion 1989).

„Nur Kinder, die ihre Rechte kennen, können ein Bewusstsein von Hand-
lungsoptionen zugunsten ihrer Grundbedürfnisse entwickeln. Die Aufklä-
rung über die Kinderrechte muss zwangsläufig eine kindgerechte Informa-
tion über mögliche Kinderrechtsverletzungen einschließen. Kinder brauchen 
ein Wissen über und eine Sprache für Beeinträchtigungen, um Erfahrun-
gen interpretieren und artikulieren zu können. Ebenso muss die Aufklärung 
deutlich machen, dass die Kinderrechte für alle Kinder und Jugendlichen 
gleichermaßen gelten ...“ (Bundschuh 2010, S. 65).

Ziele einer multiperspektivischen Prävention
„Prävention soll helfen, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu 
verhindern und ihnen schnelle und passgenaue Hilfen zukommen zu lassen. 
Hierzu zählt auch, durch Aufklärung und Wissensvermittlung Täterstrate-
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gien zu erkennen, das heißt die Anbahnung und Vorbereitung von Taten zu 
stören und andauernde Taten zu beenden“ (UBSKM 2023).

Die Verantwortung für den Schutz vor und die Hilfe bei erlebter sexualisier-
ter Gewalt liegt immer bei Erwachsenen. Präventionsangebote, die sich an 
Kinder und Jugendliche richten, dürfen diesen nicht suggerieren, sie seien 
selbst für die Verhinderung oder die Beendigung sexualisierter Gewalt ver-
antwortlich. Gleichwohl brauchen sie die Anerkennung und Stärkung ihrer 
Fähigkeiten und die Erlaubnis, sich zu wehren und Hilfe zu holen (DGfPI 
2020).

Ein multiperspektivischer Präventionsansatz muss daher auch darauf zielen,
�	die gesellschaftlichen Strukturen und Geschlechterrollen zu verändern, die 

(sexualisierte) Gewalt ermöglichen und aufrechterhalten,
�	den sozialen und rechtlichen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor 

allen Formen der Gewalt zu verbessern und für die Einhaltung schützen-
der Vorschriften zu sorgen,

�	die Handlungsalternativen und Lebensmöglichkeiten von Mädchen und 
Jungen zu verbessern und ihre eigenständige Rechtsposition zu stärken 
(Kavemann/Bundesverein zur Prävention 1997).

Was macht Kinder und Jugendliche stark?
Aus der Resilience-Forschung ist bekannt, dass drei zentrale Faktoren Kinder 
und Jugendliche stark machen:

Wissen

Das Wissen, dass Mädchen und Jungen Rechte haben und dass Jugendliche 
und Erwachsene nicht alles machen dürfen. Wissen, wie man über sexuellen 
Missbrauch reden kann und wie man sich Hilfe holen kann.

Unterstützung in Gruppen von Gleichaltrigen

Die Unterstützung in Gruppen von Gleichaltrigen, in denen Kinder 
Freund*innen finden. Gleichaltrige, mit denen sie über das Thema reden 
können und die sie unterstützen. Die meisten Kinder erzählen zuerst ihren 
gleichaltrigen Freund*innen, wenn sie sexuellen Missbrauch erlebt haben.
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Emotionale Bindungen zu unterstützenden Personen
Die sind Eltern, Großeltern, aber auch ältere Geschwister, Lehrkräfte, Be-
treuer*innen, denen sie vertrauen können und die sie zur Selbstständigkeit 
und Initiative ermutigen. Kinder brauchen Menschen, die offen über Sexua-
lität und sexuellen Missbrauch sprechen können und von denen sie wissen, 
dass diese mutig an ihrer Seite stehen.

Das hier beschriebene Bildungs- und Präventionskonzept Was tun gegen se-
xuellen Missbrauch? Ben und Stella wissen Bescheid setzt genau hier an, in-
dem es Kindern und Jugendlichen Wissen vermittelt, die Kommunikation 
und Unterstützung in Peergroups fördert und pädagogischen Fachkräften die 
Möglichkeit gibt, sich Kindern und Jugendliche als mögliche Ansprechper-
sonen zu zeigen, mit denen man über das Thema Gewalt reden kann und die 
Unterstützung und Hilfe anbieten können.

Wirksamkeit von Präventionsprogrammen
Im Rahmen des Forschungsprojekts Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jun-
gen in Institutionen wurde eine Expertise mit dem Titel Wirksamkeit von 
Maßnahmen zur Prävention und Intervention im Fall sexueller Gewalt gegen 
Kinder herausgegeben. Hierin werden verschiedene Forschungsansätze ver-
glichen und ausgewertet. Für präventive Angebote, die sich direkt an Kinder 
wenden, konnten „übereinstimmende Hinweise auf eine beschränkte, aber 
positive Wirkung“ (Kindler/Schmidt-Ndasi 2011, S. 54) benannt werden.

Sie kommen aber auch zu dem Schluss, dass es nicht realistisch ist, Kinder auf 
die gesamte Breite möglicher Missbrauchssituationen vorzubereiten, da ein 
Teil der missbrauchenden Personen in der Lage und bereit ist, Kinder durch 
seine Überlegenheit im Hinblick auf Kraft und Übersicht in ausweglose Si-
tuationen zu bringen.

Auch wenn bei Kindern die Bereitschaft erhöht werden kann, sich einer Be-
zugsperson anzuvertrauen, bleibt dies aufgrund von Ängsten, Scham, Schwei-
gegeboten und eingeschränkten Ausdrucksmitteln bisweilen schwierig

Sie erklären, dass es unabdingbar ist, Bezugspersonen zu befähigen, Andeu-
tungen von sich aus nachzugehen und entsprechende Gespräche mit den 
Kindern einfühlsam und zugleich klärend zu gestalten.
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Qualität von Präventionsmaterialien
Im Rahmen des Forschungsprojektes: Präventionsmaterialien für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen zum Themenbereich sexualisierte Gewalt wurde 
ein dynamisches Bewertungssystems für Präventionsmaterialien entwickelt, 
welches eine Qualitätsbewertung bereits existierender Materialien ermöglicht 
und zugleich auf künftige Präventionsmaterialien angewendet werden kann. 
Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde ein Kriterienkatalog entwickelt, 
der Nutzer*innen ermöglicht, eigenständig kriterienorientiert Präventions-
materialien zu bewerten (Brandl et al. 2019; Brandl 2018).

Die Autor*innen der Studie kommen zu dem Schluss, dass nicht reflektier-
te Anwenderinnen mit dem „besten Material“ keine gute Arbeit leisten kön-
nen und umgekehrt reflektierte und erfahrene Anwenderinnen auch mit 
„schlechtem Material“ durchaus gute Arbeit leisten können.

Weiterhin kritisieren sie, dass mit der Adressierung von Kindern und Jugend-
lichen oft eine Verantwortungszuschreibung an die junge Zielgruppe sowie 
(potenziell) Betroffene erfolgt.

Auch sie kommen zu dem Schluss, dass Präventionsangebote, die Kinder und 
Jugendliche als Zielgruppe adressieren, somit ausschließlich als ein Baustein 
von Prävention verstanden werden können, der einer Einbettung in ein um-
fassende Präventionssetting bedarf.

Qualitätsmerkmale von Präventionsangeboten

Bei der Auswahl eines geeigneten Präventionsangebots für Kinder/Jugendli-
che ist auf unterschiedliche Aspekte zu achten (Inhalte und Ziele, Rahmen-
bedingungen, Qualifikation des Anbieters, Qualifikation der durchführen-
den Fachkraft, Einbindung, Nachhaltigkeit). Diese Aspekte können einen 
Hinweis auf die Qualität des Angebots geben und sollten bei der Auswahl 
eines Angebots berücksichtigt werden.

Zur Einschätzung von Präventionsprogrammen helfen die Hinweise aus fol-
genden Broschüren: „Trainings für Kinder und Jugendliche gegen Grenz-
verletzungen und sexuelle Übergriffe. Qualitätsstandards für Fachkräfte und 
Eltern“ von der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Landes-
stelle NRW e. V. https://ajs.nrw/materialbestellung/trainings-fuer-kinder-
und-jugendliche-gegen-grenzverletzungen-und-sexuelle-uebergriffe/ (Abruf 
9.11.2023).

https://ajs.nrw/materialbestellung/trainings-fuer-kinder-und-jugendliche-gegen-grenzverletzungen-und-sexuelle-uebergriffe/
https://ajs.nrw/materialbestellung/trainings-fuer-kinder-und-jugendliche-gegen-grenzverletzungen-und-sexuelle-uebergriffe/
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Die Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmiss-
handlung, -vernachlässigung und sexualisierter Gewalt (DGfPI) legte 2020 
„Qualitätskriterien für die Prävention sexualisierter Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen“ vor, https://dgfpi.de/broschueren/ (Abruf 9.11.2023).

2003 legte der Bundesverein zur Prävention von sexuellem Missbrauch an 
Mädchen und Jungen umfassende „Empfehlungen für Qualitätskriterien in 
der Präventionsarbeit im Bereich der sexualisierten Gewalt an Mädchen und 
Jungen“ vor, https://dgfpi.de/broschueren/ (Abruf 9.11.2023).

2 Das Präventions- und Bildungskonzept

Was tun gegen sexuellen Missbrauch? 
Ben und Stella wissen Bescheid!

„Unter dem Titel ‚Was tun gegen sexuellen Missbrauch? Ben und Stella wis-
sen Bescheid!‘ stehen mit dem Ende der Laufzeit vielfach erprobte und eva-
luierte sexualpädagogische und gewaltpräventive Materialien zur Verfügung, 
in denen das Engagement, die Fachkompetenz und die Kreativität aller ko-
operierenden Fachberatungsstellen gebündelt ist“ (Buskotte et al. 2020, S.12, 
Wissenschaftlicher Beirat des Modellprojektes „BeSt – Beraten & Stärken 
2015–2020).

Entstehungsgeschichte im Projekt „Best – Beraten und Stärken“

Von 2015 bis 2020 führte die Deutschen Gesellschaft für Prävention und 
Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung und sexualisier-
ter Gewalt e. V. (DGfPI) in Kooperation mit Fachkräften aus zehn Fachbera-
tungsstellen das Modellprojekt „BeSt – Beraten & Stärken“ durch. Das Mo-
dellprojekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.

Das Modellprojekt war ein Angebot für teilstationäre und stationäre Einrich-
tungen, in denen Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen leben, ler-
nen oder betreut werden. 

Aufgrund des großen Interesses am Modellprojekt konnten auch einzelne 
Schulen und Kindertagesstätten am Modellprojekt teilnehmen.

https://dgfpi.de/broschueren/
https://dgfpi.de/broschueren/
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Insgesamt nahmen bundesweit 82 Einrichtungen teil. Diese wurden bis zu 
zwei Jahre lang bei der Entwicklung von einrichtungsspezifischen Kinder-
schutzkonzepten begleitet. Dabei wurden folgende Organisationsentwick-
lungsmaßnahmen durchgeführt:
�	Beratung der Leitungskräfte
�	Steuerungs-/Arbeitsgruppen zur Entwicklung und Implementierung von 

Schutzkonzepten
�	Fortbildungen zum Thema sexualisierte Gewalt
�	Durchführung und Implementierung des im Projekt entwickelten Präven-

tionsprogrammes Was tun gegen sexuellen Missbrauch? Ben und Stella wis-
sen Bescheid!

�	Qualifizierung von Fachkräften zur selbstständigen Durchführung des 
Präventionsprogrammes

Über 3.000 Leitungskräfte und Mitarbeiter*innen aus (teil-)stationären 
Einrichtungen, Schulen und Kindertagesstätten nahmen an Beratungen, 
Arbeitsgruppen und Fortbildungen teil, und über 800 Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene mit unterschiedlichen Formen der Beeinträchti-
gungen nahmen an Präventionsprogrammen teil. 92 Fachkräfte wurden zur 
Durchführung des Präventionsprogrammes qualifiziert.

Die Erfahrungen und Ergebnisse wurden 2019 veröffentlicht: Schutz vor se-
xualisierter Gewalt in Einrichtungen für Mädchen und Jungen mit Beeinträch-
tigungen. EIN HANDBUCH FÜR DIE PRAXIS. Download unter: https://
dgfpi.de/best-handbuch-fuer-die-praxis/ (Abruf 9.11.2023).

Bausteine des Präventions- und Bildungskonzepts

Das Präventions- und Bildungskonzept umfasst folgende Bausteine:
�	Sechstägiges Bildungs- und Präventionsprogramm für Kinder und Ju-

gendliche
�	Homepage für Kinder, Jugendliche, Eltern, Sorgeberechtige und päda-

gogische/therapeutische Fachkräfte mit Bildergeschichten und Filmen in 
einfacher Sprache sowie Audio- und Gebärdensprache-Versionen

�	Bilderbücher und Broschüren zum Download und zur Bestellung
�	Qualifizierungsseminare für Fachkräfte zur selbstständigen Durchführung 

des Programmes

https://dgfpi.de/best-handbuch-fuer-die-praxis/
https://dgfpi.de/best-handbuch-fuer-die-praxis/
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Zielgruppe
Das Konzept wurde ursprünglich für Kinder und Jugendliche im Alter von 
8 bis 18 Jahren mit einer geistigen Behinderung sowie einer möglichen zu-
sätzlichen Körper- und/oder Hörbehinderung. Die Didaktik und Methodik 
sowie das Lernniveau des Programms wurden auf diese Zielgruppe angepasst.

Auch Kinder/Jugendliche mit Schwerstmehrfachbehinderungen können an 
dem Programm teilnehmen. Im Projektzeitraum gab es Durchführungsgrup-
pen, in denen einzelne Kinder/Jugendliche mit Schwerstmehrfachbehinde-
rungen teilnahmen, außerdem wurde das Programm auch in Gruppen mit 
ausschließlich von Schwerstmehrfachbehinderungen betroffenen Kindern/
Jugendlichen durchgeführt.

Die Teilnahme einzelner Kinder und Jugendlicher mit Schwerstmehrfach-
behinderungen ist möglich, wenn sich die Gruppe der Kinder/Jugendlichen 
untereinander gut kennt. Dies ist u. a. dadurch zu erklären, dass die Peergroup 
gemeinsam übersetzt und kommuniziert, die Kinder und Jugendlichen ken-
nen sich, leben zusammen und können die verschiedenen Ausdrucksmög-
lichkeiten interpretieren, übersetzen und sich gegenseitig Hilfestellungen 
geben. Inzwischen werden die Materialien auch inklusiven Gruppen, Grund-
schulen sowie in Beratung- und Therapiesettings genutzt.

Entwicklung und Erprobung

Das Konzept wurde von 2015 bis 2020 in Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Fachkräften aus zehn kooperierenden Fachstellen mit dem Arbeitsschwer-
punkt sexualisierte Gewalt entwickelt und erprobt. Die Bildmaterialien wur-
den in Zusammenarbeit mit der Illustratorin Ka Schmitz erarbeitet.

Das Präventionsprogramm wurde im Rahmen des BeSt-Projekts 107-mal 
durchgeführt und insgesamt haben 882 Kinder/Jugendliche am Programm 
teilgenommen und mit ihren Ideen, Fragen und Anmerkungen zur Entwick-
lung des Programms beigetragen. Schon in der ersten Konzipierungsphase 
wurde deutlich, dass es Identifikationsfiguren für die Kinder und Jugend-
lichen und eine Vielzahl an Bildmaterialien braucht, um die Inhalte alters-
gerecht und spielerisch zu erarbeiten. Wichtig war hierbei, dass die Figuren 
und Bilder die Diversitäten und Lebensweltkontexte der Zielgruppe abbil-
den. Die Darstellung der Kinder und Jugendlichen mit und ohne Beeinträch-
tigungen ermöglicht, wie die Praxis zeigt, die Nutzung in unterschiedlichsten 
pädagogischen inklusiven Kontexten.
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Pudelskern | Ka Schmitz www.pudels-kern.net 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Eine Besonderheit bei der Entwicklung und Erstellung der Bildmaterialien 
war, dass die Rückmeldungen von Kindern/Jugendlichen direkt in die Über-
arbeitung und Weiterentwicklung mit einflossen. So wurden Bildinhalte von 
den Fachkräften entwickelt, Skizzen von der Grafikerin angefertigt, diese 
wurden dann in Kinder-/Jugendgruppen eingesetzt, und im Dialog mit den 
Mädchen und Jungen konnte herausgefunden werden, wie die Bilder und 
Botschaften von den jungen Menschen erkannt und verstanden werden. Die-
se Rückmeldungen wurden bei der Überarbeitung bzw. Anpassung der Bild-
materialien berücksichtigt. So wurden nach und nach für alle Themen Ge-
schichten, Spiele und Bildungsmaterialien entwickelt und erstellt.

Benennung des Themas sexueller Missbrauch

9

Eine Besonderheit des Programms ist die deut-
liche Benennung, Behandlung und Erarbei-
tung des Themas sexueller Missbrauch. Schon 
im Titel wird deutlich, worum es in dem Pro-
gramm geht. Das Thema sexueller Missbrauch 
wird in einem eigenen Baustein klar benannt 
und mit den Kindern und Jugendlichen er-
arbeitet.

Kinder brauchen Wissen und Worte, Gebär-
den oder andere Ausdrucksmöglichkeiten, da-



232

Ben und Stella wissen Bescheid

mit sie sich mitteilen können, wenn sie Grenzverletzungen, Übergriffe oder 
sexuellen Missbrauch erleben.

Und Erwachsene, die Kinder und Jugendliche vor sexuellem Missbrauch 
schützen wollen, müssen diesen
�	zeigen, dass man über das Thema sexueller Missbrauch sprechen kann,
�	zeigen, dass sexueller Missbrauch kein Geheimnis oder Tabu ist, über das 

man nicht reden darf,
�	Wörter und Sprache dafür vermitteln,
�	erklären, was sexueller Missbrauch ist,
�	zeigen, dass sie auf ihrer Seite stehen,
�	erklären, was sie tun würden, wenn sie von sexuellem Missbrauch erfah-

ren.

Der Konzipierung dieses Bausteins ist eine umfassende fachliche Auseinan-
dersetzung mit Expert*innen aus Praxis und Wissenschaft vorausgegangen. 
Im Zentrum der Diskussionen standen dabei die Fragen: Wie kann Mädchen 
und Jungen erklärt werden, was sexueller Missbrauch ist und dass sexueller 
Missbrauch verboten ist – ohne sie zu verschrecken oder zu überfordern? Wie 
kann sexueller Missbrauch in möglichst einfacher Sprache erklärt werden? 
Welche Bildsprache braucht es, um dieses sensible Thema altersgerecht dar-
zustellen? Welche Beispiele können unter Berücksichtigung von Pflegesitua-
tionen benannt werden, ohne die Kinder/Jugendlichen zu irritieren?

Sexueller Missbrauch ist das zentrale Thema des Programms. Es zieht sich, 
wenn auch nicht immer offensiv und deutlich benannt, durch alle Bausteine. 
Ziel ist es, die Kinder/Jugendlichen altersangemessen über sexuellen Miss-
brauch zu informieren. Der Baustein „sexueller Missbrauch“ ist thematisch in 
der Mitte des Programms eingebunden. Er wird schrittweise durch die vorhe-
rige Erarbeitung der Themen Gefühle, Körper, Berührungen eingeführt und 
abschließend gerahmt durch die Themen Geheimnisse, Nein sagen und zeigen, 
Hilfe holen. Um die Komplexität des Themas sexueller Missbrauch und mög-
lichst viele wichtige Informationen zu vermitteln, wurden eigens für diesen 
Baustein zwei Arbeitsfilme angefertigt. Diese Arbeitsfilme sollen dabei unter-
stützen, das Thema mit Kindern/Jugendlichen besprechbar zu machen. Zu-
dem wurde im Rahmen der Projektlaufzeit eine Erklärung „Was ist sexueller 
Missbrauch?“ für Jugendliche in Einfacher Sprache entwickelt.
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Merkmale in der Methodik/Didaktik des Programms

Rahmenbedingungen
�	Die Zeitstruktur (4 Stunden mit Pausen) und inhaltliche Fülle der einzel-

nen Programmtage ist an die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit der 
Zielgruppe angepasst.

�	Die Begrenzung der Gruppengröße (max. 10 TN) ermöglicht ein indivi-
duelles Eingehen auf jedes Kind und jede/n Jugendliche*n und ein Unter-
stützen aller.

�	Sprache/Schrift: Im Programm wird durchgängig eine einfache verba-
le und schriftliche Ausdrucksweise verwendet, angelehnt an die Leichte 
Sprache. Bei der Schriftsprache werden nur einzelne Wörter bzw. kurze 
Sätze eingesetzt.

�	Methoden/Übungen: Die Methoden und Übungen sind so gewählt, dass 
auch Kinder und Jugendliche, die nicht über verbale Verständigung kom-
munizieren können, teilnehmen können. Dies kann durch den Einsatz 
u. a. von Gebärdendolmetscher*innen, Gestützter und Unterstützender 
Kommunikation (GK und UK), Bildmaterialien sowie individuellen Ant-
wortmöglichkeiten (z. B. Karten für Ja/Nein) ermöglicht werden.

Geschichten als zentrales didaktisches Element

Das mit der Evaluation des Modellprojektes BeSt beauftragte Forschungs-
institut kam aufgrund der Interviews der am Präventionsprogramm teilneh-
mende Jugendlichen zu folgendem Schluss: Die Deutung von Bildern und 
Botschaften verlangt oft eine Ergänzung durch einen damit selbst assoziierten 
und aus den eigenen Erfahrungen geschöpften Kontext.

Botschaften, die in Kontexte, d. h. in Geschichten eingebettet sind, wie z. B. 
in den Filmen und Bildgeschichten des Präventionsprogrammes, können bes-
ser von Kindern und Jugendlichen erinnert werden (Helfferich et al. 2021).

Im Präventionsprogramm begleiten daher die beiden Hauptfiguren Ben und 
Stella durch das gesamte Programm. Die Jugendlichen lernen die beiden, ihre 
Freunde, ihre Familien sowie Betreuungspersonen der Kinder und Jugendli-
chen im Laufe des Programmes kennen.

„Ben und Stella sind die besten Freunde und immer füreinander da. Sie verbrin-
gen viel Zeit zusammen in der Schule, treffen sich bei Ben in der Wohngruppe 
oder spielen bei Stella zu Hause im Garten. Die beiden und ihre Freunde kom-
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men aus einer kleinen Stadt, nicht weit von hier. Gemeinsam mit ihren Freun-
den erleben Ben und Stella spannende Geschichten und haben viel Spaß mitei-
nander.“

Ziele, Inhalte und Aufbau des sechstägigen Programms
Das sechstägige Programm wird durch eine qualifizierte Fachkraft an insge-
samt sechs Tagen mit den Kindern/Jugendlichen durchgeführt. Zusätzlich 
empfohlen wird eine Elterninformationsveranstaltung. 

Übergeordnetes Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen
�	über ihre Rechte in Kenntnis zu setzen,
�	dabei zu unterstützen, ihre eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen 

wahrzunehmen,
�	altersangemessen über sexuellen Missbrauch zu informieren,
�	über Hilfe- und Unterstützungswege zu informieren.

Hierzu werden den Mädchen und Jungen auf altersgerechte Weise und mit 
vielen spannenden Geschichten und Übungen Informationen zu den The-
men Gefühle, Körper, Berührungen, sexueller Missbrauch, Geheimnisse, 
Nein sagen und zeigen, Hilfe holen vermittelt und gemeinsam erarbeitet.
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Die Bausteine des Programmes
1. Tag Baustein Gefühle 

→ Die eigenen Gefühle wahrnehmen und mitteilen
2. Tag Baustein Körper 

→ Worte für den Körper haben
3. Tag Baustein Berührungen 

→ Zwischen Berührungen unterscheiden
4. Tag Baustein sexueller Missbrauch und Geheimnisse 

→ Über sexuellen Missbrauch Bescheid wissen 
→ Sich trauen, über unangenehme, belastende Geheimnisse zu sprechen

5. Tag Baustein Nein sagen und zeigen 
→ Nein sagen und anderen zeigen

6. Tag Baustein Hilfe holen 
→ Wissen, wo man sich Hilfe holen kann

In jedem Baustein werden durch unterschiedliche Aktionen (z. B. Gruppen-, 
Einzelarbeiten, Filme betrachten, Bewegungsspiele) Zugänge zu den jeweili-
gen Inhalten hergestellt. Im Aufbau der Didaktik und Methodik der einzel-
nen Bausteine wurde darauf geachtet, dass die jeweiligen Aktionen in einem 
ausgewogenen Verhältnis umgesetzt werden, um damit einen Zugang auf ko-
gnitiver, affektiver und psychomotorischer Ebene zu ermöglichen. Gleichzei-
tig dient diese Abwechslung der Förderung der Aufmerksamkeit und Kon-
zentration.

Baustein Gefühle – 
Die eigenen Gefühle wahrnehmen und mitteilen
Kinder und Jugendliche haben viele verschie-
dene Gefühle. Die meisten Mädchen und Jun-
gen können Gefühle wie Freude, Angst, Wut 
und andere gut unterscheiden. Für manche 
jungen Menschen ist es einfacher, zuerst zwi-
schen positiven, schönen und negativen, blö-
den Gefühlen zu unterscheiden.

Die eigenen Gefühle können Kindern/Ju-
gendlichen helfen, Situationen einzuschätzen 
und zu bewerten. Manchmal kommen Kinder 
und Jugendliche in Situationen, die sie nicht 
richtig einordnen können, und sie haben ein 
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ungutes, komisches Gefühl, wissen aber nicht genau, warum. Dann ist es 
hilfreich, auf dieses Gefühl zu achten und vorsichtig zu sein. Manchmal kom-
men Kinder und Jugendliche auch in Situationen, in denen sie widersprüch-
liche Gefühle haben, oder sie wissen gar nicht genau, wie sie sich fühlen.

Grenzverletzungen, Übergriffe oder Missbrauch werden häufig durch Men-
schen ausgeübt, die den Mädchen und Jungen bekannt sind. Vielleicht mö-
gen Kinder oder Jugendliche einen Menschen eigentlich sehr, aber dieser 
Mensch macht etwas, was das Mädchen oder der Junge nicht mag, und die 
Gefühle sind widersprüchlich, ganz verwirrend. Oder Kinder/Jugendliche 
wissen gar nicht, wie sie sich fühlen, weil alles viel zu viel und zu überwälti-
gend ist.

Erwachsene sollten Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie auf ihre Ge-
fühle achten können und dass sie über Situationen, die ihnen ungute, komi-
sche oder blöde, unangenehme Gefühle machen, reden und sich Hilfe holen 
dürfen.

Baustein Körper – Worte für den Körper haben
Kinder/Jugendliche sind oft sehr interessiert und haben viele Fragen zum 
Thema Sexualität, Körper und Geschlechtsteile. Manchmal schämen sich 

Mädchen und Jungen davor, mit ihren Eltern über Geschlechts-
teile zu reden oder ihnen Fragen dazu zu stellen, oder sie mer-
ken, dass es ihren Eltern unangenehm ist, darüber zu spre-
chen. Und manchmal haben Kinder oder Jugendliche auch 
uneindeutige oder missverständliche Wörter für ihren Penis 
oder ihre Scheide gelernt.

Wenn Mädchen und Jungen Grenzverletzungen, Über-
griffe oder Missbrauch erleben und keine Wörter für 
Geschlechtsteile kennen, wissen sie gar nicht, wie sie es 

sagen sollen. Sie benutzen uneindeutige Formulierungen 
wie: „Der war so blöd zu mir“, oder: „Ich mag den nicht, ich 

will den nicht mehr sehen“, oder sie schweigen aus Scham. 
Sie brauchen Wörter für ihre Körperteile, auch für ihre Ge-
schlechtsteile, damit sie anderen davon erzählen können, wenn 
sie dort ungewollt berührt wurden.
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Manche, insbesondere jüngere Kinder denken auch: „Wenn ich gesagt habe, 
dass der so blöd zu mir war, wissen die Erwachsenen schon, was der genau 
getan hat.“

Erwachsene sollten jungen Menschen Wörter, Gebärden oder andere Aus-
drucksmöglichkeiten für ihre Geschlechtsteile beibringen und ihnen zeigen, 
dass man über Penis und Scheide sprechen darf.

Baustein – Zwischen Berührungen unterscheiden

Kinder/Jugendliche empfinden Berührungen sehr unterschiedlich. Manche 
Berührungen finden sie angenehm und schön, andere Berührungen finden 
sie unangenehm und blöd. Manche Mädchen und Jungen mögen es, an einer 
bestimmten Stelle berührt zu werden, andere mögen dies überhaupt nicht. 
Und manchmal mögen es Kinder/Jugendliche nur, wenn eine bestimmte Per-
son, z. B. Mama oder Papa, sie irgendwo berührt. Manchmal wissen sie aber 
auch nicht so richtig, wie sie eine Berührung finden, erleben sie als komisch 
und können sie nicht einordnen.

Mädchen und Jungen haben das Recht, selbst zu entscheiden, welche Berüh-
rungen sie angenehm oder schön, welche sie merkwürdig oder komisch und 
welche sie unangenehm oder blöd finden.



238

Ben und Stella wissen Bescheid

Manchmal sind bei der Pflege oder bei ärztlichen Untersuchungen leider 
auch unangenehme Berührungen notwendig. Erwachsene sollten in solchen 
Situationen sehr behutsam und aufmerksam sein, den Mädchen und Jungen 
erklären, warum diese nötig sind. Sie sollten darauf achten, wie Kinder/Ju-
gendliche reagieren, und pflegerische oder ärztliche Handlungen, die unan-
genehm sind, auf das dringendst Nötige begrenzen.

Erwachsene sollten darauf achten, wie Mädchen und Jungen Berührungen 
empfinden, und sie ermutigen, über schöne, komische und blöde Berührun-
gen zu sprechen.

Baustein – Über sexuellen Missbrauch Bescheid wissen
Kinder/Jugendliche brauchen Wissen und 
Worte, Gebärden oder andere Ausdrucksmög-
lichkeiten zu Grenzverletzungen, Übergriffen 
und sexuellem Missbrauch. Dabei sollte man 
Mädchen und Jungen aber nicht verunsichern 
oder ihnen Angst machen. Die Sprache und 
die benannten Details sollten dem Entwick-
lungsstand und dem Alter angemessen sein.

Erwachsene sollten Kinder/Jugendliche an-
gemessen über sexuelle Grenzverletzungen, 
Übergriffe und Missbrauch informieren. Da-
bei sollte aber nicht vergessen werden, Mäd-
chen und Jungen auch über die schönen, ange-
nehmen Seiten von Sexualität zu informieren. 
Sexualaufklärung und Prävention sind wichti-
ge Bestandteile von Erziehung.

Prävention darf nicht nur eine einmalige Warnung vor Gefahren sein. Prä-
vention sollte Teil einer Erziehung sein, die die Selbstständigkeit und das 
Selbstbewusstsein von Mädchen und Jungen fördert.

Baustein – sich trauen, über unangenehme, 
belastende Geheimnisse zu sprechen
Kinder und Jugendliche können viele Gründe haben, warum sie etwas nicht 
weitererzählen. Manchmal trauen sie sich nicht, etwas Belastendes zu erzäh-
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len. Sie haben Sorge und manchmal sogar Angst davor, was passieren würde, 
wenn sie es erzählen. Sie haben Sorge, die Eltern würden verärgert sein, weil 
sie etwas Verbotenes getan haben. Oder sie fürchten, dass die Eltern traurig 
werden, wenn sie erfahren, was ihnen passiert ist. Sie behalten das Geschehe-
ne für sich als ihr Geheimnis. 

Manchmal erklären Täter*innen Kindern, das Ge-
schehene wäre ihr gemeinsames Geheimnis, und 
drohen ihnen mit Konsequenzen, wenn sie es wei-
tererzählen. Sie geben z. B. vor, niemand würde ih-
nen glauben, oder drohen sogar mit Gewalt.

Kinder/Jugendliche müssen wissen, dass sie 
über unangenehme, belastende Geheimnis-
se sprechen dürfen. Es ist wichtig, dass sie 
darauf vertrauen können, dass ihre Eltern 
oder andere Menschen ihnen glauben und 
sie beschützen und unterstützen werden.

Baustein – Nein sagen und anderen zeigen
Kinder und Jugendliche sollten lernen, dass sie Nein sagen und zeigen dür-
fen, wenn sie etwas nicht wollen. Sie sollten dazu ermutigt werden, ihre eige-
nen Grenzen zu benennen und die Erfahrung machen, dass ihr Nein akzep-
tiert wird. 

Es gibt verschiedene Arten, Nein zu sagen 
und zu zeigen. Manchmal wird ein Nein je-
doch übergangen. Falls das immer wieder 
passiert, fällt es Kindern und Jugendlichen 
zunehmend schwerer, Grenzen zu setzen. 
Sie erleben, dass diese Grenzen nicht beach-
tet werden.

Man sollte Kindern und Jugendlichen aber 
nicht vermitteln, dass man einfach nur Nein 
zu sagen braucht, damit der andere aufhört. 

25
25
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Wenn es um sexuelle Grenzverletzungen, Übergriffe oder Missbrauch geht, 
ist es für Mädchen und Jungen auch nicht immer möglich, Nein zu sagen. 
Manchmal ist der andere einfach zu stark, die Kinder/Jugendlichen fühlen 
sich ohnmächtig und sind in der Situation erstarrt vor Angst und Schreck. 
Manche Kinder und Jugendlichen denken dann, es wäre ihre Schuld, da sie 
nicht Nein gesagt haben.

Erwachsene sollten Kindern vermitteln, dass sie das Recht haben, Nein zu sa-
gen. Sie sollten ihnen zeigen, wie sie dies tun können. Und ihnen zeigen, dass 
sie sich Hilfe holen können, wenn es zu schwer war, Nein zu sagen.

Baustein – Wissen, wo man sich Hilfe holen kann
Kinder und Jugendliche soll-
ten dazu ermutigt werden, 
sich Hilfe zu holen bei Prob-
lemen, die sie nicht selbst lö-
sen können, oder in Situatio-
nen, die ihnen Sorge bereiten. 
Sie sollten wissen, wo und bei 
wem sie sich Hilfe holen kön-
nen.

Mädchen und Jungen haben 
manchmal die Idee, sie wür-
den sich Hilfe bei der Polizei 
oder der Feuerwehr holen. In 
einem konkreten Fall ist die 

Hürde dann aber doch leider oft zu hoch. Kinder/Jugendliche sollten Men-
schen in ihrer direkten Nähe haben, die im Notfall tatsächlich einfach er-
reichbar sind. Im Idealfall sind dies nicht nur die eigenen Eltern oder direk-
ten Betreuer*innen. Wenn möglich, sollte gemeinsam mit den Mädchen und 
Jungen und den konkreten Personen besprochen werden, dass die Kinder/Ju-
gendlichen bei ihnen Hilfe holen können.

Erwachsene sollten Kindern/Jugendlichen zeigen und beweisen, dass sie ver-
trauenswürdige Personen sind. Damit Mädchen und Jungen sich im Notfall 
Hilfe holen können, müssen sie zuvor im Alltag erfahren haben, dass ihnen 
geglaubt wird, dass sie geschützt und unterstützt werden.

22
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Datenschutzerklärung Impressum Erwachsene

Hallo!
Wir sind Ben und Stella.
Wir wollen dir erklären was sexueller Missbrauch ist.
Und was man dagegen tun kann.
Damit auch du Bescheid weißt.

Gefühle

Körper

Berührungen

Sexueller
Missbrauch

Geheimnisse

Nein sagen

Hilfe holen

Start Hilfe

Die Homepage
Die ergänzende Homepage für Kinder, Jugendliche, Eltern, Sorgeberechtige 
und pädagogische/therapeutische Fachkräfte enthält Bildergeschichten und 
Filme in einfacher Sprache, Audio- und sowie Gebärdenspracheversionen so-
wie Broschüren zum Download und zur Bestellung.

Erwachsene können diese Homepage gemeinsam mit Kindern und Jugendli-
chen erkunden und über die Bilder und Filme mit Mädchen und Jungen ins 
Gespräch kommen. So können sie eine gemeinsame Sprache zu dem nicht 
immer einfachen Thema „sexueller Missbrauch“ finden.

Erwachsene können Kindern und Jugendlichen zeigen,
�	dass sie mit ihnen über das Thema „sexueller Missbrauch“ reden können,
�	wie sie sich Hilfe holen können.
�	dass sie an ihrer Seite stehen und für sie da sind, falls ihnen so
etwas passiert.
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Die Broschüren

Was ist sexueller Missbrauch? Bescheid wissen und 
schützen! Wie Eltern Mädchen und Jungen mit stärken 
und schützen können – ein Ratgeber

Wenn Mädchen und Jungen aufwachsen, erkunden sie die Welt, lernen sie 
Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. Dabei brauchen sie unse-
re Unterstützung und Anregung. Wir müssen ihnen Freiraum geben, Dinge 
selbst zu erleben und eigene Erfahrungen zu sammeln.

Gleichzeitig brauchen Mädchen und Jungen aber auch unsere Aufmerksam-
keit gegenüber möglichen Gefahren und wenn nötig unseren Schutz. Wie 
Erwachsene Kinder und Jugendliche stärken, sie vor sexuellem Missbrauch 
schützen und sich gemeinsam Hilfe holen können, erfahren Erwachsene in 
dieser Broschüre.

Kinder brauchen Wissen und Worte, Gebärden oder andere Ausdrucks-
möglichkeiten, damit sie sich mitteilen können, wenn sie Grenzverletzun-
gen, Übergriffe oder sexuellen Missbrauch erleben. Dabei sollten Erwachsene 
Kinder aber nicht verunsichern oder ihnen Angst machen. Die Sprache und 
die benannten Details sollten klar sein und dem Entwicklungsstand und Al-
ter angemessen sein. Die folgenden drei Broschüren eignen sich, um sie ge-
meinsam mit Mädchen und Jungen zu lesen und so mit ihnen ins Gespräch 
zum Thema sexueller Missbrauch zu kommen. Die Broschüren enthalten die 
Figuren und Geschichten aus der dazugehörigen Homepage und dem sechs-
tägigen Präventionsprogramm.

1

Was ist sexueller Missbrauch?
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1

Murats Geschichte

1

Jennys Geschichte

Was ist sexueller Missbrauch?

1

Was ist sexueller Missbrauch?
Bescheid wissen und schützen!

Wie Eltern Mädchen und Jungen stärken und schützen können - 
ein Ratgeber

Ben und Stella wissen Bescheid! – 
ein Ratgeber für Mädchen und Jungen
In dieser Broschüre erklären Ben und Stella in einfacher Sprache, was sexuel-
ler Missbrauch ist. Dass sexueller Missbrauch verboten ist, und dass Mädchen 
und Jungen darüber reden dürfen und sich Hilfe holen dürfen.

Jennys Geschichte

In diesem Bilderbuch mit einfacher Sprache wird Jennys Geschichte 
erzählt.

Es wird erzählt, wie ihr Onkel Sex-Bilder von ihr machen möchte, wie 
sie überlegt, wo sie sich Hilfe holen kann und wie sie sich schließlich 
Hilfe bei ihrer Betreuerin holt.

Murats Geschichte
In diesem Bilderbuch mit einfacher Sprache wird Murats Geschichte 
erzählt.

Es wird erzählt, wie seine Lehrerin ihn sexualisiert streichelt, wie es ihm 
danach geht und wie er sich mit Hilfe seines Freundes Ben traut, sich 
bei seinen Eltern Hilfe zu holen.

Download der Broschüren unter: https://benundstella.de/erwachsene/
download

https://benundstella.de/erwachsene/download
https://benundstella.de/erwachsene/download
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Evaluation – Was kann das Präventionsprogramm Was tun 
gegen sexuellen Missbrauch? Ben und Stella wissen 
Bescheid! leisten?

Das Sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut zu Geschlechterfragen I FIVE 
Freiburg (SoFFI F.) führte die evaluative Begleitstudie zum Modellprojekt 
„Beraten und Stärken“ durch. Ein Teil der Begleitstudie verfolgte das Ziel, die 
Perspektive von Kindern/Jugendlichen mit Behinderungen zu erheben. Hier-
bei ging die Studie den Fragen nach,
�	„wie Kinder und Jugendliche in ausgewählten beteiligten Einrichtungen 

das Thema sexueller Übergriffe untereinander aushandeln und in welchen 
Kommunikations- und Interaktionskulturen sie diese Fragen bearbeiten,

�	was sie auf Bildern von sexuellen Übergriffen, die ihnen vorgelegt wur-
den, sehen,

�	ob sie Präventionsbotschaften und Wege der Hilfesuche im Fall eines 
Übergriffs kennen,

�	ggf., wenn sie an den Präventionseinheiten Ben und Stella teilgenommen ha-
ben: was sie in Erinnerung behalten haben“ (Helfferich et al. 2020, S. 20).

Insgesamt wurden zehn Gruppendiskussionen mit Diskutierenden im Alter 
von acht bis 21 Jahren aus acht Einrichtungen durchgeführt.

„Explizit ist der Anspruch nicht der einer Evaluation im Sinne einer Wir-
kungsüberprüfung, sondern die Ergebnisse dienen der Sensibilisierung für 
die Perspektive der Kinder und Jugendlichen und für die Prozesse und Inter-
aktionen untereinander in Gruppen in den Einrichtungen bei Maßnahmen 
der Prävention sexuellen Missbrauchs, die sich an die Kinder und Jugend-
lichen richten.
Auch wenn die Begleitstudie nicht als Wirksamkeitsprüfung angelegt war, 
sondern nur die Perspektive der Kinder und Jugendlichen aufgreifen und ver-
deutlichen möchte, so kann doch eine gute Passung der BeSt-Präventionsan-
gebote für die Kinder und Jugendlichen festgestellt werden“
(Helfferich et al. 2020).

Aus Sicht von Expert*innen aus der Präventionsarbeit zum Thema Sexuali-
sierte Gewalt kann das Präventionsprogramm dazu beitragen
�	Kinder und Jugendliche in ihrem Selbstbewusstsein und ihrem Selbst-

wertgefühl zu stärken,
�	Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre eigenen Bedürfnisse 

und Grenzen wahrzunehmen und zu benennen,
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�	die Handlungskompetenzen, Stärken und Ressourcen von Kindern und 
Jugendlichen positiv zu bestärken,

�	altersangemessene Informationen zu den Themen Gewalt, sexueller Miss-
brauch zu vermitteln,

�	Kindern und Jugendlichen Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und sie 
zu ermutigen, sich in Notsituationen Hilfe zu holen.

Eine ausführliche Beschreibung des Forschungsdesigns sowie der Ergebnisse 
finden sich in den Forschungsberichten des SoFFI F.1

Fazit und Ausblick

Prävention darf nicht nur eine einmalige Maßnahme oder eine punktuelle 
Warnung vor Gefahren sein, sondern muss in eine allgemeine, fortlaufen-
de und emanzipatorische Erziehung integriert werden. Ein Präventionspro-
gramm kann ein ergänzender Teil von Präventionsarbeit sein. Wichtig ist es, 
die Inhalte und Botschaften auch im Alltag zu leben und zu thematisieren. So 
werden sie selbstverständlich, und die Kinder und Jugendlichen erleben, dass 
die Erwachsenen dahinterstehen und die Themen ernstnehmen. So können 
Erwachsene Kinder und Jugendliche stärken und sich als Ansprechperson zei-
gen, auch für schwierige und belastende Themen.

Prävention in Institutionen, in denen Mädchen und Jungen leben und be-
treut werden, muss in ein Gesamtschutzkonzept gegen (sexualisierte) Gewalt 
eingebettet sein und bedarf einer Haltung und Kultur der Achtsamkeit und 
Grenzachtung, die von allen Beteiligten getragen wird.

Literatur
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R. (2020): Beraten und Stärken – eine Erfolgsgeschichte, die weitergeführt 
werden muss. In: Eberhardt, B./Naasner, A. (Hg.) (2020): Schutz vor sexua-
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Kinder gemäß SGB IX und ihre 
Herausforderungen für die Praxis

Claudia Völcker

Kinderschutz ist die zentrale Aufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe und: Kin-
derschutz gilt für alle jungen Menschen. Der im § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII 
mit dessen Inkrafttreten1 verankerte Kindesschutzauftrag sowie der im Jahr 2005 
zusätzlich eingeführte § 8a SGB VIII gelten für alle jungen Menschen in glei-
cher Weise. Alle Kinder und Jugendlichen können auf der Grundlage des § 42 
SGB VIII beim Jugendamt um Inobhutnahme bitten beziehungsweise vom Ju-
gendamt bei einer Kindeswohlgefährdung in Obhut genommen werden. Die An-
nahme liegt nah, dass einerseits die für eine Offenlegung von Machtmissbrauch 
und Übergriffen gelebte Komm-Struktur junge Menschen mit Beeinträchtigung 
häufig an einer Selbstmeldung hindert. Andererseits haben Familien mit beein-
trächtigten Kindern sowie die Kinder oder Jugendlichen selbst in der Regel we-
niger soziale Kontakte im häuslichen Umfeld, über die eine Meldung erfolgen 
könnte.

1 Die Ausgangslage

Wie hoch der Anteil beeinträchtigter junger Menschen bei eingeleiteten 
§ 8a-Verfahren bzw. durchgeführten Inobhutnahmen ist, wissen wir nicht. 
Die Zahlen hierzu werden in der Bundesstatistik nicht erfasst. Auch in den 
Bundesländern, die eine fortlaufende Berichterstattung zu den Hilfen zur Er-
ziehung aufweisen – wie beispielsweise in Rheinland-Pfalz und im Saarland – 
wurden bislang hierzu keine differenzierten Angaben erhoben. Fragt man bei 
Jugendämtern nach, so erhält man zumeist die Rückmeldung, dass es sich um 
Einzelfälle handelt und man davon ausgehen muss, dass diese nicht der tat-
sächlichen Gefährdung beeinträchtigter Kinder und Jugendlichen entspricht.

Hinzu kommt, dass Familien mit beeinträchtigen Kindern oder Jugendli-
chen anders von außen betrachtet werden und sich ihr Umfeld häufig sehr 

1 03.10.1990 in den neuen und zum 01.01.1991 in den alten Bundesländern.
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unsicher darin ist, ob es sich in einzelnen Situationen um eine (drohende) 
Kindeswohlgefährdung handeln könnte oder eher eine Alltagssituation, weil 
etwa das beeinträchtigte Kind häufiger schreit als ein vergleichsweise nicht 
beeinträchtigtes, weil es sich nur auf diese Art und Weise akustisch äußern 
kann. Manche beeinträchtigten jungen Menschen zeigen ein behinderungs-
bedingtes auffälliges Verhalten, haben ein fehlendes Gefahrenbewusstsein, 
durch das sie sich häufiger verletzen oder weisen krankheitsbedingt viele Ver-
letzungen auf wie zum Beispiel bei einer Knochenerkrankung. Beobachtbares 
beeinträchtigungsbedingtes distanzloses Verhalten, eine übermäßige Suche 
nach Körperkontakten, auch zu Unbekannten, Intimberührungen bei sich 
selbst oder anderen, auch in der Öffentlichkeit, können ebenso eine spezielle 
Herausforderung im Umgang mit betroffenen jungen Menschen darstellen.

Das heißt, gefährdende Situationen im Kontext des Kindesschutzes sind bei 
beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen oftmals viel schwerer zu identi-
fizieren als bei nicht beeinträchtigen jungen Menschen.

1.1 Was wissen wir über Kindeswohlgefährdungen bei 
beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen?
Es ist festzuhalten, dass im Bereich des Kindesschutzes bei beeinträchtig-
ten jungen Menschen in Deutschland derzeit neben der oben beschriebenen 
mangelnden Datenlage ein Forschungsdefizit besteht. Wir wissen nicht viel 
darüber, wie in den Jugendämtern mit Kindeswohlgefährdungen bei beein-
trächtigten Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. Genauso wenig ist 
darüber bekannt, wie die jungen Menschen selbst ihre Erfahrungen mit der 
Jugendhilfe beschreiben.

Strukturell sind beeinträchtigte junge Menschen tendenziell mehr gefähr-
det als nicht beeinträchtigte, weil sie sich in starken Abhängigkeiten und da-
mit Machtverhältnissen befinden, häufig Einschränkungen in ihrer verbalen 
Kommunikation haben und sich infolge ihrer körperlichen Eingeschränkt-
heit nicht eigenständig Unterstützung holen können. Fremdbestimmung 
und auch Übergriffigkeit sind für beeinträchtigte Kinder und Jugendliche 
als Alltagsnorm definiert: Sie sind angewiesen auf vielfältige Unterstützung 
und Pflege. Die jungen Menschen besitzen selten Kenntnisse über Formen 
von Grenzverletzungen. Ihr soziales Netzwerk beschränkt sich häufig auf die 
Familie und Kindertagesstätte beziehungsweise Schule oder Einrichtungen 
der Berufsausbildung sowie auf die medizinisch-pflegerische Versorgung.
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Für Familien und das Umfeld betroffener junger Menschen ist die alltägli-
che Belastungssituation hoch. Emotional dadurch, dass man die Beeinträch-
tigung des eigenen Kindes annehmen und akzeptieren sowie lernen muss, 
mit ihr umzugehen. Dabei kommt jedes Familienmitglied mit den jeweiligen 
Situationen unterschiedlich gut zurecht und ebenso sind die Belastungsgren-
zen Einzelner nicht gleich. Neben diesen starken psychischen Belastungsfak-
toren dürfen die sozialen Folgen für betroffene Familien nicht außer Acht ge-
lassen werden: Soziale Kontakte ändern und/oder verringern sich oft, da sich 
das Familienleben mit einem beeinträchtigten Kind ganz anders gestaltet als 
mit einem nicht beeinträchtigten Kind. Für viele Eltern stellen sich zudem 
wirtschaftliche bis hin zu existenziellen Fragestellungen. All die aufgeführ-
ten Faktoren stellen erhöhte Risiken aufgrund einer erhöhten Belastung dar.

In Beratungskontexten im Rahmen des § 8a SGB VIII tauchen junge Men-
schen mit Beeinträchtigung kaum auf, obwohl sie im Vergleich zu nichtbe-
einträchtigten Kindern
�	3,65-mal häufiger körperlich misshandelt werden,
�	4,56-mal häufiger vernachlässigt werden,
�	2,88-mal häufiger sexualisierte Gewalt erleben.

Dies ist das Ergebnis einer internationalen Meta-Analyse, die auf Basis von 
17 Einzelstudien (vgl. Jones et al. 2012) erfolgte. Insgesamt wurden 18.374 
Kinder mit Beeinträchtigungen erfasst. Die Ergebnisse verdeutlichen einmal 
mehr, dass sich das Jugendhilfesystem selbstkritisch damit auseinandersetzen 
muss, dass es die jungen Menschen mit Beeinträchtigung gemäß SGB IX 
und ihre Familien bislang viel zu wenig erreicht.

2 Gelingensfaktoren im Schutzsystem – 
Herausforderungen für die Hilfesysteme

Die strukturell verankerte und seit Jahrzehnten gelebte systembedingte Ver-
säulung zwischen Jugend- und Sozial-/Eingliederungshilfe ist zu überwin-
den. Es bestehen Bedarfe hinsichtlich der Fortentwicklung der Kooperation 
von Jugend- und Eingliederungshilfe, sowohl fallbezogen als auch übergrei-
fend, da strukturelle Schnittstellenfragen aktuell oftmals ungeklärt sind und 
folglich im Rahmen der individuellen Fallbearbeitung zu Schwierigkeiten 
führen. Entsprechende Klärungsbedarfe bestehen zwischen Jugend- und Ein-
gliederungshilfe (SGB IX) innerhalb der jeweiligen Institutionen, also beim 
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freien Träger, innerhalb der Kommunalverwaltung wie auch in der Zusam-
menarbeit von öffentlichem und freiem Träger.

Die Fachlichkeit beider Systeme betreffend steht fest: Für gelingende Prozes-
se im Kindesschutz braucht es beide Kompetenzen – die der Jugendhilfe und 
die der Eingliederungshilfe (SGB IX).

Derzeit gibt es kaum strukturell abgesicherte Kooperationsbezüge zwischen 
beiden Hilfesystemen und es mangelt an wechselseitigem Wissen über Leis-
tungen, Verfahren sowie fachliche Standards des jeweils anderen Leistungsbe-
reichs. Es ist von Bedeutung, jeweils zu erkennen, wann es hilfreich und not-
wendig ist, den Kontakt zum jeweils anderen aufzunehmen, und zwar nicht 
erst zum Zeitpunkt und mit der Absicht zur Klärung, ob eine Kindeswohlge-
fährdung besteht oder nicht, sondern, um im ersten Schritt gemeinsam Situ-
ationen einzuschätzen und zusammen nach bestmöglichen Lösungen für die 
Kinder und Jugendlichen zu suchen.

Zudem zeigt sich in der Praxis immer wieder, wie wichtig es ist, eine gemein-
same sprachliche und fachliche Basis zu erarbeiten, um das wechselseitige 
Verstehen und Verständnis zu stärken, was sich durch einen fortlaufenden 
Austausch sehr gut entwickeln kann.

Es gilt, grundsätzlich die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Eingliede-
rungshilfe (SGB IX) strukturell abgesichert auszugestalten. Es braucht inter-
disziplinäre Zugänge und Orte des Fallverstehens und der Fallreflexion, um 
gemeinsame Lern- und Verstehensprozesse befördern und auf der Grundla-
ge dann auch bedarfsgerechtere Hilfesettings ausgestalten zu können. Struk-
turell abgesicherte gemeinsame Fallberatungen von Jugend- und Einglie-
derungshilfe können hier als zentraler Baustein zur Weiterentwicklung der 
rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen der Fallarbeit ange-
sehen werden.

Neben dem Bereich Kinderschutz sollten für folgende Anlässe Standards der 
Kooperation entwickelt werden, die gleichfalls als präventiver Kinderschutz 
angesehen werden können:
�	Familien mit beeinträchtigten Kindern/Jugendlichen, in denen erzieheri-

scher Unterstützungsbedarf besteht beziehungsweise bestehen könnte
�	Pflegefamilien, die beeinträchtigte Kinder aufgenommen haben
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�	Jugendliche und junge Erwachsene, bei denen ein Übergang aus der Ju-
gendhilfe in die Eingliederungshilfe angedacht ist bzw. perspektivisch an-
steht

�	Anforderung der Ausgestaltung von Hilfen aus einer Hand für Familien 
mit beeinträchtigtem Kind im Sinne des BTHG innerhalb der Verwaltun-
gen bei Neuanträgen.

Das Thema Kinderschutz im Kontext der Eingliederungshilfe (SGB IX) 
wurde bislang (noch) nicht so systematisch bearbeitet, wie dies fachlich an-
gezeigt wäre. Es bestehen Qualifizierungsbedarfe bei den verantwortlichen 
Fachkräften sowie Klärungsbedarfe darüber, wie die strukturelle Zusammen-
arbeit zwischen Jugend- und Eingliederungshilfe (SGB IX) bei Verdachtsfäl-
len von Kindeswohlgefährdung auszugestalten ist. Die Einrichtung von Kin-
derschutzteams aus Fachkräften beider Systeme könnte an dieser Stelle ein 
geeigneter Ansatz sein.

Neben den zu schaffenden Strukturen und Kooperationsvereinbarungen 
braucht es bei den Fachkräften eine entsprechende Grundhaltung, die Krea-
tivität für individuelle Lösungen befördert und Raum für fallbezogene Aus-
nahmen lässt, um jeweils den jungen Menschen mit seinen Bedarfen und 
Wünschen in den Mittelpunkt stellen zu können.

Im Rahmen der Einschätzung eines Gefährdungsrisikos besteht die Gefahr, 
dass bei jungen Menschen mit Beeinträchtigungen problematisches oder her-
ausforderndes Verhalten teilweise zu einseitig mit der Beeinträchtigung selbst 
erklärt wird. Damit werden unter Umständen andere begründende Aspekte 
wie zum Beispiel Erziehungsverhalten der Eltern, Dynamiken im Familien-
system oder biografische Erfahrungen nicht hinreichend in Verstehensprozes-
se einbezogen. Auf der anderen Seite ist das Risiko, Gewalt zu erfahren, ab-
hängig von der Art der Beeinträchtigung. Es benötigt also auch spezifisches 
Fachwissen zu einzelnen Beeinträchtigungsformen. Bisher umfasste die Qua-
lifikation zur „Insoweit erfahrenen Fachkraft (INSOFA)“ auf Grundlage des 
§ 8b SGB VIII in der Regel keine Inhalte bezüglich der Besonderheiten im 
Kindesschutz bei jungen Menschen mit Beeinträchtigung. Da den Kindes-
schutz gefährdende Situationen für beeinträchtigte Kinder vielfältig sind und 
wie bereits dargelegt oftmals schwer zu identifizieren, braucht es in der Aus-
bildung der Fachkräfte hierzu einen eigenen Schwerpunkt. Zwischenzeitlich 
haben einige Anbieter ihre Fortbildungsangebote zwar um diese Aspekte er-
weitert, aber es ist notwendig, ihre flächendeckende Verankerung bundesweit 
in dieser Zusatzqualifikation zu erreichen.
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Ein weiterer Gesichtspunkt, den es zu betrachten gilt, ist der der Gestaltung 
von Zugängen beeinträchtigter junger Menschen zu Beratung, Unterstüt-
zung und Hilfe. Wie eingangs erwähnt, ist die Praxis derzeit geprägt von 
Komm-Strukturen, die voraussetzen, dass Kinder und Jugendliche entspre-
chende Institutionen und Personen finden und aufsuchen müssen, wenn sie 
Unterstützung oder Hilfe benötigen und in Anspruch nehmen wollen. Im 
Rahmen der gemeinsamen Entwicklung von Schutzkonzepten ist daher für 
alle jungen Menschen, besonders für diejenigen mit einer Beeinträchtigung, 
zu hinterfragen, welche Optionen einer Geh-Struktur jeweils vor Ort, regio-
nal beziehungsweise sozialraumbezogen, entwickelt und umgesetzt werden 
können. Hierbei sollten relevante Kooperationspartner wie zum Beispiel Kin-
dertagesstätten, Schulen, Internate, aber auch Stadtteilzentren, Pflegedienste 
oder medizinische Fachkräfte einbezogen werden, da sie im Kontext Kinder-
schutz eine sehr wichtige und sehr sensible Aufgabe innehaben, derer sie sich 
eventuell nicht vollumfänglich bewusst sind. Die Hilfesysteme, innerhalb de-
rer sich die jungen Menschen bewegen, müssen ausreichend auf das Erken-
nen von Gefährdungsmomenten und -anlässen vorbereitet sowie in der Lage 
sein, bei Verdacht einer Gefährdung angemessen zu handeln. Gleichzeitig ist 
sicherzustellen, dass die jungen Menschen darum wissen, welche Personen 
wann, an welcher Stelle und wie für sie ansprechbar sind.

Für die jungen Menschen selbst ist es weiterhin wichtig, dass sie Möglichkei-
ten erhalten, sich mit sich selbst, ihrem Körperempfinden und dem Schutz 
des eigenen Körpers auseinanderzusetzen und ein Bewusstsein dafür zu ent-
wickeln, wann ein Verhalten, das andere Personen ihnen gegenüber zeigen, 
grenzüberschreitend ist. Dies stellt eine in mehrfacher Hinsicht besondere 
Herausforderung dar. Einerseits muss je nach Beeinträchtigung eine geeigne-
te Form der Vermittlung des Wissens gefunden werden. Andererseits ist zu 
beachten, dass beeinträchtigte Kinder und Jugendliche im Alltag häufig in-
folge ihrer individuellen Bedarfe umfangreiche Unterstützung erhalten und 
Fremdbestimmung in einem viel stärkeren Maße gewohnt sind als gleichalt-
rige, nicht beeinträchtigte junge Menschen.

Für die Durchführung von Gefährdungsrisikoabschätzungen und darauf ba-
sierend eventuell zu erfolgender Inobhutnahmen sind dafür die Prozesse und 
standardisierten Verfahren im Jugendamt anzupassen und um spezialisierte 
Fragestellungen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung zu erwei-
tern. Hierzu zählen unter anderem besondere Fragen zur medizinisch-pfle-
gerischen Versorgung, die Abklärung, inwieweit auffälliges Verhalten beein-
trächtigungsbedingt oder der junge Mensch infolge seiner Beeinträchtigung 
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besonders gefährdet ist. Des Weiteren sind für die jungen Menschen passende 
Beteiligungsverfahren zu beschreiben und alternative nonverbale Kommuni-
kationsformen zu etablieren.

Hinsichtlich einer quantitativen und qualitativen Entwicklung bedarfsge-
rechter Angebote für Inobhutnahmen müssen öffentliche und freie Träger 
gemeinsam Strukturen und Konzepte entwickeln, die eine Inobhutnahme 
beeinträchtigter junger Menschen ermöglichen und die trotzdem kind- und 
jugendgerecht sind. Als wesentliche inhaltliche Schwerpunkte, die die Be-
dürfnisse dieser Zielgruppe berücksichtigen, sind konzeptionell vor allem 
besondere Anforderungen an räumliche Voraussetzungen und Ausstattung 
sowie die Sicherstellung einer multiprofessionellen Fachlichkeit neu zu ver-
ankern.

Es ist dabei zu bedenken, für welche jungen Menschen und in welchem Rah-
men anstelle einer stationären Aufnahme auch die Bereitschaftspflege eine 
Option für die Inobhutnahme sein kann.

Die Verantwortung für die Erhebung und Betrachtung von Bedarfen sowie 
das Hinwirken zum Aufbau von möglichst passgenauen Angeboten hat die 
örtlich zuständige kommunale Jugendhilfeplanung inne.

Der weitere Hilfeplanprozess gestaltet sich dann problematisch, wenn zwar 
Inobhutnahmeplätze vorhanden sind, es aber an geeigneten Anschlussmaß-
nahmen fehlt. Parallel zum Planungsprozess im Rahmen der Inobhutnahme 
sind also die für den Aufbau eventuell notwendigen Anschlussmaßnahmen 
zu sehen.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die Jugendhilfe nach erfolg-
ter Inobhutnahme nur dann weiterhin zuständig bleibt, wenn nach der Prü-
fung durch das zuständige Jugendamt feststeht, dass ein (weiterer) erzieheri-
scher Bedarf gegeben ist. Die Herausforderung dabei ist auch hier, dass die 
Methoden und Instrumente zur Prüfung des erzieherischen Bedarfs die spe-
ziellen Bedürfnisse sowie die Möglichkeiten der Prozessbeteiligung beein-
trächtigter junger Menschen berücksichtigen müssen.

Die Einbindung in die Hilfeplanung und -abstimmung ist für Eltern be-
einträchtigter junger Menschen von besonderer zentraler Bedeutung. Zum 
einen ist einer der häufigsten Gründe für die Inobhutnahme beeinträchtig-
ter junger Menschen eine Überforderungssituation von Eltern(teilen), zum 
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anderen sind Eltern als Expert*innen für ihre Kinder zu sehen, deren spezi-
fisches Wissen über Fähig- und Fertigkeiten oder erforderliche Therapien be-
ziehungsweise wichtige Gewohnheiten im Alltag zum Wohl des Kindes in die 
Ausgestaltung einer Hilfe einzubeziehen ist. Für die Eltern von beeinträchtig-
ten Kindern und Jugendlichen sind demnach besondere Aspekte für die Zu-
sammenarbeit relevant, die mit zu bedenken sind.

3 Es wird gelingen!

Wenn die in den Hilfesystemen für junge Menschen mit Beeinträchtigung 
tätigen Fachkräfte sich darauf einlassen, gewohnte Abläufe und Prozesse, per-
sönliche Grundhaltungen und Denkmuster kritisch zu reflektieren und mit 
Neugierde, Aufgeschlossenheit sowie Interesse dem jeweils anderen System 
begegnen, wird sich ein gemeinsames Miteinander entwickeln, das die Ba-
sis dafür legt, dass neue Ansätze verfolgt, neue Prozessstandards und Kon-
zepte entwickelt werden sowie neue Angebote entstehen. Dialog und not-
wendige Verständigungsprozesse aufgrund der unterschiedlichen fachlichen 
Bezugssysteme werden dazu führen, eine gemeinsame Sprache und eine fach-
liche Annäherung zu finden, die eine verbindende Vision ermöglichen. Visio-
nen mit dem Ziel eines verbesserten Kinderschutzes für beeinträchtigte junge 
Menschen zu verfolgen, verlangt zudem Mut für Neues und Anderes sowohl 
aufseiten der Fachkräfte und Träger als auch der verantwortlichen Landesbe-
hörden sowie aller weiteren relevanten Akteure.

Mehr Miteinander zwischen den Hilfesystemen wie beispielsweise durch 
den Aufbau verlässlicher Kommunikations- und Kooperationsstrukturen so-
wie Netzwerke schafft neben dem Mehr an Verständnis durch zahlreiche Er-
kenntnisgewinne für die agierenden Fachkräfte gegenseitige Verlässlichkeit 
und gibt damit Sicherheit für das Handeln im Einzelfall.

Nicht zuletzt hat die Reform des SGB VIII 2021 dazu geführt, dass sich Ko-
operationspartner in zahlreichen Kommunen auf den Weg gemacht und ein-
fach angefangen haben, ihre Strukturen und Prozesse im Bereich der Hilfen 
zur Erziehung und im Kindesschutz hinsichtlich ihrer Geeignetheit für be-
einträchtigte junge Menschen zu reflektieren und bei Bedarf anzupassen.

Die Prozesse, die die beiden Hilfesysteme Jugendhilfe und Sozialhilfe (Ein-
gliederungshilfe SGB XI) miteinander zu gestalten haben, sind spannend, in-
teressant, innovativ und führen im Ergebnis zu einer Verbesserung der Zu-
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sammenarbeit beider Hilfesysteme und damit auch zur Verbesserung des 
Kinderschutzes für beeinträchtigte junge Menschen.

Es ist also sehr lohnenswert, einfach anzufangen.
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eines Komplexträgers und 
Ableitungen für gelingende Prozesse

Ulrike Haas, Edwin Benner

„Teil haben. Teil sein“, diesem Leitsatz fühlt sich das sozial-diakonische Unter-
nehmen BruderhausDiakonie verpflichtet. Fachkräfte aus den verschiedenen Ge-
schäftsfeldern wirken vor Ort zusammen und gehen konkrete Schritte zur inklu-
siven Gestaltung der Angebote. In einer Projektgruppe, die durch die Teilnahme 
am Bundesprojekt Inklusion Jetzt! entstand, werden Haltungen reflektiert, Be-
griffe geklärt und fachliche Sichtweisen geeint. Bei der Inobhutnahme nach § 42 
SGB VIII zeigt sich, dass Inklusion genau diese multiprofessionelle Zusammen-
arbeit benötigt. Das gute Gelingen im Einzelfall braucht verbindliche Strukturen.

1 Ausgangslage

1.1 Wo wir herkommen – Trägerprofil und Trägeridentität
Die BruderhausDiakonie, zu der auch der Jugendhilfeverbund Kinderheim 
Rodt gehört, geht auf den evangelischen Theologen Gustav Werner (1809–
1887) zurück. Schon als junger Vikar schuf Gustav Werner erste Bildungs-
einrichtungen für Kinder und junge Erwachsene nach dem Hausgenossen-
schaftsmodell. Im Jahr 1881 gründete er schließlich gemeinsam mit seiner 
Frau Albertine die Gustav-Werner-Stiftung zum Bruderhaus, die heutige Bru-
derhausDiakonie. Er war damit Teil der Rettungshausbewegung im süd-
deutschen Raum, die mit ihrem christlich-sozialpädagogischen Ansatz maß-
geblichen Einfluss auf die Herausbildung einer modernen Kinder- und 
Jugendfürsorge hatte. In der Stiftungsurkunde heißt es:

„Der Zweck, welchem die Stiftung dienen soll, ist derselbe, der bei Gründung 
der Anstalten von mir ins Auge gefasst und seither festgehalten worden ist: das 
geistige und leibliche Wohl des Nebenmenschen auf jegliche Weise zu fördern 
und den Armen und Verlassenen, welchen die Kraft zum eigenen Fortkom-
men fehlt, eine Heimath zu schaffen und solche im Geiste christlicher Bru-
derliebe zu verwalten“ (Stiftungsurkunde 1881).
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Werner gab Waisen ein Zuhause und ermöglichte in eigens gegründeten Fa-
briken Arbeit und Ausbildung, auch für Menschen mit Behinderung. Dabei 
ist ihm in der Urkunde der Hinweis wichtig, dass „für mich die Confession 
oder Staatsangehörigkeit keinen Grund zur Aufnahme-Verweigerung“ seien. Be-
merkenswert ist an den Einrichtungen, die sich zu Lebzeiten Gustav Werners 
in den Regionen Reutlingen, im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb 
bildeten, dass Gustav und Albertine Werner festlegten:

„Nach dem Vorbilde einer Familie sollten sich die einzelnen Anstalten ge-
stalten, deren Angehörige sich wie Familienmitglieder ansehen, und alle das 
Wohl des Ganzen je nach ihrer Begabung und Befähigung mit voller oder 
schwächerer Arbeitskraft zu fördern bestrebt sein. In gleichem Geist und nach 
denselben Grundsätzen soll auch die Stiftung verwaltet werden.“ (Stiftungs-
urkunde 1881)

Dabei scheinen unbeabsichtigt die heutigen Prinzipien der Kinder- und Ju-
gendhilfe bereits in Gustav Werners Wirken auf: die gleichberechtigte Teilha-
be an der Gemeinschaft in Verbindung mit einem personenzentrierten An-
satz, der die individuellen Ressourcen eines Menschen in den Blick nimmt 
und die Entwicklung seiner Persönlichkeit zu einem gemeinschaftsfähigen 
Menschen stärkt. Gustav Werner war mit solchen Ideen der heutigen Kin-
der- und Jugendhilfe weit voraus, die ab 1991 in ihrem § 1 SGB VIII die 
Grundmaxime des Gesetzes formuliert: das Recht von jungen Menschen 
auf „Förderung der Entwicklung zu einer selbstbestimmten, eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ Vermutlich waren 
der Freiheits- und Selbstbestimmungsgedanke bei Gustav Werner noch 
nicht so ausgeprägt wie heute. Der Gemeinschaftsgedanke und die christli-
che Überzeugung standen im Vordergrund. Gustav Werner war es wichtig, 
dass die Menschen Verantwortung übernahmen, soweit wie es ihnen mög-
lich war. Sein Leitsatz „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“ ist auch 
heute noch Richtschnur des diakonischen Unternehmens BruderhausDiako-
nie. Zahlreiche Zitate und Veröffentlichungen legen im Gustav Werner Fo-
rum in Reutlingen Zeugnis der damaligen Diakonie- und Industriegeschich-
te ab. Im Bruderhaus wuchs auch der Waisenjunge Wilhelm Maybach auf, 
der hier den Ingenieur Gottlieb Daimler kennenlernte. Beide schrieben er-
folgreich Automobilgeschichte. Heute ist die Stiftung, die ihren Stammsitz 
im baden-württembergischen Reutlingen hat, als Komplexträger mit rund 
5.000 Mitarbeitenden in den Geschäftsfeldern Altenhilfe, Behindertenhilfe, 
Kinder- und Jugendhilfe, Sozialpsychiatrie und Arbeit sowie berufliche Bil-
dung, tätig.
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1.2 Jugendhilfeverbund Kinderheim Rodt
Ein Ort, an dem Gustav Werner wirkte, und wo bis heute eine Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtung besteht, ist Loßburg im Landkreis Freudenstadt. Aus 
dem historischen Standort eines Kinderheims hat sich der heutige Jugend-
hilfeverbund Kinderheim Rodt entwickelt, dessen Angebot stationäre und 
ambulante Hilfen zur Erziehung, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Schulso-
zialarbeit, Schulbegleitung und Trainings zur Stärkung von sozialen Kompe-
tenzen umfasst.

Ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, in dem Schüle-
rinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich ge-
meinsam lernen, rundet das Angebot ab. 190 Fachkräfte sind dort in Jugend-
hilfe und Schule insgesamt tätig. Ziel ist die Sicherstellung gesellschaftlicher 
Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen durch Stärkung der jungen Men-
schen, die zusätzlichen Unterstützungsbedarf haben, die benachteiligt sind, 
die unter belastenden Lebensbedingungen aufwachsen und die Gefahr lau-
fen, von der sozialen Teilhabe abgehängt zu werden. Aus diesem Grund war 
der Schritt zu einer Beteiligung am Modellprojekt des EREV und BVkE In-
klusion jetzt! eine logische Konsequenz für die Einrichtung. Im Rahmen die-
ses Projektes gründete sich eine Projektgruppe. Dort werden wahrgenomme-
ne Bedarfe diskutiert, bewertet und fachliche Weiterentwicklungen hin zu 
mehr inklusiven Angeboten angeregt.

1.3 Kinderschutz in der regionalen Jugendhilfe-
landschaft: freie und öffentliche Jugendhilfe wirken 
zusammen
Die Jugendhilfe der BruderhausDiakonie versteht sich als Partner der öffentli-
chen Jugendhilfe und als Teil eines Netzwerks, in dem verschiedene anerkann-
te Träger der Kinder- und Jugendhilfe – frei und öffentlich – ihre jeweiligen 
Stärken zur Gestaltung einer förderlichen Lebensumwelt junger Menschen 
einbringen. Diese Grundhaltung findet ihre Ausprägung in der Mitwirkung 
an diversen Arbeitsgruppen nach § 78 SGB VIII, der Mitgliedschaft in Zu-
sammenschlüssen von Trägern und Trägerverbünden sowie in der Zusam-
menarbeit auf diakonischer Ebene in Fachverbänden. So bildet sich eine Art 
Verantwortungsgemeinschaft, in der die öffentliche und freie Jugendhilfe bei 
der Umsetzung des staatlichen Wächteramtes zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor Gefahren zusammenarbeiten.
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1.4 Schnittstellen innerhalb des Komplexträgers
Nicht nur hin zu Kooperationspartnern nach außen richtet sich der Blick, 
auch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Geschäftsfeldern sind be-
deutsam. Gesetzesnovellen und die Paradigmen, die dabei zugrunde liegen, 
gleichen sich einander an. BTHG und SGB VIII weisen in eine ähnliche 
Richtung, sie nehmen Übergänge explizit in den Blick und ermöglichen es, 
Leistungen bei Bedarf übergreifend um den oder die Klient*in zu „instal-
lieren“. Die Schnittstellen und Übergänge in die angrenzenden Geschäfts-
felder werden aus der Perspektive der Klientel immer wichtiger. Über die 
Unterschiede in den gesetzlichen Voraussetzungen und fachlichen Anforde-
rungen hinweg, wird in der Projektarbeit eine gemeinsame Sprache gefun-
den. Prozesse werden gemeinsam analysiert und beschrieben. Dazu werden in 
der Projektgruppe Inklusion jetzt! Anfragen und somit konkrete Anlässe zum 
Ausgangspunkt für die sprachliche und fachliche Annäherung genommen, 
etwa die Anfrage nach „heilpädagogischer Familienhilfe“ für eine Familie mit 
mehreren Kindern mit Behinderung beziehungsweise Beeinträchtigung und 
einem komplexen Hilfebedarf. Das vertrauensvolle und offene Miteinander 
unter Fachkolleg*innen aus unterschiedlichen Geschäftsfeldern war dabei 
die Basis für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Verständnis für und die 
notwendige Akzeptanz der jeweiligen Grenzen, aber auch Möglichkeiten der 
unterschiedlichen Handlungsfelder konnte sich entwickeln.

2 Inobhutnahmen inklusiv gedacht

Ausgangspunkt für die inklusive Weiterentwicklung des Inobhutnahmekon-
zepts waren verschiedene Anfragen des Jugendamtes nach einer lebenswelt-
nahen Inobhutnahme für Kinder und Jugendliche mit einem erhöhten För-
derbedarf. Es waren junge Menschen mit kognitiven oder auch körperlichen 
Einschränkungen. In den Familien konnte das Wohl dieser Kinder nicht 
mehr gewährleistet werden, weil die Sorgeberechtigten selbst medizinische 
Hilfe in Anspruch nehmen mussten oder aber die Situation zwischen einem 
Elternteil und dem jungen Menschen eskalierte. Nach einer ad-hoc organi-
sierten pragmatischen Hilfe in der Notsituation setzten sich die Fachkräfte 
der Einrichtung mit dem Thema Inobhutnahme für junge Menschen mit Beein-
trächtigungen auseinander und entwickelten zusammen mit den Kolleg*in-
nen der Fachbereiche Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie und Pflege ein Kon-
zept, das mit dem Jugendamt vereinbart wurde.
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2.1 Rechtliche Grundlagen
In drei Stufen wird sich das SGB VIII, das neue Kinder- und Jugendstär-
kungsgesetz, zu einem inklusiven Kinder- und Jugendhilferecht entwickeln. 
Die Jugendhilfe ist dabei gefordert, die Verankerung des Leitgedankens der 
Inklusion durch die Weiterentwicklung von inklusiven Ansätzen voranzu-
bringen und diesen mit Leben zu füllen. Dazu notwendig sind in einer ersten 
Stufe die fallbezogene Zusammenarbeit und die Bearbeitung von Schnittstel-
len. Die zweite Stufe ab 2024 ist vor allem mit der Einführung von Verfah-
renslots*innen beim Jugendamt verbunden. Spätestens 2028 liegt die vorran-
gige Zuständigkeit, auch für Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder 
und Jugendliche, bei der Jugendhilfe.

Überdies sind Kinderrechte und Elternrechte, die sich aus dem SGB VIII, 
der UN-Konvention für die Rechte des Kindes, der UN-Behindertenrechts-
konvention, dem BGB und dem Grundgesetz ergeben, heute schon für die 
Jugendhilfe handlungsleitend.

2.2 Konzept der Inobhutnahmen in der Kinder- und 
Jugendhilfe des Jugendhilfeverbunds Kinderheim Rodt
Die Vereinbarung zur Durchführung von Inobhutnahmen gemäß § 42 
SGB VIII zwischen dem Jugendamt Freudenstadt und der BruderhausDiako-
nie – Jugendhilfeverbund Kinderheim Rodt regelt die Inobhutnahme von Kin-
dern und Jugendlichen rund um die Uhr. Dafür hält der Jugendhilfeverbund 
in jeder Wohngruppe (zwei heilpädagogische Wohngruppen für Kinder ab 
sechs Jahren, eine Mädchenwohngruppe ab 13 Jahren, eine Wohngruppe für 
jugendliche Jungen ab 13 Jahren und Verselbstständigungsgruppen für Jun-
gen und Mädchen ab 16 Jahren) einen Platz für Inobhutnahme bereit. Für 
junge Menschen ab 16, die besonders gefährdet sind und sich nicht auf eine 
Wohngruppe einlassen können, wird die Inobhutnahme im sogenannten 
Schlupfloch angeboten: eine Wohnung in direkter Nachbarschaft zur Einrich-
tung, die das ganze Jahr für Inobhutnahmen zur Verfügung stellt. Jugend-
liche bekommen ein Dach über dem Kopf, können sich selbst verpflegen 
und versorgen und die Grundbetreuung durch pädagogisches Personal ist mit 
zwei Stunden pro Tag festgelegt. Auf Wunsch des jungen Menschen können 
weitere Stunden für die Betreuung und Begleitung mit dem Jugendamt ver-
einbart werden. Die Miete wird durch das Jugendamt finanziert, Sachkosten 
und Reinigung werden fallbezogen pauschal abgerechnet. Die Grundbetreu-
ung wird mit dem eineinhalbfachen Fachleistungsstundensatz vergütet, eben-
so wurde bei der Inobhutnahme in den Wohngruppen der eineinhalbfache 
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Tagessatz vereinbart. Mit dem halben Aufschlag wird eine 24/7-Bereitschaft 
finanziert, die rund um die Uhr für das Jugendamt erreichbar ist. Auch Kin-
der und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung können vom Jugendamt 
für die Inobhutnahme angefragt werden. In der Vereinbarung ist geregelt, 
dass der Jugendhilfeverbund für die Aufnahme und Betreuung der in Obhut 
zu Nehmenden sowie für die Abrechnung verantwortlich bleibt. Gemeinsam 
mit dem Kollegium der Behindertenhilfe klärt der Aufnehmende ab, ob der 
junge Mensch in einer Wohngruppe der Jugendhilfe oder in einer Einrich-
tung der Behindertenhilfe der BruderhausDiakonie passender untergebracht 
werden kann. Ausschlaggebend für den Ort der Unterbringung ist das Wohl 
des Kindes oder Jugendlichen, der in Obhut genommen werden soll, und das 
Wohl der jungen Menschen in der vorgesehenen Wohngruppe der Jugendhil-
fe. Wird der junge Mensch in der Jugendhilfe in Obhut genommen, unter-
stützen Fachkräfte der Behindertenhilfe und bei Bedarf auch der Kranken-
pflege. Bei einer Unterbringung in der Einrichtung der Behindertenhilfe stellt 
die Jugendhilfe ihr fachliches Knowhow den Kolleg*innen zur Verfügung. 
Außerhalb der Bürozeiten ist für die Mitarbeitenden des Jugendhilfever-
bunds, für den Allgemeinen Sozialen Dienst und für die Polizei eine pädago-
gische Rufbereitschaft des Jugendhilfeverbunds erreichbar. Soll ein Kind in 
Obhut genommen werden, meldet sich der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) 
bei der Bereitschaft, die nach den ersten Informationen den passenden Platz 
für den jungen Menschen auswählt. Handelt es sich um ein Kind oder einen 
Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung, so nimmt die Bereitschaft 
Kontakt zum Fachdienst der Behindertenhilfe auf. Gemeinsam wird ent-
schieden, wo der in Not geratene junge Mensch untergebracht wird. Der 
ASD wird über die Entscheidung informiert. Spätestens am nächsten Tag 
wird die Unterstützung durch das andere Geschäftsfeld verabredet und bei 
Bedarf nach weiteren Tagen wieder angepasst. Individuelle Zusatzleistungen 
und weitere Kosten verursachende Hilfen, wie die Tagesstruktur für den jun-
gen Menschen mit Behinderung, werden jeweils mit dem ASD abgestimmt 
und dann installiert. Hier macht sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen dem ASD und der Einrichtung bezahlt, weil Hilfen sehr zeitnah ge-
leistet werden können. In gemeinsamen Gesprächen mit dem jungen Men-
schen, den Einrichtungen, dem ASD und, wenn möglich, den Sorgebe-
rechtigten wird nach einer Lösung für den jungen Menschen, eventuell in 
Verbindung mit weiteren Hilfen auch außerhalb der Familie gesucht. Die 
Abrechnung erfolgt zwischen der Jugendhilfe und dem Jugendamt. Zwischen 
den Geschäftsfeldern findet eine interne Verrechnung statt.
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2.3 Erste Erfahrungen auf dem Weg zur inklusiven Praxis 
bei Inobhutnahmen
Der Umgang mit Anfragen zur Aufnahme von jungen Menschen, die nicht 
der Klientel der Jugendhilfe entsprechen und die einen anderen Anspruch 
an das Betreuungssetting mitbringen, löst zunächst Zweifel aus und wirft 
die Frage auf, ob das Team dem gewachsen ist, ob man dem jungen Men-
schen gerecht werden kann und die anderen Bewohner*innen nicht überfor-
dert. In gemeinsamen Teambesprechungen werden Ängste und Widerstände 
thematisiert. Die gemeinsame Haltung dabei ist, dass der Auftrag der Inklu-
sion grundsätzlich angenommen wird, als Rechtsanspruch eines Individu-
ums. Schwieriger zu verankern ist hingegen die positive Grundeinstellung zu 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit an sich. Die Bereitschaft, Strukturen, Räu-
me und Konzepte zu öffnen, ist nicht selbstverständlich, denn dies geht mit 
grundsätzlichen Änderungen einher. Angesichts komplexer werdender in-
dividueller Bedarfe schwingt die Sorge vor Überforderung mit, die sowohl 
Fachkräfte wie auch betroffene Klient*innen spüren könnten. In dieser Situa-
tion ist es notwendig, das Tempo und die Schrittlänge den Möglichkeiten des 
Teams und der Einrichtung anzupassen. Es ist wichtig, Unterstützung intern 
im Team zu sichern, aber auch externe Kooperations- und Netzwerkpartner 
einzubeziehen. Beratung und Fallbesprechung gemeinsam mit Kolleg*innen 
der Behindertenhilfe sind ebenso hilfreich wie die Möglichkeit, sich beispiels-
weise mit Fachkräften der Kinder- und Jugendpsychiatrien zu beraten.

Besonderen Fokus legen die Fachkräfte auf die Gruppe, in denen die Aufnah-
me erfolgt. Eine gute Auswahl der Gruppe, die Vorbereitung der Mitbewoh-
ner*innen und deren Beteiligung bei der Neuaufnahme wirken Stigmatisie-
rungen entgegen. Neben der Offenheit, Bedarfe teilweise durch Fachkräfte 
anderer Geschäftsfelder decken zu lassen, bedarf es Mitarbeiter*innen, für 
die eine Vielfalt zur Regel wird und die Unbekanntes als Herausforderungen 
annehmen können. Auch braucht es Räumlichkeiten, Ausstattung und ein 
Umfeld, in welchem sich die Menschen mit Beeinträchtigungen gut und si-
cher bewegen können.
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3 Beteiligte Gruppen und ihre Reaktionen auf 
inklusive Inobhutnahmen

3.1 Kinder und Jugendliche: in Obhut genommene und 
die Gruppe
Bei der Inobhutnahme eines 15-jährigen autistischen Jungen machten die 
Mitarbeitenden die Erfahrung, dass die Gruppe sich vollständig auf ihn ein-
gelassen hat. Das sei nicht ganz einfach gewesen, aber „wir hatten Glück, 
denn in der Zeit gab es eine hohe soziale und kognitive Intelligenz auf der 
Gruppe“, sagte der Teamleiter und erläuterte: „Er war seinerseits aber ebenso 
eine Bereicherung, weil er mit offenen Augen in der Natur unterwegs war und 
die Gruppe von seinem Wissen sehr profitierte.“ Ein anderer Junge, der durch 
einen Gendefekt körperlich stark beeinträchtigt ist, meisterte seine schwierige 
Situation derart gut, dass er schnell den Respekt der Gruppe erlangte. Von der 
gelungenen Integration in die Gruppe profitieren so beide Seiten.

Erfahrungen haben gezeigt, dass Kinder und Jugendliche, die sich in ihrer 
Wohngruppe wohlfühlen und die Hilfe durch die Mitarbeiter*innen anneh-
men können, auch bereit sind, anderen Kindern und Jugendlichen Schutz 
und Sicherheit in ihrer Wohngruppe zu bieten. Es macht sie ein Stück weit 
stolz, ihr Zuhause mit schutzbedürftigen jungen Menschen zu teilen. Infor-
mation und Offenheit, das Thematisieren der Behinderung im Vorfeld und 
die gemeinsame Reflexion dessen, was man miteinander erlebt, sind hierbei 
besonders bedeutsam. Dauert die Inobhutnahme aber zu lange oder braucht 
die in Obhut genommene Person zu viel Aufmerksamkeit, sodass eine Kon-
kurrenzsituation entsteht, sind auch Kommentare der Kinder zu hören wie: 
„Der soll wieder gehen!“ Bei Jugendlichen ist dann darauf zu achten, dass 
vor allem junge Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht unter-
drückt oder provoziert werden und in eine Opferrolle geraten. Auch die in 
Obhut genommenen jungen Menschen mit Beeinträchtigungen erleben die 
neue Umgebung meist schnell als Schutzraum, in dem sie sich wohl fühlen 
und nehmen sehr genau wahr, wenn die Stimmung umschlägt.

3.2 Eltern
Die Zusammenarbeit mit Eltern gestaltet sich in der Inobhutnahme ohnehin 
besonders schwierig, liegt doch in der familiär schwierigen oder ungeklärten 
Situation häufig die Ursache für eine Inobhutnahme. Noch herausfordern-
der wird dies, wenn es darum geht, junge Menschen mit komplexem Unter-
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stützungsbedarf in Obhut zu nehmen. Hier ist oft die Zusammenarbeit mit 
den bis dato pflegenden Familienangehörigen für die Abklärung der Erfor-
dernisse notwendig. Für die Einrichtung ist hingegen der Schutz des jungen 
Menschen vorrangig. Er soll die Möglichkeit bekommen, in seiner Not an 
einem sicheren Platz anzukommen und seine Situation mit Abstand und mit 
Unterstützung einer pädagogischen Fachkraft zu betrachten. In dieser Phase 
ist eine Koordination durch das Jugendamt notwendig, welches Kontakt zu 
den Sorgeberechtigten aufnimmt und wenn möglich, ein gemeinsames Ge-
spräch organisiert. Aber auch hier geht der Schutz des jungen Menschen aus 
Sicht der Jugendhilfe vor. Am Beispiel einer Inobhutnahme eines Jugendli-
chen, der über zwei Sonden Medikamente und Nahrung erhielt und bis zur 
Inobhutnahme von der Mutter versorgt wurde, wird das Spannungsfeld be-
sonders deutlich: die Abhängigkeit von den detaillierten Informationen der 
Mutter zum Pflegebedarf führt, trotz Unterstützung durch einen örtlichen 
Pflegedienst, zu einer Beendigung der Inobhutnahme und zur Rückführung 
des Jungen, obwohl die Situation in der Familie nicht abgeschätzt werden 
kann. Die Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Wie kann Jugendhilfe auch in 
solchen komplexen Situationen das Recht von jungen Menschen mit Behin-
derung auf Inobhutnahme sicherstellen?

3.3 Fachkräfte
Während Heilerziehungspfleger*innen recht sicher mit den Herausforderun-
gen der jungen Menschen mit Beeinträchtigung umgehen können, erleben 
wir bei Erzieher*innen und sozialpädagogischen Fachkräften ohne Erfahrung 
in der Behindertenhilfe Verunsicherung und hohen Respekt vor den Anfor-
derungen, mit denen sie bei einer solchen Inobhutnahme konfrontiert wer-
den. Es ist zum einen die Angst, den Bedarf der Inobhutnahme nicht genau 
wahrzunehmen und somit ihm nicht gerecht zu werden und zum anderen, 
die Kinder und Jugendlichen der Wohngruppe aufgrund der großen neu-
en Herausforderungen zu vernachlässigen. Die multiprofessionelle Zusam-
menarbeit schafft hier zweifellos Sicherheit. Eine bundesweite Anerkennung 
der entsprechenden beruflichen Qualifikationen aus der Behindertenhilfe 
wie etwa Heilerziehungspfleger*innen in der stationären Erziehungshilfe ist 
überfällig.

3.4 Leistungsträger
Jugendamt und Einrichtung sind zur vertrauensvollen Zusammenarbeit ver-
pflichtet. Diese Pflicht ist bei den Inobhutnahmen ganz entscheidend. Ver-
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traglich ist festgelegt, dass die Jugendhilfeeinrichtung für die inhaltliche Aus-
gestaltung der Inobhutnahme auch für junge Menschen mit Behinderung 
zuständig ist. Sie klärt innerhalb des Trägers, wo der passende Platz für den 
jungen Menschen ist, und hält den engen Kontakt zum Jugendamt. Auch die 
Kostenfrage ist Inhalt der Vereinbarung. Sind über die regulären Leistungen 
hinaus individuelle Zusatzleistungen erforderlich, so ist zuerst eine Kosten-
zusage des Jugendamts einzuholen.

Die Einrichtung stellt für Gespräche mit dem Jugendamt Räumlichkeiten 
zur Verfügung und begleitet den jungen Menschen dabei. Sind weitere Hil-
fen zur Vorbereitung und zur verbesserten Teilhabe am Gespräch notwendig, 
so sind diese zwischen der Einrichtung und dem Jugendamt abzuklären. Das 
wichtigste Ziel der Gespräche ist die Vereinbarung darüber, wo und mit wel-
cher Hilfe der junge Mensch nach der Inobhutnahme leben wird.

4 Gelingensbedingungen für inklusive 
Inobhutnahmen

Hilfreich und gelingensfördernd ist neben der professionellen Haltung im 
Team die Offenheit der Kolleg*innen. Das Netzwerk, in welchem die Hilfe-
erbringung erfolgt, ist insbesondere bei sehr komplexen Fällen zentral: Kol-
leg*innen der ambulanten Altenhilfe brachten sich über ihren dienstlichen 
Auftrag hinaus ein. Hierbei war es von Vorteil, als Komplexträger alle Hilfe-
felder im Angebot zu haben.

Für die Gestaltung von inklusiven Inobhutnahmesettings werten wir auch 
das intrinsische Motiv und die diakonische Überzeugung als individuelle Ge-
lingensfaktoren. Diese Werteorientierung hilft über belastende Phasen hin-
weg und wirkt resilienzfördernd.

Daneben trägt eine Teamkultur, in der Zusammenarbeit und Kollaboration 
selbstverständlich sind, mit interner wie externer Ausrichtung zu gelingenden 
Verläufen bei. Roland Rosenow resümiert in seinem Fachbeitrag „Inklusion 
als rechtlicher Begriff“ (Rosenow 2020), dass das Prinzip der Inklusion die 
wissenschaftlichen Disziplinen dazu auffordert, miteinander zu sprechen und 
interdisziplinär zu denken. Teamentwicklung und Multiprofessionalität sind 
wichtige Ressourcen, die es demnach zu fördern gilt.
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Die Einbindung in einen Träger ist hilfreich, der Gehör schenkt und Lö-
sungen sucht, die das System stützen. Dazu gehören auch Eskalations- und 
Exitszenarien, die im Falle des Scheiterns einer Hilfe greifen können. Die 
Beendigung einer Hilfe, wenn es nach Abwägung sämtlicher Aspekte nicht 
geht, ist keine Schwäche, sondern sie ist möglich.

Fragen der Refinanzierung sind vielfach zu Beginn einer inklusiven Maßnah-
me noch nicht abschließend geklärt. Das bedeutet, dass Träger eine gewis-
se Risikobereitschaft mitbringen müssen. Mit einer guten Personalplanung 
und -entwicklung sollten Träger ihre Teams sukzessive multiprofessionell 
ausrichten. So bietet es sich an, Heilerziehungspfleger*innen in Ausbildung 
Praktika in der Jugendhilfe zu ermöglichen sowie umgekehrt angehenden Ju-
gend- und Heimerzieher*innen oder Sozialarbeiter*innen solche in der Be-
hindertenhilfe.

In die Struktur von Räumen, in deren Barrierefreiheit zu investieren ist 
schließlich ein weiterer wesentlicher Gelingensfaktor.

5 Fazit

Trotz der großen Herausforderung, die wir bei den Ansätzen einer inklu-
siven Jugendhilfe schon jetzt erleben, ist es nicht nur der politische Wille, 
sondern das Recht eines jeden Menschen, teilzuhaben und sich mit seiner 
Persönlichkeit in unsere Gesellschaft einbringen zu dürfen. Wir sehen uns 
aufgefordert, weitere Exempel zu statuieren, bei denen Inklusion gelebt und 
Vielfalt zur Normalität wird. In den nächsten Jahren gilt es, eine Kultur der 
Vielfalt zu gestalten, Ängste wahrzunehmen und abzubauen, mit Kritiker*in-
nen das Gespräch zu suchen und von gelingenden Projekten zu berichten. 
Vor dem Hintergrund der breiten Anforderungen an die inklusive Inobhut-
nahme − von der Barrierefreiheit für körperlich eingeschränkte Kinder bis 
zur Rahmung für sogenannte Systemsprenger*innen − benötigen Träger zur 
Entwicklung und Aufbau eines solchen Angebots INO-Expert*innen, die im 
jeweiligen Bereich spezialisiertes Wissen einbringen. Ein Qualifizierungskon-
zept − nicht nur für an Inobhutnahme beteiligte Mitarbeitende der Jugend-
hilfe − sollte die Inklusion flankieren. Darin sollten Kompetenzen zum The-
ma Umgang mit Vielfalt in der Inobhutnahme vermittelt werden, etwa in den 
Bereichen Beobachtung und Diagnostik, Didaktik, Reflexionsfähigkeit und 
Persönlichkeitsentwicklung, Partizipation und Freiwilligenengagement.
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Fachkräfte müssen sich weiterqualifizieren, aber genauso wichtig ist es, ihre 
Grenzen zu kennen und diese durch Kooperation mit anderen Fachkräften zu 
überwinden. Räume müssen innen und außen der Vielfalt entsprechend ge-
rechter gestaltet werden, aber auch in Zukunft wird sich nicht jeder Mensch 
in jedem Raum gleich sicher bewegen und einbringen können. Es macht 
Freude, sich und die eigene Umwelt weiterzuentwickeln und der Vielfalt von 
Menschen gerechter zu werden. Damit werden wir auch 2028 nicht fertig 
sein. Akzeptanz, Gleichberechtigung, Vielfalt, Teilhabe und Inklusion sind 
Aufträge, die uns erhalten bleiben und die wir nie aus den Augen verlieren 
dürfen.

Ein Ausspruch, der bei einem internen Fachtag zur Diakonischen Identität 
fiel, bringt es so auf den Punkt: „Zu Gott kann jeder kommen, zu uns auch!“
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Einige Gedanken zur Bedeutung von 
Unterstützter Kommunikation im Rahmen eines 
inklusiven Kinderschutzes
Unterstützte Kommunikation (UK)1 ist zunächst ein Oberbegriff für alle Me-
thoden und Hilfsmittel, die Menschen mit Kommunikations- und Sprechbe-
einträchtigungen helfen, sich auszudrücken und zu kommunizieren. UK hat 
das Ziel, die kommunikativen Möglichkeiten von Menschen zu verbessern, 
die sich nicht ausreichend über gesprochene Sprache verständigen können 
oder für die das Verstehen gesprochener Sprache schwierig ist. Um dieses Ziel 
zu erreichen, werden in der UK ganz unterschiedliche Kommunikationsfor-
men eingesetzt. Neben nonverbalen, körpereigenen Zeichen wie Mimik oder 
Gestik sind dies Gebärden, Miniaturobjekte, Fotos, Symbole, Piktogram-
me, Schrift und elektronische Kommunikationshilfsmittel. Dabei werden 
im Sinne einer möglichst effektiven Kommunikation alle individuell genutz-
ten Kommunikationsformen akzeptiert sowie parallel genutzt und gefördert, 
man spricht dabei von multimodaler Kommunikation. UK richtet sich somit 
in erster Linie an Menschen, die sich in Folge einer angeborenen oder erwor-
benen Beeinträchtigung nicht oder nicht ausreichend über gesprochene Spra-
che (Lautsprache)2 mitteilen können.

Im Bezug zu einem inklusiven Kinderschutz ist die Zielgruppe von UK in 
zweierlei Hinsicht in den Blick zu nehmen. Zum einen hat eine Beeinträchti-
gung der kommunikativen Möglichkeiten erhebliche Auswirkungen auf eine 
aktive und selbstbestimmte Teilhabe in vielen Lebensbereichen und damit 
auch auf die individuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Zum 
anderen besteht durch die häufig vorhandene Abhängigkeit von Pflege in 

1 International ist die Bezeichnung Augmentative and Alternative Communication (AAC) üblich, was 
übersetzt sosoviel bedeutet wie ergänzende und ersetzende Kommunikation.

2 Im Zusammenhang dieses Artikels bezieht sich „gesprochene Sprache“ auf selbstartikulierte Sprache 
bzw. mit dem eigenen Mund gesprochene Sprache. Diese Präzisierung ist wichtig, da elektronische 
Kommunikationshilfen (z. B. Tablets mit Sprachausgabe) Lautsprache produzieren können.
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Kombination mit den Kommunikationsbeeinträchtigungen ein erhöhtes Ri-
siko, Opfer von Grenzüberschreitungen bzw. Gewalt zu werden.

Eingeschränkte oder fehlende Möglichkeiten sich über gesprochene Spra-
che auszudrücken führt im Alltag häufig dazu, dass kommunikationsbeein-
trächtige Menschen von anderen nicht verstanden werden. So können sie 
auch nicht zeigen, über welches Wissen oder Kompetenzen sie verfügen, was 
schnell dazu führt, dass sie nicht ernst genommen bzw. als in ihrer geistigen 
Entwicklung beeinträchtigt wahrgenommen werden. Im Alltag wird daher 
oft für sie bzw. über sie hinweg entschieden. Wenn Kommunikation jedoch 
gelingt, bleibt sie häufig auf das „Hier und Jetzt“ bzw. auf konkrete Bedürf-
nisse beschränkt. Selten wird kommunikationsbeeinträchtigten Menschen 
die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen oder von Erlebnissen zu erzäh-
len. In der kindlichen Entwicklung sind aber gerade die W-Fragen wichti-
ge Meilensteine. Das Erinnern und Erzählen von individuellen Erlebnissen 
sind ein wichtiger Baustein für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Darüber 
hinaus ist gelingende Kommunikation wesentlich zur Regulation von sozia-
len Beziehungen. Insgesamt kann somit festgehalten werden, dass der Alltag 
von Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen i. d. R. von großer 
Abhängigkeit und wenig Möglichkeiten zu einer aktiven, selbstbestimmten 
Partizipation geprägt ist.

Im Sinne der Sicherung und Unterstützung einer kindlichen Entwicklung, 
die meines Erachtens Teil eines inklusiven Kinderschutzes sein sollte, ist es 
daher unabdingbar, kommunikationsbeeinträchtigen Kindern und Jugend-
lichen sowohl Hilfsmittel als auch gezielte Förderung aus dem Bereich der 
Unterstützten Kommunikation zugänglich zu machen. Die Erweiterung ihrer 
kommunikativen Möglichkeiten ist dabei fundamental für die ihre individu-
elle Entwicklung sowie für eine alters- bzw. entwicklungsangemessene aktive, 
selbstständige Partizipation im Alltag. Bei der Bereitstellung von Hilfen aus 
dem Bereich der Unterstützten Kommunikation gilt es dabei zu berücksich-
tigen, dass den Kindern diese i. d. R. erst in einem Alter zur Verfügung ge-
stellt werden, in dem wichtige sensible Phasen der Sprachentwicklung bereits 
durchlaufen wurden. Während Kindern in der frühen Entwicklung, bevor sie 
sprechen können, permanent gesprochene Sprache angeboten wird, fehlen 
Kindern, die auf Unterstützte Kommunikation angewiesen sind, i. d. R. die 
Kommunikationsvorbilder in ihrem direkten Umfeld. Beides führt – neben 
der häufig durch körperliche oder kognitive Beeinträchtigung vorhandenen 
allgemeinen Entwicklungsverzögerung – dazu, dass der Erwerb von kommu-
nikativen Kompetenzen mit bzw. durch UK erschwert und gegenüber der 
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normalen Sprachentwicklung deutlich verlangsamt erfolgt. Für die Entwick-
lung kommunikationsbeeinträchtigter Kinder und Jugendlicher ist es daher 
wichtig, dass UK in ihrem Alltag möglichst frühzeitig verfügbar gemacht und 
ihnen ausreichend Zeit zum Erlernen der Kommunikation mit UK gegeben 
wird. Dabei sollten die eingesetzten UK-Hilfsmittel und -Methoden an die 
individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes sowie die unterschied-
lichen Alltagssituationen, in denen das Kind agiert, angepasst werden. Dabei 
können Experten für UK, wie z. B. spezialisierte Therapeut*innen oder unab-
hängige Beratungsstellen für UK, eine Unterstützung sein.3

Der wesentliche Teil der kindlichen Entwicklung erfolgt immer noch in der 
Familie, insofern wäre es auf den ersten Blick logisch, dass insbesondere in 
der Familie frühzeitig und intensiv eine UK-Förderung stattfinden sollte. Im 
Zusammenhang mit Beratungen zu UK gibt es von Eltern aber durchaus 
nicht selten sinngemäß Aussagen wie: „Wir verstehen unser Kind auch so. 
UK brauchen wir nicht!“ Diese Aussagen von Eltern gilt es sehr ernst zu neh-
men und genau zu schauen, was dahintersteckt. Familien mit kommunika-
tionsbeeinträchtigten Kindern sind i. d. R. durch die notwendige Pflege und 
Betreuung ihres Kindes hoch belastet. Dennoch haben sie mit ihren Kindern 
Möglichkeiten der Verständigung entwickelt, die externen Fachkräften häufig 
verschlossen bleiben. Eine Forderung zur Umsetzung von UK in der Familie 
kann daher eine zusätzliche Belastung darstellen, die zu Überforderung des 
Familiensystems führen und sich damit – entgegen der ursprünglichen In-
tention – negativ auf die Entwicklungsbedingungen für das Kind auswirken 
kann. Ein weiterer Grund für eine solche Aussage kann auch die Angst der 
Eltern sein, dass ihr Kind durch den Einsatz von UK gar nicht mehr sprechen 
lernt, auch wenn sich diese Befürchtung durch wissenschaftliche Erkenntnis-
se widerlegen lässt. In den seltensten Fällen wollen Eltern durch die Ableh-
nung von UK verhindern, dass ihre Kinder eigene Wünsche oder Bedürfnis-
se äußern, weil sie bewusst oder unbewusst die Äußerung von Bedürfnissen 
durch ihr Kind als zusätzliche Belastung empfinden. Meines Erachtens ist es 
also wichtig festzuhalten, dass nicht vorschnell die Umsetzung von UK in der 
Familie mit einem Fokus auf den Schutz des Kindes bzw. der kindlichen Ent-
wicklung gefordert wird, sondern sehr genau auf das System Familie geschaut 
wird. Es muss zuerst darum gehen, die vorhandenen Möglichkeiten der Ver-
ständigung zwischen Kind und Eltern zu respektieren und zu verstehen, was 
es an Entlastung bzw. Unterstützung für die Familie und insbesondere der 

3 Adressen von Beratungsstellen für UK oder von spezialisierte Therapeut*innen findet man unter der 
Umkreissuche auf der Webseite der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V. (www.gesell-
schaft-uk.org/umkreissuche-beratungsangebote.html, Abruf 13.11.2023).
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Eltern braucht, damit sie sowohl die Kraft als auch die zeitlichen Ressourcen 
haben, die Entwicklung ihrer Kinder zu unterstützen, denn das ist grundsätz-
lich das Interesse der allermeisten Eltern.4

Exkurs – Verhindert UK Lautsprache?
Der Einsatz von Unterstützter Kommunikation UK kann sogar dazu bei-
tragen, die Entwicklung der (Laut-)Sprachfähigkeiten von Kindern zu för-
dern. Wenn Kinder durch UK erfahren bzw. lernen, erfolgreich zu kom-
munizieren, lernen sie dabei gleichzeitig auch, wie Sprache grundsätzlich 
funktioniert. Dies kann ihnen helfen bzw. sie motivieren, ihre eigene 
Lautsprache einzusetzen bzw. zu entwickeln.
Durch verschiedene wissenschaftliche Studien wurde inzwischen der posi-
tive Effekt von UK auf die Entwicklung der Lautsprache (gesprochenen 
Sprache) nachgewiesen. So kann z. B. gezeigt werden, dass Kinder im Kin-
dergartenalter bei paralleler Verwendung von Gebärden und Lautsprache 
deutlich früher über mehr lautsprachliches Vokabular verfügen. Bei Kin-
dern mit motorischen Beeinträchtigungen in Folge von Zerebralparesen, 
die eine elektronische Kommunikationshilfe nutzen, war eine deutliche 
Abnahme der Nutzung der Kommunikationshilfe über die Jahre zu beob-
achten, weil sie sich lautsprachlich zunehmend besser verständlich machen 
konnten (vgl. Sachse/Boenisch 2001; Wilken 2022).

Anders stellt es sich im Bereich der institutionellen Förderung dar. In diesem 
Bereich ist UK ein wichtiges Instrument zur aktiven Teilhabe kommunika-
tionsbeeinträchtiger Kinder an der sozialen Interaktion mit anderen Kindern, 
an Gruppenaktivitäten oder am gemeinsamen Lernen. Darüber hinaus sollte 
für institutionelle Einrichtungen der Kinderbetreuung mit ihrem Auftrag zur 
individuellen Förderung die Umsetzung von UK zu einer Selbstverständlich-
keit werden. Dies setzt neben der grundsätzlichen Bereitschaft, die Ideen von 
UK anzunehmen und aktiv zu unterstützen voraus, dass für die betreffenden 
Kinder Integrationshelfer*innen oder Teilhabeassistent*innen zur Verfügung 
stehen, die zumindest über grundlegende Kompetenzen im Bereich UK ver-
fügen. Die Sicherstellung einer solchen Begleitung der Kinder sollte m. E. 
im Rahmen eines inklusiven Kinderschutzes als Aufgabe verstanden werden.

4 Im Bereich UK bietet die Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e. V. sowie regionale Netzwerke 
zu UK vielfältige offene Unterstützungsangebote für Eltern und Familien an, wie z. B. Elternstamm-
tische, Online-Chats oder auch Familienfreizeiten mit einem Betreuungsangebot für die Kinder. Infos 
dazu findet man auf der Webseite www.gesellschaft-uk.org (Abruf 13.11.2023).

http://www.gesellschaft-uk.org
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Neben dem Aspekt der Unterstützung individueller Entwicklung und Si-
cherung aktiver Teilhabe bzw. Partizipation am gesellschaftlichen Leben darf 
der bereits oben erwähnte zweite Aspekt eines erhöhten Risikos, Opfern von 
Grenzüberschreitungen bzw. Gewalt zu werden, im Zusammenhang mit den 
Überlegungen zur Relevanz von UK im Zusammenhang mit einem inklusi-
ven Kinderschutz nicht vergessen werden. Für die Gruppe der kommunika-
tionsbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen ist Fremdbestimmung häu-
fig etwas Alltägliches. Angewiesensein auf Pflege, auch Intimpflege, ist für sie 
Normalität. Dadurch ist übergriffiges Handeln für sie oft nicht klar wahr-
nehmbar. Sie haben zudem i. d. R. nicht die kommunikativen Möglichkei-
ten, ihre individuellen Grenzen zu benennen oder erlebte Grenzverletzungen 
bzw. Übergriffe mitzuteilen. Insgesamt ist dadurch ihr Risiko, Opfer von Ge-
walt zu werden, gegenüber Gleichaltrigen ohne Beeinträchtigung deutlich er-
höht (vgl. Kinderschutz-Zentrum Oldenburg). Die Aufklärung bei entspre-
chenden Verdachtsfällen und damit auch ein möglicher Schutz der Kinder 
und Jugendlichen ist dabei durch fehlende oder eingeschränkte kommuni-
kative Möglichkeiten sehr erschwert bis hin unmöglich. Für die Befragung 
ist man i. d. R. auf Bezugspersonen aus dem nahen Umfeld der Kinder und 
Jugendlichen angewiesen, die mit den jeweiligen individuellen Kommuni-
kationsformen vertraut sind. Dies stellt insbesondere vor dem Hintergrund 
ein Problem dar, dass potenzielle Täter durchaus auch aus dem nahen Um-
feld stammen können. An dieser Stelle fehlen Hilfen, die eine von nahen Be-
zugspersonen unabhängige Befragung ermöglichen. Ein erster Ansatz in diese 
Richtung könnte die UK-Vernehmungsmappe (VEMA) sein, die sich aktuell 
in der Entwicklung befindet (vgl. Thümmler u. a. 2020).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Unterstützte Kommunikation 
durchaus eine Relevanz für einen inklusiven Kinderschutz es hat. Trotzdem 
fehlt es meines Erachtens bisher an einer systematischen Betrachtung der 
Zusammenhänge zwischen den Themen Unterstützte Kommunikation und 
Kinderschutz. Dies zeigt sich insbesondere bei behördlichen und/oder recht-
lichen Verfahren. So fordert das Kinder- und Jugendhilfegesetz, dass z. B. Be-
ratungen zur Inanspruchnahme von Hilfen ein einer Form erfolgen, die so-
wohl für die Personensorgeberechtigten als auch für die betreffenden Kinder 
bzw. Jugendlichen verständlich ist (vgl. Ackermann 2022). Dies ist für Kin-
der im Allgemeinen schon schwer umsetzbar, für Kinder, die auf UK ange-
wiesen sind, gibt es bisher keine spezifischen Hilfen zur Gestaltung entspre-
chender Beratungsgespräche. Für eine effektive Hilfeplanung wird zudem als 
wichtiger Wirkfaktor die aktive Partizipation der Kinder und Jugendlichen 
selbst genannt (vgl. Ackermann 2022). Auch dafür gibt es bisher keine in 
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größerem Umfang erprobten und bewährten Verfahren. Aus dem Bereich der 
UK gibt es jedoch einige wenige Beobachtungs- und Befragungsverfahren, 
die zumindest im Bereich der Hilfeplanung eine Unterstützung sein könn-
ten. Dies sind die „Sozialen Netzwerke“ sowie „Talking Mats“ bzw. „PlanBe“.

Die „Sozialen Netzwerke“ von Blackstone/Hunt Berg (2019) sind ein Ins-
trument zur Erfassung der Kommunikation von unterstützt kommunizie-
renden Menschen und ihren Kommunikationspartner*innen. Dabei kön-
nen gezielt die Kommunikationsbedürfnisse des Kindes oder Jugendlichen in 
unterschiedlichen Alltagssituationen und mit unterschiedlichen Kommuni-
kationspartner*innen erfasst werden. Auf diese Weise können die individuel-
len Hilfen für unterschiedliche Situationen so herausgearbeitet werden, dass 
die Partizipation bei verschiedensten täglichen Aktivitäten gezielt gefördert 
bzw. verbessert werden können (vgl. Blackstone/Hunt Berg).

„Talking Mats“ wurde entwickelt, um Menschen mit Lernschwierigkeiten 
und anderen Kommunikationsproblemen zu helfen, ihre Gedanken, Gefüh-
le und Meinungen auszudrücken. Mit Hilfe von Visualisierungen (Symbol-/
Bildkarten) können gezielt Gespräche bzw. Befragungen mit kommunika-
tionsbeeinträchtigen Menschen zu ihren Interessen, Bedürfnissen, Zielen 
usw. geführt werden (vgl. Lauer 2018). Die besondere Stärke des Ansatzes 
ist die Chance, dass die betreffenden Menschen den Raum bekommen, de-
taillierter über einzelne Themen nachzudenken und ihre Sicht dazu mitzutei-
len. Bei einer ausreichenden Einarbeitung in die Methode besteht m. E. zu-
dem die Chance, dass auch Menschen, die nicht aus dem direkten Umfeld 
der kommunikationsbeeinträchtigen Menschen stammen, ein Gespräch zu 
einzelnen Themen mit den Betroffenen führen. Dadurch kann die Möglich-
keit entstehen, dass ein Gespräch mit Kindern und Jugendlichen zu ihren 
Bedürfnissen und Wünschen auch unabhängig von engen Bezugspersonen 
möglich wird.

Nach einem sehr ähnlichen Prinzip wie Talking Mats funktioniert auch „Plan-
Be“ von RehaVista. Auch hier werden Visualisierungen (Symbol-/Bildkarten) 
eingesetzt, um sich gezielt mit kommunikationsbeeinträchtigten Menschen 
über Themen, Interessen, Bedürfnisse u. ä. auszutauschen. Der Fokus bei 
„PlanBe“ liegt dabei auf einer aktiven Beteilung der kommunikationsbeein-
trächtigten Person an der Interventionsplanung, d. h. der Schwerpunkt liegt 
hier auf der aktiven Partizipation der betreffenden Person an der Festlegung 
von Zielsetzungen für die Förderung bzw. Therapie (vgl. RehaVista).
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Aber vor allem braucht es Mitarbeiter*innen im Bereich der Behinderten-
hilfe bzw. Fachkräfte im Bereich des Kinderschutzes, die über vertiefende 
Kenntnisse zur Unterstützten Kommunikation verfügen, damit kommuni-
kationsbeeinträchtige Kinder und Jugendliche aktiv beteiligt werden und ihr 
Recht auf eine echte Partizipation umgesetzt werden kann. Darüber hinaus 
braucht es – über den ersten Ansatz der Vernehmungsmappe hinaus – prak-
tikable Hilfen, mit denen Befragungen von Kindern und Jugendlichen mit 
eingeschränkter Lautsprache durch Vertreter*innen von Ämtern (Jugendamt, 
Polizei …) möglich werden.
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Mädchenarbeit: Begleitforschung 
der Inklusiven anonymen Zuflucht 
des Mädchenhauses Bielefeld e. V.
Susanne Richter

Der Beitrag stellt die Befunde des Begleitforschungsprojektes dar, das die Her-
ausforderungen und Strategien herausarbeitet, denen die Einrichtung Inklusive 
anonyme Zufluchtsstätte des Mädchenhauses Bielefeld im Zuge ihrer inklusiven 
Öffnung begegnete. Die Schwerpunkte der Analyse sind: (1.) Anonymität, (2.) 
Transformationen der Anforderungen an die Fachkräfte und (3.) ungeklärte Zu-
ständigkeiten aufgrund der Positionierung in der Schnittstelle von Jugend- und 
Eingliederungshilfe. Die Herausforderungen, die im Rahmen der Begleitfor-
schung identifiziert und beschrieben werden, resultieren in der abschließenden 
These, dass das Projekt der Inklusion bislang nicht umfassend institutionell eta-
bliert ist, was die feministische Mädchenarbeit und Antigewaltarbeit auf eine spe-
zifische Weise betrifft.

1 Das Begleitforschungsprojekt der Inklusiven 
anonymen Zuflucht1

Die Inklusive anonyme Zufluchtsstätte des Mädchenhaus Bielefeld ist das 
„bundesweit erste inklusive barrierefreie und anonyme Schutzangebot für 
Mädchen und junge Frauen mit Behinderung“ (Mädchenhaus Bielefeld e. V. 
2019) und leistet Pionierarbeit an einer Schnittstelle von Jugend- und Ein-
gliederungshilfe. Mit diesem Angebot reagiert das Mädchenhaus Bielefeld 
auf den Umstand, dass Mädchen und Frauen mit Behinderungen beson-
ders häufig von Gewalt betroffen (vgl. Schröttle et al. 2013), jedoch bislang 
die wenigsten Zufluchtsangebote barrierefrei gestaltet sind. Dies verleiht der 
Einrichtung gegenwärtig einen exzeptionellen Status. Das Vorhaben seiner 
inklusiven Ausgestaltung setzt der Verein mit einem Modellprojekt um, dass 
durch das Ministerium für Kinder, Jugendliche, Familie, Flüchtlinge und In-

1 Herzlichen Dank an Prof. Dr. Britta Hoffarth für das viele gemeinsame Planen, Denken und Diskutie-
ren in diesem Projekt.
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tegration des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert wird. Seit März 2019 
soll es der Einrichtung ermöglichen, ihr in den Feldern von Jugendhilfe und 
Antigewaltarbeit situiertes Angebot eines anonymen Schutzortes an Adres-
satinnen mit Behinderungen auszuweiten. Dieser Prozess ging und geht mit 
Herausforderungen einher, die der Verein in einem Begleitforschungsprojekt 
aufarbeiten lässt. Aus externer Perspektive möchte es Herausforderungen be-
schreiben, mit denen die Einrichtung in der Etablierung und Durchführung 
inklusiver feministischer Mädchenarbeit konfrontiert ist, sowie die Lösungs-
ansätze erfassen, die in der Einrichtung entwickelt und praktiziert werden 
und sie einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen. In diesem Ar-
tikel werden zentrale Befunde des Begleitforschungsprojekts vorgestellt. Mit 
Blick auf Fachkräfte als Adressierte dieses Bandes liegt der Fokus des Bei-
trags auf den Befunden des Projektes. Eine detailliertere Version wird auf 
dem Webauftritt des Mädchenhauses Bielefeld bereitgestellt.

Der Ansatz der Begleitforschung entstammt der Praxisforschung und fokus-
siert darauf, „Informationen hervor[zu]bringen, die geeignet sind, Hilfestel-
lungen für Übertragungen, Entscheidungen hinsichtlich der Fortsetzung von 
Programmen oder Ansatzpunkten für Verbesserungen in der Praxis zu beför-
dern“ (Bitzan 2010, S. 344). Neben einer Dokumentenanalyse basiert die 
Untersuchung auf qualitativen Interviews mit Beschäftigten und Adressatin-
nen2 der Einrichtung. Es wurden zehn strukturierte und leitfadengestützte 
Interviews geführt, vorrangig mit Mitarbeiterinnen der Einrichtung, die auf 
Basis der Situationsanalyse (Clarke et al. 2018) ausgewertet wurden.

1.1 Inklusion in feministischer Antigewaltarbeit
Das Mädchenhaus Bielefeld operiert im Paradigma feministischer Antige-
waltarbeit (vgl. Mädchenhaus Bielefeld 2018, S. 7 f.). Deren Ziele sind zum 
einen, Mädchen und Frauen vor Gewalt zu schützen und zum anderen, auf 
Gewalt im hierarchischen Geschlechterverhältnis aufmerksam zu machen 
(vgl. ebd., S. 46). Zu charakterisieren ist sie sowohl durch ihren historischen 
Ursprung zunächst außerhalb wohlfahrtsstaatlicher Institutionen (vgl. Lenz/
Weiss 2018, S. 12), als auch durch ihre in der Fachdebatte generell als un-
zureichend eingestufte Finanzierung (Brückner 2018, S. 29; Carstensen/
LAG AFSH 2018, S. 48; Kavemann/Helferrich/Rixen 2012, S. 335). Mit 

2 Zielgruppe und Personal des Mädchenhauses Bielefeld e. V. sind konzeptuell Mädchen und Frauen. Auf 
sie wird in diesem Bericht im Femininum rekurriert, dennoch kann es sich um heterogene Grup-
pen handeln, da auf Basis eines nicht-binären Geschlechterverständnisses dennoch von vielfältigen 
geschlechtlichen Identitäten auszugehen ist.
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dem Feld der Mädchenarbeit nimmt das Mädchenhaus Bielefeld in der Ju-
gendhilfe eine partikulare Position ein. Als dezidiert feministisches Projekt ist 
Mädchenarbeit historisch als Intervention zur strukturellen Nichtberücksich-
tigung von Mädchen in der Jugendhilfe entstanden und durch ihre kritische 
Bezogenheit auf Geschlechter-, Macht- und Herrschaftsverhältnisse (vgl. Ka-
gerbauer 2021, S. 309) und somit auch auf die Institutionen der Jugend- und 
Sozialhilfe charakterisiert. Mädchen sind nicht nur auf spezifische Weise von 
Gewalt betroffen – als Kinder einerseits und aufgrund ihrer Positionierung 
im Geschlechterverhältnis andererseits –, sie erfahren auch eine spezifische 
Behandlung im Jugendhilfesystem. So werden sie weniger durch bestehende 
konventionelle Hilfsangebote erreicht und häufig sind Angebote für Mäd-
chen familienorientierter und Interventionen weniger gravierend. Devian-
tes Verhalten wird jedoch auch stärker sanktioniert als bei Jungen (vgl. ebd. 
2006, S. 96).

Dass Behinderungen einen erheblichen Risikofaktor für die Erfahrung von 
Gewalt darstellen, ist erst seit relativ kurzer Zeit und in Konsequenz feminis-
tischer Forschung als gesellschaftliches Wissen etabliert. Als einschlägig und 
wegweisend gelten die Studie und ihre Anschlussuntersuchungen von Moni-
ka Schröttle et al. (2013), worin sie darlegen, dass Frauen mit Behinderun-
gen überproportional häufig von Gewalt betroffen seien. In der akademi-
schen Literatur wird konstatiert, dass die Hilfesysteme bislang nicht darauf 
ausgelegt sind, diesem festgestellten Bedarf gerecht zu werden (vgl. Brückner 
2018, S. 36).

2 Befunde der Begleitforschung

Die Analyse orientiert sich an drei Schwerpunkten, die in Kooperation mit 
der untersuchten Einrichtung erarbeitet wurden: (2.1) Anonymität, (2.2) 
Transformationen der Anforderungen an die Fachkräfte und deren Verhand-
lungen im Zuge der inklusiven Öffnung und (2.3) der Problematik ungeklär-
ter Zuständigkeiten, die sich aus der Positionierung der untersuchten Ein-
richtung in der Schnittmenge von Jugend- und Eingliederungshilfe ergibt.

2.1 Anonymität
Der erste Abschnitt der Analyse liegt auf dem namensgebenden Schwerpunkt 
der Anonymität, welche ein essenzieller Bestandteil des pädagogischen Kon-
zepts der untersuchten Einrichtung ist. Bezogen ist es auf ihren Standort: Um 
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die Bewohnerinnen der Zuflucht vor unerwünschten Zugriffen zu schützen, 
soll die Gruppe derjenigen möglichst gering gehalten werden, die wissen, wo 
sie sich befindet. Um dies gewährleisten zu können, muss die Zuflucht ihre 
Klientinnen in ein umfangreiches Regelsystem einbinden, das unter ande-
rem Auskunftssperren bei Behörden, anonymisierte Konzeptbeschreibungen 
zur Kommunikation mit Sorgeberechtigten, ein System aus Codenamen und 
eine Schutzzone um das Haus mit bestimmten Regeln enthält. Vor allem 
Letzteres ist im Zuge der inklusiven Öffnung der Einrichtung erschwert, da 
Verständnis, Verinnerlichung und Umsetzung dieser Regeln für Klientinnen 
mit Lernschwächen und kognitiven Beeinträchtigungen schwierig sein kön-
nen.

Auf Basis der erhobenen Daten entsteht der Eindruck, dass Anonymität als 
elementares Prinzip der Antigewaltarbeit grundsätzlich prekär ist: Sie ist für 
alle Beteiligten schwer aufrechtzuerhalten und es vergrößert sich kontinuier-
lich der Kreis von Personen, die den Standort der Einrichtung kennen. Dieses 
Problem entsteht zwar nicht durch die Arbeit mit Klientinnen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen, wird jedoch durch sie weiterhin intensiviert. Beispiels-
weise kann es vorkommen, dass sie Aspekte der Regeln nicht verstehen oder 
wieder vergessen. Dies hat für die Fachkräfte dilemmatische Folgen, da es das 
übliche Sanktionssystem in Frage stellen kann, das bis zum Verweis aus der 
Einrichtung führen kann. Somit müssen sie erhebliche Unsicherheiten navi-
gieren und sind gefordert, praktische Lösungen zu entwickeln, um die Ano-
nymität und somit die Sicherheit aller Bewohnerinnen des Hauses bestmög-
lich zu bewahren.

In den Darstellungen der befragten Mitarbeitenden wird deutlich, dass dies 
gelingt: Vor allem auf didaktischer Ebene werden Lösungen für das beschrie-
bene Problem praktiziert. Die Darlegung der Anonymitätsregeln muss von 
den Mitarbeitenden an die jeweiligen Kompetenzen der Klientinnen ange-
passt werden, was beispielsweise die Verwendung einfacher Sprache und vie-
ler Wiederholungen beinhalten kann. Dies geht einher mit Arbeitsmateria-
lien in geeigneter Form, etwa in leichter Sprache3 und dem Einsatz visueller 
Medien. Überlegt und erprobt wird außerdem, betreffenden Klientinnen in 
Abstimmung mit dem Jugendamt zunächst wenige Privilegien wie etwa das 
Verlassen des Hauses zuzugestehen und diese bei positivem Verlauf auszu-
weiten.

3 Zur Erklärung und Differenzierung der Konzepte „Einfacher“ und „“Leichter Sprache“ siehe Baumert 
(2016).
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Viele der angewendeten Strategien gehen mit dauerhaftem Einsatz hoher 
Ressourcen und somit erhöhten Belastungen für das Personal einher. Sie er-
fordern häufig einen materiellen Mehraufwand und insbesondere Zeit, die in 
der sozialen Arbeit ohnehin eine knappe Ressource darstellt (vgl. Allroggen et 
al. 2017; Drüge/Schleider 2017). Insbesondere das Erfordernis von bestän-
dig repetitiven Erklärungen ist sehr zeitintensiv und bindet Ressourcen der 
Arbeitskräfte, was als erhebliche Belastung spürbar wird.

2.2 Transformationen der Anforderungen an die 
Fachkräfte und deren Verhandlungen im Zuge der 
inklusiven Öffnung
Der zweite Abschnitt fokussiert auf die Fachkräfte der Zufluchtsstätte und 
den Wandel ihrer Aufgaben, die für sie mit der inklusiven Öffnung der Ein-
richtung einhergehen. Vor ihrer inklusiven Erweiterung in barrierefreien 
Räumen im Jahr 2019 operierte die untersuchte Einrichtung seit 1992 als 
„reguläre“ Zufluchtsstätte für Mädchen in Krisensituationen. Gemäß dem 
Prinzip der Inklusion ist auch mit der Erweiterung des Angebots für Adressa-
tinnen mit Behinderungen der Aspekt des Gewaltschutzes in der Einrichtung 
weiterhin zentral, soll aber eben für alle zugänglich sein. Institutionell gese-
hen bedeutet dies, dass die Zufluchtsstätte und die Arbeit ihrer Fachkräfte 
sich von einer Verortung in der Jugend- in die Eingliederungshilfe ausweiten, 
also eine andere Profession berühren. Dieser Prozess geht mit verschobenen 
Erwartungen und Aufgaben der Belegschaft und somit auch dem entspre-
chenden Aushandlungsbedarf einher.

Die Erhebung zeigt, dass die Aspekte von Jugendhilfe und Antigewaltarbeit 
im Selbstverständnis der Fachkräfte dominieren, der Aspekt der Inklusion – 
gegenwärtig ein Alleinstellungsmerkmal der Zufluchtsstätte – aber eher hin-
tergründig erscheint. Wenngleich sie detailliert darüber sprechen, sobald dies 
Gesprächsthema wird, benennen die Mitarbeiterinnen den inklusiven Fo-
kus der Einrichtung zunächst nicht direkt, wenn sie nach ihrer Tätigkeit be-
fragt werden. Dennoch kann Inklusion als normatives Prinzip und geteilter 
Wert im erhobenen Material ausgemacht werden. Alle befragten Fachkräfte 
präsentieren eine Haltung, die das Anliegen unterstützt und priorisiert, 
die Angebote der Zuflucht für Mädchen mit Behinderungen zugänglich zu 
machen. Gleichwohl ist das Thema Inklusion konfliktgeladen. In den Daten 
können das „Einfordern von Inklusion“ einerseits und die „Abwehr von Pfle-
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geaufgaben“ andererseits als Positionen4 dieses Konflikts herausgearbeitet 
werden. Insbesondere manifestiert er sich anhand des Motivs der „Bedenken 
und Befürchtungen“ der Mitarbeitenden in Bezug auf die Kategorie Behin-
derung und die Anforderungen, die damit für sie einhergehen. Eine befragte 
Fachkraft nennt beispielsweise als „größte Sorge“, dass sie und auch das ge-
samte Team mit den Bedarfen einer Klientin überfordert seien und diese dies 
letztlich auch bemerken könnte.

Begründet sind diese Bedenken einerseits durch die kurze Vorlaufzeit der 
Aufnahmen in der Einrichtung, die mit der Ausrichtung auf schnelle Inob-
hutnahme in Krisenfällen einhergeht und in der Regel wenig Vorbereitungs-
zeit ermöglicht. In Zusammenhang damit sind die Bedenken auch auf die 
Heterogenität der Kategorie Behinderung bezogen, die für die Mitarbeite-
rinnen mit unterschiedlichen Bedarfen und Herausforderungen assoziiert ist. 
Spezifisch richten sich die Widerstände des Fachpersonals gegen Pflegeaufga-
ben und werden mitunter mit persönlichen Grenzen sowie dem Motiv der 
Überforderung und Belastung verbunden. Pflegetätigkeiten, die mit der in-
klusiven Öffnung der Einrichtung einhergehen, erscheinen so als zusätzliche 
Aufgaben, mit denen das ohnehin hohe Anforderungspensum überschritten 
wird.

Unaufgelöst wirkt dieser latente Konflikt auch aufgrund von Positionen im 
Datenmaterial, die die Bedenken als „eigentlich unbegründet“ rahmen, etwa 
indem auf konkrete, positiv verlaufene Erfahrungen mit Bewohnerinnen mit 
Behinderungen verwiesen wird. Da dies jedoch die Befürchtungen der Fach-
kräfte vor überfordernden, intensiven Fällen nicht merkbar mindern kann, 
liegt es nahe, die Bedenken und die Auseinandersetzungen darum als Trä-
ger symbolischer Bedeutung in den Blick zu nehmen. So kann der Konflikt 
in den permanenten Prozess der Transformationen von Organisationen im 
Kontext des gesellschaftlichen Wandels eingeordnet werden, was darin resul-
tieren kann, dass Professionalisierungsfelder sich verändern und kontinuier-
lich verhandelt werden müssen (vgl. Riegraf 2019). Dieser Prozess kann auch 
auf darin wirkende Machtverhältnisse befragt werden, wobei Auseinanderset-
zungen um Ressourcen in den Blick geraten: Etwa Hierarchien von Arbeit-
nehmenden und Arbeitgebenden oder die prekäre Finanzierung des sozialen 

4 Das Ziel der Arbeit mit Positionen, im Sinne der Situationsanalyse (vgl. Clarke et al./Friese/Washburn 
2018, S. 165 f f.) ist es, zu erfassen, welche Positionen in den Diskursen der Einrichtungen existie-
ren. Dabei werden nicht die Meinungen, Haltungen oder „Stimme“ spezifischer Akteur*innen oder 
Gruppen rekonstruiert, denn einzelne Akteur*innen können beispielsweise mehrere widersprüchliche 
Positionen aufrufen.
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Sektors bei zunehmender Belastung (vgl. Kröll/Löffler 2004). Diese Belas-
tungen betreffen insbesondere Arbeitsfelder aus dem Bereich der Care-Arbeit, 
wie die Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und die feministische Antigewalt-
arbeit. Sie werden einerseits – im Zusammenhang mit ihrer Assoziation mit 
Weiblichkeit – tradiert gering entlohnt und bewertet (vgl. Riegraf 2017, S. 7) 
und stehen andererseits im Zuge des neoliberalen Rückzugs des Wohlfahrts-
staats und ökonomischer Privatisierung unter Druck (vgl. Schmidt/Schrader 
2018, S. 197 f.).

Bemerkenswert ist dabei auch die normative Transformation, die die Argu-
mentation von Inklusion im Prozess ihrer Realisierung durchläuft. Das pro-
gressive, normativ-ethisch begründete Anliegen, Inklusion solle zu einer 
Querschnittsaufgabe der Gesellschaft werden, erfährt in seiner praktischen 
Umsetzung eine Wendung als Managementstrategie, mit der es möglich, 
aber auch notwendig wird, bestimmte Aufgaben einzufordern, die das üb-
liche Portfolio der Fachkräfte ergänzen. Dies kann eingeordnet werden in 
die Transformationsprozesse und Spannungen im Zusammenhang mit pro-
gressiven und diskriminierungssensiblen Ansätzen und deren Etablierung in 
professionellen Berufsfeldern. Anforderungen, die mit solchen progressiven 
Ansätzen einhergehen, können sich mitunter nach anderen Logiken realisie-
ren, als Ausbildungssysteme und deren Curricula daran angepasst werden. So 
transformieren die Anforderungen an die Fachkräfte ihre Selbstreflexion und 
ihr inhaltliches Wissen, ohne dass sich dies zeitgleich in Vergütung und Sta-
tus der Berufsfelder widerspiegelt oder entsprechend ausgebildetes Personal 
zur Verfügung steht.

2.3 Ungeklärte Zuständigkeiten: Antigewaltarbeit an der 
Schnittstelle von Jugend- und Eingliederungshilfe
Schließlich lässt sich eine Problematik auf institutioneller Ebene identifizie-
ren: Mit der inklusiven Rahmung ihrer adressierten Zielgruppe geht für die 
Zufluchtsstätte als Einrichtung der Antigewaltarbeit und Jugendhilfe auch 
die Verortung in der Eingliederungshilfe einher. Bislang sind beide Systeme 
voneinander separiert und durch verschiedene Sozialgesetzbücher geregelt. 
In den gesetzlichen Grundlagen der Jugend- (SGB VIII) und der Einglie-
derungshilfe sowie dem Teilhabegesetz (SGB IX) sind die Zuständigkeiten 
für die Unterstützungsleistungen bislang in strenger Abgrenzung voneinan-
der definiert. Eine umfassende Reform und inklusive Erweiterung des Ach-
ten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII), das die Kinder- und Jugendhilfe in 
Deutschland reguliert, wird seit langem kontrovers debattiert und seit 2016 
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vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bearbei-
tet (vgl. BumF o. J.). Dabei gestaltet sich das Vorhaben, beide Systeme zu-
sammenzuführen und zu reformieren, als „Herkulesaufgabe“ (Scheiwe et al. 
2021, S. 7). Für die Inklusive anonyme Zufluchtsstätte geht die Verortung in 
der Schnittstelle von Jugend- und Eingliederungshilfe mit Schwierigkeiten 
einher, die die Arbeit der Einrichtung erschweren. Aus ihrer Sicht ist durch-
aus spürbar, dass die Systeme der Jugend- und Eingliederungshilfe bislang 
nicht darauf ausgelegt sind, effektiv ineinanderzugreifen.

Sie muss in der Konsequenz ungeklärte Zuständigkeiten navigieren, die die 
Finanzierung bestimmter Fälle und somit die Arbeit erschweren, allen Mäd-
chen Zuflucht zu bieten, die diese benötigen. Die Aufnahme von Adressa-
tinnen mit Behinderungen muss in mitunter schwergängigen behördlichen 
Prozessen geregelt werden. Dies ist nicht mit der Notwendigkeit von schnel-
len und unkomplizierten Inobhutnahmen von Mädchen in Krisensituatio-
nen vereinbar und bringt auch Mehraufwand und Verunsicherung der Mit-
arbeitenden mit sich. Aus Sicht der Einrichtung erscheint eine gesetzliche 
Grundlage als Desiderat, die die inklusive Gewaltschutzarbeit für Mädchen 
an der Schnittstelle von Jugendhilfe und Eingliederungshilfe ermöglicht und 
geteilte Kostenübernahmen von sowohl Jugend- als auch Sozialamt realisier-
bar macht.

Deutlich wird in diesem Kontext auch der Eindruck der Fachkräfte, dass von 
Gewalt betroffene Mädchen mit Behinderungen aus strukturellen Gründen 
nicht ihren Weg zu den Hilfestrukturen finden. So geht aus den Ausfüh-
rungen der befragten Mitarbeiterinnen hervor, dass die Zufluchtsstätte mit 
ihrem inklusiven Angebot zwar durchaus existierende Bedarfe bedient, je-
doch zwischen der Vulnerabilität und Betroffenheit von Mädchen und Frau-
en mit Behinderungen und ihrer tatsächlichen Präsentation im Hilfesystem 
eine Diskrepanz besteht. Laut Schröttle und Hornberg sind Frauen mit Be-
hinderungen „zwei- bis dreimal häufiger als Frauen im Bevölkerungsdurch-
schnitt unterschiedlichen Formen von Gewalt im Lebensverlauf ausgesetzt“ 
(Schröttle/Hornberg 2014, S. 5). Sie seien „einem hohen Maß an strukturel-
ler Benachteiligung ausgesetzt […], welches Gewalt befördern und die Su-
che nach Unterstützung in Gewaltsituationen erschweren kann.“ (ebd., S. 7) 
Wird also der Eindruck ausbleibender Anfragen der inklusiven Zuflucht als 
Hinweis auf strukturelle Desiderate gelesen, gewaltbetroffenen Mädchen mit 
Behinderungen Unterstützung zugänglich zu machen, ergibt sich ein diffe-
renziertes Bild: Es erfordert einen Fokus auf die Möglichkeiten von Betroffe-
nen mit hohen Bedarfen, erlebte Gewalt als solche zu fassen, Unterstützungs-



285

Susanne Richter

angebote zu identifizieren und aufzusuchen. Es müsste aber auch das Netz 
institutioneller Wege und Schnittstellen in den Blick genommen werden so-
wie nicht zuletzt die mitunter sogar gewaltverursachende Rolle von institu-
tionellen Einrichtungen selbst.

3 Fazit: Inklusion ist nicht institutionell etabliert

Wie Wansing (2015, S. 51) bemerkt, verweist der Begriff der Inklusion auch 
auf den gegenwärtigen Zustand der Exklusion von Menschen (nicht nur) mit 
Behinderungen aus gesellschaftlichen Sphären. Somit ist die abschließende 
These des Begleitforschungsprojekts sowohl erwartbar (vgl. auch Maetzel et 
al. 2021) als auch als bedeutsam zu konstatieren: Die Herausforderungen, 
die im Rahmen der Begleitforschung identifiziert und beschrieben werden, 
lassen sich darauf zurückführen, dass das Projekt der Inklusion bislang nicht 
umfassend institutionell etabliert ist. Dies betrifft die Jugendhilfe generell, 
deren Fusion mit der Eingliederungshilfe zwar im Prozess, bislang aber nicht 
umfassend realisiert ist. Es betrifft jedoch auf eine spezifische Weise die fe-
ministische Mädchenarbeit und Antigewaltarbeit, die sich durch besondere 
Bedarfe auszeichnet (vgl. Doderer/Kortendiek 2010, S. 890). Zu betonen ist 
somit insbesondere das große gesellschaftliche Desiderat und die politische 
Aufgabe, soziale und pflegende Berufsfelder und Tätigkeiten sowohl ideell als 
auch materiell aufzuwerten und zu entlasten (Aulenbacher et al. 2014; vgl. 
Riegraf 2017; Winker 2015). Wie in der Begleitforschung sichtbar wurde, 
kann das Anliegen der Inklusion mit erheblichen Herausforderungen einher-
gehen, die die Anforderungen an Fachkräfte verschiedener Bereiche und ihre 
Arbeitsaufgaben maßgeblich ergänzen, während zugleich der Zugang zu zu-
sätzlichen Ressourcen nicht immer sichergestellt ist.

3.1 Das Modellprojekt
In der Begleitforschung der Inklusiven anonymen Zufluchtsstätte wird deut-
lich, dass insbesondere dank der „Inklusionsstelle“ und dem „Inklusions-
platz“, die durch das Modellprojekt ermöglicht wurden, Praktiken und Stra-
tegien erfolgreich entwickelt werden können, um einen inklusiven Ansatz 
feministischer Mädchenarbeit umzusetzen.

Als flexible Möglichkeit, um unkompliziert Klientinnen mit Behinderungen 
aufzunehmen, ist der „Inklusionsplatz“, ein elementares Instrument, das eine 
praktikable Lösung darstellt, um in den bislang nicht passgenau miteinan-
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der vereinbarten Systemen von Jugend- und Eingliederungshilfe zu agieren. 
Wenngleich er das Erfordernis einer gesetzlichen Reform, die Jugendhilfe 
grundlegend gestaltet, nicht obsolet werden lässt, erscheint er als praktikable 
Strategie in der gegenwärtigen Situation – sofern sie langfristig zur Verfügung 
steht. Die Untersuchung zeigt weiterhin die hohe Bedeutung der sogenann-
ten „Inklusionsstelle“ für die Befragten und die Arbeit in der Einrichtung. Sie 
hat die Funktion, Expertise in der Zuflucht zu etablieren, Wissen aufzubauen, 
an das Team weiterzugeben und hat als Ansprechperson bei Problemen auch 
eine emotional entlastende Funktion. Als Multiplikatorin ist dabei das Pro-
jekt inklusiver Arbeit nicht etwa Domäne der Inklusionsfachkraft, sondern 
vielmehr ist ihr Anliegen, Kompetenzen zur inklusiven Arbeit innerhalb der 
Einrichtung zu verstetigen. Darüber hinaus gehört es weiterhin zu ihren Auf-
gaben, praktische Lösungen für Probleme zu finden und sich ergänzend an 
der Arbeit der regulären Mitarbeiterinnen zu beteiligen sowie Netzwerke mit 
Ansprechpartner*innen aus der Eingliederungshilfe aufzubauen. So wird 
schließlich deutlich, dass die Einrichtung Fachkräfte mit der beschriebenen 
Inklusionsexpertise langfristig bedarf, da die Arbeit mit Adressatinnen mit 
Behinderungen viele zeitaufwändige, repetitive Aufgaben inkludieren kann 
und auch der Aufbau und die Etablierung des Wissens um inklusive Arbeit 
zeitintensiv sind.

Der hohe Bedarf für Antigewaltarbeit im Allgemeinen sowie für die höchst 
vulnerable Gruppe von Mädchen und jungen Frauen mit Behinderungen im 
Besonderen stellen ein eklatantes gesellschaftliches Problem dar, dessen Lö-
sung nicht abzusehen ist. Dennoch stehen Einrichtungen der Antigewalt-
arbeit bundesweit unter Druck und beklagen unzureichende Finanzierungen 
(NDR 2021; Reichinnek 2021; Schleiermacher 2021). Im Kontext dieses 
wenig optimistischen Bildes können jedoch die Pionierrolle der Inklusiven 
anonymen Zufluchtsstätte und die gegenwärtig absehbare Fortsetzung ihrer 
Förderung als positive Impulse gefasst werden. Es ist zu hoffen, dass sie Vor-
reiterin eines weitläufigen Prozesses der inklusiven Öffnung von Antigewalt-
einrichtungen ist und das Wissen um die hohe Vulnerabilität von Mädchen 
und Frauen mit Behinderungen für Gewalt schnell in wirksame Präventi-
ons- und Interventionsprojekten umgesetzt werden kann.
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